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Die inhaltliche Richtigkeit der Angaben im Verkaufsprospekt ist 
nicht Gegenstand der Prüfung des Verkaufsprospekts durch 

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 
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Bildhinweis: 

Die in diesem Verkaufsprospekt abgebildeten Windenergieanlagen sind zum Teil andere Anlagen-

typen, als die von der Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH & Co. KG geplanten Windenergie-

anlagen. Es handelt sich hierbei nicht um die Anlageobjekte. Sie werden abgebildet, weil sie von 

der Anbieterin projektiert wurden oder von ihr kaufmännisch und/oder technisch geführt werden.  
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Projektbeteiligte

 
 

 

Emittentin  

Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH & Co. KG 

mit Sitz in Morbach 

 

Geschäftsanschrift:  

Energielandschaft, Gebäude 702 

54497 Morbach 

 

Postanschrift 

Postfach 28 

91457 Markt Erlbach 

Tel.: 09106 / 92 404 - 0 

Fax: 09106 / 92 404 - 10 

 

 

Anbieterin und Prospektverantwortliche 

Wust - Wind & Sonne GmbH & Co. KG 

Neue Str. 17 a  

91459 Markt Erlbach 

Tel.: 09106 / 92 404 - 0 

Fax: 09106 / 92 404 - 10 

www.wust-wind-sonne.de 

info@wust-wind-sonne.de 

 

 

Planung, Projektentwicklung und Errichtung  

wiwi consult Construction GmbH & Co. KG  

Umbach 4  

55116 Mainz 

Tel.: 06131 / 49 083 - 0 

 

www.wiwiconsult.de 

info@wiwiconsult.de
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Vorwort 

Windenergie ist zukunftsweisend 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

Die Energiewende stellt eine der großen Her-

ausforderungen für unser Land in den nächsten 

Jahrzehnten dar. Sie ist notwendig, weil die 

konventionelle Energieerzeugung an ihre Gren-

zen stößt und mit erheblichen Nachteilen ver-

bunden ist. Die erforderlichen Ressourcen sind 

endlich. Schadstoffemissionen belasten unsere 

Umwelt und beschleunigen den Klimawandel. 

Die Sicherheits- und Endlagerproblematik der 

Kernkraft ist ungeklärt.  

Die Bundesrepublik Deutschland hat daher den 

Umstieg auf Erneuerbare Energien beschlos-

sen. Bis zum Jahr 2025 sollen 40-45 % des 

Stromverbrauchs durch Erneuerbare Energien 

erzeugt werden, bis 2050 sogar 80 %. Im Kli-

maschutzplan 2050 bestätigte die Bundesregie-

rung, dass die Energieversorgung bis 2050 na-

hezu vollständig ohne kohlenstoffhaltige Ener-

gieträger erfolgen muss. Dazu muss der Anteil 

von Wind- und Sonnenstrom an der gesamten 

Stromproduktion signifikant steigen. 

Die Windenergie wird den maßgeblichen Anteil 

an der künftigen Energieversorgung haben. 

Neben der Wasserkraft und der Photovoltaik ist 

die Windenergie derzeit die kostengünstigste 

regenerative Energiequelle. Sie ist technisch 

am effizientesten entwickelt und kann bei ge-

ringem Flächenverbrauch große Strommengen 

erzeugen. Das Potential für die Windkraft ist 

nach wie vor erheblich, auch in Rheinland-

Pfalz. Sie wird daher ein wesentlicher Pfeiler 

der Energiewende sein. Eine Investition in 

Windenergie ist deshalb ein wesentlicher Bei-

trag zur Umsetzung der Energiewende und 

damit eine Investition in unsere Zukunft!  

Als Anleger können sie dazu beitragen, im 

Rahmen eines Repowering-Projektes mehrere 

moderne Windenergieanlagen zu realisieren 

und damit einen Beitrag zur umweltfreundli-

chen, nachhaltigen und klimaschonenden 

Energieversorgung leisten. Die notwendige 

wirtschaftliche Sicherheit für diese Investition 

ergibt sich aus dem geltenden Erneuerbare-

Energien-Gesetz (EEG 2017). Auf dieser 

Grundlage wurde das vorliegende Beteili-

gungsangebot erstellt.  

Windräder sind weithin sichtbar und verändern 

das Landschaftsbild. Die Diskussionen darüber 

sind kontrovers und emotional. Wir sind der 

Überzeugung, dass Windkraftprojekte nur dann 

erfolgreich und auch gesellschaftlich nachhaltig 

sind, wenn sie gemeinsam mit den Anwohnern 

und Gemeinden vor Ort umgesetzt werden. Die 

Wertschöpfung, insbesondere die Erträge aus 

den Stromerlösen, müssen am Ort der Anlagen 

verbleiben.  

Deshalb werden Bürgerinnen und Bürgern der 

Standortgemeinde und des Landkreises Bern-

kastel-Wittlich im Rahmen der Zuteilung der Be-

teiligungen an den neuen Windenergieanlagen 

des Windparks Morbach Nord bevorzugt be-

rücksichtigt. Hierzu haben einige engagierte 

Bürger vor Ort die Bürgerwindenergie Mor-

bach Nord GmbH & Co. KG gegründet. Diese 

erwirbt die Windenergieanlagen schlüsselfertig 

und wird diese selbständig betreiben. Die Ge-

sellschaft hat ihren Sitz in Morbach.  

Für die professionelle Umsetzung und den 

dauerhaften Betrieb des Projektes sorgen er-

fahrene Partner: Die wiwi consult Construction 

GmbH & Co. KG für den Bau und die Wust – 

Wind & Sonne GmbH & Co. KG für den Betrieb. 

Wust – Wind & Sonne steht seit Jahren für 

Windkraft mit Bürgerbeteiligung, hat eine Viel-

zahl von echten Bürgerwindparks in Süd-

deutschland erfolgreich umgesetzt und betreut 

diese fortlaufend. Mit dieser Erfahrung und 

Kompetenz in der kaufmännischen und techni-

schen Betriebsführung möchten wir sicherstel-

len, dass der Windpark und die Beteiligten im-

mer gut betreut sind.  

Erich Wust 

 
 
Geschäftsführer  

Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH & Co. 
KG 
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Hinweis:  

Bei fehlerhaftem Verkaufsprospekt können Haftungsansprüche nur dann bestehen, wenn die Ver-

mögensanlage während der Dauer des öffentlichen Angebots, spätestens jedoch innerhalb von 

zwei Jahren nach dem ersten öffentlichen Angebot der Vermögensanlage im Inland erworben 

wird.  

Erklärung zur Prospektverantwortlichkeit 

Die Verantwortung für den Prospektinhalt übernimmt als Anbieterin und Prospektverantwortliche der 

Vermögensanlage die 

 

Wust – Wind & Sonne GmbH & Co. KG  

mit Sitz in Markt Erlbach. 

 

 

Die Wust – Wind & Sonne GmbH & Co. KG erklärt, dass ihres Wissens die Angaben in diesem Ver-

kaufsprospekt richtig sind und keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markt Erlbach, den 09.08.2018 (Datum der Prospektaufstellung) 

 

 

 

______________________________________________ 

Wust – Wind & Sonne GmbH & Co. KG, 

vertreten durch die  
Wust Windkraft Verwaltungs- und Beteiligungs- GmbH,  
gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer 

Herrn Erich Wust 
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Das Beteiligungsangebot im Überblick 

Projektbeschreibung: Repowering eines Windparks auf dem Gebiet der Morbacher Energielandschaft, 

Gemeinde Morbach, Landkreis Bernkastel-Wittlich:  

14 Bestands-Windenergieanlagen des Typs  Vestas V80 – 2,0 MW werden ab-

gebaut und durch insgesamt sieben neue Windenergieanlagen des Typs Ener-

con E-141 EP4 - 4,2 MW ersetzt. Vier dieser Windenergieanlagen werden von 

der Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH & Co. KG (Emittentin) erworben 

und betrieben. Die drei weiteren Windenergieanlagen werden von einer anderen 

Gesellschaft (Bürgerwindenergie Morbach Süd GmbH & Co. KG) erworben und 

betrieben. 

Die gemeinsam genutzte Infrastruktur für die Einspeisung der elektrischen 

Energie (Einspeise- und Datenleitungen und Übergabestation) wird von der Inf-

rastruktur Windenergie Morbach GmbH & Co. KG gehalten. An dieser Gesell-

schaft sind die Emittentin und die Bürgerwindenergie Morbach Süd GmbH & Co. 

KG im Verhältnis der von ihnen betriebenen Windenergieanlagen als Komman-

ditisten beteiligt. Die Emittentin hält einen Kommanditanteil von 4.000 Euro und 

die Bürgerwindenergie Morbach Süd GmbH & Co. KG einen Kommanditanteil 

von 3.000 Euro an der Infrastruktur Windenergie Morbach GmbH & Co. KG. Die 

Beteiligung dient der Hilfstätigkeit der Stromeinspeisung. 

Bezeichnung der Vermö-

gensanlage: 

Bürgerwindenergie Morbach Nord 

Art der Vermögensanlage: Kommanditanteile 

Emittentin  

(Betreibergesellschaft): 

Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH & Co. KG mit Sitz in Morbach 

Anbieterin und Prospekt-

verantwortliche: 

Wust – Wind & Sonne GmbH & Co. KG,  
Neue Straße 17a, 91459 Markt Erlbach 

Komplementärin der Emit-

tentin/Geschäftsführung: 

WWS Morbach Verwaltungs-GmbH, 

Energielandschaft, Gebäude 702, 54497 Morbach 

Anlagestrategie: Schlüsselfertiger Erwerb von vier Bürger-Windkraftanlagen im Rahmen eines 

Repowerings und selbständiger Betrieb dieser auf dem Gelände der Energie-

landschaft Morbach, nordwestlich der Gemeinde Morbach, Landkreis Bernkas-

tel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, mit dem Ziel, durch die Nutzung regenerativer 

Energie zur Umweltentlastung und zum Klimaschutz beizutragen sowie einen 

Gewinn aus dem Verkauf von regenerativer Energie zu erzielen. 

Kaufm./Techn. Betriebsfüh-

rung: 

Wust - Wind & Sonne GmbH & Co. KG, 
Neue Straße 17a, 91459 Markt Erlbach 

Planung, Projektentwick-

lung und Errichtung: 

wiwi consult Construction GmbH & Co. KG, 

Umbach 5, 55116 Mainz 

Projektsteuerung: Wust - Wind & Sonne GmbH & Co. KG, 
Neue Straße 17a, 91459 Markt Erlbach 

Gesamtbetrag der angebo-

tenen Vermögensanlage: 

6.390.000 Euro 

Mindestbeteiligung: 5.000 Euro  
Höhere Beteiligungen in Schritten von 1.000 Euro 

Erwerbspreis: 

 

Der Erwerbspreis der Beteiligung entspricht der jeweiligen Zeichnungssumme 

des Anlegers und beträgt mindestens 5.000 Euro. Ein Agio wird nicht erhoben. 

Investitionsvolumen: 

 

31.948.700 Euro (Prognose)  

davon Eigenkapital: 6.392.700 Euro  
davon Fremdkapital: 25.556.000 Euro 
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Anlageobjekte: Die Anlageobjekte der Vermögensanlage bestehen aus vier Windenergieanla-

gen des Typs Enercon E-141 EP4-4,2 MW und einer Kommanditbeteiligung an 

einer Infrastrukturgesellschaft, die als Hilfs - und Nebenleistung die Nebenein-

richtungen (Einspeise- und Datenleitungen und Übergabestation) für den An-

schluss der Windenergieanlagen an das öffentliche Stromnetz zur Verfügung 

stellt.  

Windverhältnisse: Mittlere jährliche Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe durch zwei Gutachten 

berechnet auf 6,1 – 6,3 m/s (Prognose) 

Energieertragserwartung: Jährlicher Parkertrag von ca. 38.123.271 kWh nach Abschlägen (Prognose) 

Einspeiseerlöse: Kalkulierte Förderung in Höhe von 7,46 Cent je kWh (Prognose) abzüglich Ver-

marktungskosten 

Wartung: Wartungsvertrag ENERCON Partner Konzept mit dem Hersteller Enercon 

GmbH 

Gepl. Inbetriebnahme: Ende 2. Quartal 2019 (Prognose) 

Ausschüttungen: Die prognostizierten jährlichen Ausschüttungen betragen anfangs 2 % und stei-

gen auf 22 % bezogen auf die Kommanditeinlage (Prognose). Die Ausschüttun-

gen werden einmal jährlich im 2. Quartal eines Jahres für das jeweils vorange-

gangene Betriebsjahr vorgenommen. In den Ausschüttungen ist die Rückfüh-

rung der Einlage enthalten. 

Prognostizierte Gesamtaus-

schüttung: 

200 % bei kalkulierter Betriebsdauer von 20 Kalenderjahren 

Prognostizierte Verzinsung 

(vor Steuer): 

5,00 % p.a. bei kalkulierter Betriebsdauer von 20 Kalenderjahren 

Keine Garantieerklärungen 

und Rücknahmeverpflich-

tungen: 

Für die Verzinsung oder Rückzahlung der angebotenen Vermögensanlage hat 

keine juristische Person oder Gesellschaft die Gewährleistung übernommen. 

Insbesondere besteht auch keine Garantiepflicht der Anbieterin oder der Emi t-

tentin, die Beteiligung zurückzunehmen.  

Angebotsraum Das Angebot erfolgt ausschließlich in Deutschland. 
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Angaben über die Vermögensanlage

Art, Anzahl und Gesamtbetrag der Ver-

mögensanlage 

Bei der Vermögensanlage handelt es sich um 

eine Beteiligung an der Kommanditgesellschaft 

Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH & 

Co. KG (nachfolgend „Emittentin“ oder „Betrei-

bergesellschaft“ genannt). Diese Vermögens-

anlage wird zunächst den Bürgerinnen und 

Bürgern der Standortgemeinde Morbach und 

des Landkreises Bernkastel-Wittlich angebo-

ten. Anleger können sich als Kommanditisten 

und somit als Mitunternehmer beteiligen.  

Angestrebt wird ein Kommanditkapital in Höhe 

des zur Finanzierung des Windparks erforder-

lichen Eigenkapitals von voraussichtlich 

6.392.700 Euro. Hiervon ist bereits ein Anteil in 

Höhe von 2.700 Euro durch die Gründungsge-

sellschafter gezeichnet. Der Gesamtbetrag der 

angebotenen Vermögensanlage in Form von 

Kommanditanteilen (Zeichnungsvolumen) be-

trägt somit 6.390.000 Euro.  

Einlagen sind in unterschiedlicher Höhe mög-

lich. Die Mindestbeteiligungssumme beträgt 

5.000 Euro. Höhere Einlagen sind in Schritten 

von 1.000 Euro möglich. Aufgrund der Min-

destbeteiligungssumme ergibt sich eine maxi-

male Anzahl von 1.278 Anteilen. 

Einzelheiten zum Beitritt und zur Zah-

lung der Kommanditeinlage 

Die Stelle, die bestimmungsgemäß Zahlungen 

an den Anleger ausführt (Zahlstelle), ist die  

Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH & 

Co. KG 

Postanschrift: Postfach 28, 91457 Markt Er-

lbach. 

Die Stelle, die Zeichnungen oder auf den Er-

werb von Beteiligungen gerichtete Willenser-

klärungen des Publikums (Beitrittserklärun-

gen) entgegennimmt, ist die  

BürgerEnergie Anlagevermittlung GmbH & 

Co. KG 

Postanschrift: Neue Straße 17a, 91459 Markt 

Erlbach  

Die BürgerEnergie Anlagevermittlung GmbH & 

Co. KG hält auch diesen Verkaufsprospekt 

einschließlich etwaiger Nachträge, das Vermö-

gensanlagen-Informationsblatt, den letzten 

veröffentlichten Jahresabschluss und den La-

gebericht zur kostenlosen Ausgabe bereit  

Anleger übersenden die ausgefüllten und un-

terzeichneten Beitrittsunterlagen an die Bürger 

Energie Anlagevermittlung GmbH & Co. KG.  

Es besteht die Möglichkeit, den Beitritt online 

zu erklären. Zum Online-Beitrittsportal gelan-

gen Sie unter:  

htttp://beteiligung.wust-wind-sonne.de 

Nach Eingang der Beitrittserklärung entschei-

det die Komplementärin über die Annahme des 

Beitritts. Im Rahmen der Zuteilung der Anteile, 

die im Ermessen der Komplementärin steht, 

werden die Bürgerinnen und Bürger der 

Standortgemeinde Morbach und des Landkrei-

ses Bernkastel-Wittlich bevorzugt berücksich-

tigt. Die Nichtannahme des Beitritts kann ohne 

Angaben von Gründen erfolgen.  

Der Beitritt kann insbesondere abgelehnt wer-

den, wenn durch den Beitritt die Eigenschaft 

der Emittentin als Bürgerenergiegesellschaft 

gem. § 3 Nr. 15 EEG 2017 gefährdet wäre. 

Dazu ist erforderlich, dass  

 die Emittentin aus mindestens zehn natürli-

chen Personen als stimmberechtigten Mit-

gliedern oder stimmberechtigten Anteilseig-

nern besteht,  

 mindestens 51 Prozent der Stimmrechte bei 

natürlichen Personen liegen, die seit min-

destens einem Jahr vor der Gebotsabgabe 

nach § 21 oder § 22 des Bundesmeldege-

setzes mit ihrem Hauptwohnsitz im Land-

kreis Bernkastl-Wittlich gemeldet sind, und 

 kein Mitglied oder Anteilseigner der Emit-

tentin mehr als 10 Prozent der Stimmrechte 

an der Gesellschaft hält, 

Wird der Beitritt angenommen, erhält der Anle-

ger hierüber zu Informationszwecken eine Be-

stätigung. 

Die Kommanditeinlage ist nach gesonderter 

Aufforderung durch die Komplementärin inner-

halb der in der Aufforderung genannten Frist  

auf folgendes Konto der Emittentin einzuzah-

len:  
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Bank:  Landesbank Saar  

BIC:   SALADE55XXX 

IBAN:  DE49 5905 0000 0031 5192 91 

Verwendungszweck:  

Einzahlung Kommanditeinlage Morbach Nord 

 

Die Frist wird 10 Tage betragen. Die Aufforde-

rung wird frühestens zum 01.01.2019 versandt. 

Die Emittentin ist berechtigt, aber nicht ver-

pflichtet, auf rückständige Zahlungen Verzugs-

zinsen i.H.v. 5 %-Punkten über dem von der 

Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen 

Basiszinssatz p.a. zu verlangen. Ferner sind 

die Rechte eines Gesellschafters nach dem 

Gesellschaftsvertrag ausgesetzt, bis sämtliche 

fälligen ausstehenden Zahlungen geleistet 

wurden, sofern und soweit hierdurch die Ei-

genschaft der Gesellschaft als Bürgerenergie-

gesellschaft gem. § 3 Nr. 15 EEG 2017 nicht 

entfällt. Die Geltendmachung eines weiteren 

Schadensersatzes bleibt der Emittentin unbe-

nommen. 

Zeichnungsfrist 

Das öffentliche Angebot beginnt einen Werktag 

nach der Veröffentlichung des Verkaufspros-

pekts und endet mit Vollplatzierung, spätes-

tens am 31.03.2019. Die Komplementärin ist 

ohne Angabe von Gründen berechtigt, die 

Zeichnungsfrist einmalig oder mehrmalig zu 

verlängern, wobei der Verkaufsprospekt nach 

Billigung seitens der Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht zwölf Monate gültig ist. 

Möglichkeit die Zeichnung vorzeitig zu 

schließen 

Die Komplementärin ist ohne Angaben von 

Gründen berechtigt, die Zeichnungsfrist vorzei-

tig zu schließen, ohne dass es hierfür eines 

Gesellschafterbeschlusses bedarf. Sonstige 

Möglichkeiten, die Zeichnung vorzeitig zu 

schließen, bestehen nicht.  

Möglichkeit Zeichnungen, Anteile oder 

Beteiligungen zu kürzen 

Sofern ein Kommanditist die übernommene 

Kommanditeinlage nicht in voller Höhe leistet 

oder seinen Mitwirkungspflichten hinsichtlich 

seiner Eintragung in das Handelsregister nicht 

nachkommt, kann die Komplementärin im Na-

men der Emittentin nach schriftlicher Mahnung 

und Ausschlussandrohung den Kommanditis-

ten durch schriftliche Erklärung aus der Ge-

sellschaft ausschließen und/oder die Pflichtein-

lage entsprechend herabsetzen, sofern und 

soweit hierdurch die Eigenschaft der Gesell-

schaft als Bürgerenergiegesellschaft gem. § 3 

Nr. 15 EEG 2017 nicht entfällt. Sonstige Mög-

lichkeiten, Zeichnungen, Anteile oder Beteili-

gungen zu kürzen, bestehen nicht. 

Laufzeit der Vermögensanlage, Kündi-

gungsfrist: 

Die Laufzeit der Vermögensanlage ist nicht befris tet. 

Die Vermögensanlage läuft mindestens bis zum 

31.12.2038. Die Laufzeit der Vermögensanlage be-

trägt somit mehr als 24 Monate gemäß § 5a 

VermAnlG und beginnt mit Zeichnung durch den 

ersten Anleger. 

Die Beteiligung ist für den Anleger erstmals or-

dentlich kündbar zum 31.12.2038. Die Kündi-

gungsfrist beträgt 6 Monate. Die Kündigung 

hat per Einschreiben an die Komplementärin 

zu erfolgen. Die Emittentin hat kein ordentli-

ches Kündigungsrecht. Das Recht zur Kündi-

gung aus wichtigem Grund, das beidseitig be-

steht, bleibt unberührt. 

Anlegergruppe, auf die die Vermögens-

anlage abzielt: 

Das Angebot richtet sich an Privatkunden i.S.v. 

§ 67 Abs. 3 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) 

mit vorhandenen Erfahrungen und/oder Kennt-

nissen im Bereich von Vermögensanlagen, die 

in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig 

sind und die die Vermögensanlage im Privat-

vermögen halten. Das Angebot richtet sich an 

Anleger, die im Hinblick auf die unbefristete 

Laufzeit und die erstmalige Kündigungsmög-

lichkeit der Vermögensanlage zum 31.12.2038 

einen langfristigen Anlegerhorizont haben und 

nicht kurz- oder mittelfristig über das einge-

setzte Kapital verfügen müssen. Das Angebot 

richtet sich dabei an Anleger, die bereit sind, 

die mit der Beteiligung verbundenen Risiken zu 

tragen und die Fähigkeit haben, Verluste, die 

sich aus der Vermögensanlage ergeben kön-

nen (bis zu einem Betrag von 100% der Ver-

mögensanlage (Totalverlust) zuzüglich weite-

rer Zahlungen bis hin zur Privatinsolvenz) zu 

tragen. Auf die Angaben zum Maximalrisiko 

auf S. 25 wird verwiesen. 

Das Beteiligungsangebot eignet sich nicht für 

Anleger, die nach einer mündelsicheren oder 
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festverzinslichen Kapitalanlage suchen und si-

cher prognostizierbare Rückflüsse aus der Be-

teiligung erwarten. Das Beteiligungsangebot 

eignet sich ferner nicht für Anleger, die die 

Rückzahlung des eingesetzten Kapitals am 

Ende der Laufzeit der Vermögensanlage in ei-

ner Summe erwarten, da Kapitalrückzahlungen 

bereits während der Laufzeit der Vermögens-

anlage erfolgen können. 

  

Weitere Kosten für den Anleger 

Dem Anleger entstehen folgende weitere Kosten, insbesondere solche Kosten, die mit dem Erwerb, 

der Verwaltung und der Veräußerung der Vermögensanlage verbunden sind: 

Bei Erwerb der Beteiligung können für den Anleger Kosten für den Geldverkehr (Überweisungsgebüh-

ren) anfallen. Darüber hinaus fallen Kosten an, wenn die Einlage verspätet einbezahlt wird. In diesem 

Fall können dem Anleger Verzugszinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem Basiszinssatz berechnet 

werden. Die Geltendmachung weitergehender Schadensersatzansprüche bleibt der Emittentin unbe-

nommen. Weitere Kosten sind mit dem Erwerb der Beteiligung nicht verbunden. 

Mit der Verwaltung der Vermögensanlage sind keine Kosten für den Anleger verbunden.  

Bei Veräußerung der Vermögensanlage (Geschäftsanteil) durch einen Anleger fallen für diesen Han-

delsregistergebühren an, die sich nach der Höhe des jeweiligen Kommanditanteils richten. Ferner sind 

alle der Gesellschaft durch die Übertragung entstehenden Steuern bzw. steuerlichen Nachteile, Kos-

ten oder sonstige Nachteile vom übertragenden Anleger und dem Erwerber gesamtschuldnerisch zu 

tragen. 

Weitere Kosten, die im Zusammenhang mit der Vermögensanlage anfallen können, sind insbesondere 

Fahrt- und Verpflegungskosten zum Standort der Anlagen und zu Gesellschafterversammlungen, Por-

to-, Telefon- und Internetkosten, Überweisungsgebühren, Kosten im Falle einer weiteren Beglaubi-

gung der Handelsregistervollmacht, Kosten einer individuellen Steuer- oder Rechtsberatung, Kosten 

im Falle von Rechtsstreitigkeiten, Kosten für den Fall des Ausschlusses aus der Gesellschaft oder der 

Herabsetzung der Pflichteinlage durch die Emittentin, Kosten für den Fall, dass ein Anleger die ihm 

zustehenden Informationsrechte durch einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Dritten aus ü-

ben lässt oder Kosten für den Fall, dass ein Wirtschaftsprüfer über die Höhe der Abfindung beim Aus-

scheiden eines Kommanditisten entscheidet (siehe § 23.3 des Gesellschaftsvertrages). Im Erbfall sind 

von den Erben die Kosten einer für erbschaftssteuerliche Zwecke erforderlichen Bewertung des Ge-

sellschaftsanteils zu tragen.  

Falls der Anleger die Vermögensanlage fremdfinanziert, trägt er anfallende Zinsen, Gebühren, etwai-

ge Vorfälligkeitsentschädigungen und andere vergleichbare Vergütungen.  

Die genaue Höhe der vorstehenden Kosten kann nicht genannt werden, da sie im Einzelfall variieren.  

Darüber hinaus entstehen dem Anleger keine weiteren Kosten, insbesondere keine solchen Kosten, 

die mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung der Vermögensanlage verbunden sind.  

Weitere Leistungen des Erwerbers  

Die in das Handelsregister einzutragende Haftsumme entspricht der vom jeweiligen Kommanditisten 

übernommenen Pflichteinlage. Neben der Pflichteinlage sind keine weiteren Einlagen zu erbringen. Es 

gibt keine Nachschusspflicht für die Kommanditisten. 

Die Kommanditisten haften gegenüber Dritten in Höhe ihrer in das Handelsregister eingetragenen 

Haftsumme. Die Haftung erlischt mit Einzahlung der Einlage. Allerdings lebt die Haftung bis zur Höhe 

der Haftsumme wieder auf, wenn die Einlage zurückgewährt wird. Dies ist vorliegend planmäßig der 

Fall, da die Rückzahlung des Haftkapitals über die jährlichen Ausschüttungen erfolgt. Das gleiche gilt, 

wenn Gewinnanteile an den Anleger ausgezahlt werden, während sein Kapitalanteil zum Zeitpunkt der 

Auszahlung durch Verluste unter den Betrag der geleisteten Einlage in Höhe der Haftsumme gemin-

dert ist oder soweit durch Auszahlungen der Kapitalanteil unter diesen Betrag herabgemindert wird (§ 
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172 Abs. 4 HGB). Eine noch weiter gehende Haftung in entsprechender Anwendung der §§ 30 ff. 

GmbHG bis zur Höhe der insgesamt empfangenen Auszahlungen kommt in Betracht, wenn Auszah-

lungen erfolgen, obwohl die Vermögens- und Finanzlage der Emittentin dies nicht zulässt und die 

Auszahlungen nicht durch einen vollwertigen Gegenleistungs- oder Rückgewähranspruch gegen den 

Gesellschafter gedeckt sind. 

Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so haftet er bis zur Höhe seiner ursprünglich im 

Handelsregister eingetragenen Hafteinlage für die bis zu seinem Ausscheiden begründeten Verbind-

lichkeiten der Emittentin, die bis zum Ablauf von 5 Jahren nach Eintragung seines Ausscheidens im 

Handelsregister fällig sind und Ansprüche daraus festgestellt oder in der gesetzlich vorgeschriebenen 

Weise geltend gemacht wurden.  

Eine entsprechende Nachhaftung besteht im Fall der Auflösung der Emittentin, wobei die fünfjährige 

Nachhaftung grundsätzlich mit Handelsregistereintragung der Auflösung der Emittentin beginnt. Je 

nach Anspruch kann die Verjährungsfrist kürzer sein. Die Verjährung beginnt mit Fälligkeit des An-

spruchs, wenn dieser nach Handelsregistereintragung der Auflösung fällig wird, andernfalls mit Eintra-

gung der Auflösung. 

Weitere Umstände, unter denen der Erwerber der Vermögensanlage verpflichtet ist, weitere Leistun-

gen zu erbringen, insbesondere weitere Umstände, unter welchen er haftet, existieren nicht. Es be-

steht keine Nachschusspflicht.  

Provisionen 

Die Gesamthöhe der Provisionen, insbesondere Vermittlungsprovisionen oder vergleichbare Vergü-

tungen, betragen planmäßig 64.000 Euro. Dies entspricht etwa 1,00 % des Gesamtbetrages der an-

gebotenen Vermögensanlage. Der Betrag fällt an für den erlaubnispflichtigen Vertrieb der angebote-

nen Vermögensanlage durch die hierfür zugelassene BürgerEnergie Anlagenvermittlung GmbH & Co. 

KG. Darüber hinaus werden keine Provisionen, Vermittlungsprovisionen oder vergleichbare Vergütun-

gen geleistet. 

Wesentliche Grundlagen und Bedingungen der Verzinsung und Rückzahlung 

Bei der vorliegenden Vermögensanlage handelt es sich um eine Unternehmensbeteiligung in Form 

einer Kommanditbeteiligung. Diese gewährt eine Beteiligung am Ergebnis (Gewinn und Verlust) der 

Emittentin, Ansprüche auf Entnahmen (Liquiditätsauszahlung), eine Abfindung im Falle des Ausschei-

dens aus der Emittentin sowie einen Anteil am verbleibenden Liquidationsüberschuss im Fall der Li-

quidation der Emittentin. In diesem Verkaufsprospekt werden für die vorgenannten Ansprüche die Be-

griffe „Verzinsung und Rückzahlung“ i.S.d. Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG) sowie der Ver-

mögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung (VermVerkProspV) verwendet. 

Die wesentlichen Grundlagen und Bedingungen der Verzinsung und Rückzahlung sind:  

a) die immissionsschutzrechtliche Genehmigung der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich nach § 4 

BImSchG vom 08.02.2018 und das Ausbleiben nachträglicher Auflagen zum Genehmigungsbe-

scheid, damit die Emittentin den Betrieb der Windenergieanlagen aufnehmen und ohne Beschrän-

kungen, die über die immissionsschutzrechtliche Genehmigung vom 08.02.2018 hinausgehen, 

fortführen kann.  

b)  der rechtzeitige Abschluss der erforderlichen Verträge für den Rückbau der bestehenden Wind-

energieanlagen im Windparkgebiet durch die Generalunternehmerin, die termin- und vertragsge-

rechte Erfüllung der Verträge für die Errichtungsphase (Generalunter-nehmervertrag mit der wiwi 

consult Construction GmbH & Co. KG vom 19.03.2018 und des Pro-jektsteuerungsvertrags mit 

der Wust – Wind & Sonne GmbH & Co. KG) sowie die Inbetriebnahme der Windenergieanlagen 

bis zum Ende des 2. Quartals 2019, damit die Emittentin den Betrieb der Windenergieanlagen 

planmäßig aufnehmen kann. Dies ist Bedingung dafür, dass der geplante Überschuss der Emit-

tentin erwirtschaftet werden kann, um die Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlage zu 

ermöglichen. 
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c) die vertragsgerechte Erfüllung des Vollwartungsvertrags mit dem Anlagenhersteller sowie der ab-

geschlossenen Verträge (Gestattungsvertrag mit der Gemeinde Morbach vom 12.04.2017, Ver-

trag über die kaufmännische und technische Betriebsführung mit der Wust – Wind & Sonne GmbH 

& Co. KG) und die Leistungsfähigkeit der Vertragspartner. Dies ist Bedingung dafür, dass der ge-

plante Überschuss der Emittentin erwirtschaftet werden kann, um die Verzinsung und Rückzah-

lung der Vermögensanlage zu ermöglichen. 

d) die Einhaltung der angesetzten Investitionskosten von 31.948.700 Euro, der kalkulierten Betriebs-

kosten und der angenommenen Rückbaukosten von 1.000.000 Euro nach Betriebsbeendigung 

und die Abdeckung von Schäden an den Windenergieanlagen durch Versicherungen und Vollwar-

tungsverträge. Dies ist Bedingung dafür, dass der geplante Überschuss der Emittentin erwirtschaf-

tet werden kann, um die Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlage zu ermöglichen.  

e) der Abschluss von Finanzierungsverträgen mit den kalkulierten Zinssätzen auf das Fremdkapital, 

die rechtzeitige Auszahlung des Fremdkapitals und Einhaltung der kalkulierten Zinsen für die 

Laufzeit der Fremdfinanzierung (zu den geplanten Konditionen der Fremdfinanzierung siehe        

S. 78). Dies ist Bedingung dafür, dass der geplante Überschuss der Emittentin erwirtschaftet wer-

den kann, um die Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlage zu ermöglichen. 

f) der störungsfreie Anlagenbetrieb und die störungsfreie Einspeisung des erzeugten Stroms in das 

Stromnetz über die prognostizierte Nutzungsdauer der Windenergieanlagen von 20 Jahren sowie 

das Erreichen der auf Grundlage der Ertragsgutachten der Cube Engineering GmbH vom 

20.4.2017 und der UL International DEWI GmbH 25.04.2017 prognostizierten Stromerträge von 

jährlich 66.715.725 kWh bezogen auf alle 7 Windenergieanlagen des Windparks Morbach. Dies ist 

Grundlage und Bedingung dafür, dass der geplante Überschuss der Emittentin erwirtschaftet wer-

den kann, um die Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlage zu ermöglichen.  

g) die Vergütung des eingespeisten Stroms auf Basis des Zuschlagswerts (einschließlich prognosti-

zierter Korrektur) vom 19.05.2017 in Höhe von 7,46 ct/kWh, die hierfür erforderliche Einhaltung 

der Voraussetzungen einer Bürgerenergiegesellschaft nach §§ 3 Nr. 15 und 36g Abs. 2 EEG 2017 

für mindestens zwei Jahre ab Inbetriebnahme der Windenergieanlagen und das Ausbleiben nega-

tiver Börsenstrompreise über den kalkulatorisch berücksichtigten Betrag hinaus. Dies ist Bedin-

gung dafür, dass mit der Stromeinspeisung der geplante Überschuss der Emittentin erwirtschaftet 

werden kann, um die Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlage zu ermöglichen.  

h) die vollständige Platzierung der angebotenen Vermögensanlage sowie der Vermögensanlage der 

Bürgerwindenergie Morbach Süd GmbH & Co. KG bis 31.03.2019, die fristgerechte und vollstän-

dige Einzahlung der Einlagen und der Verbleib aller Anleger in der Gesellschaft bis zum Ablauf 

des Prognosezeitraums (30.06.2039). Dies ist Voraussetzung für die prognostizierte Rentabilität s-

entwicklung der Emittentin, um die Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlage zu ermög-

lichen. 

i) der Fortbestand der gegenwärtigen Rechtslage und der steuerrechtlichen Rahmenbedingungen. 

Die vorstehenden Grundlagen und Bedingungen der Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensan-

lage sind wesentlich, damit die Emittentin den Betrieb der Windenergieanlagen aufnehmen kann, den 

für die Errichtung, den Betrieb und den Rückbau der Windenergieanlagen kalkulierten Kostenrahmen 

einhält und die kalkulierten Einnahmen erzielt. Wenn die vorstehenden wesentlichen Grundlagen und 

Bedingungen eingehalten werden, ist die Emittentin voraussichtlich in der Lage, die prognostizierte 

Verzinsung und Rückzahlung zu leisten. Werden die vorstehenden wesentlichen Grundlagen und Be-

dingungen nicht eingehalten, kann es zu Terminverzögerungen bei der Inbetriebnahme der Wind-

energieanlagen, Kostenüberschreitungen, geringeren Umsatzerlösen und erhöhtem Liquiditätsbedarf 

der Emittentin kommen. Dies würde dazu führen, dass sich die Verzinsung und Rückzahlung der 

Vermögensanlage geringer darstellt als prognostiziert. Geplante Ausschüttungen an die Anleger könn-

ten teilweise oder insgesamt ausfallen und die Fähigkeit der Emittentin, die Rückzahlung der Vermö-

gensanlage vorzunehmen, könnte ganz oder teilweise beeinträchtigt werden. Die entsprechenden Ri-

siken sind detailliert im Abschnitt Wesentliche Risiken der Beteiligung auf den Seiten 24 - 38 be-

schrieben. 



 
Verkaufsprospekt   Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH & Co. KG │ 14 
 

Auswirkungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Geschäftsaussich-

ten auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rück-

zahlung der Vermögensanlage nachzukommen 

Vorbemerkung 

Die geplante Nutzungsdauer der Windenergieanlagen beträgt 20 Jahre. Aufgrund der angenommenen 

Inbetriebnahme zum 30.06.2019 wird in den nachfolgenden Prognoserechnungen deswegen der Zei t-

raum bis zum 30.06.2039 dargestellt. Unbeschadet dessen endet die Mindestlaufzeit der Vermögens-

anlage zum 31.12.2038, d.h., dass ein Anleger die Vermögensanlage bereits zu diesem Zeitpunkt or-

dentlich kündigen kann.   

Die voraussichtliche Vermögenslage der Emittentin (Prognose) 

Die nachfolgende Übersicht zeigt die voraussichtliche Vermögenslage, d.h. die Planbilanzen der Emi t-

tentin jeweils zum Jahresende über die Jahre 2018-2039. 

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Aktiva

A. Anlagevermögen

Sachanlagen 11.607.900 30.915.428 28.920.884 26.926.341 24.931.797 22.937.253 20.942.709 18.948.166 16.953.622 14.959.078 12.964.534

B. Umlaufvermögen

Forderungen u. sonst. 

Vermögensgegenstände 
0 237.000 237.000 237.000 237.000 237.000 237.000 237.000 237.000 237.000 237.000

Bankguthaben 0 694.696 1.152.619 1.123.337 1.082.489 1.034.627 942.784 835.188 667.148 517.911 278.592

Summe Aktiva 11.607.900 31.847.124 30.310.504 28.286.678 26.251.286 24.208.879 22.122.493 20.020.353 17.857.769 15.713.989 13.480.126

Passiva

A. Eigenkapital

Gezeichnetes 

Kommanditkapital
2.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700

variables Kapital 0 -101.576 -193.066 -290.050 -398.600 -514.166 -673.711 -849.009 -1.084.752 -1.301.691 -1.608.713

B. Verbindlichkeiten

Gegenüber 

Kreditinstituten
11.605.200 25.556.000 24.110.869 22.184.028 20.257.187 18.330.345 16.403.504 14.476.663 12.549.821 10.622.980 8.696.139

Summe Passiva 11.607.900 31.847.124 30.310.504 28.286.678 26.251.286 24.208.879 22.122.493 20.020.353 17.857.769 15.713.989 13.480.126

Alle Beträge in EUR

Geschäftsjahr

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Aktiva

A. Anlagevermögen

Sachanlagen 10.969.991 8.975.447 6.980.903 4.986.359 2.991.816 997.272 0 0 0 0 0

B. Umlaufvermögen

Forderungen u. sonst. 

Vermögensgegenstände
237.000 237.000 237.000 237.000 237.000 237.000 237.000 237.000 237.000 237.000 0

Bankguthaben 403.087 572.718 644.600 745.822 748.487 1.033.669 1.144.248 1.110.293 1.082.464 1.329.604 1.071.642

Summe Aktiva 11.610.077 9.785.165 7.862.503 5.969.181 3.977.302 2.267.941 1.381.248 1.347.292 1.319.463 1.566.604 1.071.642

Passiva

A. Eigenkapital

Gezeichnetes 

Kommanditkapital
6.392.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700

variables Kapital -2.084.337 -2.692.297 -3.398.006 -4.074.376 -4.849.303 -5.855.113 -6.209.390 -5.710.928 -5.206.341 -4.826.096 -5.321.058

B. Verbindlichkeiten

Gegenüber 

Kreditinstituten
7.301.714 6.084.762 4.867.810 3.650.857 2.433.905 1.730.354 1.197.938 665.521 133.104 0 0

Summe Passiva 11.610.077 9.785.165 7.862.503 5.969.181 3.977.302 2.267.941 1.381.248 1.347.292 1.319.463 1.566.604 1.071.642

Geschäftsjahr
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Die Auswirkungen der Vermögenslage auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen 

zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen: 

Die Planbilanzen zeigen die Vermögenswerte der Emittentin (Aktiva) sowie die prognostizierte Ent-

wicklung des Eigen- und Fremdkapitals (Passiva).  

Aktiva: Das Anlagevermögen umfasst die Windenergieanlagen mit den technischen Nebeneinrichtun-

gen. Der bilanzierte Wert des Anlagevermögens reduziert sich mit den Abschreibungen. Die Wind-

energieanlagen und die Nebeneinrichtungen werden über 16 Jahre linear abgeschrieben. Ab dem 

31.12.2035 werden die Windenergieanlagen mit null Euro bilanziert sein.  Ein höheres Anlagevermö-

gen würde einen erhöhten Fremd- und Eigenkapitaleinsatz erfordern und zu Mehrkosten der Emitten-

tin führen. Dies könnte die Fähigkeit der Emittentin zur prognostizierten Verzinsung und Rückzahlung 

der Vermögensanlage beeinträchtigen. 

Das Umlaufvermögen besteht aus den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und dem Be-

stand an liquiden Mitteln (Bankguthaben). Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ergeben 

sich aus dem Verkauf des erzeugten elektrischen Stroms sowie den Zahlungen des Direktver-

markters. Die Bankguthaben bestehen aus dem Bestand liquider Mittel auf Bankkonten einschließlich 

der Rücklagen für Schuldendienst und Rückbau. Ein geringeres Umlaufvermögen würde die Liquidi-

tätslage der Emittentin verschlechtern. Dies könnte dazu führen, dass die vorhandene Liquidität für die 

prognostizierte Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlage nicht ausreicht.  

Passiva: Beim Eigenkapital werden das gezeichnete Kommanditkapital (gleichzeitig die Hafteinlage) 

und das variable Kapital (Summe der aufgelaufenen Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 

sowie der geleisteten Ausschüttungen an die Anleger) dargestellt. Das gezeichnete Kommanditkapital 

ist dabei unveränderlich dargestellt, etwaige Rückzahlungen auf die Einlage fließen in die Berechnung 

des variablen Kapitals ein. Eine Abweichung des gezeichneten Kommanditkapitals würde eine von der 

Planung abweichende Eigenkapitaleinwerbung ausdrücken. Es wird davon ausgegangen, dass das 

Kommanditkapital zu einem Anteil von 2.700 Euro bis Ende 2018 und im Übrigen im Laufe des Jahres 

2019 eingezahlt sein wird. Wird das prognostizierte Kommanditkapital nicht in der vollen Höhe oder 

später als angenommen einbezahlt, kann dies einen zusätzlichen Fremdkapitalbedarf auslösen. Dies 

könnte die Fähigkeit der Emittentin zur prognostizierten Verzinsung und Rückzahlung der Vermö-

gensanlage beeinträchtigen. 

Die Verbindlichkeiten bestehen aus den Darlehen zur Finanzierung der Windenergieanlagen. Höhere 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aufgrund eines geringeren Einsatzes von Eigenkapital 

oder aufgrund erhöhter Zinsen würden zu einem erhöhten Schuldenstand und damit in der Folge hö-

heren Zinsen der Emittentin führen. Dies könnte die Fähigkeit der Emittentin zur prognostizierten Ver-

zinsung und Rückzahlung der Vermögensanlage beeinträchtigen. 

Durch die vorgenannten Abweichungen könnten sich die Vermögenslage der Emittentin und deren 

Fähigkeit, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage nachz u-

kommen, verschlechtern. 

Hinweis: Die obige Darstellung enthält lediglich die wichtigsten Positionen der Planbilanzen. Im Ein-

zelnen wird auf die ausführliche Darstellung der voraussichtlichen Vermögenslage der Emittentin mit 

wesentlichen Erläuterungen auf die S. 82 - 84 verwiesen.  
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Die voraussichtliche Finanzlage der Emittentin (Prognose) 

Die nachfolgende Übersicht zeigt die voraussichtliche Finanzlage, d.h. die Plan-Liquiditätsentwicklung 

und Plan-Ausschüttung der Emittentin über die Jahre 2018-2039. 

01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Abruf von Darlehen 11.605.200 13.950.800 0 0 0 0 0 0 0 0

Einzahlung 

Gesellschaftereinlagen 
2.700 6.390.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Einzahlung Eigen- 

u. Fremdkapital
11.607.900 20.340.800 0 0 0 0 0 0 0 0

Einnahmen aus Stromverkauf 0 1.421.998 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996

Zinserträge 0 897 5.081 5.532 5.415 5.252 5.060 4.693 3.424 3.669

Summe Einnahmen 0 1.422.895 2.849.077 2.849.528 2.849.411 2.849.248 2.849.056 2.848.689 2.847.420 2.847.665

Vollw artungsvertrag 0 0 37.500 68.456 107.456 141.180 144.004 187.475 224.733 229.227

Haftpflicht- / 

Allgefahrenversicherung
0 4.400 8.976 9.156 9.339 9.525 9.716 9.910 10.108 10.311

Telefon / Strom 0 4.100 8.364 8.531 8.702 8.876 9.053 9.235 9.419 9.608

kaufm.+techn. Betriebsführung 0 27.596 53.192 53.192 53.192 53.192 53.192 53.192 53.192 53.192

PhG-Vergütung 0 625 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250

Steuerberatung / Buchführung / 

Wirtschaftsprüfung
0 13.000 13.260 13.525 13.796 14.072 14.353 14.640 14.933 15.232

Direktvermarktung 0 -12.962 -25.924 -25.924 -25.924 -25.924 -25.924 -25.924 30.499 30.499

Pacht / Abstandsflächen / 

Pflege
0 128.750 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500

Infrastrukturgesellschaft 0 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.520 5.631 5.743 5.858

Unvorhergesehenes / 

Sonstiges
0 10.000 20.400 20.808 21.224 21.649 22.082 22.523 22.974 23.433

Investition in Anlagevermögen / 

Nebenkosten 
11.607.900 20.304.800 0 0 0 0 0 0 0 0

Zinsaufw endungen 0 215.795 354.698 330.240 304.152 278.063 251.975 225.886 199.798 173.710

Rückführung von Darlehen 0 0 1.445.131 1.926.841 1.926.841 1.926.841 1.926.841 1.926.841 1.926.841 1.926.841

Gew erbesteuer 0 3.042 19.926 18.252 15.645 13.693 15.628 12.417 2.763 4.534

Zu-/Abführung Rücklage 

Schuldendienst / Rückbau
0 448.707 677.333 -13.044 -13.044 -13.044 -13.044 -13.044 -432.154 26.331

Summe Ausgaben 11.607.900 21.152.853 2.876.706 2.673.985 2.685.434 2.692.286 2.672.147 2.687.533 2.327.599 2.767.524

geplante Ausschüttung 0 127.854 191.781 191.781 191.781 191.781 255.708 255.708 255.708 255.708

geplante Ausschüttungen in % 

der Einlage
0,00% 2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Liquidität zum Jahresende 

(nach Ausschüttung)
0 482.988 263.579 247.340 219.537 184.718 105.920 11.368 275.482 99.915

(Alle Beträge in EUR)

Geschäftsjahr
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Die voraussichtliche Finanzlage der Emittentin (Prognose) 

Die nachfolgende Übersicht zeigt die voraussichtliche Finanzlage, d.h. die Plan-Liquiditätsentwicklung 

und Plan-Ausschüttung der Emittentin über die Jahre 2018-2039. 

01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12. 01.01.-30.06 Gesamt

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2018-2039

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.556.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.392.700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.948.700

2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 1.421.998 56.879.921

2.694 1.933 2.538 3.433 3.721 4.126 4.136 5.277 5.719 5.389 5.278 6.266 89.538

2.846.690 2.845.929 2.846.534 2.847.429 2.847.717 2.848.122 2.848.133 2.849.273 2.849.716 2.849.385 2.849.274 1.428.264 56.969.458

233.812 282.425 324.344 330.831 337.447 344.196 351.080 358.102 365.264 372.569 380.021 173.384 4.993.508

10.517 10.727 10.942 11.161 11.384 11.611 11.844 12.081 12.322 12.569 12.820 6.538 215.955

9.800 9.996 10.196 10.400 10.608 10.820 11.036 11.257 11.482 11.712 11.946 6.092 201.231

53.192 53.192 53.192 53.192 53.192 53.192 53.192 53.192 53.192 53.192 53.192 27.596 1.065.839

1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 625 25.000

15.536 15.847 16.164 16.487 16.817 17.153 17.496 17.846 18.203 18.567 18.939 9.659 325.524

30.499 30.499 30.499 30.499 30.499 30.499 30.499 30.499 30.499 30.499 30.499 15.249 243.226

257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 128.750 5.150.000

5.975 6.095 6.217 6.341 6.468 6.597 6.729 6.864 7.001 7.141 7.284 3.715 125.202

23.902 24.380 24.867 25.365 25.872 26.390 26.917 27.456 28.005 28.565 29.136 14.859 490.807

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.912.700

261.478 251.537 213.364 176.300 139.237 102.173 69.024 51.533 35.348 19.162 6.012 2.500 3.661.983

1.926.841 1.394.425 1.216.952 1.216.952 1.216.952 1.216.952 703.551 532.417 532.417 532.417 133.104 0 25.556.000

0 0 0 0 0 0 0 100.159 252.649 253.532 254.038 127.864 1.094.142

-162.707 -64.694 -11.119 97.254 97.254 97.254 97.254 97.254 97.254 0 0 0 1.000.000

2.667.595 2.273.179 2.154.367 2.233.531 2.204.479 2.175.587 1.637.372 1.557.408 1.702.385 1.598.674 1.195.740 516.832 64.453.217

255.708 383.562 511.416 639.270 639.270 767.124 1.022.832 1.278.540 1.278.540 1.278.540 1.406.394 1.406.394 12.785.400

4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 10,00% 12,00% 16,00% 20,00% 20,00% 20,00% 22,00% 22,00% 200,00%

23.303 212.491 393.242 367.870 371.838 277.248 465.177 478.502 347.292 319.463 566.604 71.642
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Die Auswirkungen der Finanzlage auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur 

Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen: 

Die Emittentin erfüllt ihre Verpflichtungen zur Zins- und Rückzahlung der Vermögensanlage aus den 

vorhandenen liquiden Mitteln. Voraussetzung dafür ist, dass die Emittentin aus dem Betrieb des 

Windparks entsprechende Liquiditätsüberschüsse erwirtschaftet, damit Ausschüttungen an die Anle-

ger erfolgen können. Die Finanzlage gibt Auskunft über die Herkunft und die Verwendung der einge-

setzten Mittel einschließlich der Fristigkeiten der von der Emittentin eingesetzten Finanzierungsmittel.  

Die Investition in die langfristig nutzbaren Windenergieanlagen wird im Rahmen einer Projektfinanzie-

rung mit langfristig gebundenem Eigen- und Fremdkapital finanziert. In der Bauphase ergeben sich die 

Zahlungsmittel der Emittentin aus den Einzahlungen auf das Eigen- und Fremdkapital. In der Be-

triebsphase erwirtschaftet die Emittentin Einnahmen aus Stromeinspeisung und in geringem Umfang 

Zinserträge. Sollten sich die prognostizierten Einzahlungen und Einnahmen verringern, z.B. weil Dar-

lehen nicht fristgerecht abgerufen werden können, Einzahlungen auf die Gesellschaftereinlagen ver-

spätet erfolgen oder ausbleiben oder Erlöse aus dem Stromverkauf nicht in dem geplanten Umfang 

erzielt werden können, kann dies die Finanzlage der Emittentin verschlechtern und ihre Fähigkeit, i h-

ren Verpflichtungen zur Zins- und Rückzahlung nachzukommen, negativ beeinflussen. 

Aus den Einzahlungen und Einnahmen hat die Emittentin Zahlungen zu leisten. Darunter fallen zum 

einen laufende Betriebskosten. Diese setzen sich zusammen aus Kosten des Vollwartungsvertrags, 

Versicherungen, Telefon und Stromkosten, Kosten für die kaufmännische und technische Betriebsfüh-

rung, Vergütung für die persönlich haftende Gesellschafterin, Kosten für Steuerberatung, Buchführung 

und Wirtschaftsprüfung, Kosten der Direktvermarktung, Kosten für Pachten, Abstandsflächenüber-

nahmen und Pflege der Grundstücke, laufende Kosten für die Infrastruktur und sonstige Kosten. Zum 

anderen hat die Emittentin sonstigen betrieblichen Aufwand zu leisten, nämlich die Investitionskosten 

in das Anlagevermögen, Zinsaufwendungen und Tilgung, Gewerbesteuer und Zuführungen in die 

Rücklage. Sollten sich die Zahlungen aufgrund von gestiegenen Betriebskosten, höheren Investitions-

kosten oder höheren Zinsaufwendungen erhöhen, würde das die Finanzlage der Emittentin ver-

schlechtern und ihre Fähigkeit, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung nachzukom-

men, negativ beeinflussen. 

Aus der verbleibenden Liquidität werden Ausschüttungen an die Kommanditisten im Verhältnis ihrer 

festen Kapitalkonten geleistet. Dabei handelt es sich auch teilweise um die Rückzahlung der Vermö-

gensanlage. Es erfolgt keine endfällige Rückzahlung der Vermögensanlage. Wenn die prognostizierte 

Liquidität zu den geplanten Ausschüttungszeitpunkten nicht vorhanden ist, können geplante Ausschüt-

tungen und auch ein etwaiges Auseinandersetzungsguthaben nicht im vorgesehenen Umfang oder 

überhaupt nicht ausgezahlt werden.  

Hinweis zu geplanten Ausschüttungen: Die erste Ausschüttung für das Jahr 2019 ist in 2020 vor-

gesehen. Die Ausschüttungen sind jeweils in dem Jahr als Abflüsse vermerkt für das sie anfallen. Tat-

sächlich werden die Ausschüttungen, abweichend von der Darstellung der Finanzlage der Emittentin, 

jeweils im Folgejahr nach einem entsprechenden Beschluss der Gesellschafterversammlung an die 

Anleger ausgezahlt. 

Hinweis: Die obige Darstellung enthält lediglich die wichtigsten Positionen der voraussichtlichen Fi-

nanzlage der Emittentin. Im Einzelnen wird auf die ausführliche Darstellung der voraussichtlichen Fi-

nanzlage der Emittentin mit wesentlichen Erläuterungen auf die S. 86 - 100 verwiesen.  
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Die voraussichtliche Ertragslage der Emittentin (Prognose) 

Die nachfolgende Übersicht zeigt die voraussichtliche Ertragslage, d.h. die Plan-Gewinn- und Verlust-

rechnung der Emittentin über die Jahre 2018-2039. 

01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

(+) Erlöse aus 

Stromeinspeisung 
0 1.421.998 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996

(-) Sonstige betriebliche 

Aufw endungen 
0 183.551 399.544 429.948 467.485 500.425 506.375 547.849 633.114 640.643 641.983 691.911

(-) Abschreibungen auf 

Sachanlagen
0 997.272 1.994.544 1.994.544 1.994.544 1.994.544 1.994.544 1.994.544 1.994.544 1.994.544 1.994.544 1.994.544

Betriebsergebnis 0 241.175 449.908 419.504 381.967 349.027 343.077 301.603 216.338 208.810 207.470 157.542

(+) Zinserträge 0 897 5.081 5.532 5.415 5.252 5.060 4.693 3.424 3.669 2.694 1.933

(-) Zinsaufw endungen 0 215.795 354.698 330.240 304.152 278.063 251.975 225.886 199.798 173.710 261.478 251.537

Finanzergebnis 0 -214.897 -349.616 -324.708 -298.736 -272.811 -246.914 -221.193 -196.374 -170.040 -258.784 -249.604

Ergebnis gewöhnliche 

Geschäftstätigkeit
0 26.278 100.292 94.796 83.231 76.216 96.163 80.410 19.965 38.769 -51.314 -92.062

(+) Gew erbesteuer 0 3.042 19.926 18.252 15.645 13.693 15.628 12.417 2.763 4.534 0 0

Steuerliches 

Jahresergebnis
0 29.320 120.218 113.048 98.875 89.909 111.791 92.827 22.728 43.303 -51.314 -92.062

(Alle Beträge in EUR)

Geschäftsjahr

01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12.01.01.-31.12. 01.01.-30.06 Gesamt

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2018-2039

(+) Erlöse aus 

Stromeinspeisung 
2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 1.421.998 56.879.921

(-) Sonstige betriebliche 

Aufw endungen 
735.170 743.025 751.036 759.208 767.544 876.204 1.037.367 1.047.095 1.056.624 514.332 13.930.433

(-) Abschreibungen auf 

Sachanlagen
1.994.544 1.994.544 1.994.544 1.994.544 1.994.544 997.272 0 0 0 0 31.912.700

Betriebsergebnis 114.282 106.428 98.416 90.244 81.909 970.520 1.806.629 1.796.901 1.787.372 907.666 11.036.787

(+) Zinserträge 2.538 3.433 3.721 4.126 4.136 5.277 5.719 5.389 5.278 6.266 89.538

(-) Zinsaufw endungen 213.364 176.300 139.237 102.173 69.024 51.533 35.348 19.162 6.012 2.500 3.661.983

Finanzergebnis -210.826 -172.867 -135.516 -98.047 -64.887 -46.256 -29.628 -13.773 -734 3.766 -3.572.446

Ergebnis gewöhnliche 

Geschäftstätigkeit
-96.544 -66.439 -37.100 -7.803 17.022 924.264 1.777.001 1.783.128 1.786.638 911.432 7.464.342

(+) Gew erbesteuer 0 0 0 0 0 100.159 252.649 253.532 254.038 127.864 1.094.142

Steuerliches 

Jahresergebnis
-96.544 -66.439 -37.100 -7.803 17.022 1.024.423 2.029.650 2.036.660 2.040.677 1.039.297 8.558.484

Geschäftsjahr
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Die Auswirkungen der Ertragslage auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur 
Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen 

Die voraussichtliche Ertragslage ergibt sich aus den Einnahmen und Aufwendungen der Emittentin. 

Haupteinnahmequelle der Emittentin sind Erlöse aus dem Verkauf der erzeugten elektrischen Energie 

und die nach dem EEG 2017 vom Netzbetreiber gezahlte Marktprämie. Die Summe der Einnahmen 

der Emittentin hängt im Wesentlichen von den jährlichen Stromerträgen sowie in geringfügigem Um-

fang von Einnahmen aus Zinserträgen ab. Sollten die prognostizierten Erlöse aus der Stromeinspei-

sung z.B. aufgrund eines geringeren Windangebots niedriger ausfallen, würde dies zu geringeren 

Umsatzerlösen führen und damit die Ertragslage der Emittentin negativ beeinflussen. Die Fähigkeit 

der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage nac h-

zukommen, würde sich verschlechtern. 

Die betrieblichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus Kosten des Vollwartungsvertrags, Vers i-

cherungen, Telefon und Stromkosten, Kosten für die kaufmännische und technische Betriebsführung, 

Vergütung für die persönlich haftende Gesellschafterin, Kosten für Steuerberatung Buchführung und 

Wirtschaftsprüfung, Kosten der Direktvermarktung, Kosten für Pachten, Abstandsflächenübernahmen 

und Pflege der Grundstücke, laufende Kosten für die Infrastruktur und sonstige Kosten.  Höhere als die 

geplanten Kosten würden sich negativ auf die Ertragslage der Emittentin auswirken und dazu führen, 

dass die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und zur Rückzahlung der 

Vermögensanlage nachzukommen, verringert wird. 

Die Zinsaufwendungen ergeben sich aus der Inanspruchnahme des Fremdkapitals zur Finanzierung 

der Investitionen der Emittentin. Höhere als die geplanten Zinsaufwendungen würden sich negativ auf 

die Ertragslage der Emittentin auswirken. Die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zins-

zahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen, würde sich verschlechtern.  

Für die Ertragslage sind darüber hinaus Abschreibungen auf die Sachanlagen sowie die Gewerbe-

steuer zu berücksichtigen. Sollten sich die steuerlichen Bedingungen im Planungszeitraum verändern, 

kann dies negative Folgen für die Ertragslage der Emittentin haben und dazu führen, dass die Fähig-

keit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage 

nachzukommen, verringert wird. 

Der Saldo aus den betrieblichen Erträgen und Aufwendungen sowie der Gewerbesteuer ergibt das 

ausgewiesene steuerliche Jahresergebnis der Emittentin. Die Emittentin geht davon aus, dass sie bei 

Eintritt der prognostizierten Entwicklung der Ertragslage in der Lage ist, ihren Verpflichtungen zur 

Zins- und Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen. 

Hinweis: Die obige Darstellung enthält lediglich die wichtigsten Positionen der voraussichtlichen E r-

tragslage der Emittentin. Im Einzelnen wird auf die ausführliche Darstellung der voraussichtlichen Er-

tragslage der Emittentin mit wesentlichen Erläuterungen auf die S. 90 - 92 verwiesen.  
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Die Geschäftsaussichten der Emittentin 

Die Geschäftsaussichten der Emittentin stellen sich wie folgt dar:  

Die vier Windenergieanlagen der Emittentin sollen bis zum Ende des zweiten Quartals 2019 fertigge-

stellt werden. Ab der Inbetriebnahme der Windenergieanlagen wird mit der Stromproduktion und Ver-

marktung des erzeugten Stroms gemäß den Bedingungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes be-

gonnen. Es wird eine Nutzungsdauer der Windenergieanlagen bis zum 30.06.2039 angenommen. 

Nach Beendigung der Nutzungsdauer der Windenergieanlagen werden die Windenergieanlagen z u-

rückgebaut. Die Einwerbung des Eigenkapitals soll bis zum 31.03.2019 abgeschlossen sein.  

Die Auswirkungen der Geschäftsaussichten auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflich-

tungen zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen 

Die Geschäftsaussichten der Emittentin werden insbesondere durch das Marktumfeld, den gewählten 

Standort und die dortigen Windverhältnisse, die Investitions-, Betriebs- und Rückbaukosten für die 

Windenergieanlagen, die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen sowie den prognostizier-

ten Verlauf der Kapitaleinwerbung und der Investitionen beeinflusst.  

Marktumfeld: Der Markt für die Erzeugung von Strom aus Windenergie wird maßgeblich durch die von 

der Bundesregierung beschlossene Energiewende bestimmt. Diese sieht einen Ausstieg aus der 

Atomenergie und einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien vor. Grundlage für den 

Ausbau der erneuerbaren Energien ist derzeit das Erneuerbare-Energien Gesetz in der seit dem 

01.01.2017 geltenden Fassung (EEG 2017). Das EEG regelt unter anderem den rechtlichen Rahmen 

zur Abgabe von regenerativ erzeugtem Strom an den Netzbetreiber sowie die Vergütung der abgege-

benen Strommenge. Der Markt für erneuerbare Energien ist durch das EEG 2017 ein rechtlich stark 

regulierter Markt, in dem die Marktteilnehmer (insbesondere Erzeuger, Netzbetreiber, Direktvermark-

ter) umfangreiche Regulierungs-, Registrierungs- und Zulassungserfordernisse über die gesamte 

Wertschöpfungskette regenerativ erzeugten Stroms (Erzeugung, Transport, Verteilung, Handel) zu 

beachten haben. Maßgeblich für die Geschäftsaussichten der Emittentin sind dabei insbesondere die 

gesetzlichen Regelungen zur Pflicht des Netzbetreibers zum Anschluss der Windenergieanlagen an 

das Stromnetz und zur Abnahme des erzeugten Stroms. Zum anderen hängen die Geschäftsaussich-

ten der Emittentin von der Vergütung des erzeugten Stroms ab. Änderungen dieser Marktbedingun-

gen, insbesondere durch Änderungen des EEG, können sich negativ auf die Geschäftsaussichten der 

Emittentin und ihre Fähigkeit zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage auswirken. 

Standort und Windverhältnisse: Die Windverhältnisse am Standort der geplanten Windenergieanlagen 

beeinflussen die Erträge und damit das Ergebnis der Emittentin maßgeblich. Aus Gründen der kauf-

männischen Vorsicht wurden bei der Kalkulation der Energieerträge auf Basis der vorliegenden Gut-

achten Abschläge vorgenommen. Der Jahresenergieertrag für die insgesamt sieben Windenergiean-

lagen des Windparks Morbach, von denen die Emittentin vier Windenergieanlagen betreiben wird, 

wird mit 66.715.725 kWh prognostiziert (siehe dazu im Einzelnen S. 55 f.). Veränderte Windverhältnis-

se am Standort können Auswirkungen auf die Geschäftsaussichten der Emittentin und ihre Fähigkeit 

zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage haben.  

Investitions-, Betriebs- und Rückbaukosten: Die in Planungsrechnung kalkulierten Aufwendungen für 

die Investition und den laufenden Betrieb der Windenergieanlagen wurden anhand vorliegender ver-

traglicher Vereinbarungen, Angebote und üblicher Erfahrungswerte kalkuliert. Die Einhaltung der 

prognostizierten Kosten wird durch die Leistungen des Generalunternehmers und des Windenergiean-

lagenherstellers, die Durchsetzbarkeit von möglichen Ansprüchen aus Garantie- und Gewährleis-

tungsfällen und durch Versicherungsleistungen im Schadensfall maßgeblich bestimmt. Abweichungen 

der Investitionskosten oder Betriebskosten von der Prognose, z.B. durch höhere Baukosten oder 

Mehrkosten im Betrieb können die Geschäftsaussichten der Emittentin und ihre Fähigkeit zur Zinszah-

lung und Rückzahlung der Vermögensanlage negativ beeinflussen. Für den Windenergieanlagenrück-

bau wird eine entsprechende Rücklage gebildet. Sollte diese nicht ausreichend sein, würden sich die 

Mehrkosten negativ auf die Fähigkeit der Emittentin, ihrer Verpflichtung zur Zinszahlung und Rückzah-

lung nachzukommen, auswirken. 

Rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen: Der Betrieb der von der Emittentin geplanten Wind-

energieanlagen wird in rechtlicher Hinsicht durch die immissionsschutzrechtliche Genehmigung vom 
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08.02.2018 ermöglicht. Sollte die Genehmigung auf Klage Dritter aufgehoben werden oder sollten 

durch die Genehmigungsbehörde über die bereits angeordneten Auflagen hinaus weitere Auflagen 

zum Betrieb der Windenergieanlagen angeordnet werden, die zu Betriebseinschränkungen führen, 

könnte sich dies auf die Geschäftsaussichten der Emittentin und ihre Fähigkeiten zur Zinszahlung und 

Rückzahlung der Vermögensanlage negativ auswirken. Zu den rechtlichen Rahmenbedingungen zur 

Vergütung wird auf die Beschreibung des Marktumfelds in diesem Abschnitt verwiesen. Für die steu-

erliche Konzeption der Vermögensanlage wurde die zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung geltende 

Steuergesetzgebung zugrunde gelegt. Die Emittentin gilt als gewerblich tätige Personengesellschaft 

und ist damit gewerbesteuerpflichtig. Zukünftige Änderungen des Gewerbesteuergesetzes oder ein 

veränderter Gewerbesteuerhebesatz können sich auf die Geschäftsaussichten der Emittentin und ihre 

Fähigkeit zur Zinszahlung und Rückzahlung negativ auswirken.  

Verlauf der Kapitaleinwerbung und Investitionen: Die Errichtung der Windenergieanlagen ist bis zum 

30.06.2019 vorgesehen. Dies ist insbesondere davon abhängig, dass das Eigenkapital bis zum 

31.03.2019 vollständig eingeworben ist. Verzögerungen bei der Kapitaleinwerbung oder ein geringe-

res Eigenkapital würden eine weitere Darlehensaufnahme und damit weitere Kosten nach sich ziehen. 

Dies könnte sich auf die Geschäftsaussichten der Emittentin und ihre Fähigkeit zur Zinszahlung und 

Rückzahlung negativ auswirken. Der Investitionsverlauf erfolgt nach Baufortschritten. Spätere Invest i-

tionen würden einen langsameren Baufortschritt bedeuten. Dies könnte sich auf die Geschäftsaus-

sichten der Emittentin und ihre Fähigkeit zur Zinszahlung und Rückzahlung negativ auswirken.  

Darstellung der Exit-Szenarien: Der Planungszeitraum der Emittentin geht bis zum 30.06.2039. Es be-

steht jedoch die Möglichkeit der ordentlichen Kündigung durch die Anleger bereits zum 31.12.2038. 

Die Emittentin geht prognosegemäß nicht davon aus, dass Anleger ihre Beteiligung zum 31.12.2038 

kündigen. Sollten Anleger ihre Kündigungsmöglichkeit zu diesem Zeitpunkt jedoch wahrnehmen, hät-

ten sie Anspruch auf eine Abfindung. Da die Mittel, die für Abfindungen gezahlt werden, nicht für Aus-

schüttungen an die übrigen Anleger zur Verfügung stehen, können sich ordentliche Kündigungen der 

Anleger zum 31.12.2038 auf die Geschäftsaussichten der Emittentin und ihre Fähigkeit zur Zinszah-

lung und Rückzahlung negativ auswirken.  

Nach Ende des Prognosezeitraums am 30.06.2039 wird die Emittentin ihren Geschäftsbetrieb fortset-

zen, soweit die Kommanditisten keinen abweichenden Beschluss herbeiführen. Zu einer automati-

schen Liquidation der Emittentin kommt es damit nicht. Da die Förderung des von der Emittentin er-

zeugten Stroms zu diesem Zeitpunkt prognosegemäß ausgelaufen sein wird, das dann bestehende 

Strompreisniveau zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung unbekannt ist und der technische Zustand 

der Windenergieanlagen nicht vorhergesagt werden kann, können Aussagen über die Geschäftsaus-

sichten der Emittentin nach Ende des Prognosezeitraums nicht getroffen werden. Dementsprechend 

kann auch nicht vorhergesagt werden, ob die Kommanditisten nach Ende des Prognosezeitraums ei-

ne Beendigung der Emittentin und ihre Liquidation beschließen oder nicht.  

 

Sensitivitätsanalyse (Abweichungen von den Prognosen) 

Das wirtschaftliche Ergebnis einer Beteiligung an einem Windpark ist von zahlreichen Faktoren ab-

hängig. Prognosen können daher lediglich ein Indikator für die Wertentwicklung sein. Ein Abweichen 

der tatsächlichen Erfolgsgrößen von den in diesem Beteiligungsangebotes kalkulierten Planzahlen 

kann sich negativ oder auch positiv auf die Rentabilität der Beteiligung an der Emittentin sowie auf die 

Fähigkeit der Emittentin, ihrer Verpflichtung zur Zinszahlung und zur Rückzahlung der Vermögensan-

lage nachzukommen, auswirken. 

Prognosegemäß wird von Ausschüttungen an die Anleger in Höhe von insgesamt 200 % ihrer Kom-

manditeinlage über den gesamten Planungszeitraum (bis zum 30.06.2039) ausgegangen. Nachfol-

gend wird untersucht, wie sich eine Änderung der prognostizierten Stromproduktion oder eine Ände-

rung der Betriebskosten auf die Höhe der Ausschüttungen der Emittentin auswirkt.  
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Stromproduktion: Die voraussichtliche Stromproduktion wurde durch zwei Gutachten berechnet (zu 

den Einzelheiten siehe S. 55 f.). Abweichungen der Jahresproduktion von den Prognosen im langjäh-

rigen Mittel hätten deutliche Auswirkungen auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur 

Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen. Es kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass sich Einflussfaktoren über die gewählte Bandbreite hinaus verändern und somit zu 

schlechteren oder besseren Ergebnissen führen. Bei der Änderung mehrerer Einflussfaktoren können 

sich diese im Ergebnis gegenseitig ausgleichen, aber auch kumulativ verstärken. In der nachfolgen-

den Übersicht sind die Auswirkungen einer Abweichung der Stromproduktion von der Prognose in 5 % 

Schritten dargestellt. Die Änderung der Stromproduktion führt zur Veränderung bei den Einnahmen 

durch Stromvermarktung und hat damit signifikante Auswirkungen auf die Ertragslage.  
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Betriebskosten: Die Prognoserechnungen unterstellen bestimmte Betriebskosten. Abweichungen bei 

diesen Annahmen hätten Auswirkungen auf die Finanzlage und die Fähigkeit der Emittentin, ihren 

Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermögensanlage nachzukommen. Es kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass sich etwaige Betriebskosten verändern und somit diese tatsäch-

lich höher oder niedriger ausfallen. Sollten sich mehrere Kostenfaktoren im Bereich der Betriebskos-

ten ändern, können sich diese im Ergebnis gegenseitig ausgleichen, aber auch kumulativ verstärken. 

In der nachfolgenden Übersicht sind die Auswirkungen einer Abweichung der Betriebskosten auf die 

Gesamtausschüttung von der Prognose in 5 % Schritten dargestellt. Die Änderung der Betriebskosten 

führt zur Veränderung der Summe bei den Ausgaben und hat damit signifikante Auswirkungen auf die 

Finanzlage. 
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Wesentliche Risiken der Beteiligung 

Allgemeine Hinweise

Bei dem vorliegenden Beteiligungsangebot an 

der Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH & 

Co. KG handelt es sich um eine unternehmeri-

sche Beteiligung und langfristige Kapitalanla-

ge, die mit verschiedenen Risiken verbunden 

ist. Das wirtschaftliche Ergebnis hängt von ei-

ner Vielzahl technischer, rechtlicher, steuerli-

cher und anderer Bedingungen sowie von 

Umwelteinflüssen ab. Diese sind nicht oder nur 

beschränkt vorhersehbar. Eine Abweichung 

von den zugrunde gelegten Annahmen und 

Prognosen ist möglich. Dies kann die Wirt-

schaftlichkeit des Projekts negativ beeinflus-

sen. Es werden deswegen seitens der Anbiete-

rin und der Emittentin keine festen Erträge ver-

sprochen. Garantien hinsichtlich einer ange-

messenen Verzinsung des eingesetzten Kapi-

tals bzw. für dessen Rückzahlung sowie für 

das Eintreten prognostizierter Ergebnisse exis-

tieren nicht.  

Das Beteiligungsangebot richtet sich dement-

sprechend nur an solche Personen, die unter-

nehmerische Risiken eingehen wollen, ohne 

dabei kurz- oder mittelfristig über das einge-

setzte Kapital verfügen zu müssen. Die Beteili-

gung eignet sich nicht für Anleger, die nach ei-

ner mündelsicheren oder festverzinslichen Ka-

pitalanlage suchen. Die Beteiligung des Anle-

gers sollte seinen wirtschaftlichen Verhältnis-

sen entsprechen. Die Einlage sollte keinen 

wesentlichen Teil seines Vermögens ausma-

chen. 

Im Folgenden werden die wesentlichen tat-

sächlichen und rechtlichen Risiken im Zusam-

menhang mit der angebotenen Vermögensan-

lage dargestellt, die zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung bekannt sind. Der Anleger soll-

te diese vor dem Hintergrund der übrigen An-

gaben in diesem Verkaufsprospekt aufmerk-

sam lesen und bei seiner Entscheidung be-

rücksichtigen. Die Reihenfolge der aufgeführ-

ten Risiken lässt keinen Rückschluss auf mög-

liche Eintrittswahrscheinlichkeiten oder das 

Ausmaß einer potentiellen Beeinträchtigung 

zu.  

Der Eintritt einzelner oder das kumulative Zu-

sammenwirken verschiedener Risiken können 

die geplanten Betriebsergebnisse der Emitten-

tin negativ beeinflussen. Dadurch können sich 

prognostizierte Ausschüttungen an die Anleger 

reduzieren oder ausfallen und für den Anleger 

bis hin zu einem Teil- oder Totalverlust der 

Einlage führen.  

Zusätzliche Risiken können sich aus der indi-

viduellen Situation des Anlegers ergeben. Der 

Anleger sollte alle Risiken unter Berücksichti-

gung seiner persönlichen wirtschaftlichen Ver-

hältnisse und seiner Einkommens- und Ver-

mögenssituation eingehend prüfen und gege-

benenfalls individuellen fachlichen Rat einho-

len. 
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Maximalrisiko 

Das Maximalrisiko des Anlegers besteht über 

den Totalverlust der Vermögensanlage hinaus 

in der Gefährdung des sonstigen Vermögens 

des Anlegers bis hin zu dessen Privatinsolvenz.  

Das Maximalrisiko kann sich im Falle einer 

Fremdfinanzierung durch den Anleger ergeben, 

wenn der Anleger nicht in der Lage ist, die sich 

aus der Fremdfinanzierung ergebenden Ver-

bindlichkeiten (Zinsen und Kosten) unabhängig 

von der Entwicklung der Vermögensanlage zu 

bedienen.  

Das Maximalrisiko kann ferner eintreten, wenn 

es zu einem Wiederaufleben der Haftung 

kommt, soweit durch Ausschüttungen das Kapi-

tal des Anlegers unter den Betrag der geleiste-

ten Einlage herabgemindert wird oder Auszah-

lungen erfolgten, obwohl die Vermögens- und 

Finanzlage der Emittentin dies nicht zulässt 

und die Auszahlungen nicht durch einen voll-

wertigen Gegenleistungs- oder Rückgewähran-

spruch gegen den Gesellschafter gedeckt sind 

und diese aus seinem sonstigen Vermögen zu-

rückgezahlt werden müssen.  

Das Maximalrisiko kann ferner im Falle der 

Nachhaftung eintreten, wenn der Anleger aus 

der Emittentin ausscheidet oder die Emittentin 

aufgelöst wird.  

Das Maximalrisiko kann ferner eintreten, wenn 

die Emittentin als Investmentvermögen im Sin-

ne des Kapitalanlagegesetzbuches qualifiziert 

wird und die Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht die Rückabwicklung der Ge-

schäfte der Emittentin anordnet.  

Das Maximalrisiko kann ferner eintreten, wenn 

der Anleger zur Zahlung von Steuern und Zin-

sen auf Steuern verpflichtet ist, aber keine ent-

sprechenden Ausschüttungen oder Steuerer-

stattungen von der Gesellschaft erhalten hat.  

Prognose- und anlagegefährdende 

Risiken 

Definition 

Prognosegefährdende Risiken sind solche Ri-

siken, die zu niedrigeren Betriebsergebnissen 

der Emittentin und einer Reduzierung der Aus-

schüttungen an die Anleger führen können. 

Anlagegefährdende Risiken sind solche, die zu 

einem Teil- oder Totalverlust der Einlage füh-

ren können.  

Realisierungsrisiko 

Die Errichtungs- und Betriebsgenehmigung 

nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz für 

die vier Windenergieanlagen (WEA) des Typs 

Enercon E-141 EP4 – 4,2 MW wurde mit Be-

scheid vom 08.02.2018 durch die zuständige 

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich erteilt. Es 

besteht das Risiko, dass die Genehmigung 

aufgrund behördlicher Entscheidungen oder 

gerichtlicher Entscheidungen auf Grund von 

Rechtsbehelfen Dritter hin vorübergehend 

nicht vollziehbar ist und/oder aufgehoben wird. 

Die von der Emittentin geplanten Windenener-

gieanlagen können ferner nur errichtet werden, 

wenn die bestehenden Windenergieanlagen im 

Windparkgebiet zurückgebaut werden. Die 

entsprechenden Verträge, deren Abschluss im 

Verantwortungsbereich der Generalunterneh-

merin (wiwi consult Construction GmbH & Co. 

KG) liegt, wurden noch nicht geschlossen. Es 

besteht das Risiko, dass die Verträge zur 

Übernahme der Altanlagen nicht geschlossen 

werden können. 

In diesen Fällen sowie auch aus weiteren, der-

zeit noch nicht vorhersehbaren Gründen, kann 

die Realisierung und/oder der Betrieb des Pro-

jektes ganz oder teilweise unmöglich werden. 

In diesem Fall besteht das Risiko, dass bereits 

an Vertragspartner geleistete Zahlungen nicht 

oder nicht mehr vollständig zurückgefordert 

werden können.  

Wird der Betrieb der Emittentin in einem sol-

chen Fall weitergeführt, kann die Ertragslage 

der Emittentin negativ beeinträchtigt werden. 

Dadurch kann sich die Höhe der prognostizier-

ten Ausschüttungen an die Anleger reduzieren 

oder ausfallen und es kann für den Anleger ein 

Teil- oder Totalverlust der Einlage eintreten. 

Beschließen die Anleger in einem solchen Fall 

hingegen die Auflösung der Gesellschaft, be-

steht das Risiko, dass das einbezahlte Beteili-

gungskapital nicht vollständig oder überhaupt 

nicht zurückerstattet werden kann. Dies kann 

für den Anleger zu einem Teil- oder Totalver-

lust der Einlage führen. 
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Inbetriebnahme- und Abnahmezeitpunkt 

Der Fertigstellungs- bzw. Inbetriebnahmezeit-

punkt des Windparks (also der Windenergiean-

lagen und der dazugehörigen Infrastruktur) 

sowie der Zeitpunkt der Abnahme, der den 

Prognoserechnungen zugrunde liegt, beruht 

auf dem gegenwärtigen Planungsstand und 

dem zwischen Anlagenhersteller, Generalun-

ternehmer und Emittentin anvisierten Liefer-

termin für die Anlagen. Es besteht das Risiko, 

dass die Windenergieanlagen später als ge-

plant in Betrieb genommen werden können, 

beispielsweise aufgrund von schlechten Witte-

rungsverhältnissen während der Bauphase, 

verspäteter Lieferungen der Anlagen oder 

Komponenten, Bauleitungs- oder Planungsfeh-

lern, behördlicher oder gerichtlicher Entschei-

dungen, insbesondere eine vorübergehende 

Nichtvollziehbarkeit der immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigung oder höherer Ge-

walt. Verspätungen können auch dadurch ver-

ursacht werden, dass die Generalunternehme-

rin die erforderlichen Verträge zur Sicherung 

des Rückbaus der bestehenden Windenergie-

anlagen im Windparkgebiet nicht rechtzeitig 

abschließen kann oder dadurch, dass die Emit-

tentin Zahlungen oder Bürgschaften verspätet 

leistet und sich die vom Generalunternehmer 

zugesicherten Termine dadurch verschieben. 

Eine verspätete Inbetriebnahme führt zu späte-

ren Umsätzen bei der Emittentin. Zudem sind 

Windenergieanlagen zwischen Inbetriebnahme 

und Abnahme aufgrund von Einstellungsarbei-

ten und Mängelbeseitigungen mitunter nur be-

schränkt technisch verfügbar. Verzögert sich 

deshalb die Abnahme, so kann auch dies zu 

Einnahmeausfällen bei der Emittentin führen, 

insbesondere da die Verfügbarkeitsgarantie 

aus dem mit dem Anlagenhersteller abzu-

schließenden Wartungsvertrag erst mit Ab-

nahme der Anlagen greift. 

Der Eintritt eines oder mehrerer der aufgezähl-

ten Risiken kann die Betriebsergebnisse der 

Emittentin negativ beeinflussen. Dadurch kön-

nen sich prognostizierte Ausschüttungen an 

die Anleger reduzieren und es kann für den 

Anleger ein Teilverlust der Einlage eintreten. 

Investitionskosten 

Es besteht das Risiko, dass die in den Kalkula-

tionen enthaltenen Ansätze für die Investit i-

onskosten überschritten werden, beispielswei-

se aufgrund falscher Kostenannahmen oder 

aufgrund nicht berücksichtigtem Zusatzbedarf 

oder unvorhergesehenen Ereignissen. In die-

sem Fall kann sich die Wirtschaftlichkeit des 

Betriebs der Windenergieanlagen verschlech-

tern. Dadurch können sich prognostizierte 

Ausschüttungen an die Anleger reduzieren und 

es kann für den Anleger ein Teilverlust der Ein-

lage eintreten. 

Betriebskosten 

Die in den Prognoserechnungen angesetzten 

Betriebskosten sind nicht für die gesamte 

Laufzeit und teilweise überhaupt noch nicht 

vertraglich fixiert. Es besteht das Risiko, dass 

diese Kostenansätze überschritten werden, 

beispielsweise aufgrund falscher Kostenan-

nahmen, nicht berücksichtigtem Zusatzbedarf, 

unvorhergesehener Ereignisse, Inflation oder 

sonstigen Kostensteigerungen. Das kann die 

Betriebsergebnisse der Emittentin negativ be-

einflussen. Dadurch können sich prognostizier-

te Ausschüttungen an die Anleger reduzieren 

und es kann für den Anleger ein Teilverlust der 

Einlage eintreten. 

Reparatur, Wartung und Instandhaltung 

Es besteht das Risiko, dass bestimmte Repa-

ratur- und Instandhaltungsmaßnahmen in dem 

von der Emittentin mit dem Windenergieanla-

genhersteller abgeschlossenen Vollwartungs-

vertrag aufgrund von Ausschlussklauseln im 

Vertrag nicht erfasst sind und gesondert beauf-

tragt werden müssen.  

Der Vollwartungsvertrag mit dem Windener-

gieanlagenhersteller enthält eine indexierte 

Preisgleitklausel, die zu Kostensteigerungen 

über den kalkulierten Umfang hinaus während 

der vereinbarten Vertragslaufzeit führen kann. 

Es besteht auch das Risiko, dass der mit der 

Wartung beauftragte Anlagenhersteller wäh-

rend der Vertragslaufzeit ausfällt und Ersatz 

nur zu höheren Kosten beschafft werden kann.  

Wenn die Windenergieanlagen aufgrund eines 

Defekts ausfallen, können sie keinen Strom 

produzieren. Der Windenergieanlagenherstel-

ler gewährt im Vollwartungsvertrag eine garan-

tierte technische Mindestverfügbarkeit für alle 

Windenergieanlagen im Windpark Morbach 

Nord. Der Ersatz des Ausfalls wegen fehlender 

Verfügbarkeit der Windenergieanlage ist je-

doch von Bedingungen abhängig und auf ei-

nen Höchstbetrag begrenzt. Es besteht das 

Risiko, dass Verfügbarkeitsausfälle nicht er-

stattet werden, weil Bedingungen nicht vorlie-
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gen oder der Höchstbetrag für den Ersatz ei-

nes Einnahmeausfalls wegen fehlender techni-

scher Anlagenverfügbarkeit überschritten wird.  

Der Eintritt eines oder mehrerer der aufgezähl-

ten Risiken kann die geplanten Betriebsergeb-

nisse der Emittentin negativ beeinflussen. 

Dadurch können sich prognostizierte Aus-

schüttungen an die Anleger reduzieren oder 

ausfallen und es kann für den Anleger ein Teil- 

oder Totalverlust der Einlage eintreten. 

Risiken aus gemeinsamer Abrechnung 

Die Emittentin wird mit der Betreiberin der wei-

teren drei Windenergieanlagen des Windparks 

Morbach, der Bürgerwindenergie Morbach Süd 

GmbH & Co. KG eine Poolingvereinbarung 

schließen. Danach werden die Erlöse aus der 

Einspeisung von elektrischer Energie aus den 

sieben Windenergieanlagen sowie etwaige Er-

satzzahlungen und Versicherungsleistungen 

wegen Betriebsausfalls von der Emittentin und 

die Bürgerwindenergie Morbach Süd GmbH & 

Co. KG im Verhältnis der Referenzerträge der 

Windenergieanlagen (entspricht der Anzahl der 

Windenergieanlagen) ausgeglichen. Im Ge-

genzug werden auch die meisten laufenden 

Kosten aus dem Betrieb der Windenergieanla-

gen anteilig im Verhältnis der Anzahl der 

Windenergieanlagen verteilt getragen.  

Ertragsausfälle, Mindererträge oder zusätzli-

che Kosten der übrigen Windenergieanlagen 

sind danach von der Emittentin anteilig mitzu-

tragen. Insgesamt kann durch diese Abrech-

nungsvereinbarung die Situation eintreten, 

dass die Emittentin ein schlechteres Betriebs-

ergebnis erzielt, als wenn die Vereinbarung 

nicht abgeschlossen würde, etwa wenn die 

Emittentin nicht die vollständige Vergütung 

entsprechend der durch die von ihr betriebene 

Windenergieanlage erzeugte Strommenge er-

hält oder Zahlungen aus der Verfügbarkeitsga-

rantie oder andere Versicherungsleistungen an 

die Bürgerwindenergie Morbach Süd GmbH & 

Co. KG abführen muss. Es besteht auch das 

Risiko, dass bei den Windenergieanlagen der 

Bürgerwindenergie Morbach Süd GmbH & Co. 

KG je Windenergieanlage größere Betriebs-

kosten anfallen und sich die Emittentin daran 

beteiligen muss.  

Der Eintritt eines oder mehrerer der aufgezähl-

ten Risiken kann die Betriebsergebnisse der 

Emittentin negativ beeinflussen. Dadurch kön-

nen sich prognostizierte Ausschüttungen sowie 

Zahlungen von Abfindungsguthaben an die 

Anleger reduzieren und es kann für den Anle-

ger ein Teilverlust der Einlage eintreten. 

Gewährleistung 

Es besteht das Risiko, dass Mängel an den 

Windenergieanlagen oder der Infrastruktur 

nicht oder erst nach der Abnahme oder nach 

Ablauf der jeweiligen Gewährleistungsfrist er-

kannt werden. Gewährleistungsansprüche der 

Emittentin können deswegen nicht oder nicht 

rechtzeitig geltend gemacht werden. Möglich 

ist auch, dass Gewährleistungsansprüche ge-

richtlich eingefordert werden müssen oder 

nicht oder nur verspätet durchsetzbar sind. 

Dies kann zu höheren Kosten und verminder-

ten Einnahmen der Emittentin führen, wodurch 

das Betriebsergebnis der Emittentin negativ 

beeinflusst würde. Dadurch können sich prog-

nostizierte Ausschüttungen an die Anleger re-

duzieren oder ausfallen und es kann für den 

Anleger ein Teil- oder Totalverlust der Einlage 

eintreten. 

Auflagen und Betriebsbeschränkungen 

Auflagen sind im Genehmigungsbescheid be-

reits vorbehalten. Hinsichtlich der bestehenden 

betriebsbeschränkenden Auflagen wird auf die 

Ausführungen zu den rechtlichen Beschrän-

kungen der Verwendungsmöglichkeiten der 

Anlageobjekte auf Seite 50 - 51 verwiesen. Es 

ist nicht auszuschließen, dass Behörden – 

auch auf Einwendungen Dritter hin – nachträg-

lich Auflagen, Anordnungen oder Beschrän-

kungen in Bezug auf den Betrieb der Wind-

energieanlagen erlassen.  

Auflagen können insbesondere zu vorüberge-

henden oder dauerhaften Betriebseinschrän-

kungen oder Abschaltungen und zu nicht kal-

kulierten Aufwendungen führen.  

Wenn die Emittentin gegen die Genehmigung 

zum Betrieb der Windenergieanlagen verstößt, 

besteht das Risiko, dass sie mit einem Buß-

geld oder einer Betriebsuntersagung belegt 

wird.  

Der Verstoß gegen die vorgenannte Auflage 

oder nachträgliche Auflagen, Anordnungen 

oder Beschränkungen seitens der Behörden 

können die Betriebsergebnisse der Emittentin 

negativ beeinflussen. Dadurch können sich 

prognostizierte Ausschüttungen an die Anleger 

reduzieren oder ausfallen und es kann für den 
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Anleger ein Teil- oder Totalverlust der Einlage 

eintreten. 

Technische Risiken 

Bei den Windenergieanlagen und ihren Kom-

ponenten sowie der Infrastruktur können tech-

nischer Verschleiß, Materialermüdung, tech-

nisch bedingte Minderleistungen oder andere 

technische Probleme nicht ausgeschlossen 

werden. Insbesondere ist es möglich, dass die 

angegebene technische Verfügbarkeit, die 

Leistungskennlinie oder andere Leistungsda-

ten der Windenergieanlagen nicht erreicht 

werden. Wenn Ertragsausfälle und Kosten in 

diesen Fällen nicht durch Gewährleistungsan-

sprüche, einen Wartungsvertrag, Versicherun-

gen oder Garantien ausgeglichen werden, 

können die geplanten Betriebsergebnisse der 

Emittentin negativ beeinflusst werden. Dadurch 

können sich prognostizierte Ausschüttungen 

an die Anleger reduzieren oder ausfallen und 

es kann für den Anleger ein Teil- oder Total-

verlust der Einlage eintreten. 

Lebensdauer der Windenergieanlagen 

Die Emittentin geht von einer Nutzungsdauer 

der Windenergieanlagen von mindestens 20 

Jahren aus. Dabei unterliegen die Windener-

gieanlagen hohen wechselnden Belastungen. 

Sollten die Windenergieanlagen oder wichtige 

Einzelkomponenten die angestrebte Lebens-

dauer nicht erreichen und nicht ausgetauscht 

werden, können prognostizierte Umsätze nicht 

erzielt werden. Das kann die Betriebsergebnis-

se der Emittentin negativ beeinflussen. 

Dadurch können sich prognostizierte Aus-

schüttungen an die Anleger reduzieren und es 

kann für den Anleger ein Teilverlust der Einla-

ge eintreten. 

Rückbaukosten 

Die Kosten für die Demontage und Entsorgung 

der Anlagen können den kalkulierten und in die 

Rückbaurücklage eingestellten Betrag über-

steigen, beispielsweise wenn sich der Rückbau 

als technisch komplizierter erweist oder die 

Entsorgung nur zu höheren Kosten möglich ist. 

Das kann die Betriebsergebnisse der Emitten-

tin negativ beeinflussen. Dadurch können sich 

prognostizierte Ausschüttungen an die Anleger 

reduzieren und es kann für den Anleger ein 

Teilverlust der Einlage eintreten. 

Angaben Dritter 

Die in diesem Verkaufsprospekt getätigten An-

gaben und Prognosen beruhen teilweise auf 

Angaben Dritter (z.B. Windenergieanlagenher-

steller, Gutachter, technische Berater, Rechts-

berater oder Steuerberater). Es besteht das 

Risiko, dass diese Angaben unrichtig, unvoll-

ständig oder irreführend sind. Bei diesen An-

gaben handelt es sich ferner z.T. um subjekti-

ve Einschätzungen der jeweiligen Personen. 

Die zukünftige Entwicklung kann deshalb von 

diesen Angaben abweichen. Das kann die Be-

triebsergebnisse der Emittentin negativ beein-

flussen. Dadurch können sich prognostizierte 

Ausschüttungen an die Anleger reduzieren 

oder ausfallen und es kann für den Anleger ein 

Teil- oder Totalverlust der Einlage eintreten. 

Diversifikationsrisiko 

Die Emittentin investiert ausschließlich in vier 

Windenergieanlagen des Typs E-141 EP4 – 

4,2 MW sowie die damit verbundene Infra-

struktur und damit nur in eine Anlageklasse an 

einem Standort. Eine Diversifizierung der damit 

verbundenen standort- und anlagebedingten 

Risiken der Vermögensanlage findet nicht 

statt. Durch diese Konzentration in eine be-

stimmte Anlageklasse und einen bestimmten 

Markt besteht das Risiko, dass die wirtschaftli-

che Entwicklung der Emittentin von der Ent-

wicklung des Vermögensgegenstandes dieser 

Anlageklasse bzw. dieses bestimmten Marktes 

besonders stark abhängig ist.  

Dies bedeutet, dass bei der Verwirklichung 

spezifischer Risiken in Bezug auf die Wind-

energieanlagen diese nicht durch Investitionen 

auf einem anderen Markt oder in einer anderen 

Anlageklasse ausgeglichen werden können. 

Das kann die Betriebsergebnisse der Emitten-

tin negativ beeinflussen. Dadurch können sich 

prognostizierte Ausschüttungen an die Anleger 

reduzieren oder ausfallen und es kann für den 

Anleger ein Teil- oder Totalverlust der Einlage 

eintreten. 

Höhe der Einspeiseförderung 

Die kalkulierten Erlöse aus dem Verkauf von 

elektrischer Energie basieren auf dem Zah-

lungsanspruch auf Förderung nach dem ein-

stufigen Referenzertragsmodell nach dem Er-

neuerbaren-Energien Gesetz (EEG 2017).  

Zur Reduzierung oder dem vollständigen ent-

fallen der Förderung nach dem EEG kann es 

kommen, wenn die Emittentin gegenwärtige 
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oder künftige technische oder betriebliche Vor-

gaben des EEG nicht fristgerecht erfüllt.  

Die Emittentin hat im Ausschreibungsverfahren 

als Bürgerenergiegesellschaft teilgenommen. 

Sofern sie die Anforderungen nach § 3 Nr. 15 

EEG 2017 nicht ununterbrochen bis Ende des 

zweiten auf die Inbetriebnahme der Anlage fol-

genden Jahres erfüllt, ist ab dem Zeitpunkt, ab 

dem die Anforderungen erstmals nicht mehr 

erfüllt sind, der Zuschlagswert der Gebotswert 

und nicht der Gebotswert des höchsten bezu-

schlagten Gebotes für Bürgerenergiegesell-

schaften desselben Gebotstermins. Dieselbe 

Rechtsfolge – Herabsetzung des Zuschlags-

wertes auf den Gebotswert – tritt ein, wenn die 

Emittentin gegenüber dem Netzbetreiber nicht 

spätestens zwei Monate nach Ende des zwei-

ten auf die Inbetriebnahme folgenden Jahres 

durch Eigenerklärung nachweist, dass sie die 

Voraussetzungen der Bürgerenergiegesell-

schaft nach § 3 Nr. 15 EEG 2017 erfüllt. Vor-

liegend würde der Zuschlagswert in Höhe von 

5,78 ct/kWh durch den Gebotswert über 5,74 

ct/kWh ersetzt werden.  

Die Förderung des erzeugten Stroms erfolgt 

über die Auszahlung einer sog. Marktprämie. 

Ausgangswert für die Berechnung der Markt-

prämie ist der in der Ausschreibung bezu-

schlagte anzulegende Wert. Der anzulegende 

Wert erhöht sich je nach Gütefaktor des 

Standorts anhand eines sog. Korrekturfaktors. 

Dieser beträgt für die sieben Windenergieanla-

gen des Windparks Morbach prognosegemäß 

im Mittel 65,0 % und maximal 66,7 %, sodass 

ein Korrekturfaktur von 1,29 angenommen 

wurde. Gemäß § 36h Abs. 2 EEG 2017 wird 

der anzulegende Wert in regelmäßigen Ab-

ständen überprüft. Dafür wird der tatsächliche 

Standortertrag der vorangegangenen fünf Be-

triebsjahre bestimmt und ins Verhältnis zum 

Referenzertrag des Anlagentyps gesetzt. Die 

Emittentin geht davon aus, dass der Standort-

ertrag auch in Zukunft weniger als 70 % des 

Referenzertrags betragen wird. Sollte die 

Überprüfung nach Ablauf von fünf, zehn oder 

15 Betriebsjahren ergeben, dass der Standort-

ertrag 70 % oder mehr des Referenzertrags 

beträgt, wird der anzulegende Wert rückwir-

kend korrigiert. In dieser Zeit zu viel geleistete 

Zahlungen müssen an den Netzbetreiber ver-

zinst zurückgezahlt werden. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

der Gesetzgeber das EEG – auch mit Wirkung 

für bereits genehmigte und/oder in Betrieb be-

findliche Windenergieanlagen – nachträglich 

ändert und insbesondere die Förderung ab-

senkt oder abschafft oder dem Betreiber von 

Windenergieanlagen zusätzliche Pflichten auf-

erlegt. Dies kann zu geringeren Einspeiseerlö-

sen oder höheren Kosten führen. 

Der Eintritt eines oder mehrerer der genannten 

Risiken kann die Ertragslage der Emittentin 

negativ beeinflussen. Dadurch können sich 

prognostizierte Ausschüttungen an die Anleger 

reduzieren oder ausfallen und es kann für den 

Anleger ein Teil- oder Totalverlust der Einlage 

eintreten. 

Risiken der Direktvermarktung 

Die Emittentin hat die Kosten der Direktver-

marktung des erzeugten Stroms zu tragen. Es 

besteht das Risiko, dass die hierfür anfallen-

den Kosten höher ausfallen als kalkuliert oder 

niedrigere Vermarktungserlöse erzielt werden, 

als angenommen. Das kann die Betriebser-

gebnisse der Emittentin negativ beeinflussen.  

Dadurch können sich prognostizierte Aus-

schüttungen an die Anleger reduzieren und es 

kann für den Anleger ein Teilverlust der Einla-

ge eintreten. 

Absenkung des Zahlungsanspruchs bei 
negativen Preisen 

Nach § 51 Abs. 1 EEG 2017 entfällt der Zah-

lungsanspruch für den Zeitraum, in dem der 

Börsenstrompreis für Stundenkontrakte in der 

vortägigen Auktion an mindestens sechs auf-

einanderfolgenden Stunden negativ ist, voll-

ständig. Es besteht das Risiko, dass negative 

Strompreise auftreten und der Zahlungsan-

spruch nach dem EEG deswegen über das 

kalkulierte Maß hinaus entfällt. Das kann die 

Betriebsergebnisse der Emittentin negativ be-

einflussen. Dadurch können sich prognostizier-

te Ausschüttungen an die Anleger reduzieren 

und es kann für den Anleger ein Teilverlust der 

Einlage eintreten. 

Stromeinspeisung 

Es ist nicht auszuschließen, dass nicht der ge-

samte von den Windenergieanlagen erzeugba-

re Strom tatsächlich in das Stromnetz des 

Netzbetreibers eingespeist werden kann und 

vergütet wird. Beispielsweise bei Netzengpäs-

sen kann der Netzbetreiber die Windenergie-

anlagen regulieren und die Stromerzeugung 
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reduzieren. Der Anlagenbetreiber erhält hierfür 

abhängig vom Grund der Regulierung keine 

oder keine vollständige Entschädigung.  

Weitere Risiken im Hinblick auf die Stromein-

speisung sind Störungen, Reparaturen oder 

Um- bzw. Ausbaumaßnahmen am Stromnetz. 

Da die Netzanschlussbedingungen der Netz-

betreiber weitreichende Haftungsbeschrän-

kungen enthalten, besteht das Risiko, dass 

dadurch hervorgerufene Einspeiseausfälle 

nicht ersetzt werden.  

Auch können Störungen im Umspannwerk auf-

treten und eine Einspeisung des Stroms un-

möglich machen. 

Es besteht ferner das Risiko, dass technisch 

bedingte Leitungsverluste aus der Durchleitung 

der erzeugten elektrischen Energie bis zum 

Einspeisepunkt höher ausfallen als kalkuliert.  

Der Eintritt eines oder mehrerer der aufgezähl-

ten Risiken kann die Ertragslage der Emittentin 

negativ beeinflussen. Dadurch können sich 

prognostizierte Ausschüttungen an die Anleger 

reduzieren und es kann für den Anleger ein 

Teilverlust der Einlage eintreten. 

Eigenversorgung mit gefördertem Strom 

Die Emittentin darf über den gesamten Zeit-

raum, in dem der Zahlungsanspruch nach dem 

EEG besteht, den in der Anlage erzeugten 

Strom nicht zur Eigenversorgung nutzen 

(§ 27a EEG 2017). Davon ausgenommen 

bleibt der Strom zum Betrieb der Windenergie-

anlage und der damit verbundenen Einrichtun-

gen sowie Strom für etwaige Netzverluste 

(§ 27a Nr. 1-3 EEG 2017). Kommt es zu einem 

Verstoß gegen das Eigenverbrauchsverbot, 

sinkt der anzulegende Wert für das gesamte 

Kalenderjahr des Verstoßes auf null. Das kann 

die Betriebsergebnisse der Emittentin negativ 

beeinflussen. Dadurch können sich prognosti-

zierte Ausschüttungen an die Anleger reduzie-

ren oder ausfallen und es kann für den Anleger 

ein Teil- oder Totalverlust der Einlage eintre-

ten. 

Abrechnung der eingespeisten Energie 

Es besteht das Risiko, dass es bei der Ab-

rechnung und Auszahlung der Einspeiseerlöse 

durch den Netzbetreiber, Direktvermarkter o-

der einen anderen Stromabnehmer zu Verzö-

gerungen kommt. Dies würde die Liquiditätsla-

ge der Emittentin beeinträchtigen. Auch die In-

solvenz eines Netzbetreibers oder anderen 

Stromabnehmers kann nicht ausgeschlossen 

werden. Das kann die Betriebsergebnisse der 

Emittentin negativ beeinflussen. Dadurch kön-

nen sich prognostizierte Ausschüttungen an 

die Anleger reduzieren oder ausfallen und es 

kann für den Anleger ein Teil- oder Totalverlust 

der Einlage eintreten. 

Energieertrag 

Es besteht das Risiko, dass mit dem Betrieb 

der Windenergieanlagen weniger Energie er-

zeugt wird, als für die Kalkulation angenom-

men. Der kalkulierte Energieertrag beruht auf 

Gutachten und Ertragsprognosen. Diese ge-

ben den ausgewiesenen Ertrag nur mit einer 

bestimmten Wahrscheinlichkeit wieder. Der Er-

trag kann tatsächlich niedriger sein. Die Gut-

achten und Prognosen können aufgrund fal-

scher Annahmen oder falscher Berechnungen 

auch unrichtig sein.  

Die Gutachten und Prognosen geben langfris-

tige Durchschnittserträge an. Tatsächlich 

schwankt das Windaufkommen von Jahr zu 

Jahr nicht unerheblich. Schwachwindjahre, al-

so Jahre mit einem im langfristigen Mittel deut-

lich unterdurchschnittlichem Ertrag – auch 

mehrmals nacheinander – sind nicht auszu-

schließen. Mehrere Schwachwindjahre nach-

einander können die Liquidität der Emittentin 

nachteilig beeinflussen.  

Ferner kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass sich Umweltbedingungen am Standort 

der Windenergieanlagen nachträglich ver-

schlechtern, etwa durch langfristige klimatische 

Veränderungen oder durch die Abschattung 

durch weitere in der Umgebung errichtete 

Windenergieanlagen.  

Sollten sich die Sicherheitsabschläge auf die 

Ertragsprognosen als nicht ausreichend her-

ausstellen, kann der Eintritt eines oder mehre-

rer der vorgenannten Risiken die Betriebser-

gebnisse der Emittentin negativ beeinflussen. 

Dadurch können sich prognostizierte Aus-

schüttungen an die Anleger reduzieren oder 

ausfallen und es kann für die Anleger ein Teil- 

oder Totalverlust der Einlage eintreten. 

Klimatische Risiken 

Ungünstige Witterungsbedingungen und klima-

tische Einflüsse können die Errichtung oder 

den Betrieb des Windparks in vielfältiger Weise 

beeinträchtigen. So können ungünstige Witte-

rungsbedingungen in der Errichtungsphase zu 
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einer verzögerten Inbetriebnahme führen. 

Während des Betriebs können witterungsbe-

dingte Einflüsse zu unvorhergesehenen Schä-

den an den Anlagen und Stillstandzeiten füh-

ren. Das kann die Betriebsergebnisse der 

Emittentin negativ beeinflussen. Dadurch kön-

nen sich prognostizierte Ausschüttungen an 

die Anleger reduzieren oder ausfallen und es 

kann für den Anleger ein Teil- oder Totalverlust 

der Einlage eintreten. 

Vertragsrisiken 

Die Emittentin schließt zur Errichtung und zum 

Betrieb des Windparks eine Vielzahl von Ver-

trägen ab und geht damit Vertragsrisiken ein. 

Insbesondere besteht das Risiko, dass ein 

Vertragspartner während der Vertragslaufzeit 

in Insolvenz fällt oder seine Leistungen aus 

anderen Gründen nicht oder nicht vollständig 

erbringt. Dies kann zu Mehrkosten führen, et-

wa weil die Emittentin Ersatzverträge zu 

schlechteren Konditionen abschließen muss 

oder bereits an den Vertragspartner geleistete 

Zahlungen nicht mehr zurückgezahlt werden. 

Auch besteht das Risiko, dass in der Insolvenz 

eines Vertragspartners notwendige Ersatzteile 

nicht mehr beschafft werden können oder Ga-

rantie- oder Schadensersatzversprechen nicht 

erfüllt werden. In der Insolvenz eines von der 

Emittentin beauftragten Direktvermarkters be-

steht das Risiko, dass Vergütungsansprüche 

der Emittentin nicht erfüllt werden können.  

Ferner besteht das Risiko, dass Vertrags-

partner Leistungen nicht rechtzeitig oder man-

gelhaft erbringen. Dies kann zu Zeitverlusten 

und zusätzlichen Kosten für die Emittentin füh-

ren.  

Es ist ferner möglich, dass die von der Emit-

tentin abgeschlossenen Verträge Haftungsbe-

schränkungen und Verjährungsverkürzungen 

des jeweiligen Vertragspartners enthalten. 

Diese können dazu führen, dass die jeweiligen 

Vertragspartner für mangelhafte Leistungen 

oder Schäden nicht einstehen müssen. Dies 

kann für die Emittentin nicht vorhergesehene 

Mehrkosten verursachen.  

Daneben können Verträge fehlerhaft sein oder 

Lücken enthalten. Es ist auch nicht auszu-

schließen, dass sie vom Vertragspartner wider-

rufen, angefochten, ordentlich oder außeror-

dentlich gekündigt oder in sonstiger Weise be-

endet werden und rückabgewickelt werden 

müssen. Auch dies kann zu Mehrkosten für die 

Emittentin führen.  

Der Fall der vorzeitigen Beendigung der Nut-

zungsverträge für die Standorte würde zum 

frühzeitigen Rückbau der Windkraftanlagen 

führen, wodurch diese nicht mehr betrieben 

werden können. 

Der Eintritt eines oder mehrerer dieser Risiken 

kann die Ertragslage der Emittentin negativ 

beeinflussen. Dadurch können sich prognosti-

zierte Ausschüttungen an die Anleger reduzie-

ren oder ausfallen und es kann für den Anleger 

ein Teil- oder Totalverlust der Einlage eintre-

ten. 

Rechtsstreitigkeiten 

Bei Streitigkeiten der Emittentin mit Vertrags-

partnern oder Gesellschaftern über die Ausle-

gung bestehender oder zukünftig noch abzu-

schließender Vereinbarungen oder bei ande-

ren Rechtsfragen kann eine gerichtliche Klä-

rung erforderlich werden. Dies kann zu Zeitver-

lusten und unvorhergesehenen Kosten führen 

und beinhaltet das Risiko des Unterliegens. 

Selbst im Falle des Obsiegens in einem 

Rechtsstreit könnte der in Anspruch genom-

mene Vertragspartner über die Zeit zahlungs-

unfähig geworden sein, so das gerichtlich fest-

gestellte Ansprüche nicht durchgesetzt werden 

können. Das könnte die Betriebsergebnisse 

der Emittentin negativ beeinflussen. Dadurch 

können sich prognostizierte Ausschüttungen 

an die Anleger reduzieren und es kann für den 

Anleger ein Teilverlust der Einlage eintreten. 

Versicherungsrisiken 

Es werden verschiedene Versicherungen hin-

sichtlich der Windenergieanlagen und der Inf-

rastruktur abgeschlossen. Einzelne Risiken 

sind jedoch nicht versicherbar und werden 

deswegen nicht von Versicherungen abge-

deckt. Es kann ferner nicht ausgeschlossen 

werden, dass der Versicherungsschutz nicht 

ausreichend ist oder versagt wird oder die Ver-

sicherungsdeckung einer Selbstbeteiligung 

durch die Emittentin unterliegt. 

Im Falle eines nicht durch eine Versicherung 

abgedeckten Schadens kann das Betriebser-

gebnis der Emittentin negativ beeinflusst wer-

den. Dadurch können sich prognostizierte 

Ausschüttungen an die Anleger reduzieren 

oder ausfallen und es kann für den Anleger ein 

Teil- oder Totalverlust der Einlage eintreten. 
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Die meisten Versicherungen wurden noch 

nicht abgeschlossen. Es besteht deswegen 

das Risiko, dass Kosten und Prämien für Ver-

sicherungen über die prognostizierten Beträge 

hinausgehen. Ferner können Versicherungs-

prämien während der Laufzeit der Vermögens-

anlage über das kalkulierte Maß hinaus stei-

gen, beispielsweise aufgrund mehrfach aufge-

tretener Versicherungsfälle. Auch können An-

schlussverträge nach Auslaufen einer Versi-

cherung teurer sein als kalkuliert. Das kann 

das Betriebsergebnis der Emittentin negativ 

beeinflussen. Dadurch können sich prognosti-

zierte Ausschüttungen an die Anleger reduzie-

ren und es kann für den Anleger ein Teilverlust 

der Einlage eintreten. 

Höhere Gewalt 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

außergewöhnliche Ereignisse wie Erdbeben 

Kriegsereignisse, Terrorismus, Flugzeugab-

stürze, Umweltkatastrophen oder sonstige Er-

eignisse höherer Gewalt auftreten und die 

Windenergieanlagen und die Infrastruktur be-

treffen. Auch menschliche Eingriffe wie Vanda-

lismus oder Diebstahl können nicht ausge-

schlossen werden. Jedes dieser Ereignisse 

kann zu Kosten und Einnahmeausfällen führen 

und dadurch das Betriebsergebnis der Emit-

tentin negativ beeinflussen. Dadurch können 

sich prognostizierte Ausschüttungen an die An-

leger reduzieren oder ausfallen und es kann 

für den Anleger ein Teil- oder Totalverlust der 

Einlage eintreten. 

Verkehrssicherungspflichten 

Als Betreiberin des Windparks unterliegt die 

Emittentin allgemeinen gesetzlichen Verkehrs-

sicherungspflichten. Etwaige daraus resultie-

rende Schadensersatzverpflichtungen, die 

nicht von Versicherungen ausgeglichen wer-

den, sind von der Emittentin zu tragen. Das 

kann das Betriebsergebnis der Emittentin ne-

gativ beeinflussen. Dadurch können sich prog-

nostizierte Ausschüttungen an die Anleger re-

duzieren oder ausfallen und es kann für den 

Anleger ein Teil- oder Totalverlust der Einlage 

eintreten. 

Einsatz von Fremdkapital 

Die Investitionen der Emittentin werden zu ei-

nem großen Teil mit langfristigen Fremdmitteln 

finanziert. Die langfristigen Fremdmittel sind 

noch nicht verbindlich zugesagt. Es besteht 

deswegen das Risiko, dass die Konditionen 

der Fremdmittel schlechter sind, als in diesem 

Verkaufsprospekt angenommen, insbesondere 

dass höhere Zinsen anfallen, als kalkuliert.  

Die Auszahlung der Fremdmittel hängt von 

zahlreichen Voraussetzungen ab, die die Emit-

tentin vor der Auszahlung erfüllen muss. Bei-

spielsweise ist die Auszahlung der Fremdmittel 

von der vollständigen Einwerbung der mit der 

vorliegenden Vermögensanlage angebotenen 

Kommanditbeteiligungen abhängig. Es besteht 

das Risiko, dass die Auszahlungsvorausset-

zungen nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt wer-

den können, so dass die finanzierende Bank 

die Auszahlung der Fremdmittel verweigert. 

Dies kann zu einer Verzögerung des Projekt-

fortschrittes führen. Mit einer solchen Verwei-

gerung besteht das Risiko, dass die notwendi-

gen Investitionsausgaben durch einen Zwi-

schenfinanzierungskredit zu höheren Zinsen 

zu finanzieren wären und die langfristigen End-

finanzierungsdarlehen zu einem späteren Zeit-

punkt und möglicherweise zu schlechteren 

Konditionen abgeschlossen werden müssten. 

Wird die Auszahlung endgültig verweigert, 

kann das Projekt nicht umgesetzt werden.  

Die Windenergieanlagen werden an die Darle-

hensgeber zur Sicherheit übereignet. Es be-

steht das Risiko, dass Darlehen aufgrund ver-

ringerter oder ausbleibender Erträge der 

Windenergieanlagen nicht vollständig bedient 

werden können und die Bank diese Sicherheit 

oder andere Sicherheiten am Windpark ver-

werten will. Dies hätte zur Folge, dass die Ge-

sellschaft keine weiteren Erträge mehr erwirt-

schaften kann.  

Jedes dieser Ereignisse kann allein oder zu-

sammen mit anderen das Betriebsergebnis der 

Emittentin negativ beeinflussen. Dadurch kön-

nen sich prognostizierte Ausschüttungen an 

die Anleger reduzieren oder ausfallen und es 

kann für den Anleger ein Teil- oder Totalverlust 

der Einlage eintreten. 

Eigenkapitalrisiko 

Es besteht das Risiko, dass es der Emittentin 

nicht oder nicht in der vorgesehenen Zeit ge-

lingt, das vorgesehene Kommanditkapital ein-

zuwerben. Ferner ist nicht auszuschließen, 

dass einzelne Kommanditisten ihre Einlage 

nicht oder nicht fristgerecht erbringen. Der 

Emittentin stünden dann geringere Mittel als 

vorgesehen zur Finanzierung des Windparks 

zur Verfügung. Wird das vorgesehene Kom-
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manditkapital verspätet eingeworben oder ein-

gezahlt, kann es zu einer Verzögerung des 

Projektes kommen oder eine Eigenkapital-

zwischenfinanzierung erforderlich werden. 

Dies kann sich negativ auf die Liquiditäts- und 

Ertragslage der Emittentin auswirken. Jedes 

dieser Ereignisse kann dazu führen, dass sich 

prognostizierte Ausschüttungen an die Anleger 

reduzieren oder ausfallen. Dies kann für den 

Anleger bis hin zu einem Teil- oder Totalverlust 

der Einlage führen. 

Wird das angestrebte Kommanditkapital dau-

erhaft nicht eingeworben, haben die Gesell-

schafter über den Fortgang der Gesellschaft zu 

entscheiden. Wird die Gesellschaft aufgelöst, 

besteht das Risiko, dass die Anleger ihre Ein-

lage aufgrund angefallener Kosten nicht oder 

nicht vollständig zurückerhalten. Dadurch kön-

nen sich prognostizierte Ausschüttungen an 

die Anleger reduzieren oder ausfallen und es 

kann für den Anleger ein Teil- oder Totalverlust 

der Einlage eintreten.  

Es besteht ferner das Risiko, dass es zu einer 

unplanmäßig hohen Anzahl von Kündigungen 

einzelner Anleger kommt. Das Risiko besteht 

insbesondere zum 31.12.2038, da zu diesem 

Zeitpunkt erstmals ein ordentliches Kündi-

gungsrecht der Anleger besteht. Kommt es zu 

einer unplanmäßig hohen Anzahl von Kündi-

gungen, besteht die Pflicht, dass die Emittentin 

den kündigenden Anlegern eine Abfindung 

nach § 23 des Gesellschaftsvertrags zahlen 

muss. Diese Mittel würden den übrigen Anle-

gern nicht mehr für Entnahmen zur Verfügung 

stehen. Dadurch können sich prognostizierte 

Ausschüttungen an die Anleger reduzieren und 

es kann für den Anleger ein Teilverlust der Ein-

lage eintreten.  

Liquiditätsrisiko 

Es besteht das Risiko, dass die Zahlungsmittel 

der Emittentin zur Begleichung fälliger Forde-

rungen und Leistungen der Ausschüttungen 

nicht genügen und sie ihre Zahlungsverpflich-

tungen nicht oder nicht zeitgerecht erfüllen 

kann (Liquiditätsrisiko). Die Emittentin unter-

liegt im Zuge ihrer Geschäftstätigkeit laufenden 

Zahlungspflichten, beispielsweise für die War-

tung der Windenergieanlagen oder für Zins- 

und Tilgungszahlungen an die finanzierende 

Bank. Darüber hinaus sollen Ausschüttungen 

an die Anleger geleistet werden. Die Zah-

lungsmittel zur Erfüllung dieser Zahlungspflich-

ten und die Leistung der Ausschüttungen er-

wirbt die Emittentin aus den Einnahmen aus 

dem Stromverkauf und in geringem Umfang 

aus Zinseinnahmen. Eine Reduzierung der 

Zahlungsmittel zur Erfüllung dieser Zahlungs-

verpflichtungen können beispielsweise bei län-

geren Einnahmeausfällen oder Mindereinnah-

men (z. B. in Schwachwindjahren) oder beim 

Anfall unvorhergesehener Ausgaben eintreten. 

Auch besteht das Risiko, dass durch Zah-

lungsausfälle Dritter, insbesondere des Netz-

betreibers, die Emittentin ihren Verpflichtungen 

zur Begleichung fälliger Forderungen und Leis-

tungen der Ausschüttungen nicht zeitgerecht 

nachkommen kann. In diesen Fällen besteht 

das Risiko, dass fehlende Zahlungsmittel 

durch die Aufnahme von zusätzlichem Fremd-

kapital ausgeglichen werden müssen. Dies 

würde zu höheren Kosten führen und kann die 

Betriebsergebnisse der Emittentin negativ be-

einflussen. Dadurch können sich prognostizier-

te Ausschüttungen an die Anleger reduzieren 

und es kann für den Anleger ein Teil- oder To-

talverlust der Einlage eintreten. 

Ferner besteht in diesem Fall das Risiko, dass 

die Emittentin fehlende Zahlungsmittel nicht 

beschaffen kann und zahlungsunfähig wird. 

Dies kann die Insolvenz der Emittentin hervor-

rufen. Dadurch können sich prognostizierte 

Ausschüttungen an die Anleger reduzieren  

oder ausfallen und es kann für den Anleger ein 

Teil- oder Totalverlust der Einlage eintreten. 

Insolvenzrisiko 

Es besteht das Risiko, dass die Emittentin in 

finanzielle Schwierigkeiten gerät und weder auf 

Liquiditätsreserven zurückgreifen noch Fremd-

mittel aufnehmen kann. Dies kann zur Insol-

venz der Emittentin führen. In diesem Fall be-

steht das Risiko, dass die Anleger keine weite-

ren Zahlungen erhalten. Dadurch können sich 

prognostizierte Ausschüttungen an die Anleger 

reduzieren oder ausfallen und es kann für den 

Anleger ein Teil- oder Totalverlust der Einlage 

eintreten. 

Zinsrisiko 

Aufgrund der unbekannten künftigen Geld- und 

Kapitalmarktentwicklung können sich Zinser-

träge für den Liquiditätsbestand und die Rück-

baubürgschaft schlechter darstellen, als in den 

Prognosen angenommen. Das könnte das Be-

triebsergebnis der Emittentin negativ beein-

flussen. Dadurch können sich prognostizierte 
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Ausschüttungen an die Anleger reduzieren und 

es kann für den Anleger ein Teilverlust der Ein-

lage eintreten. 

Geldentwertung 

Es besteht das Risiko, dass die Inflation in den 

Betriebsjahren der Windenergieanlagen über 

den in den Prognosen der Betriebskosten be-

rücksichtigten Umfang hinausgeht. Dies würde 

die Betriebskosten der Windenergieanlagen 

erhöhen. Das kann das Betriebsergebnis der 

Emittentin negativ beeinflussen. Dadurch kön-

nen sich prognostizierte Ausschüttungen an 

die Anleger reduzieren und es kann für den 

Anleger ein Teilverlust der Einlage eintreten. 

Änderungen der Rechtslage 

Die Gesetzgebung und die Rechtsprechung 

unterliegen einem kontinuierlichen Wandel. Es 

ist nicht auszuschließen, dass sich Gesetze 

oder Verordnungen auf EU,- Bundes-, Landes 

oder Kommunalebene ändern oder künftig an-

ders ausgelegt werden. Dies kann sich nach-

teilig auf das Geschäft der Emittentin auswir-

ken. Dies gilt insbesondere in Bezug auf An-

forderungen an die Ausgestaltung und Verwal-

tung der Anteile an der Emittentin als Vermö-

gensanlage im Sinne des Vermögensanlagen-

gesetzes durch nationale und/oder internatio-

nale Regulierung. Die Emittentin kann dadurch 

zur Änderung einzelner geschäftlicher Aktivitä-

ten oder zu zusätzlichen administrativen Auf-

wendungen gezwungen sein. Dies kann das 

Betriebsergebnis der Emittentin negativ beein-

flussen. Dadurch können sich prognostizierte 

Ausschüttungen an die Anleger reduzieren und 

es kann für den Anleger ein Teilverlust der Ein-

lage eintreten. 

Mitsprache- und Mitwirkungsrechte 

Den Anlegern stehen nur eingeschränkte Mit-

sprache- und Mitwirkungsrechte zu. Ein Wei-

sungsrecht hinsichtlich der laufenden Ge-

schäftsführung besteht nicht. Es kann deswe-

gen dazu kommen, dass Entscheidungen der 

Geschäftsführung gegen den Willen des Anle-

gers getroffen oder nicht getroffen werden. 

Das kann die Betriebsergebnisse der Emitten-

tin negativ beeinflussen. Dadurch können sich 

prognostizierte Ausschüttungen an die Anleger 

reduzieren oder ausfallen und es kann für den 

Anleger ein Teil- oder Totalverlust der Einlage 

eintreten. 

Gesellschafterbeschlüsse 

Die im Rahmen von Gesellschafterbeschlüs-

sen wirksam gefassten Entscheidungen sind 

für alle Anleger bindend. Damit hat der unter-

legene Anleger rechtmäßig gefasste Beschlüs-

se hinzunehmen, auch wenn sie seinen Inte-

ressen und Anlagezielen widersprechen und 

für die Emittentin nachteilig sind.  

Zu beachten ist ferner, dass, obgleich sich vo-

raussichtlich eine Vielzahl von Anlegern an der 

Emittentin beteiligen werden, nicht auszu-

schließen ist, dass in der Gesellschafterver-

sammlung einzelne Personen oder eine kleine 

Gruppe von Personen einen beherrschenden 

Einfluss gewinnen. Dies kann eintreten etwa 

durch Übernahme anderer Anteile, Beauftra-

gung desselben Bevollmächtigten oder durch 

die Nichtteilnahme vieler Anleger an der Ge-

sellschafterversammlung. Dies kann ferner 

durch eine im Verhältnis geringe Kapitalbeteili-

gung von natürlichen Personen, die mindes-

tens seit dem 01.04.2016 nach § 21 oder § 22 

des Bundesmeldegesetzes mit ihrem Haupt-

wohnsitz im Landkreis Bernkastel-Wittlich ge-

meldet sind, da diesem Gesellschafterkreis 

nach dem Gesellschaftsvertrag der Emittentin 

stets mindestens 51 % der Stimmrechte bei 

Gesellschafterbeschlüssen zusteht. Auf der 

anderen Seite besteht die Gefahr, dass Be-

schlüsse, die einer qualifizierten Mehrheit be-

dürfen, nicht getroffen werden. Ferner besteht 

das Risiko, dass auch rechtswidrig gefasste 

Beschlüsse bindend sind, wenn der Anleger 

Anfechtungsfristen versäumt.  

In den vorstehenden Fällen kann es deswegen 

dazu kommen, dass Entscheidungen gegen 

den Willen des Anlegers getroffen oder nicht 

getroffen werden. Das kann die Betriebser-

gebnisse der Emittentin negativ beeinflussen. 

Dadurch können sich prognostizierte Aus-

schüttungen an die Anleger reduzieren oder 

ausfallen und es kann für den Anleger ein Teil- 

oder Totalverlust der Einlage eintreten. 

Schlüsselpersonen und Managementrisiko 

Es besteht das Risiko, dass durch das Aus-

scheiden von Kompetenzträgern aus der Ge-

schäftsführung der Emittentin und/oder dem 

Verlust wesentlicher Vertragspartner der Emit-

tentin Fachwissen nicht mehr zur Verfügung 

steht und eine qualifizierte Geschäftsführung 

und Verwaltung nicht mehr uneingeschränkt 

gewährleistet ist.  
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Darüber hinaus besteht das Risiko, dass die 

Geschäftsführung Fehlentscheidungen trifft, 

die für die Emittentin zu wirtschaftlichen Nach-

teilen führen. 

Der Eintritt eines der vorstehenden Risiken 

kann das Betriebsergebnis der Emittentin ne-

gativ beeinflussen. Dadurch können sich prog-

nostizierte Ausschüttungen an die Anleger re-

duzieren oder ausfallen und es kann für den 

Anleger ein Teil- oder Totalverlust der Einlage 

eintreten. 

Interessenkonflikte 

Anbieterin und Prospektverantwortliche ist die 

Wust – Wind & Sonne GmbH & Co. KG. Kom-

plementärin der Anbieterin und Prospektver-

antwortlichen ist die Wust Windkraft Verwal-

tungs- und Beteiligungs- GmbH. Herr Erich 

Wust ist mit einer Beteiligung von 60 % an der 

Stammeinlage Gesellschafter der Komplemen-

tärin und somit mittelbar beteiligt an der Anbie-

terin und Prospektverantwortlichen. Herr Erich 

Wust ist für die Wust Windkraft Verwaltungs- 

und Beteiligungs- GmbH und für die Komple-

mentärin der Emittentin (WWS Morbach Ver-

waltungs-GmbH) als Geschäftsführer tätig. 

Herr Erich Wust ist zudem an der Anbieterin 

und Prospektverantwortlichen der Wust – Wind 

& Sonne GmbH & Co. KG mit einer Einlage 

von 1.000 Euro beteiligt und auch für diese als 

Geschäftsführer tätig. Wegen der Perso-

nenidentität des Herrn Erich Wust als Funkti-

onsträger bestehen im Hinblick auf die Emit-

tentin Verflechtungstatbestände in rechtlicher, 

wirtschaftlicher und personeller Art (siehe hier-

zu S. 97 f.). Es ist daher nicht auszuschließen, 

dass Herr Wust bei der Abwägung der unter-

schiedlichen und ggf. gegenläufigen Interessen 

nicht zu den Entscheidungen gelangt, die er 

treffen würde, wenn ein Verflechtungstatbe-

stand nicht bestünde. Dies kann das Betriebs-

ergebnis der Emittentin negativ beeinflussen. 

Dadurch können sich prognostizierte Aus-

schüttungen an die Anleger reduzieren oder 

ausfallen und es kann für den Anleger ein Teil- 

oder Totalverlust der Einlage eintreten. 

Insolvenz der Komplementärin 

Persönlich haftende Gesellschafterin der Emit-

tentin ist die WWS Morbach Verwaltungs-

GmbH. Es besteht das Risiko, dass die per-

sönlich haftende Gesellschafterin in Insolvenz 

fällt und ihrer Verpflichtung zur Geschäftsfüh-

rung und Haftungsübernahme nicht mehr 

nachkommen kann. In diesem Fall müsste die 

Emittentin eine neue Komplementärin einset-

zen und zur Geschäftsführung bestellen. Dies 

kann zu Mehrkosten führen, insbesondere 

wenn die Aufwendungen hierfür höher liegen 

als die Vergütung, die die derzeitige Komple-

mentärin nach dem Gesellschaftsvertrag er-

hält. Dies kann das Betriebsergebnis der Emit-

tentin negativ beeinflussen. Dadurch können 

sich prognostizierte Ausschüttungen an die An-

leger reduzieren und es kann für den Anleger 

ein Teilverlust der Einlage eintreten. 

Wird im Insolvenzfall der Komplementärin kei-

ne neue Komplementärin aufgenommen, führt 

dies zur Auflösung der Emittentin. Dadurch 

können sich prognostizierte Ausschüttungen 

an die Anleger reduzieren oder ausfallen und 

es kann für den Anleger ein Teil- oder Total-

verlust der Einlage eintreten. 

Handelbarkeit des Kommanditanteils 

Die angebotene Vermögensanlage stellt eine 

langfristig angelegte Investition dar. Die or-

dentliche Kündigung ist bis zum 31.12.2038 

nicht möglich. Eine ordentliche Kündigung an 

die Emittentin existiert vor diesem Termin 

nicht. Der Anleger sollte sich deshalb darauf 

einstellen, seine Anteile jedenfalls bis zu die-

sem Zeitpunkt halten zu müssen. Vor einer Be-

teiligungsentscheidung sollte der Anleger da-

her prüfen, ob eine langfristige Kapitalanlage 

dieser Art seinen Anlagestrategien entspricht.  

Ein Vertrag über die Übertragung eines Anteils 

an einen Erwerber, der keine natürliche Person 

ist oder seinen Hauptwohnsitz nicht seit min-

destens dem 01.04.2016 im Landkreis Bern-

kastel-Wittlich hat, bedarf der Zustimmung der 

Komplementärin. Die Zustimmung der Kom-

plementärin darf nur aus wichtigem Grund 

verweigert werden. Ein wichtiger Grund liegt 

insbesondere vor, wenn durch die Übertragung 

die Gefahr entsteht, dass die Gesellschaft im 

Zeitraum von zwei Jahren nach Inbetriebnah-

me der letzten Windenergieanlage, für die die 

Gesellschaft eine Förderung nach dem EEG 

2017 als Bürgerenergiegesellschaft erhält, die 

Voraussetzung für eine Bürgerenergiegesell-

schaft nach § 3 Nr. 15 EEG 2017 nicht mehr 

erfüllen würde. 

Vor einem Verkauf eines Gesellschaftsanteils 

an einen Erwerber, der nicht Gesellschafter 

oder Angehöriger des verkaufswilligen Gesell-

schafters im Sinne von § 15 der Abgabenord-



Verkaufsprospekt   Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH & Co. KG │ 36 

nung ist, hat der Anleger die Pflicht, seinen An-

teil den übrigen Anlegern zum Kauf anzudie-

nen. Dazu hat er seine Verkaufsabsicht der 

Komplementärin mitzuteilen. Die Komplemen-

tärin ist verpflichtet, alle übrigen Anleger mit 

der Einladung zur nächsten ordentlichen Ge-

sellschafterversammlung, soweit diese im lau-

fenden Kalenderjahr noch stattfindet, im Übri-

gen innerhalb von vier Wochen nach der Mit-

teilung von der Verkaufsabsicht zu informieren. 

Die übrigen Gesellschafter haben sodann die 

Möglichkeit, dem verkaufswilligen Gesellschaf-

ter ein Kaufangebot zu unterbreiten. Kommt 

eine Einigung über den Kauf des Anteils inner-

halb eines Monats ab der Information der übri-

gen Anleger nicht zustande, kann der ver-

kaufswillige Anleger seinen Anteil verkaufen. 

Für die angebotene Beteiligung existiert keine 

öffentliche Handelsplattform. Die angebotene 

Beteiligung ist wirtschaftlich deshalb nur als 

eingeschränkt veräußerbar anzusehen, d.h. für 

einen Anleger, der seinen Anteil auf dem 

Zweitmarkt verkaufen möchte, besteht das Ri-

siko, dass er keinen Käufer dafür findet bzw. 

nicht den vollständigen Verkaufspreis dafür er-

zielen kann. Dadurch kann für den Anleger ein 

Teilverlust seiner Einlage eintreten.  

Anlegergefährdende Risiken 

Definition 

Anlegergefährdende Risiken sind Risiken, die 

das sonstige Vermögen des Anlegers über den 

Verlust der Einlage hinaus gefährden können, 

bis hin zu seiner Privatinsolvenz. 

Risiken einer Fremdfinanzierung des An-
teils durch den Anleger 

Soweit ein Kommanditist seine Einlage ganz 

oder teilweise über Darlehen fremdfinanziert, 

besteht das individuelle Risiko, dass beim 

Ausbleiben prognostizierter Ausschüttungen 

bzw. im Fall der Zahlungsunfähigkeit der Emit-

tentin die Verzinsung und Tilgung des aufge-

nommenen Darlehens aus dem sonstigen 

Vermögen des Kommanditisten zu erfolgen 

hat. Dies kann zu einem Verlust des sonstigen 

Vermögens des Anlegers bis hin zur Privatin-

solvenz führen.  

Haftung der Anleger (Kommanditisten) 

Anleger haften Gläubigern der Emittentin ge-

genüber in Höhe der von ihnen übernomme-

nen und im Handelsregister eingetragenen 

Haftsumme. Dies entspricht der übernomme-

nen Kommanditeinlage.  

Es besteht das Risiko, dass die Haftung eines 

Anlegers nach vollständiger Einzahlung der 

Kommanditeinlage zur Höhe der Einlage wie-

der auflebt, wenn der Anleger Ausschüttungen 

erhält und sein Kapitalkonto dadurch unter den 

Wert der im Handelsregister eingetragenen 

Hafteinlage sinkt (§ 172 Abs. 4 HGB). In die-

sem Fall muss der Anleger damit rechnen, von 

Gläubigern in Höhe der erhaltenen Ausschüt-

tungen bis zur Höhe seiner Haftsumme mit 

seinem sonstigen Vermögen in Anspruch ge-

nommen zu werden, insbesondere, wenn die 

Emittentin in die Insolvenz fällt. Dies kann das 

sonstige Vermögen des Anlegers über den 

Verlust der Einlage hinaus gefährden bis hin 

zur Privatinsolvenz des Anlegers führen.  

Die Kommanditisten sind aufgrund der 

§§ 30, 31 GmbHG zur Rückzahlung der erhal-

tenen Ausschüttung verpflichtet, wenn Auszah-

lungen erfolgen, obwohl die Vermögens- und 

Finanzlage der Emittentin dies nicht zulässt 

und die Auszahlungen nicht durch einen voll-

wertigen Gegenleistungs- oder Rückge-

währanspruch gegen den Gesellschafter ge-

deckt sind. Dies kann zu einem Verlust des 

sonstigen Vermögens des Anlegers bis hin zur 

Privatinsolvenz des Anlegers führen. 

Scheidet ein Anleger aus der Emittentin aus, 

haftet er bis zur Höhe seiner Einlage für bis 

dahin begründete Verbindlichkeiten der Emit-

tentin, die bis zum Ablauf von fünf Jahren nach 

der Eintragung seines Ausscheidens im Han-

delsregister fällig und Ansprüche daraus fest-

gestellt oder in der gesetzlich vorgeschriebe-

nen Weise geltend gemacht wurden. Eine ent-

sprechende Nachhaftung besteht im Fall der 

Auflösung der Emittentin, wobei die fünfjährige 

Nachhaftung mit Handelsregistereintragung 

der Auflösung der Emittentin beginnt. Je nach 

Anspruch kann die Verjährungsfrist kürzer 

sein. Die Verjährung beginnt mit Fälligkeit des 

Anspruchs, wenn dieser nach Handelsregis-

tereintragung der Auflösung fällig wird, andern-

falls mit Eintragung der Auflösung. Die Nach-

haftung kann dazu führen, dass der Anleger 

Zahlungen aus seinen sonstigen Vermögen 

erbringen muss. Dies kann zu einem Verlust 

des sonstigen Vermögens des Anlegers bis hin 

zur Privatinsolvenz des Anlegers führen.  
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Änderungen der Vertrags- oder Anlagebe-
dingungen 

Nach den Vertragsbedingungen der Vermö-

gensanlage zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung stellt die Emittentin kein Investment-

vermögen im Sinne des Kapitalanlagegesetz-

buchs (KAGB) dar; die Errichtung, das Betrei-

ben und Verwalten von regenerativen Energie-

anlagen erfüllt grundsätzlich die Vorausset-

zungen eines operativ tätigen Unternehmens. 

Dies gilt auch, wenn die Emittentin sich im 

Rahmen ihrer operativen Tätigkeit fremder 

Dienstleister oder gruppeninterner Gesell-

schaften bedient, solange die unternehmeri-

schen Entscheidungen der Emittentin im lau-

fenden Geschäftsbetrieb durch die ausdrückli-

che Vereinbarung von Gestaltungs-, Len-

kungs- und Weisungsrechten bei der Emitten-

tin selbst verbleiben. Die in diesem Beteili-

gungsangebot dargestellte Vermögensanlage 

unterliegt deswegen nicht dem KAGB 

Es besteht das Risiko, dass die Vertrags- oder 

Anlagebedingungen so geändert werden oder 

sich die Tätigkeit der Emittentin so verändert, 

dass die Emittentin ein Investmentvermögen 

im Sinne des KAGB darstellt. Die Emittentin 

wäre dann verpflichtet, sich nach § 44 KAGB 

registrieren zu lassen oder die erforderliche 

Erlaubnis nach §§ 20, 21 oder 22 KAGB ein-

zuholen. Für diesen Fall ergäben sich für die 

Emittentin erhöhte Kosten durch die Anwen-

dung der Vorschriften des Kapitalanlagege-

setzbuches, insbesondere durch die Imple-

mentierung einer Kapitalverwaltungsgesell-

schaft. In diesem Fall besteht ferner das Risi-

ko, dass die Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht (BaFin) Maßnahmen nach 

§ 15 KAGB ergreift und insbesondere die 

Rückabwicklung der Geschäfte der Emittentin 

der Vermögensanlage anordnet.  

Die Eingriffsbefugnisse der BaFin können zu 

erheblichen Kostenbelastungen führen, die ei-

ne Verschlechterung der Vermögens,- Finanz- 

und Ertragslage der Emittentin verursacht. 

Ordnet die BaFin die Rückabwicklung der Ge-

schäfte der Emittentin an, hat der Anleger be-

reits geleistete Ausschüttungen an die Emitten-

tin zurück zu gewähren. Dies kann zu einem 

Verlust des sonstigen Vermögens des Anle-

gers bis hin zur Privatinsolvenz des Anlegers 

führen. Hat der Anleger Zahlungsverpflichtun-

gen, die er aus den Rückflüssen der Vermö-

gensanlage bedienen wollte, aber nicht mehr 

kann und diese zurück zu zahlen hat, belastet 

dies sein sonstiges Vermögen. Dies kann zu 

einem Verlust des sonstigen Vermögens des 

Anlegers bis hin zur Privatinsolvenz des Anle-

gers führen.  

Steuerliche Risiken 

Künftige Änderungen im Steuerrecht, der steu-

errechtlichen Rechtsprechung oder der Aner-

kennungspraxis der Finanzverwaltung zum 

Nachteil der Emittentin oder der Anleger kön-

nen nicht ausgeschlossen werden. Ebenso 

wenig kann ausgeschlossen werden, dass die 

Finanzverwaltung oder die Rechtsprechung im 

Rahmen der Veranlagung oder einer späteren 

Außenprüfung (Betriebsprüfung) eine abwei-

chende Auffassung über die steuerliche Be-

handlung einzelner Aspekte des Projektes ver-

tritt, als zur Grundlage der Angaben und Prog-

nosen gemacht worden sind. Es kann deswe-

gen zu einer insgesamt höheren oder frühzeiti-

geren steuerlichen Belastung zzgl. Nachzah-

lungszinsen nach § 233a Abgabenordnung der 

Emittentin und/oder der Anleger kommen. 

Dadurch könnte sich die Höhe der Gesamt-

auszahlungen an die Anleger nach Steuern 

mindern.  

Sind Steuerbescheide im Rahmen einer Be-

triebsprüfung nachträglich zu ändern, besteht 

das Risiko, dass sich die Höhe des zu ver-

steuernden Einkommens ändert und es des-

wegen zu Steuernachforderungen kommt. Für 

diese können zudem Zinsen anfallen. Dies 

kann zu einem Verlust des sonstigen Vermö-

gens des Anlegers bis hin zur Privatinsolvenz 

des Anlegers führen.  

Der steuerlichen Beurteilung liegt ferner die 

Annahme zugrunde, dass sich ausschließlich 

natürliche, in der Bundesrepublik Deutschland 

ansässige Personen beteiligen, die die Beteili-

gung im Privatvermögen halten und aus eige-

nen Mitteln finanzieren. Ist die Beteiligung dem 

Betriebsvermögen zuzuordnen oder weicht die 

Situation des Anlegers in anderer Form von 

den hier zugrundeliegenden Annahmen ab, 

kann dies zu einer abweichenden steuerlichen 

Beurteilung führen. Dies kann für den Anleger 

zu höheren Steuerzahlungen oder zu einem 

früheren Anfall der Steuerlast führen. Dies 

kann zu einem Verlust des sonstigen Vermö-

gens des Anlegers bis hin zur Privatinsolvenz 

des Anlegers führen. 
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Die Übertragung von Kommanditanteilen ins-

besondere in der Anfangsphase birgt ein er-

tragsteuerliches Risiko. Es besteht das Risiko, 

dass eine Übertragung der Beteiligung zu einer 

Steuerlast des Veräußerers aufgrund der Auf-

deckung von stillen Reserven führt.  

Steuerzahlungen, denen keine Steuererstat-

tung oder sonstige Ausschüttungen gegen-

überstehen, sind aus dem sonstigen Vermö-

gen des Anlegers zu leisten und können somit 

das sonstige Vermögen des Anlegers gefähr-

den bis hin zur Privatinsolvenz führen.  

Abschließender Hinweis 

Nach Kenntnis der Anbieterin sind alle wesent-

lichen, tatsächlichen und rechtlichen Risiken 

aufgeführt. 
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Anlagen der WUW – Windanlage Wilhermsdorf-Unterulsenbach und der Bürgerwindenergie Wilhermsdorf 

 

Die Anbieterin: Wust – Wind & Sonne GmbH & Co. KG 

Erfahrung und Kompetenz in der Windkraft  

Die Firma Wust - Wind & Sonne GmbH & Co. KG wurde im Jahr 2009 von Herrn Erich Wust gegrün-

det. Herr Wust hat seit mehr als 17 Jahren im Rahmen der steuerlichen Betreuung von Windparks als 

Bilanzbuchalter und der selbständigen Projektentwicklung und Betriebsführung bei Windkraftanlagen 

intensive Erfahrungen im Bereich der Windenergie im Binnenland. Er hat zahlreiche Windparks entwi-

ckelt und umgesetzt.  

Die Firma Wust – Wind & Sonne GmbH & Co. KG entwickelt selbständig Wind- und Solarprojekte. 

Anders als bei reinen Projektentwicklern liegt der Fokus aber nicht nur auf der Projektentwicklung und 

dem Bau von Windparks. Unser Ziel ist eine langfristige Partnerschaft, bei der die Bürger – und zwar 

die Bürger vor Ort – Eigentümer der Anlagen sind und die Wertschöpfung vor Ort belassen wird. Auch 

nach Inbetriebnahme übernimmt deswegen Wust – Wind & Sonne die professionelle kaufmännische 

und technische Betriebsführung der Bürgerwindparks und steht dauerhaft als Ansprechpartner zur 

Verfügung. Die vollumfänglichen Gestaltungs-, Lenkungs- und Weisungsrechte sowie die unterneh-

merischen Entscheidungen im laufenden Geschäftsbetrieb verbleiben aber in jedem Fall bei der Emi t-

tentin selbst.  

Wust – Wind & Sonne konzipiert auch Bürgerbeteiligungsmodelle für Projekte, die nicht selbst geplant 

und entwickelt werden – wenn sie nach ihrer Einschätzung eine angemessene Rendite für die Bürger 

versprechen und professionell geplant und realisiert werden.  

Mit dieser Philosophie haben wir in den vergangenen Jahren selbst oder gemeinsam mit ausgewähl-

ten Partnern und Anlagenherstellern eine Vielzahl erfolgreicher Projekte umgesetzt : 
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Unsere bisherigen Projekte:  

Bürgerwindrad Markt Erlbach 

  

Anlage: 1 x Vestas V90 

Nabenhöhe: 105 m 

Leistung: 2,0 MW 

Gesellschafter: 33 

Inbetriebnahme: 2005 

Solarpark Markt Erlbach 

Anlage: Freiflächen-Photovoltaikanlage 

Leistung: 320 kWp 

Gesellschafter: Alle Gesellschafter des Bür-
gerwindrads Markt Erlbach 

Inbetriebnahme: 2009 

 

 

 WUW - Windanlage Unterulsenbach-Wilhermsdorf 

Anlagen: 2 x Enercon E-82 

Nabenhöhe: 138 m (bei Inbetriebnahme die 
höchsten Anlagen in Bayern) 

Leistungen: 2,0 MW je Anlage 

Gesellschafter: 64 

Inbetriebnahme: 2009 
 

 

Bürgerwindenergie Diespeck 

  

Anlagen: 2 x Vestas V90 

Nabenhöhe: 105 m 

Leistungen: 2,0 MW je Anlage 

Gesellschafter: 99 

Inbetriebnahme: 2009 
 

 

 

 

Bürgerwindenergie Gutenstetten 

Anlagen: 2 x Enercon E-82 E2 

Nabenhöhe: 108 m 

Leistung: 2,3 MW je Anlage 

Gesellschafter: 124 

Inbetriebnahme: 2010 
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Solarpark Aurachtal 

  

Anlage: Freiflächen-Photovoltaikanlage 

Leistung: 1.523 kWP 

Gesellschafter: 12 

Inbetriebnahme: 2010 

  

 

  

Bürgerwindenergie Wilhermsdorf 

Anlagen: 4 x Enercon E-82 E2 

Nabenhöhe: 138 m 

Leistung: 2,3 MW je Anlage 

Gesellschafter: 180 

Inbetriebnahme: 2011 
 

 

 

 
 

 

 

 

Windenergie Hochstätten (Rheinland Pfalz) 

Anlage: 3 x Vestas V90 

Nabenhöhe: 105 m 

Leistung: 2,0 MW je Anlage 

Gesellschafter: N-Ergie Nürnberg 

Inbetriebnahme: 2011/2012 
 

 

Bürgerwindenergie Kastl 

  

Anlage: 1 x Vestas V112 

Nabenhöhe:  140 m 

Leistung: 3,0 MW je Anlage 

Gesellschafter: 79 

Inbetriebnahme: 2012 

Bürgerwind Edelsfeld 

  

Anlage: 2 x Enercon E-82 E2 

Nabenhöhe: 138 m 

Leistung: 2,3 MW je Anlage 

Gesellschafter: 128 

Inbetriebnahme: 2011/2012 
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Bürgerwindenergie Dürrwangen 

  

Anlagen: 3 x Enercon E-82 E2 

Nabenhöhe: 138 m 

Leistung: 2,3 MW je Anlage 

Gesellschafter: 118 

Inbetriebnahme: 2012 

 

 

  

Bürgerwindenergie Mühlhausen 

Anlagen: 4 x Vestas V112 

Nabenhöhe: 140 m 

Leistung: 3,0 MW je Anlage 

Gesellschafter: 228 

Inbetriebnahme: 2012 
 

 

Bürgerwind Neudorf Dietenhofen 

  

Anlagen: 2 x Vestas V112 

Nabenhöhe: 140 m 

Leistung: 3,0 MW je Anlage 

Gesellschafter: 120 

Inbetriebnahme: 2012 
 

 

  

Bürgerwindenergie Kaltenbuch-Bergen 

Anlagen: 2 x Enercon E101 

Nabenhöhe: 135 m 

Leistung: 3,0 MW je Anlage 

Gesellschafter: 83 

Inbetriebnahme: 2014 
 

 

Bürgerwindenergie Offenhausen 

  

Anlagen: 4 x Enercon E101 

Nabenhöhe: 135 m  

Leistung: 3,0 MW je Anlage 

Gesellschafter: 192 

Inbetriebnahme: 2013 
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Bürgerwindenergie Ursensollen  

 

Anlage: 1 x Nordex N-117/2400 

Nabenhöhe: 141 m 

Leistung: 2,4 MW 

Gesellschafter: 59 

Inbetriebnahme: 2013 

Die Anlage wird im Verbund gemeinsam mit einer 
weiteren Anlage der Gemeinde Ursensollen betrieben 

  

 

  

 

Bürgerwindenergie Ernersdorf-Berching 

Anlage: 1 x Vestas V112 

Nabenhöhe: 140 m 

Leistung: 3,0 MW 

Gesellschafter: 46 

Inbetriebnahme: 2013 
 

 

 

Bürgerwindenergie Gebenbach 

  

Anlage: 1 x Vestas V112 

Nabenhöhe: 140 m 

Leistung: 3,0 MW 

Gesellschafter: 80 

Inbetriebnahme:  2014 
 

 

  

Bürgerwindenergie Langenzenn 

Anlagen: 6 x Vestas V112 

Nabenhöhe: 140 m 

Leistung: 3,0 MW je Anlage 

Gesellschafter: 373 

Inbetriebnahme:  2014/2015 

 

Bürgerwindenergie Schnaittenbach 

 
 

 

Anlage: 1 x Nordex N 117/2400 

Nabenhöhe: 141 m 

Leistung: 2,4 MW 

Gesellschafter: 58 

Inbetriebnahme:  2013 
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Bürgerwindenergie Königstein 

  

Anlage: 2 x Nordex N 117 

Nabenhöhe: 141 m 

Leistung: 2,4 MW je Anlage 

Gesellschafter: 96 

Inbetriebnahme:  2014 

 

  

Bürgerwindenergie Hoher Weg 

Anlagen: 2 x Nordex N 117 

Nabenhöhe: 141 m 

Leistung: 2,4 MW je Anlage 

Gesellschafter: 135 

Inbetriebnahme:  2014 

Bürgerwindenergie & Windenergie Retzstadt  

  

Anlagen: 5 x Vestas V112 

Nabenhöhe: 140 m 

Leistung: 3,0 MW je Anlage 

Gesellschafter: 197 

Inbetriebnahme:  2014/2015 

 

  

 

Bürgerwindenergie Thalmässing 

Anlagen: 5 x Vestas V112 

Nabenhöhe: 140 m 

Leistung: 3,0 MW je Anlage 

Gesellschafter: 240 

Inbetriebnahme: 2015 

Bürgerwindenergie Lonnerstadt  

 

 

Anlage: 5 x Nordex N 117 

Nabenhöhe: 141 m 

Leistung: 2,4 MW je Anlage 

Gesellschafter: 253 

Inbetriebnahme: 2015 

  



Verkaufsprospekt   Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH & Co. KG │ 45 

Bürgerwindenergie Großbardorf-Sulzfeld 

  

Anlage: 4 x Vestas V 112 

Nabenhöhe: 140 m 

Leistung: 3,3 MW je Anlage 

Gesellschafter: 250 

Inbetriebnahme:  2016 

 

 

 Bürgerwindenergie Neuhof 

Anlagen: 3 x Vestas V 126 

Nabenhöhe: 137 m 

Leistung: 3,3 MW je Anlage 

Gesellschafter: 181 

Inbetriebnahme:  2016 

    

Bürgerwindenergie Kirchfembach 

 

 

Anlagen: 3 x Vestas V 126 

Nabenhöhe: 137 m 

Leistung: 3,3 MW je Anlage 

Gesellschafter: 6 

Inbetriebnahme:  2016 

    

 

 

 
 

 

 

Bürgerwindenergie Arnstein-Binsfeld 

Anlagen: 2 x Vestas V 126 

Nabenhöhe: 137 m 

Leistung: 3,3 MW je Anlage 

Gesellschafter: 140 

Inbetriebnahme:  2017 

    

Bürgerwindenergie Birkach  

 

 

Anlage: 2 x Vestas V 126 

Nabenhöhe: 137 m 

Leistung: 3,3 MW je Anlage 

Gesellschafter: 108 

Inbetriebnahme:  2017 
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Der Bürgerwindpark Morbach Nord im Detail 

Anlagestrategie, Anlageziel und Anlagepolitik der Vermögensanlage

Anlagestrategie der Vermögensanlage ist der 

schlüsselfertige Erwerb von vier Windenergie-

anlagen und der selbständige Betrieb dieser 

auf dem Gelände der Energielandschaft Mor-

bach, nordwestlich der Gemeinde Morbach, 

Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz. 

Durch die Nutzung regenerativer Energien soll 

zur Umweltentlastung und zum Klimaschutz 

beigetragen werden sowie einen Gewinn aus 

dem Verkauf von regenerativer Energie erzielt 

werden. 

Anlageziel der Vermögensanlage: Die Emit-

tentin will einen Überschuss aus der Einspei-

sung und dem Verkauf der erzeugten elektri-

schen Energie erzielen (Anlageziel). Aus den 

Einnahmen des Betriebs sollen nach Abzug 

laufender Kosten, Zinsen, Tilgungen und Rück-

lagen für Instandhaltung und Abbau der Wind-

energieanlagen Auszahlungen an die Kom-

manditisten erfolgen. Die Höhe dieser Aus-

schüttungen ist abhängig vom wirtschaftlichen 

Erfolg der Gesellschaft und wird im Rahmen 

der ordentlichen Gesellschafterversammlun-

gen jährlich beschlossen. Die Emittentin über-

nimmt keine Garantien für die Höhe der ge-

planten Ausschüttungen. 

Anlagepolitik der Vermögensanlage besteht 

darin, das Fremdkapital sowie einzuwerbendes 

Eigenkapital für den schlüsselfertigen Erwerb 

und Betrieb von vier Windenergieanlagen im 

Windpark Morbach Nord einzusetzen.  

Die Windenergieanlagen der Emittentin sind 

Teil eines Windparks aus sieben neuen Wind-

energieanlagen Typs Enercon E-141 EP4 – 

4,2 MW samt der erforderlichen Parkverkabe-

lung und Einspeisetechnik. Die drei weiteren 

Windenergieanlagen neben den vier Wind-

energieanlagen der Emittentin werden von der 

Bürgerwindenergie Morbach Süd GmbH & Co. 

KG betrieben.  

Die Einspeisung und Abrechnung der erzeug-

ten elektrischen Energie der von der Emittentin 

betriebenen Windenergieanlagen erfolgt über 

eine Kabeltrasse, die im Eigentum der Infra-

struktur Windenergie Morbach GmbH & Co. 

KG steht. Die Einspeisung in das öffentliche 

Netz findet in einer Übergabestation am Um-

spannwerk Morbach der Westnetz GmbH statt.  

Im Rahmen der gemeinsamen Nutzung der 

Kabeltrasse und des Einspeisepunktes wird 

eine Pooling- und Abrechnungsvereinbarung 

zwischen der Infrastruktur Windenergie Mor-

bach GmbH & Co. KG, der Emittentin und der 

Bürgerwindenergie Morbach Süd GmbH & Co. 

KG geschlossen. Diese Vereinbarung sieht 

u.a. vor, dass Erträge, Entschädigungen des 

Anlagenherstellers wegen Nichteinhaltung der 

Verfügbarkeitsgarantie und andere Versiche-

rungsleistungen wegen Betriebsausfällen zwi-

schen den Betreibergesellschaften im Verhält-

nis ihrer Referenzerträge (entspricht vorliegend 

der Anzahl ihrer Windenergieanlagen) ausge-

glichen werden. Bestimmte Betriebskosten der 

Windenergieanlagen (insbesondere für War-

tung und technische Betriebsführung, Repara-

turen, Grundstücksentgelte und Versicherun-

gen), der Netzinfrastruktur und der Übergabe-

station werden die Betreibergesellschaften im 

Verhältnis der Anzahl ihrer Windenergieanla-

gen tragen. Dadurch wird eine Risikostreuung 

erreicht. Die Vereinbarung betrifft lediglich den 

Ausgleich von Erlösen und Kosten, lässt den 

eigenständigen Betrieb der Windenergieanla-

gen durch die Emittentin aber unberührt. Die 

Leitung der Gesellschaft als solche und die un-

ternehmerischen Entscheidungen im laufenden 

Geschäftsbetrieb verbleiben bei der Emittentin.  

Die Emittentin beauftragt einen Generalüber-

nehmer (Fa. wiwi consult Construction GmbH 

& Co. KG) mit der schlüsselfertigen Erstellung 

der Windenrgieanlagen. Für den laufenden Be-

trieb wird die Emittentin einen langfristigen 

Wartungsvertrag mit dem Anlagenhersteller 

Enercon GmbH abschließen, der auch eine 

Mindestverfügbarkeit garantiert. Ferner 

schließt die Emittentin einen Betriebsführungs-

vertrag für die Betriebsphase mit der Firma 

Wust – Wind & Sonne GmbH & Co. KG ab. 



 
Verkaufsprospekt   Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH & Co. KG │ 47 

 

Nettoeinnahmen der Vermögensanlage 

Die Nettoeinnahmen der Vermögensanlage 

aus diesem Beteiligungsangebot werden ent-

sprechend den Ausführungen dieses Ver-

kaufsprospekts für den schlüsselfertigen Er-

werb von vier Windenergieanlagen. einer Be-

teiligung an der Infrastruktur Windenenergie 

Morbach GmbH & Co. KG sowie für die Bil-

dung einer Kostenreserve verwendet. Die Kos-

tenreserve wird im Rahmen der Errichtung der 

Windenergieanlagen für unvorhergesehene 

Kosten verwendet. Sie werden nicht für sonsti-

ge Zwecke genutzt. Die Liquiditätsreserve stellt 

eine Kostenreserve für Unvorhergesehenes 

dar. Sie wird nicht für sonstige Zwecke ge-

nutzt. Die Infrastruktur Windenergie Morbach 

GmbH & Co. KG hält als Hilfstätigkeit zur 

Stromeinspeisung das Eigentum an den Ne-

beneinrichtungen (Einspeise- und Datenleitun-

gen und  Übergabestation) für den Anschluss 

der Windenergieanlagen an das öffentliche 

Stromnetz. Die Nebeneinrichtungen werden 

direkt vom Generalunternehmer an die Infra-

struktur Windenergie Morbach GmbH & Co. 

KG übereignet.  

Für die Gesamtinvestition für den Erwerb der 

betriebsfertigen Windenergieanlagen wird ein 

Betrag in Höhe von 31.948.700 Euro angesetzt 

(Prognose). Die Nettoeinnahmen aus diesem 

Beteiligungsangebot reichen für die Realisie-

rung der Anlagestrategie und die Umsetzung 

der Anlagepolitik nicht aus, daher wird Fremd-

kapital in Höhe von voraussichtlich 25.556.000 

Euro aufgenommen. 

Die Anlageobjekte im Detail 

Die Anlageobjekte der Vermögensanlage be-

stehen aus vier Windenergieanlagen des Typs 

Enercon E-141 EP4 - 4,2 MW, einer Beteili-

gung als Kommanditistin mit einer Kommandit-

einlage von 4.000 Euro an der Infrastruktur 

Windenenergie Morbach GmbH & Co. KG so-

wie einer Kostenreserve für unvorhergesehene 

Kosten, die im Rahmen der Errichtung der 

Windenergieanlagen entstehen können. Die 

Infrastruktur Windenenergie Morbach GmbH & 

Co. KG hält als Hilfstätigkeit zur Stromeinspei-

sung das Eigentum an den Nebeneinrichtun-

gen (Einspeise- und Datenleitungen und  

Übergabestation) für den Anschluss der Wind-

energieanlagen an das öffentliche Stromnetz. 
Die Beteiligung wurde zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung bereits eingegangen, die Ein-

lage aber noch nicht einbezahlt. 

Die Windenergieanlagen haben eine Naben-

höhe von 159 m, eine Gesamthöhe von 

229,5 m und eine Nennleistung von jeweils 4,2 

MW. Die Nebeneinrichtungen umfassen eine 

Übergabestation und die Einspeise- und Da-

tenleitungen, d.h. die Kabeltrassen der parkin-

ternen Verkabelung der Windenergieanlagen 

sowie die externe Verkabelung zur Anbindung 

der Windenergieanlagen des Windparks an 

das Netz. Die Liquiditätsreserve stellt eine 

Kostenreserve für Unvorhergesehenes dar. 

 

Bestandswindenergieanlagen der Morbacher Energielandschaft  (Quelle: DDInfo.de) 
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Technische Daten der Windenergieanlagen (Enercon E-141 EP4 - 4,2 MW) (laut Hersteller-

angabe)

Betriebsdaten  

Nennleistung 4.200 kW 

Einschaltwindgeschwindigkeit 3 m/s 

Nenngeschwindigkeit 14 m/s 

Abschaltgeschwindigkeit 34,0 m/s 

Windklasse – IEC IEC IIA / DIBt WZ3 GK I+II 

Rotor mit Rotorblattverstellung  

Typ Luvläufer mit aktiver Rotorblattverstellung 

Rotorblatt 66,7 m (geteiltes Rotorblatt) 

Rotordurchmesser 141 m  

Überstrichene Fläche 15.614,5 m² 

Rotorblattverstellung je Rotorblatt ein autarkes elektrisches Stellsystem mit zugeordne-
ter Notversorgung 

Turm  

Typ Hybridturm (externe Vorspannung) 

Nabenhöhe 159 m 

Bremssystem  

Aerodynamische Bremse drei autarke Blattverstelleinheiten mit Notversorgung 

Rotorbremse elektromechanisch 

Rotorarretierung in 5°-Stufen rastend 

Anlagensteuerung  

Typ Mikroprozessor 

Netzeinspeisung ENERCON Wechselrichter 

Fernüberwachung ENERCON SCADA 

Unterbrechungsfreie Stromversorgung 
(USV) 

integriert 

Windnachführung  

Typ elektrisch mit Azimutmotoren 

Steuerung aktiv über Azimutgetriebe 

  



 
Verkaufsprospekt   Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH & Co. KG │ 49 

 

Visualisierungen 

 

Windpark Morbach Bestand mit 14 Windenergieanlagen, die zurückgebaut werden (Quelle: wiwi con-

sult GmbH & Co. KG) 

 

Windpark Morbach mit 7 neuen Windenergieanlagen (Quelle: wiwi consult GmbH & Co. KG) 
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Änderung der Anlagestrategie oder An-
lagepolitik 

Eine Änderung der Anlagestrategie oder Anla-

gepolitik, beispielsweise eine Investition in ein 

anderes Anlageobjekt, ist nur mit Zustimmung 

der Gesellschafterversammlung möglich. Die-

se erfolgt grundsätzlich mit einfacher Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen. Ist für die Ände-

rung der Anlagestrategie oder Anlagepolitik ei-

ne Änderung des Gesellschaftsvertrages not-

wendig, so ist eine Mehrheit von 75 % der ab-

gegebenen Stimmen erforderlich. Im Übrigen 

ist eine Änderung der Anlagestrategie oder An-

lagepolitik nicht möglich. 

Es werden keine Derivate oder Termingeschäf-

te eingesetzt. 

Eigentum und dingliche Berechtigung 

an den Anlageobjekten 

Der Anbieterin und Prospektverantwortlichen 

(Wust – Wind & Sonne GmbH & Co. KG), den 

Gründungsgesellschaftern der Emittentin (Herr 

Schmitz, Herr Dr. Parlies, Herr Höllwarth, 

Herrn Bak, Frau Boveland, Herr Jürgen 

Schabbach, Herr Esseln, Herr Greh, Herr Dr. 

Kühne, Frau Kühne und Herr Egon Schab-

bach) den Gesellschaftern der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung (Grün-

dungsgesellschafter und WWS Morbach Ver-

waltungs-GmbH) und dem alleinigen Mitglied 

der Geschäftsführung der Emittentin (Herr 

Erich Wust) steht oder stand das Eigentum an 

den Anlageobjekten oder wesentlichen Teilen 

derselben nicht zu. Diesen Personen steht 

auch aus anderen Gründen keine dingliche Be-

rechtigung an den Anlageobjekten zu.  

Dingliche Belastungen der Anlageob-

jekte 

Es bestehen zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung keine nicht nur unerheblichen dingli-

chen Belastungen der Anlageobjekte. Die 

Windenergieanlagen werden jedoch an das 

finanzierende Kreditinstitut (Landesbank Saar) 

sicherungsübereignet. 

Rechtliche Beschränkungen der Ver-

wendungsmöglichkeiten der Anlageob-

jekte 

Es bestehen folgende rechtliche Beschränkun-

gen der Verwendungsmöglichkeiten der Anla-

geobjekte: 

Abschaltungen wegen Schattenwurfs  

Die Windenergieanlagen müssen so betrieben 

werden, dass die astronomisch maximal mög-

liche Beschattungsdauer von 30 Stunden/Jahr 

bzw. 30 Minuten/Tag an allen potentiellen Im-

missionspunkten (Wohngebäude) eingehalten 

werden. Da diese Werte im Normalbetrieb 

überschritten würden, sind zwei der vier Wind-

energieanlagen der Emittentin (R03 und R05) 

mit einer Abschaltautomatik auszustatten und 

abzuschalten, wenn die oben genannte Gren-

ze für die astronomisch maximal zulässige Be-

schattungsdauer überschritten ist. Alternativ 

kann die Emittentin eine Abschaltautomatik 

vorsehen, die meteorologische Parameter 

(insbesondere Intensität des Sonnenlichts) er-

kennt. In diesem Fall ist die tatsächliche Be-

schattungsdauer auf 8 Stunden/Jahr und 30 

Minuten/Tag zu begrenzen. Bei einer darüber-

hinausgehenden tatsächlichen Beschattung 

sind die Windenergieanlagen abzuschalten.  

Abnahmemessungen Schall 

Zum Zweck der Geräuschmessung von Wind-

energieanlagen anderer Betreiber im Einwir-

kungsbereich der Windenergieanlagen der 

Emittentin, sind die Windenergieanlagen der 

Emittentin in Abstimmung mit dem jeweils be-

auftragten Messinstitut abzuschalten. Hierbei 

können die Betreiber anderer Windenergiean-

lagen eine maximale Abschaltzeit von jeweils 3 

Stunden in Anspruch nehmen.  

Abschaltungen wegen Fledermaus-
monitoring 

Als artenschutzrechtliche Vermeidungs- und 

Vorsorgemaßnahme sieht der Genehmigungs-

bescheid vom 08.02.2018 ein einjähriges Gon-

delmonitoring für Fledermäuse im ersten Be-

triebsjahr der Windenergieanlagen vor. Wäh-

rend des ersten Betriebsjahrs sind die Wind-

energieanlagen von Anfang April bis Ende Ok-

tober von Sonnenuntergang bis Sonnenauf-

gang abzuschalten, wenn die Windgeschwin-

digkeit unter 6 m/s beträgt und eine Tempera-

tur von über 10° Grad Celsius in Gondelhöhe 

gegeben ist. Nach Abschluss des Monitoring-
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Jahres ist auf der Grundlage der gewonnenen 

Erkenntnisse eine fachlich fundierte Empfeh-

lung eines Gutachters vorzulegen. Soweit er-

forderlich, werden auf der Grundlage der Er-

gebnisse neue Abschaltzeiten durch die Unte-

re Naturschutzbehörde festgelegt 

Die Windenergieanlagen dürfen erst in Betrieb 

genommen werden, wenn die Beauftragung 

eines Fledermausmonitorings durch ein qualifi-

ziertes Fachbüro nachgewiesen wurde.  

Abschaltungen bei Kranichzug 

An Haupt- bzw. Massenzugtagen des Kranichs 

(Massenzugtag entspricht > 10 % der westzie-

henden Kranichpopulation, ca. 20.000 Indivi-

duen/Zugtag, Hauptzugtag ca. 10.000 Indivi-

duen/Zugtag) sind die Windenergieanlagen 

nach dem Genehmigungsbescheid vom 

08.02.2018 bei schlechten Zugbedingungen 

(tiefer dichter Bewölkung, starkem Regen oder 

Windstarke über 5 Beaufort (Gegenwind) oder 

schlechten Sichtbedingungen (Sicht < 3000 

m)) kurzfristig abzuschalten. Die Dauer der 

Abschaltung umfasst die Zeitspanne der jewei-

ligen Kranichdurchzugswelle bzw. dauert bis 

zum Ende des witterungsbedingten Rastereig-

nisses der Kraniche. Wann ein Haupt- oder 

Massenzugtag vorliegt, kann anhand der Ein-

schätzungen von ornithologischen Beobach-

tungsstationen (Kranichzentrum Groß-

Mohrdorf) festgestellt werden. Die Untere Na-

turschutzbehörde behält sich ausdrücklich vor, 

ergänzende Vorgaben zur Abschaltung der 

Windenergieanlagen während des Haupt- bzw. 

Massenzugs des Kranichs im Frühjahr und 

Herbst festzusetzen. 

Abschaltungen wegen Rotmilan 

Zum Schutz des Romilans sind die drei Wind-

energieanlagen der Emittentin (R05, R06 und 

R07) im Zeitraum von März bis einschließlich 

Oktober bei der Mahd sowie bei Ernteereignis-

sen und Maßnahmen der Bodenbearbeitung 

innerhalb eines Abstands von 300m um die 

Windenergieanlagen für einen Zeitraum von 

drei Tagen jeweils von Sonnenaufgang bis 

Sonnenuntergang abzuschalten. 

Im Übrigen bestehen zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung keine rechtlichen Beschrän-

kungen der Verwendungsmöglichkeiten der 

Anlageobjekte insbesondere im Hinblick auf 

das Anlageziel. 

Tatsächliche Beschränkungen der Ver-

wendungsmöglichkeiten der Anlageob-

jekte 

Es bestehen folgende tatsächliche Beschrän-

kungen der Verwendungsmöglichkeiten der 

Anlageobjekte: 

Reduzierung der Vergütung auf null bei ne-

gativen Strompreisen 

Wenn der Wert der Stundenkontrakte für die 

Preiszone für Deutschland am Spotmarkt der 

Strombörse in der vortägigen Auktion in min-

destens sechs aufeinanderfolgenden Stunden 

negativ ist, verringert sich der anzulegende 

Wert (also die Förderung des Stroms aus den 

Windenergieanlagen) für den gesamten Zeit-

raum, in dem die Stundenkontrakte ohne Un-

terbrechung negativ sind, auf null (§ 51 EEG). 

In diesem Fall ist ein weiterer Betrieb zwar 

rechtlich zulässig, wirtschaftlich aber voraus-

sichtlich nicht sinnvoll, da der erzeugte Strom 

nicht vergütet wird.  

Im Übrigen bestehen zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung keine rechtlichen Beschrän-

kungen der Verwendungsmöglichkeiten der 

Anlageobjekte, insbesondere im Hinblick auf 

das Anlageziel.  

Lieferungen und Leistungen durch be-

stimmte Personen 

Die Anbieterin und Prospektverantwortliche 

Wust – Wind & Sonne GmbH & Co. KG er-

bringt über die Prospekterstellung hinaus die 

Projektsteuerung in der Errichtungsphase. 

Ferner übernimmt sie auch unter den Be-

schränkungen des § 7.2 des Gesellschaftsver-

trags die kaufmännische und technische Be-

triebsführung für die Emittentin. Darüber hin-

aus erbringt die Anbieterin und Prospektver-

antwortliche zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung keine Lieferungen und Leistungen.  

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emit-

tentin und der Anbieterin und Prospektverant-

wortlichen Herr Erich Wust erbringt die vorge-

nannten Leistungen der Anbieterin und Pros-

pektverantwortlichen (Wust – Wind & Sonne 

GmbH & Co. KG) selbst. Darüber hinaus er-

bringt Herr Erich Wust zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung keine Lieferungen und 

Leistungen.  
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Die Gründungsgesellschafter und Gesellschaf-

ter der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospek-

taufstellung Herr Schmitz, Herr Dr. Parlies, 

Herr Höllwarth und Herrn Bak erbringen fol-

gende Leistungen im Rahmen ihrer Tätigkeit 

für die wiwi consult GmbH & Co. KG: Herr 

Schmitz erbringt die elektrotechnische Pla-

nung, Herr Dr. Parlies übernimmt die Steue-

rung Genehmigungsverfahrens, die Flächensi-

cherung und die Beauftragung von Gutachten, 

Herr Höllwarth übernimmt die Ausführungspla-

nung und die Baugewerksvergabe sowie die 

Bauleitung und Herr Bak übernimmt die Erstel-

lung Lagepläne und die Ausführungsplanung. 

Im Übrigen erbringen die vorgenannten Perso-

nen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

keine Lieferungen und Leistung 

Die Gründungsgesellschafter und Gesellschaf-

ter der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospek-

taufstellung Frau Boveland, Herrn Jürgen 

Schabbach, Herrn Esseln, Herrn Greh, Herrn 

Dr. Kühne, Frau Kühne und Herrn Egon 

Schabbach und die Komplementärin der Emit-

tentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

(WWS Morbach Verwaltungs-GmbH) erbringen 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine 

Lieferungen und Leistungen. 

 

Anlage der Bürgerwindenergie Hoher Weg GmbH & Co. KG (Nordex N117 – 2,4 MW) 
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Realisierungsgrad und Verträge 

Zuschlag im Ausschreibungsverfahren: 

Die Emittentin hat im Ausschreibungsverfahren 

für die Förderung von Strom aus Windenergie-

anlagen an Land am 19.05.2017 einen Zu-

schlag erhalten. Der Zuschlagswert beträgt 

5,78 ct/kWh. Gemäß § 36 h Abs. 1 EEG 2017 

ist dieser Wert mit dem Faktor 1,29 zu multipli-

zieren (Prognose) (siehe S. 60). Die Emittentin 

kalkuliert deswegen mit einem anzulegenden 

Wert in Höhe von 7,46 Cent/kWh. 

Genehmigungen: 

Für die Errichtung und den Betrieb der Wind-

energieanlagen ist eine behördliche Genehmi-

gung nach § 4 Bundes-Immissions-

schutzgesetz erforderlich. Diese wurde der wi-

wi consult GmbH & Co. KG für den gesamten 

Windpark mit Bescheid vom 08.02.2018 durch 

die Kreisverwaltung Bernkastel Wittlich erteilt. 

Die Genehmigung ist sofort vollziehbar. Weite-

re Genehmigungen sind nicht erforderlich. 

Realisierungsgrad der Anlageobjekte 

Bislang wurde noch nicht mit der Errichtung 

der Windenergieanlagen und dem Rückbau 

der Altanlagen begonnen. Die Emittentin ist 

Gesellschafterin (Kommanditistin) der Infra-

struktur Windenergie Morbach GmbH & Co. 

KG mit einem Kommanditanteil von 4.000 Eu-

ro. Die Einlage wurde noch nicht einbezahlt. 

Verträge: 

Die Emittentin hat die Firma wiwi consult 

Construction GmbH & Co. KG im Rahmen ei-

nes Generalübernehmervertrags vom 

19.03.2018 mit der Planung, Projektentwick-

lung und schlüsselfertigen Errichtung der 

Windenergieanlagen beauftragt. Die Emittentin 

wird die Windenergieanlagen schlüsselfertig 

von der wiwi consult Construction GmbH & Co. 

KG erwerben. Der Vertrag umfasst auch die 

Errichtung der Infrastruktureinrichtungen, die 

direkt an die vom Generalunternehmer direkt 

an die Infrastruktur Windenergie Morbach 

GmbH & Co. KG übertragen wird. 

Die Emittentin hat am 06.08.2018 mit der Fir-

ma Wust – Wind & Sonne GmbH & Co. KG ei-

nen Projektsteuerungsvertrag zur Umset-

zung des Projektes in der Errichtungsphase 

geschlossen. Ferner hat sie am 06.08.2018 mit 

der Firma Wust – Wind & Sonne GmbH & Co. 

KG einen Vertrag die kaufmännische und 

technische Betriebsführung des Windparks 

abgeschlossen. 

Mit dem Anlagenhersteller Enercon GmbH wird 

ein Vollwartungsvertrag für die Windenergie-

anlagen mit einer Laufzeit von 20 Jahren ab 

Inbetriebnahme geschlossen. Dieser Vertrag 

liegt bereits endverhandelt vor, wurde aber 

noch nicht unterzeichnet.  

Die Emittentin hat am 12.04.2017 mit der Ge-

meinde Morbach einen Gestattungsvertrag 

über die Nutzung von Flächen geschlossen, 

die als Standort, für Kranstell- und Montageflä-

chen, Abstandsflächen, Kabeltrassen oder Zu-

fahrten benötigt werden.  

Die Emittentin, die Bürgerwindenergie Mor-

bach Süd GmbH & Co. KG und die Infrastruk-

tur Windenergie Morbach GmbH & Co. KG 

werden eine Pooling- und Abrechnungsverein-

barung für die Nutzung der externen Kabelt-

rasse und der Einspeiseeinrichtungen und für 

das Einnahmen- und Kostenpooling abschlie-

ßen. Dieser Vertrag wurde noch nicht unter-

zeichnet. 

Die Emittentin hat mit dem Anlagenhersteller 

ENERCON GmbH am 10.04.2017 einen Dar-

lehensvertrag über einen Betrag von 600.000 

Euro zur Anschubfinanzierung der Projektent-

wicklung geschlossen. Der Darlehensvertrag 

wurde mit Übernahmevereinbarung zwischen 

der Emittentin, der ENERCON GmbH und der 

wiwi Consult Construction GmbH vom 

23.03.2018 / 10.04.2018 von der wiwi Consult 

Construction GmbH übernommen, es beste-

hen also keine Verpflichtungen der Emittentin 

mehr aus diesem Darlehensvert rag.  

Daneben hat der Anlagenhersteller ENERCON 

GmbH mit der Emittentin am 11.04.2017 / 

24.04.2017 eine Vereinbarung über die Stel-

lung der für die Teilnahme am Ausschrei-

bungsverfahren nach dem Erneuerbaren-

Energien-Gesetz (EEG) erforderlichen Sicher-

heiten durch den Anlagenhersteller ENERCON 

GmbH geschlossen. Die ENERCON GmbH hat 

demgemäß die Sicherheiten im Ausschrei-

bungsverfahren gestellt.   

Die Emittentin hat am 29.03.2018 einen Kre-

ditvertrag über die Fremdmittel mit der Lan-

desbank Saar geschlossen. Zu den Fremdmit-

teln wird auf S. 78 f. verwiesen.  

Im Übrigen hat die Emittentin zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung keine Verträge über 

die Anschaffung oder Herstellung der Anlage-

objekte oder wesentlicher Teile davon abge-

schlossen.  

Gutachten 
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Die wiwi Consult GmbH & Co. KG hat Ertrags-

gutachten von der UL International GmbH 

(Dipl.-Phys. Annette Westerhellweg, Dipl.-

Landschaftsökologe Jan Raabe und Dipl.-

Phys. Dr. Kai Mönnich), Kasinoplatz 3, 26122 

Oldenburg und der Cube Engineering GmbH 

(Dr. Anselm Grötzner und Dipl. Geogr. Udo 

Hampel), Breitscheidstraße 6, 34119 Kassel 

eingeholt. Zu den Ergebnissen wird auf die 

Seiten 55 f. verwiesen.  

Ferner wurden verschiedene Gutachten einge-

holt, insbesondere zu Schall- und Schat-

tenimmissionen sowie zum Artenschutz. Zu 

den Ergebnissen wird auf S. 57 verwiesen.  

 

 

 

 

 

 

Anlage ENERCON E-82 der Bürgerwindenergie Wilhermsdorf 
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Ertragsberechnungen und Gutachten

Vorbemerkung 

Auf dem Gelände der Energielandschaft Mor-

bach sollen im Rahmen eines Repowering-

Projektes 14 Bestandsanlagen des Typs 

Vestas V80 – 2,0 MW zurückgebaut und durch 

sieben neue Windenergieanlagen des Typs 

Enercon E-141 EP4 – 4,2 MW ersetzt werden. 

Drei Windenergieanlagen werden von der 

BWE Morbach Süd GmbH & Co. KG und vier 

Windenergieanlagen von der Emittentin betrie-

ben. 

Die Emittentin und die Bürgerwindenergie 

Morbach Süd GmbH & Co. KG werden eine 

Pooling- und Abrechnungsvereinbarung ab-

schließen, die u.a. vorsieht, dass die Erträge 

zwischen den Betreibergesellschaften im Ver-

hältnis der Anzahl ihrer Windenergieanlagen 

ausgeglichen („gepoolt“) werden. 

Ertragsberechnungen 

Die Windverhältnisse und Ertragspotentiale für 

den gesamten Windpark (Windpark Morbach 

Süd und Windpark Morbach Nord) wurden 

durch jeweils zwei Ertragsberechnungen un-

tersucht, nämlich durch:  

1. UL International DEWI GmbH, 

Oldenburg 

2. Cube Engineering GmbH, Kassel 

Der für die Prognoserechnungen kalkulierte 

Ertrag der Windenergieanlagen wurde auf Ba-

sis der Ergebnisse der oben aufgeführten Be-

rechnungen ermittelt.  

Zur Ermittlung der Windverhältnisse am 

Standort Morbach wurde die Windatlas-

Methode mit WAsP angewandt. Basis für diese 

Berechnung sind sechs Monate Winddaten 

(01.09.2016 – 06.03.2017) einer am Standort 

durchgeführten LiDAR-Messung und SCADA-

Daten von sechs am Standort befindlichen 

Vestas V80 Windenergieanlagen für den Zeit-

raum vom 01.01.2016 – 14.03.2017. Eine 

Kombination dieser Daten wurde mit Refe-

renzdaten (MERRAII-Reanalysedaten, Vortex-

Daten und ConWX) und auf den Bezugszeit-

raum 1997 - 2016 angepasst. Ferner wurden 

die gewonnenen Messdaten mittels des BDB-

Index der Region 22 (Vers. 11) untersucht und 

das Ergebnis mit meteorologischen Indizes 

überprüft.  

Zur Berechnung wurde die vom Hersteller zur 

Verfügung gestellte, vermessene Leistungs-

kennlinie des geplanten Anlagentyps zugrunde 

gelegt.  

Der so ermittelte mittlere Jahresenergieertrag 

ist über einen längeren Betriebszeitraum be-

rechnet. Der tatsächliche Wert kann in den 

einzelnen Jahren oder auch insgesamt von der 

Berechnung abweichen. Die Emittentin legt bei 

ihren Berechnungen den sog. P-50 Wert zu-

grunde. Damit wird ausgedrückt, dass die an-

gegebenen Werte mit einer Wahrscheinlichkeit 

von 50 % erreicht oder überschritten werden. 

Aus den ermittelten Jahresenergieerträgen hat 

die Anbieterin einen Durchschnittswert gebildet 

und hiervon nacheinander Abschläge für Er-

tragsverluste wegen § 51 EEG 2017 (Reduzie-

rung der Förderung auch bei negativen Bör-

senstrompreisen), Kabel- und Trafoverluste, 

technische Verfügbarkeit, Abschaltung zum 

Schutz von Fledermäusen und wegen Unvor-

hergesehenem vorgenommen. Daraus ergibt 

sich der Wert, der den Prognoseberechnungen 

zugrunde liegt. 

Die Ertragsberechnungen wurden jeweils für 

den Windpark Morbach Süd und Windpark 

Morbach Nord erstellt und weisen die nachste-

henden Ergebnisse aus. 

Weitere Bewertungsgutachten für die Anlage-

objekte existieren nach Kenntnis der Anbieterin 

und Prospektverantwortlichen nicht. 
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Berechnung 1 

Morbach Süd 

(UL Int. DEWI 
GmbH) 

Berechnung 2 

Morbach Süd 

(Cube) 

Berechnung 3 

Morbach Nord 

(UL Int. DEWI 
GmbH) 

Berechnung 4 

Morbach Nord 

(Cube) 

Datum 25.04.2017 20.04.2017 25.04.2017 20.04.2017 

Mittlere Jahreswindge-
schwindigkeit in 
Nabenhöhe 

 

6,10 m/s  

 

6,29 m/s 

 

6,10 m/s 

 

6,30 m/s 

Mittlerer Jahresener-
gieertrag der WEA     

(P-50-Wert*) 

 

32.489.000 kWh 

 

33.425.000 kWh 

 

42.389.000 kWh 

 

42.647.000 kWh 

Mittelwerte Süd / Nord 32.867.000 kWh 42.518.000 kWh 

Mittlerer Jahresener-
gieertrag Gesamtwind-

park Nord und Süd (7 
WEA) 

 

75.385.000 kWh 

(* d.h. Überschreitungsw ahrscheinlichkeit ≥ 50 %)  

Der mittlere Jahresenergieertrag ist über einen längeren Betriebszeitraum (ca. 20 Jahre) berechnet. 

Der tatsächliche Wert kann in einzelnen Jahren oder auch insgesamt von der Berechnung abweichen.  

Die die Erträge aus den Windenergieanlagen zwischen der Emittentin und der Bürgerwindenergie 

Morbach Süd GmbH & Co. KG gepoolt werden, wurde der Mittelwert über den Gesamtwindpark be-

rechnet. Der Mittelwert für den Gesamtwindpark beträgt 75.385.000 kWh. 

Von diesem Wert wurden folgende Abschläge vorgenommen:  

Abschlagsart Höhe des Abschlags 

Vergütungsausfälle wegen negativer Börsens-
trompreise (§ 51 EEG 2017) 

2,0 % 

Kabel- und Trafoverluste 1,5 % 

Technische Verfügbarkeit 3,0 % 

Fledermaus- und Vogelabschaltungen 2,9 % 

Allgemeiner Sicherheitsabschlag  
(einschl. Abschlag für Eisansatz ) 

2,1 % 

Kalkulierter Ertrag Gesamtwindpark nach Abschlägen (P-50 Wert, 

Prognose)  

66.715.725 kWh 

 

Kalkulierter Ertrag pro Windenergieanlage nach Abschlägen 
(P-50 Wert, Prognose)  

9.530.818 kWh 

Kalkulierter Ertrag der Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH & 
Co. KG (Emittentin) für vier Windenergieanlagen nach Abschlägen 

(P-50 Wert, Prognose) 

38.123.271 kWh 
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Weitere Gutachten

Schalltechnische Untersuchung 

Eine schalltechnische Untersuchung wurde 

durch das für die Erstellung von Schallimmis-

sionsprognosen akkreditierte Büro Schalltech-

nisches Ingenieurbüro Pies, Birkenstr. 34, 

56154 Boppard-Bucholz für den gesamten 

Windpark (Windpark Morbach Süd und Wind-

park Morbach Nord) durchgeführt. Der schall-

technische Bericht vom 23.11.2016 mit Nach-

trag vom 20.12.2017 kommt zu dem Ergebnis, 

dass mit Ausnahme in den Ortslagen Hein-

zerath (IO 09) und Wenigerath (IO 15) die 

maßgeblichen Immissionsrichtwerte der TA-

Lärm an den kritischen Immissionsorten ein-

gehalten werden. In den beiden vorgenannten 

Ortslagen liegt zur Nachtzeit eine Überschrei-

tung von 1 dB vor. Eine solche Überschreitung 

ist im Sinne der TA-Lärm unter Berücksichti-

gung der Vorbelastung aber zulässig.  

Der Genehmigungsbescheid vom 08.02.2018 

sieht demgemäß keine Betriebsbeschränkun-

gen aus Gründen des Lärmschutzes vor. Je-

doch ist innerhalb der ersten 12 Monate ab In-

betriebnahme von zwei Windenergieanlagen 

der Bürgerwindenergie Morbach Süd GmbH & 

Co. KG eine Abnahmemessung in Bezug auf 

den Schallleistungspegel durchzuführen. Wird 

die Messung nicht innerhalb dieses Zeitraums 

durchgeführt, sind die Windenergieanlagen ab 

diesem Zeitpunkt in einem schallreduzierten 

Betriebsmodus zu betreiben (siehe dazu oben 

S. 50). 

Schattenwurfanalyse 

Eine Prognose des Schattenschlagwurfs der 

Windenergieanlagen wurde durch das für die 

Erstellung von Schattenwurfprognosen akkre-

ditierten Büro Schalltechnisches Ingenieurbüro 

Pies, Birkenstr. 34, 56154 Boppard-Bucholz für 

den gesamten Windpark (Windpark Morbach 

Süd und Windpark Morbach Nord) durchge-

führt. Der Bericht vom 05.12.2016 kommt zu 

dem Ergebnis, dass der Grenzwert der astro-

nomisch maximal möglichen Einwirkungsdauer 

von 30 Minuten pro Tag und 30 Stunden pro 

Jahr an mehreren Immissionsorten nicht ein-

gehalten werden wird.  

Aufgrund der berechneten Überschreitungen 

sind zwei Windenergieanlagen der Emittentin 

nach dem Genehmigungsbescheid vom 

08.02.2018 mit einem Schattenwurfabschalt-

modul auszurüsten und bei Überschreitung der 

zulässigen Grenzwerte abzuschalten (siehe 

dazu oben S. 50). 

Artenschutzrechtliche Prüfung 

Ein Beitrag für die spezielle artenschutzrechtli-

che Prüfung (saP) wurde durch die Firma Gut-

schker-Dongus, Hauptstraße 34, 55571 

Odernheim für den gesamten Windpark 

(Windpark Morbach Süd und Windpark Mor-

bach Nord) mit Bericht vom 31.05.2017 erstellt. 

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass 

die Vogelarten, Mittel- und Schwarzspecht, 

Rotmilan, Sperlingskauz, Turteltaube, Wald-

laubsänger und Kranich sowie die Säugetierar-

ten Haselmaus und Wildkatze und die Repti-

lienarten Schlingnatter und Zauneidechse ar-

tenschutzrechtlich durch die Planung betroffen 

sein können. Allerdings kann etwaigen arten-

schutzrechtlichen Konflikten durch Ergreifen 

geeigneter Vermeidungs- und Verminde-

rungsmaßnahmen begegnet werden. Solche 

sind im Genehmigungsbescheid vom 

08.02.2018 vorgesehen. Soweit daraus rechtli-

che oder tatsächliche Beschränkungen der 

Verwendungsmöglichkeiten der Anlageobjekte 

resultieren, wird nach oben auf S. 50- 51 ver-

wiesen. 
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Standort der Windenergieanlagen

Die Standorte der Windenergieanlagen befin-

den sich auf dem Gelände der Energieland-

schaft Morbach, einer ehemals militärisch ge-

nutzten Fläche, die heute zur Gewinnung von 

regenerativen Energien genutzt wird. Sie be-

findet sich im Hunsrück ca. 30 km nordöstlich 

von Trier und 10 km südöstlich von Bernkastel-

Kues im Landkreis Bernkastel-Wittlich (Rhein-

land-Pfalz). Die nächstgelegenen Ortschaften 

Heinzerath, Rapperath und Wenigerath liegen 

westlich, südöstlich und östlich der sieben ge-

planten Anlagen in Abständen von über 1.100 

m. Die Ortslage Morbach liegt in südöstlicher 

Richtung mit einem Abstand von rund 1.400 m 

zur Planung. In nördlicher Richtung befindet 

sich als nächstgelegene Ortschaft Gonzerath 

bei einem Abstand von rund 1.700 m. 

Auf dem Windparkgelände befinden sich zahl-

reiche Straßen und asphaltierte Flächen, auf 

denen teilweise Photovoltaikanlagen stehen. 

Der nördliche Teil der Windparkfläche ist teil-

weise bewaldet. Auf dem Windparkgelände be-

finden sich aktuell 14 Windenergieanlagen des 

Typs Vestas V80 - 2,0 MW, die im Zuge des 

Repowering-Projektes durch die neu geplanten 

sieben Windenergieanlagen ersetzt werden 

sollen. 

Die Windparkfläche befindet sich auf einer Er-

höhung, wobei die Standorte der Windenergie-

anlagen auf einem Höhenniveau von 483 bis 

524 m Höhe über NN liegen. In alle Richtun-

gen außer im Nordosten fällt das Gelände in 

der näheren Umgebung um ca. 100 m ab, um 

dann wieder auf eine vergleichbare Höhe an-

zusteigen. In südöstlicher Richtung steigt das 

Gelände in ca. 5 km Entfernung auf 740 m an. 

In den anderen Richtungen setzt sich komple-

xes Gelände fort. Die weitere Umgebung der 

Windparkfläche ist durch komplexes Gelände 

mit landwirtschaftlich genutzten Flächen, klei-

neren Ortschaften und insbesondere in südöst-

liche und nordwestliche Richtung durch aus-

gedehnte Waldgebiete geprägt. 

Großräumig betrachtet liegt der Windpark in 

der „südwestlichen Hunsrückhochfläche“ in-

nerhalb der Landschaft „Deutsche Mittelge-

birgsschwelle“. Diese Landschaftseinheit ist 

maßgeblich durch den Verlauf des Flusses 

Dhron und dessen Zuflüsse geprägt und weist 

daher zum Teil starke Zerschneidungen der 

Rumpfflächen auf. 

Die Umgebung der Standorte wird zum einen 

zur Energiegewinnung genutzt. Ansonsten 

werden in der Umgebung maßgeblich Acker-

bau und Grünlandnutzung betrieben. Daneben 

befinden sich in der strukturreichen Land-

schaftseinheit auch Fichten- und Mischwald-

bestände unterschiedlicher Altersklassen.  

Das Gelände um den Standort herum wirkt in 

der Hauptanströmrichtung aus Südwest im 

Nahbereich relativ offen. In mittlerer bis größe-

rer Entfernung nimmt der Waldanteil jedoch 

deutlich zu. In anderen Sektoren wird die Ge-

länderauigkeit sowohl im Nahbereich als auch 

in der weiteren Umgebung durch größere 

Waldflächen deutlich erhöht. Insgesamt ist von 

einem mäßig starken negativen Einfluss der 

Oberflächenstrukturen auf die Windverhältnis-

se am Standort auszugehen. Durch die großen 

Nabenhöhen soll diesem Effekt entgegenge-

wirkt werden.  

Die blauschwarzen Kreise kennzeichnen die 

Standorte der geplanten Windenergieanlagen 

der Emittentin. Die grünschwarzen Kreise 

kennzeichnen die Standorte der geplanten 

Windenergieanlagen Bürgerwindenergie Mor-

bach Süd GmbH & Co. KG. Die weißen Kreise 

kennzeichnen die 14 Bestands-

Windenergieanlagen des Windparks Morbach, 

die im Zuge des Repowering-Projekts zurück-

gebaut werden.  
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Grafik: Lage der geplanten WEA (WEA R01-R07) sowie der bestehenden 14 WEA (WEA1-WEA14), 
die zurückgebaut werden 
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Anspruch auf Förderung und Stromabnahme 

Anspruch auf Förderung

Seit Inkrafttreten des novellierten Erneuerba-

ren-Energien Gesetzes zum 01.01.2017 (EEG 

2017) erhalten Betreiber von Windenergiean-

lagen mit einer Leistung von mehr als 750 kW 

grundsätzlich nur eine Förderung nach dem 

EEG, wenn sie in einem von der Bundesnetz-

agentur durchgeführten Ausschreibungsverfah-

ren einen Zuschlag erhalten haben. Die Bun-

desnetzagentur schreibt in diesen Verfahren in 

begrenztem Umfang Förderrechte für Strom 

aus Windenergieanlagen aus. 

Die Emittentin hat am Ausschreibungstermin 

für die Förderung von Strom aus Windenergie 

zum 01.05.2017 teilgenommen und am 

19.05.2017 einen Zuschlag erhalten.  

Ausgangspunkt für die Berechnung der För-

derhöhe ist der Zuschlagswert, also der Wert, 

den die Bundesnetzagentur dem Betreiber zu-

geschrieben hat. Dieser entspricht grundsätz-

lich dem Wert des Gebotes, das der betreffen-

de Bieter abgegeben hat. Bei Bürgerenergie-

gesellschaften im Sinne des § 3 Nr. 15 EEG 

erhöht sich der Zuschlagswert jedoch auf den 

Wert des höchsten in der jeweiligen Aus-

schreibungsrunde bezuschlagten Gebots. Der 

Gebotswert der Emittentin lag bei 5,74 ct/kWh 

eingespeisten Stroms. Das höchste noch be-

zuschlagte Gebot lag bei 5,78 ct/kWh. Da die 

Emittentin die Voraussetzungen einer Bürger-

energiegesellschaft erfüllt, ist dieser Wert für 

die Emittentin maßgeblich.  

Der vorstehend genannte Zuschlagswert ist 

noch nicht der abschließend maßgebliche Wert 

für die Förderhöhe. Vielmehr wird der Wert 

durch sog. Korrekturfaktoren angepasst. Die 

Korrekturfaktoren sollen eine Vergleichbarkeit 

der Förderung zwischen Standorten mit unter-

schiedlicher Windstärke (sog. Windhöffigkeit) 

herstellen. Dadurch sollen die Wettbewerbs-

chancen im Ausschreibungsverfahren angegli-

chen und ein gleichmäßiger Ausbau der Wind-

energie in Deutschland erreicht werden.  

Ausgangspunkt der Korrektur ist der Ertrag, 

den die betreffende Windenergieanlage an ei-

nem Standort mit gesetzlich definierten Wind-

eigenschaften erzielen würde (sog. „Referenz-

ertrag“). Dieser Ertrag wird rechnerisch ermit-

telt. Erzielt die Anlage im tatsächlichen Betrieb 

(nach gewissen gesetzlich definierten Zu- und 

Abschlägen) genau den Referenzertrag, bleibt 

es beim bezuschlagten Wert für die Förderhö-

he. Überschreitet der tatschliche Ertrag den 

Referenzertrag, wird der Zuschlagswert nach 

unten korrigiert. Unterschreitet der tatsächliche 

Ertrag den Referenzertrag, wird der Zu-

schlagswert nach oben korrigiert. An einem 

„besseren Standort“ wird der Strom also gerin-

ger vergütet als an einem „schlechteren 

Standort“. Dadurch sollen die Wettbewerbs-

chancen im Ausschreibungsverfahren angegli-

chen und ein gleichmäßiger Ausbau der Wind-

energie in Deutschland erreicht werden.  

Die Korrekturfaktoren betragen abhängig vom 

Ertrag der Windenergieanlage im Verhältnis 

zum Referenzertrag, wobei zwischen den Stu-

fen Mittelwerte gebildet werden: 

Ertrag im Verhältnis 

zum Referenzertrag 

Korrekturfaktor 

60 % 1,29 

70 % 1,29 

80 % 1,16 

90 % 1,07 

100 % 1,00 

110 % 0,94 

120 % 0,89 

130 % 0,85 

140 % 0,81 

150 % 0,79 

 

Die Standortgüte ist zu Beginn des Betriebs 

durch ein Gutachten nachzuweisen das den 

Regeln der Technik entsprechen und durch 

akkreditierte Sachverständige erstellt werden 

muss. Die Emittentin wird ein solches Gutach-

ten bis zur Inbetriebnahme der Windenergiean-

lagen einholen. Sie erwartet, dass die Wind-

energieanlagen an dem vorgesehenen Stand-

ort im Mittel einen Ertrag von 65,0 %, maximal 

66,7 % des Referenzertrags erzielen werden 
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(Prognose). Nach der obigen Tabelle ist der 

Zuschlagswert der Emittentin deswegen um 

den Faktor 1,29 zu erhöhen.  

Daraus ergibt sich folgender anzulegender 

Wert für die von der Emittentin geplanten 

Windenergieanlagen. 

 

Anzulegender Wert nach einstufigem Refe-

renzertragsmodell (§§ 22, 36g Abs. 5 i.V.m. 

36h EEG 2017): 

Gebotswert 5,74 Cent/kWh 

Zuschlagswert 5,78 Cent/kWh 

Korrekturfaktor 1,29  

Anzulegender Wert 7,46 Cent/kWh 

 

Gemäß § 36 h Abs. 2 EEG 2017 ist der Kor-

rekturfaktor für die Anlagen nach 5, 10 und 15 

Jahren zu überprüfen. Dafür ist der tatsächli-

che Standortertrag der vorangegangenen fünf 

Betriebsjahre zu bestimmen und ins Verhältnis 

zum Referenzertrag des Anlagentyps zu set-

zen. Ergibt die Überprüfung eine um mehr als 

2 Prozentpunkte abweichende Standortgüte, 

wird der anzulegende Wert rückwirkend korri-

giert. In dieser Zeit zu viel geleistete Zahlun-

gen müssen an den Netzbetreiber verzinst zu-

rückgezahlt werden. Zu geringe Zahlungen 

werden ebenfalls – allerdings unverzinst – zu-

gunsten des Anlagenbetreibers ausgeglichen. 

Da das Korrekturmodell bei Standorten mit ei-

ner Ertragslage von weniger als 70 % des Re-

ferenzertrags nicht mehr differenziert, käme es 

vorliegend also z.B. nach einer Überprüfung 

nach 5 Jahren zu einer Korrektur und einer 

rückwirkenden Ausgleichspflicht, wenn eine 

Windenergieanlage tatsächlich mehr als 70 % 

des Referenzertrags erzielen würden. Die 

Emittentin geht davon aus, dass dieser Fall 

nicht eintritt (Prognose). Der niedrigeren För-

derung stünden in diesem Fall aber auch hö-

here Stromerträge gegenüber (Prognose).  

Die Emittentin ist verpflichtet, den erzeugten 

Strom durch einen sog. Direktvermarkter zu 

verkaufen. Sie erhält vom Direktvermarkter 

den mit diesem vereinbarten Verkaufspreis, 

trägt jedoch die Vermarktungskosten. Die 

Emittentin geht davon aus, dass Verkaufspreis 

der Monatsmarktwert für Strom aus Windener-

gie an der Strombörse European Power 

Exchange sein wird. Vom Netzbetreiber erhält 

die Emittentin darüber hinaus die sog. Markt-

prämie als Förderung. Die Marktprämie er-

rechnet sich aus dem anzulegenden Wert 

(prognosegemäß 7,46 Cent pro kWh) abzüg-

lich des Monatsmarktwerts für Strom aus 

Windenergie an der Strombörse European 

Power Exchange. Insgesamt ergibt sich daraus 

der von der Emittentin kalkulierte Wert je ver-

kaufter Kilowattstunde Strom, der im Ergebnis 

dem anzulegenden Wert entspricht, abzüglich 

der Vermarktungskosten.  

Der Förderzeitraum ist auf 20 Jahre begrenzt 

und beginnt mit der Inbetriebnahme der Anlage 

(§ 25 EEG 2017). Im Falle eines Bürgerener-

gieprojekts beginnt die Frist spätestens 30 

Monate nach der Bekanntgabe der Zuord-

nungsentscheidung zu laufen (§ 36 i EEG 

2017). Die Zuschlagsentscheidungen wurden 

am 19.05.2017 auf der Internetseite der Bun-

desnetzagentur öffentlich bekannt gemacht 

und gelten damit am 26.05.2017 als bekannt-

gegeben.  

Einspeisepunkt 

Der von den Windenergieanlagen erzeugte 

Strom wird in das Netz der Westnetz GmbH in 

einer Übergabestation am Umspannwerk Mor-

bach eingespeist. Die Einspeisezusage ist vor-

läufig und wird nach Vorlage des Anlagenzerti-

fikates durch die Emittentin und positiver 

Überprüfung durch den Netzbetreiber endgül-

tig. Die Kosten der Parkverkabelung und even-

tuell erforderlichen Dienstbarkeiten sind in den 

prognostizierten Gesamtinvestitionskosten 

enthalten. 
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Enercon E-141 EP4 – 4,2 MW 
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Chancen der Beteiligung und Sicherheiten 

Allgemeines

Eine Beteiligung an diesem Angebot eröffnet 

die Chance auf eine substantielle Rendite auf 

die Einlage. Durch die Investition in umwelt-

freundliche Windenergieanlagen zur Stromer-

zeugung wird gleichzeitig ein Beitrag zum 

Umwelt- und Klimaschutz geleistet. Auf diese 

Weise wird die Zukunft für nachfolgende Gene-

rationen aktiv mitgestaltet. Der Bogen von öko-

logischem Engagement zu ökonomischem 

Handeln ist damit geschlossen. 

Nachfolgend werden die Renditechancen nä-

her beschrieben. Ferner werden Aspekte er-

läutert, die zur Absicherung der Investition und 

der Renditechancen dienen. Durch diese Aus-

führungen werden die im Abschnitt über die 

wesentlichen Risiken der Beteiligung (S. 24 - 

38) genannten Risiken in keiner Weise relati-

viert oder eingeschränkt.  

Renditechancen 

Die gesamten prognostizierten Ausschüttung-

en an die Kommanditisten betragen innerhalb 

des Prognosezeitraums von 20 Jahren 

12.785.400 Euro. Das entspricht bezogen auf 

die angebotenen Kommanditeinlagen einer 

Gesamtausschüttung von 200 %.  

Daraus ergibt sich eine prognostizierte Verzin-

sung von 5,00 %.  

Bei positiver Entwicklung besteht die Chance, 

die prognostizierten Ergebnisse zu übertreffen. 

Dies wäre zum Beispiel bei einer Unterschrei-

tung der kalkulierten Investitionskosten, gerin-

geren Betriebskosten oder einer positiven 

steuerrechtlichen Entwicklung möglich. Auch 

bei besseren Windverhältnissen ist ein Mehrer-

trag möglich. Bei deutlich besseren Windver-

hältnissen, die zu einem Ertrag von mehr als 

70% des Referenzertrags bei einer Windener-

gieanlagen führen würden,  würde der anzule-

gende Wert und damit die Förderung allerdings 

im Rahmen der turnusmäßigen Anpassung re-

duziert werden (§ 36 h Abs. 2 EEG 2017). 

Sollte der Marktpreis für Strom im Laufe dieser 

Zeit über die gesetzlich garantierten Vergü-

tungssätze steigen, besteht zudem die Chance 

auf höhere als die prognostizierten Einnah-

men.  

Die genannte Rendite wurde auf Basis einer 

Betriebsdauer von 20 Jahren kalkuliert. Es be-

steht die Möglichkeit, dass der wirtschaftliche 

Betrieb der Windenergieanlagen über die Dau-

er des Zahlungsanspruchs auf Marktprämie 

(§ 25 EEG 2017), die in diesem Beteiligungs-

angebot als kalkulatorische Grundlage heran-

gezogen wurde, hinaus möglich ist. Dies würde 

zu weiteren Erträgen führen. 
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Absicherung der Investition

Die Absicherung der Investition basiert auf 

dem gesetzlich normierten Zahlungsanspruch 

auf Marktprämie gegen den Netzbetreiber 

durch das EEG 2017 in Verbindung mit dem 

erteilten Zuschlag auf Förderung durch die 

Bundesnetzagentur. Ferner wird durch unter-

schiedliche Maßnahmen angestrebt, die Inves-

tition und die Renditeprognose abzusichern 

und vor Verlusten zu schützen. Im Einzelnen: 

EEG 

Durch das Gesetz zur Einführung von Aus-

schreibungen für Strom aus erneuerbaren 

Energien und zu weiteren Änderungen des 

Rechts der erneuerbaren Energien (EEG 

2017) in der derzeit geltenden Fassung wer-

den die Netzbetreiber verpflichtet, Erneuerba-

re-Energien-Anlagen vorrangig an das Strom-

netz anzuschließen und den gesamten ange-

botenen Strom aus erneuerbaren Energien 

vorrangig physikalisch abzunehmen. Darüber 

hinaus begründet § 19 Abs. 1 EEG einen An-

spruch gegen den Netzbetreiber auf Zahlung 

einer Marktprämie für Strom aus regenerativen 

Energiequellen (Zahlungsanspruch) für eine 

Dauer von 20 Kalenderjahren. Bei Windener-

gieanlagen mit einer Leistung von mehr als 

750 kW wird die Höhe des für die Marktprämie 

maßgeblichen anzulegenden Wertes durch 

Ausschreibungen durch die Bundesnetzagen-

tur ermittelt. Die Emittentin hat in einer solchen 

Ausschreibung einen Zuschlag erhalten (zu 

den Einzelheiten siehe S. 60/61). Dieser An-

schluss-, Abnahme und Zahlungsanspruch 

schafft die Grundlage für die Kalkulation der 

prognostizierten Erträge der Beteiligung inner-

halb des Prognosezeitraums. 

Technik und Wartungsvertrag 

Bei den geplanten Windenergieanlagen han-

delt es sich um Maschinen des Herstellers 

Enercon GmbH. Enercon ist deutscher Markt-

führer im Bereich Windenergieanlagen. 

Durch den gesondert abzuschließenden War-

tungsvertrag mit dem Hersteller wird die Si-

cherheit in Bezug auf die Anlagenverfügbarkeit 

und Reparaturkosten erhöht. Enercon wartet 

danach die Anlagen in den nächsten 20 Be-

triebsjahren und führt Instandhaltungen und 

Reparaturen durch. Ferner gewährleistet Ener-

con eine Mindestverfügbarkeit der Anlagen von 

97 % für die 20 Betriebsjahre und gewährt bei 

Nichterreichen dieser Mindestverfügbarkeit ei-

nen – allerdings pauschalierten und nach oben 

hin gedeckelten – Schadensersatz.  

Ertragsgutachten  

Entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg 

des Windparks ist die realistische Einschät-

zung der Windverhältnisse und der zu erwar-

tenden Erträge am Standort. Basis für die 

Standortauswahl waren insgesamt vier Er-

tragsgutachten von zwei unabhängigen und 

anerkannten privaten Instituten. Für die hier 

genannten Kalkulationen und Prognosen wur-

de der Mittelwert aus diesen Gutachten heran-

gezogen.  

Abrechnungsvereinbarung 

Aufgrund der gemeinsamen Nutzung der Ka-

beltrasse und des Einspeisepunktes werden 

Erträge, Entschädigungen des Anlagenherstel-

lers wegen Nichteinhaltung der Verfügbar-

keitsgarantie und andere Versicherungsleis-

tungen wegen Betriebsausfällen zwischen der 

Emittentin und der Bürgerwindenergie Mor-

bach Süd GmbH & Co. KG im Verhältnis der 

Anzahl der Windenergieanlagen ausgeglichen. 

Dadurch wird eine Risikostreuung erreicht 

Geschäftsführungskosten 

Die Vergütung für die kaufmännische und 

technische Betriebsführung errechnet sich auf 

Grundlage der eingespeisten Strommenge und 

ist damit auch in windschwächeren Jahren 

niedriger. Die Kosten sind in den Kalkulationen 

der laufenden Betriebskosten berücksichtigt 

(mit Ausnahme der Kosten der Abwicklung der 

Direktvermarktung). Bei gleichbleibendem 

Leistungsumfang entstehen keine rendite-

schmälernden Zusatzkosten in Form von wei-

teren Erfolgs- oder Vergütungszahlungen. 

Versicherungen 

Neben dem Wartungsvertrag mit dem Anla-

genhersteller wird eine Haftpflichtversicherung 

abgeschlossen. In den Betriebskosten ist zu-

sätzlich eine Allgefahrenversicherung für Van-

dalismus, Diebstahl, Einbruch und sonstige 

Schäden „von außen“ mit einkalkuliert. 

Haftungsbegrenzung 

Die Haftung des Kommanditisten ist auf die 

Höhe seiner Einlage beschränkt. 
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Rechtliche Grundlagen 

Allgemeines

Die Emittentin wird als GmbH & Co. KG ge-

führt. Hierbei handelt es sich um eine Sonder-

form der Rechtsform der Kommanditgesell-

schaft (KG). Die Erwerber der Beteiligung wer-

den Gesellschafter (Kommanditisten) und ver-

pflichten sich zur Erbringung einer Kommandi-

teinlage. Der Einlagebetrag wird als Hafteinla-

ge in das Handelsregister eingetragen. Die 

Haftung der Kommanditisten ist auf die Einlage 

beschränkt.  

Persönlich haftende Gesellschafterin (Kom-

plementärin) ist die WWS Morbach Verwal-

tungs-GmbH. Die Regelungen zur Geschäfts-

führung und Vertretung sowie die Rechte der 

Gesellschafter ergeben sich aus dem Gesell-

schaftsvertrag sowie dem Handelsgesetzbuch. 

Hauptmerkmale der Anteile der Anleger 

Die Anteile der Anleger haben folgende 

Hauptmerkmale, die Anleger haben also fol-

gende Rechte und Pflichten: 

Pflichten des Anlegers 

Pflicht zur Leistung der Einlage und Vorla-
ge einer Handelsregistervollmacht 

Die Anleger sind zur Leistung ihrer Einlage an 

die Gesellschaft verpflichtet (§ 6.1 des Gesell-

schaftsvertrages). Eine Nachschusspflicht be-

steht nicht (§ 6.4 des Gesellschaftsvertrages). 

Jeder Gesellschafter hat der Komplementärin 

für die Dauer der Gesellschaft, längstens bis 

zur Löschung seiner Eintragung als Gesell-

schafter im Handelsregister, eine notariell be-

glaubigte Handelsregistervollmacht zu seiner 

Eintragung als Gesellschafter im Handelsregis-

ter zu erteilen (§ 5.3 des Gesellschaftsvertra-

ges). Die Kosten der erstmaligen Beglaubi-

gung trägt die Gesellschaft. Sollten später wei-

tere Beglaubigungen erforderlich sein, erfolgen 

diese auf Kosten des Gesellschafters. Zudem 

ist jeder Kommanditist verpflichtet, der Kom-

plementärin die Adresse anzugeben, unter der 

ihm gegenüber Erklärungen aller Art abzuge-

ben sind. Adressänderungen sind der Kom-

plementärin unverzüglich schriftlich oder in 

Textform mitzuteilen (§ 5.4 des Gesellschafts-

vertrages). Darüber hinaus verpflichten sich 

die Gesellschafter zur Einhaltung der Voraus-

setzung einer Bürgerenergiegesellschaft nach 

§ 3 Nr. 15 EEG 2017, in einem Zeitraum von 

zwei Jahren ab Inbetriebnahme der letzten 

Windenergieanlage, für die die Gesellschaft 

eine Förderung nach dem EEG 2017 als Bür-

gerenergiegesellschaft erhält oder erhalten 

hat, keine Verträge zu Übertragung ihrer 

Stimmrechte zu schließen oder sonstige Ab-

sprachen zur Umgehung der Voraussetzungen 

nach § 3 Nr. 15 EEG 2017 zu treffen (§ 5.5 des 

Gesellschaftsvertrages). 

Haftung 

Die Haftung des Kommanditisten ist auf die in 

das Handelsregister einzutragende Haftsumme 

(100 % der übernommenen Einlage) begrenzt. 

Bei vollständiger Einzahlung der Einlage be-

steht für den Anleger keine weitere Haftung.  

Allerdings kann die persönliche Haftung des 

Anlegers bis zur Höhe der übernommenen und 

in das Handelsregister eingetragenen Haftein-

lage wieder aufleben, wenn durch Entnahmen 

bzw. Ausschüttungen das Kapitalkonto des An-

legers unter den Betrag seiner Haftsumme 

sinkt. 

Scheidet ein Anleger aus der Emittentin aus, 

haftet er bis zur Höhe seiner Einlage für bis 

dahin begründete Verbindlichkeiten der Emit-

tentin, die bis zum Ablauf von fünf Jahren nach 

der Eintragung seines Ausscheidens im Han-

delsregister fällig und Ansprüche daraus fest-

gestellt oder in der gesetzlich vorgeschriebe-

nen Weise geltend gemacht wurden. Eine ent-

sprechende Nachhaftung besteht im Fall der 

Auflösung der Emittentin, wobei die fünfjährige 

Nachhaftung grundsätzlich mit Handelsregis-

tereintragung der Auflösung der Emittentin be-

ginnt. Je nach Anspruch kann die Verjährungs-

frist kürzer sein. Die Verjährung beginnt mit 

Fälligkeit des Anspruchs, wenn dieser nach 

Handelsregistereintragung der Auflösung fällig 

wird, andernfalls mit Eintragung der Auflösung. 

Steuerfestsetzungsverfahren 

Die Kommanditisten sind verpflichtet der Kom-

plementärin nach Aufforderung innerhalb der 

von der Komplementärin gesetzten Frist Son-

derbetriebsausgaben schriftlich mitzuteilen und _______________________________________________________________________________ 
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mit entsprechenden Belegen vorzulegen, damit 

diese berücksichtigt werden können (§ 17.2 

des Gesellschaftsvertrages). Die Gesellschaf-

ter bestellen die Komplementärin als gemein-

same Empfangsbevollmächtigte i.S. des § 183 

der Abgabenordnung und verpflichten sich un-

tereinander, Rechtsbehelfe oder sonstige 

Rechtsmittel im Rahmen der Steuerveranla-

gung der Gesellschaft nur im Einvernehmen 

mit der Komplementärin einzulegen, auch so-

weit sie persönlich betroffen sind (§ 17.3 des 

Gesellschaftsvertrages). 

Übertragung von Gesellschaftsanteilen 

Vor dem Verkauf eines Gesellschaftsanteils an 

einen Erwerber, der nicht Gesellschafter oder 

Angehöriger des verkaufswilligen Gesellschaf-

ters i. S. v. § 15 der Abgabenordnung ist, hat 

der verkaufswillige Gesellschafter die Pflicht, 

seinen Anteil den übrigen Gesellschaftern zum 

Kauf anzudienen, sofern und soweit hierdurch 

die Eigenschaft der Gesellschaft als Bürger-

energiegesellschaft gemäß § 3 Nr. 15 EEG 

nicht entfällt (§ 18.3 des Gesellschaftsvertra-

ges). 

Pflichten im Erbfall 

Stirbt ein Kommanditist, so wird die Gesell-

schaft mit seinen Erben oder Vermächtnis-

nehmern fortgesetzt. Die Erben haben sich 

durch Vorlage eines Erbscheins oder einer be-

glaubigten Abschrift des Testamentseröff-

nungsprotokolls oder einer beglaubigten Tes-

tamentsabschrift zu legitimieren. Ein Ver-

mächtnisnehmer hat des Weiteren die Abtre-

tung des Kommanditanteils durch die Erben an 

ihn nachzuweisen. Mehrere Miterben oder 

Vermächtnisnehmer können ihre Gesellschaf-

terrechte nur durch einen gemeinsamen Be-

vollmächtigten, der auch zur Entgegennahme 

von Erklärungen und Zahlungen ermächtigt ist, 

einheitlich und gemeinschaftlich ausüben. Bis 

zur Benennung des gemeinsamen Bevoll-

mächtigten ruhen die Rechte aus der Beteili-

gung an der Gesellschaft mit Ausnahme der 

Ergebnisbeteiligung. Zustellungen und Zahlun-

gen können bis zu diesem Zeitpunkt an jeden 

Rechtsnachfolger mit Wirkung für und gegen 

alle übrigen Rechtsnachfolger vorgenommen 

werden. Zahlungen können bis zu diesem 

Zeitpunkt durch die Gesellschaft auch durch 

Hinterlegung (§§ 372 ff. BGB) erfüllt werden. 

Die Erben bzw. Vermächtnisnehmer haben der 

Komplementärin eine notariell beglaubigte, 

unwiderrufliche und über den Tod hinaus wirk-

same Handelsregistervollmacht zu erteilen, die 

die Komplementärin ermächtigt, in ihrem jewei-

ligen Namen alle erforderlichen Erklärungen 

gegenüber dem Handelsregister abzugeben. 

Die Kosten der Handelsregisteränderung im 

Falle des Erbfalls haben die Erben zu tragen    

§ 19.1- § 19.4 des Gesellschaftsvertrages). 

Vertraulichkeit 

Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, alle Infor-

mationen hinsichtlich des Gegenstandes, des 

Vermögens, der Geschäftsaktivitäten und der 

sonstigen Angelegenheiten der Gesellschaft 

vertraulich zu behandeln. Dies gilt auch nach 

dem Ausscheiden aus der Gesellschaft (§ 27 

des Gesellschaftsvertrages). 

Datenverwaltung 

Jeder Kommanditist hat der Komplementärin 

Änderungen hinsichtlich der Angaben, die der 

Komplementärin oder der Gesellschaft gegen-

über gemacht wurden, insbesondere bei Ände-

rungen der Anschrift oder Kontoverbindung, 

unverzüglich und schriftlich oder in Textform 

mitzuteilen (§ 28.2 des Gesellschaftsvertra-

ges). Die Komplementärin ist berechtigt, die in 

der Beitrittserklärung des Gesellschafters ent-

haltenen Daten, sowie solche Daten, die zu-

künftig im Zusammenhang mit der Beteiligung 

des Gesellschafters verlangt und mitgeteilt 

werden, schriftlich und elektronisch zu spei-

chern und im Rahmen der Verwaltung der Be-

teiligung zu verarbeiten und zu nutzen (§ 29.1 

des Gesellschaftsvertrages).  

Informationspflichten 

Jeder Kommanditist hat der Komplementärin 

die Adresse, unter der ihm gegenüber Erklä-

rungen aller Art abzugeben sind, und die Kon-

toverbindung für Auszahlung anzugeben. Bei 

einem Wohnsitz im Ausland oder Wohnsitzver-

lagerung ins Ausland ist der Gesellschaft ein 

inländischer Zustellbevollmächtigter mitzutei-

len. Zudem hat der Kommanditist der Kom-

plementärin eine Änderung der Adresse, eine 

Änderung des Hauptwohnsitzes, wenn der Ge-

sellschafter in der Beitrittserklärung angegeben 

hat, dass er im Landkreis Bernkastel-Wittlich 

seit mindestens 01.04.2016 nach § 21 oder 

§ 22 des Bundesmeldegesetzes mit seinem 

Hauptwohnsitz gemeldet ist, eine Änderung 

der Kontoverbindung und jede Information 

über die Teilnahme oder die geplante Teil-

nahme an der Ausschreibung für Windener-

gieanlagen an Land durch den Gesellschafter 
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selbst oder durch ein Unternehmen -

unabhängig davon, ob es einem Bürgerener-

giegesellschaft gemäß § 3 Nr. 15 EEG 2017 ist 

-, dessen stimmberechtigtes Mitglied der Ge-

sellschafter ist, unverzüglich schriftlich oder in 

Textform mitzuteilen. Ferner hat der Komman-

ditist etwaige nach dem Geldwäschegesetz 

(GwG) oder anderen gesetzlichen Vorschriften 

notwendige Informationen auf Anforderung des 

jeweiligen Berechtigten zu übermitteln (§ 28 

des Gesellschaftsvertrages). 

Rechte des Anlegers 

Beteiligung am Ergebnis und am Vermögen 

Die Anleger sind als Kommanditisten am Ver-

mögen, am handelsrechtlichen Ergebnis (Ge-

winn und Verlust) sowie am Auseinanderset-

zungsguthaben der Gesellschaft im Verhältnis 

der Höhe ihrer Einlagen beteiligt. Die Höhe der 

Ausschüttungen wird jährlich durch Beschluss 

der Gesellschafterversammlung festgelegt     

(§ 15 des Gesellschaftsvertrages).  

Mitsprache- und Stimmrecht 

Die Anleger wirken über Gesellschafterbe-

schlüsse an der Leitung der Gesellschaft mit. 

Sie beschließen insbesondere über die in § 8.2 

des Gesellschaftsvertrages aufgezählten An-

gelegenheiten.  

Gesellschafterbeschlüsse können in Gesell-

schafterversammlungen (§ 9 des Gesell-

schaftsvertrages) oder im schriftlichen Verfah-

ren (§ 10 des Gesellschaftsvertrages) getroffen 

werden. Ordentliche Gesellschafterversamm-

lungen finden jährlich am Sitz der Gesellschaft 

statt. Außerordentliche Gesellschafterver-

sammlungen werden einberufen, wenn dies 

von Gesellschaftern, die zusammen mindes-

tens 25 % des Kommanditkapitals auf sich 

vereinigen, verlangt wird. In der Gesellschaf-

terversammlung wird nach Köpfen abgestimmt, 

außer die Komplementärin oder Kommanditis-

ten, die zusammen mehr als 10 % des Gesell-

schaftskapitals halten, verlangen die Abstim-

mung im Verhältnis der Kapitalanteile. Bei der 

Abstimmung nach Köpfen hat jeder Gesell-

schafter eine Stimme. Eine Abstimmung nach 

Köpfen ist ferner generell ausgeschlossen, so-

fern weniger als 51 % der Gesellschafter natür-

liche Personen sind, die seit mindestens dem 

01.04.2016 nach § 21 oder § 22 des Bundes-

meldegesetzes mit ihrem Hauptwohnsitz im 

Landkreis Bernkastel-Wittlich gemeldet sind. In 

diesen Fällen ist im Verhältnis der Kapitalantei-

le abzustimmen. Bei der Abstimmung im Ver-

hältnis der Kapitalanteile gewährt grundsätzlich 

jeweils 1 € (in Worten: ein Euro) der Pflichtein-

lagen eine Stimme. Abweichend hiervon ste-

hen jedoch stets mindestens 51 % der Stimm-

rechte der Gruppe der Gesellschafter zu, die 

natürliche Personen sind und mindestens seit 

dem 01.04.2016 nach § 21 oder § 22 des 

Bundesmeldegesetzes mit ihrem Hauptwohn-

sitz im Landkreis Bernkastel-Wittlich gemeldet 

sind. In diesem Fall werden die Stimmrechte 

dieser Gruppe im Verhältnis zur jeweiligen 

Pflichteinlage aufgeteilt, wobei auf zwei Nach-

kommastellen zu runden ist. Entsprechendes 

gilt in diesem Fall für die Stimmrechte der übri-

gen Gesellschafter. Die Stimmen eines einzel-

nen Kommanditisten sind unabhängig von der 

Zahl der Köpfe oder seines Anteils am Kapital 

der Gesellschaft stets auf 10 % der Summe 

der Stimmen aller Kommanditisten - egal ob in 

der Gesellschafterversammlung vertreten oder 

nicht - begrenzt. Das Stimmrecht kann stets 

nur einheitlich ausgeübt werden. (§ 8.2, § 8.3 

und § 9.2 des Gesellschaftsvertrages).  

Beirat 

Außerdem wählen die Anleger einen Beirat, 

der die Geschäftsführung in allen wesentlichen 

Fragen, die das Unternehmen betreffen, berät 

und unterstützt (§ 11 des Gesellschaftsvertra-

ges). 

Informations- und Kontrollrechte 

Die Kommanditisten erhalten regelmäßig, min-

destens einmal jährlich, Berichte über die Ge-

schäftsentwicklung und die Lage der Gesell-

schaft. Jedem Anleger stehen die gesetzlichen 

Informations- und Kontrollrechte eines Kom-

manditisten zu. Die gesetzlichen Informations-

rechte nach § 166 Abs. 1 HGB bleiben unbe-

rührt. Danach können die Anleger Informati-

onsrechte selbst ausüben oder durch einen zur 

Berufsverschwiegenheit verpflichteten Dritten 

auf eigene Kosten ausüben lassen. Die Inhalte 

der Verträge und Geschäftsunterlagen sind 

vertraulich zu behandeln, die Weitergabe an 

Dritte ist nicht gestattet (§ 25 des Gesell-

schaftsvertrages).  

Kündigung und Abfindung 

Die Vermögensanlage kann von jedem Gesell-

schafter mit einer Frist von 6 Monaten zum Ka-

lenderjahresende ordentlich gekündigt werden, 

frühestens jedoch zum 31.12.2038. Teilkündi-

gungen sind unzulässig. Daneben besteht das 
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Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund. 

Die Kündigung hat durch eingeschriebenen 

Brief an die Komplementärin zu erfolgen (§ 20 

des Gesellschaftsvertrages).  

Scheidet ein Kommanditist aus der Gesell-

schaft aus, so wird die Gesellschaft von den 

verbleibenden Gesellschaftern unter der bishe-

rigen Firma fortgesetzt. Verbleibt nur ein Ge-

sellschafter, so hat der verbleibende Gesell-

schafter das Recht, das Unternehmen mit allen 

Aktiven und Passiven unter Ausschluss der Li-

quidation mit der bisherigen Firmenbezeich-

nung zu übernehmen (§ 22.2 des Gesell-

schaftsvertrags). 

Der ausscheidende Gesellschafter erhält eine 

Abfindung. Dies gilt nicht, wenn die Gesell-

schaft im Zeitpunkt des Ausscheidens aus 

zwingenden gesetzlichen Vorschriften in Liqui-

dation tritt oder wenn die übrigen Gesellschaf-

ter bis spätestens drei Monate nach dem Aus-

scheiden beschließen, dass die Gesellschaft 

aufgelöst sein soll. Die Höhe des Abfindungs-

anspruchs wird aufgrund einer auf den Tag 

des Ausscheidens aufzustellenden Auseinan-

dersetzungsbilanz berechnet. Der Anteil des 

ausscheidenden Gesellschafters bestimmt sich 

nach dem Verhältnis der Pflichteinlage des 

ausscheidenden Gesellschafters zu der Sum-

me der Pflichteinlagen aller Gesellschafter. 

Nachträglich festgestellte Gewinne oder Ver-

luste, Steuernachzahlungen oder Steuererstat-

tungen beeinflussen die Höhe der Auseinan-

dersetzungsbilanz nicht. Ein Anspruch auf Be-

freiung von Verbindlichkeiten und auf Sicher-

heitsleistungen steht dem ausscheidenden 

Gesellschafter nicht zu. Zahlungen auf die 

Pflichteinlage oder auf etwaige nicht ausgegli-

chene Kosten, sind von dem Abfindungsgut-

haben abzuziehen, wenn diese zum Stichtag 

des Ausscheidens des Gesellschafters anste-

hen. Das Abfindungsguthaben ist mit 2 %-

Punkten über dem Basiszinssatz p.a. ab dem 

Zeitpunkt des Ausscheidens zu verzinsen und 

in sechs Halbjahresraten auszuzahlen (§ 23 

des Gesellschaftsvertrages). 

Übertragung von Gesellschaftsanteilen 

Jeder Anleger kann seinen Gesellschaftsanteil 

mit Wirkung zum 31.12. eines Jahres durch 

Abtretung übertragen, vorausgesetzt die 

Pflichteinlage wurde vollständig geleistet oder 

es ist sichergestellt, dass der Erwerber die 

Einzahlung leistet. Dabei sind die §§ 5.5 und 

5.6 zwingend zu beachten. Teilübertragungen 

sind nicht zulässig. Die Komplementärin kann 

hiervon Ausnahmen zulassen, wenn jeder 

Teilanteil mindestens eine Höhe von 5.000 Eu-

ro hat und durch 1.000 ganzzahlig teilbar ist (§ 

18.1 des Gesellschaftsvertrages). Ein Vertrag 

über die Übertragung eines Anteils an einen 

Erwerber, der keine natürliche Person ist oder 

seinen Hauptwohnsitz nicht seit mindestens 

dem 01.04.2016 im Landkreis Bernkastel-

Wittlich hat, bedarf der Zustimmung der Kom-

plementären. Die Zustimmung der Komple-

mentärin darf nur aus wichtigem Grund ver-

weigert werden. Ein wichtiger Grund liegt ins-

besondere vor, wenn durch die Übertragung 

die Gefahr entsteht, dass die Gesellschaft im 

Zeitraum von zwei Jahren nach Inbetriebnah-

me der letzten Windenergieanlage, für die die 

Gesellschaft eine Förderung nach dem EEG 

2017 als Bürgerenergiegesellschaft erhält, die 

Voraussetzungen für eine Bürgerenergiege-

sellschaft nach § 3 Nr. 15 EEG 2017 nicht 

mehr erfüllen würde. Vor dem Verkauf eines 

Gesellschaftsanteils an einen Erwerber, der 

nicht Gesellschafter oder Angehöriger des ver-

kaufswilligen Gesellschafters im Sinne von 

§ 15 der Abgabenordnung ist, muss der Ge-

schäftsanteil den übrigen Gesellschaftern zum 

Kauf angedient werden sofern und soweit hier-

durch die Eigenschaft der Gesellschaft als 

Bürgerenergiegesellschaft gemäß § 3 Nr. 15 

EEG 2017 nicht entfällt. Dazu hat der Gesell-

schafter seine Verkaufsabsicht der Komple-

mentärin mitzuteilen. Die Komplementärin ver-

pflichtet sich die übrigen Gesellschafter mit der 

Einladung zur nächsten ordentlichen Gesell-

schafterversammlung, soweit diese im laufen-

den Kalenderjahr noch stattfindet, im Übrigen 

innerhalb von 4 Wochen nach der Mitteilung 

von der Verkaufsabsicht zu informieren. Die 

übrigen Gesellschafter haben sodann die Mög-

lichkeit, dem verkaufswilligen Gesellschafter 

ein Kaufangebot zu unterbreiten. Kommt eine 

Einigung über den Kauf des Anteils innerhalb 

eines Monats ab der Information der übrigen 

Gesellschafter nicht zustande, kann der ver-

kaufswillige Gesellschafter seinen Anteil ver-

kaufen (§ 18.3 des Gesellschaftsvertrages).  

 

Abweichende Rechte und Pflichten der 

Anteile der Gesellschafter der Emitten-
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tin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung 

Bei den im Folgenden benannten Gesellschaf-

tern, handelt es sich um die Gesellschafter der 

Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung. 

Komplementärin 

Die Komplementärin der Emittentin (WWS 

Morbach Verwaltungs-GmbH) hat zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung folgende abwei-

chende Rechte: 

 Keine Beteiligung am Kapital und Vermö-

gen der Gesellschaft (§ 4.1a des Gesell-

schaftsvertrags). 

 Bevollmächtigung zur Aufnahme weiterer 

Kommanditisten und zur Entscheidung 

über die Annahme des Beitritts. Die Kom-

plementärin ist nicht zur Annahme der 

Beitrittsangebote verpflichtet, insbesonde-

re wenn durch den Beitritt die Eigenschaft 

der Gesellschaft als Bürgerenergiegesell-

schaft gemäß § 3 Nr. 15 EEG 2017 oder 

die Teilnahme der Gesellschaft an der 

Ausschreibung gemäß § 36 g EEG 2017 

gefährdet wird (§ 5.2 des Gesellschafts-

vertrags). 

 Die Komplementärin kann der Gemeinde, 

in der die geplanten Windenergieanlagen 

errichtet werden sollen, oder einer Gesell-

schaft, an der diese Gemeinde zu 100 % 

beteiligt ist, eine finanzielle Beteiligung 

von 10 % an der Gesellschaft anbieten, 

ohne hierfür die gesonderte Zustimmung 

der Gesellschafter zu benötigen (§ 5.7 

des Gesellschaftsvertrags). 

 Recht zur Aufforderung zur Einzahlung 

der Einlage (§ 6.1 des Gesellschaftsver-

trags). 

 Berechtigung zum Ausschluss von Kom-

manditisten oder Herabsetzung der Einla-

ge im Falle der Nichtleistung der Einlage 

durch den Kommanditisten, sofern und 

soweit hierdurch die Eigenschaft der Ge-

sellschaft als Bürgerenergiegesellschaft 

gemäß § 3 Nr. 15 EEG nicht entfällt (§ 6.3 

des Gesellschaftsvertrags). 

 Alleinige Berechtigung zur Geschäftsfüh-

rung und Vertretung der Emittentin (§ 7.1 

des Gesellschaftsvertrags). 

 Berechtigung, die Geschäftsführungsauf-

gaben und die kaufmännische und techni-

sche Betriebsführung auf Rechnung der 

Gesellschaft auf einen Dritten zu übertra-

gen und diesem Vollmacht zu erteilen, je-

doch nur soweit die Leitung der Gesell-

schaft als solche und die unternehmeri-

schen Entscheidungen im laufenden Ge-

schäftsbetrieb in jedem Fall bei der Ge-

sellschaft selbst verbleiben. Die Gesell-

schaft hat sich Gestaltungs-, Lenkungs- 

und Weisungsrechte voll-umfänglich vor-

zubehalten (§ 7.2 des Gesellschaftsver-

trags). 

 Recht nach eigenem kaufmännischem 

Ermessen ohne gesonderte Zustimmung 

der Gesellschafterversammlung alle Ge-

schäfte und Maßnahmen durchzuführen, 

die zur Umsetzung der im Verkaufspros-

pekt über die Kommanditbeteiligungen 

beschriebenen Investitions- und Finanzie-

rungplanung erforderlich oder zweckdien-

lich sind, und die hierfür erforderlichen Er-

klärungen abzugeben (§ 7.5 des Gesell-

schaftsvertrags). 

 Recht, nach freiem Ermessen zu ent-

scheiden, ob sie eine Gesellschafterver-

sammlung einberuft oder eine schriftliche 

Abstimmung durchführt (§ 8.1 des Gesell-

schaftsvertrages). 

 Recht, die Abstimmung nach Kapitalantei-

len zu verlangen (§ 8.3 des Gesell-

schaftsvertrags). 

 Recht zur Einberufung außerordentlicher 

Gesellschafterversammlungen (§ 9.2 des 

Gesellschaftsvertrags). 

 Recht zum Vorsitz und zur Leitung der 

Gesellschafterversammlung (§ 9.6 des 

Gesellschaftsvertrags).  

 Recht zur Herbeiführung von Gesellschaf-

terbeschlüssen im schriftlichen Umlauf-

verfahren (§ 10.1 des Gesellschaftsver-

trags). 

 Recht die Frist zur Stimmabgabe im 

schriftlichen Verfahren in Eilfällen auf eine 

Woche zu verkürzen (§ 10.3 des Gesell-

schaftsvertrags).  

 Recht zur Einberufung von Beiratssitzun-

gen und zur Teilnahme an Beiratssitzun-
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gen (§ 11.5 und 11.6 des Gesellschafts-

vertrags). 

 Recht zur Errichtung weiterer Konten so-

wie zur Änderung der Kontenstruktur, so-

weit die Komplementärin es für zweck-

dienlich hält (§ 13.3 des Gesellschaftsver-

trags).  

 Jährliche Vergütung für die Übernahme 

der persönlichen Haftung sowie Ersatz ih-

rer Auslagen und Aufwendungen für die 

Gesellschaft (§ 14.1 des Gesellschafts-

vertrags). 

 Recht auf die ihr zustehenden Beträge 

monatlich entsprechende Entnahmen zu 

tätigen (§ 14.2 des Gesellschaftsver-

trags). 

 Recht, vor Ausschüttungen ausreichende 

Kapitalreserven und Rücklagen festzule-

gen (§ 16.2a des Gesellschaftsvertrags). 

 Recht, die für die Geschäftsführung ent-

standenen Aufwendungen sowie die Haf-

tungsvergütung zu entnehmen (§ 16.2c 

des Gesellschaftsvertrags). 

 Recht, Auszahlungsansprüche der Kom-

manditisten mit Ansprüchen der Gesell-

schaft gegen die betreffenden Kommandi-

tisten zu verrechnen (§ 16.4 des Gesell-

schaftsvertrags). 

 Recht, Beträge einzubehalten und nicht 

an die Gesellschafter abzuführen, die 

aufgrund gesetzlicher Regelungen als 

Steuern (z.B. Kapitalertragsteuer) von der 

Gesellschaft abzuführen sind (§ 16.5 des 

Gesellschaftsvertrags). 

 Die Komplementärin ist gemeinsame 

Empfangsbevollmächtigte i.S.v. § 183 

Abgabenordnung bei der gesonderten 

und einheitlichen Feststellung der Ein-

künfte der Gesellschaft (§ 17.3 des Ge-

sellschaftsvertrags). 

 Recht zur Zulassung von Teilübertragun-

gen von Kommanditanteilen (§ 18.1 des 

Gesellschaftsvertrags).  

 Recht, unter Stellung eines neuen Kom-

plementärs aus der Gesellschaft auszu-

scheiden (§ 18.5 des Gesellschaftsver-

trags). 

 Recht zur Datenverwaltung und Daten-

speicherung (§ 29.1 des Gesellschaftsver-

trags). 

Die Komplementärin der Emittentin hat zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung folgende 

abweichende Pflichten:  

 Unbeschränkte Haftung mit dem gesam-

ten Vermögen. Vorliegend ist die Kom-

plementärin eine Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung (GmbH). Für ihre Ver-

bindlichkeiten haftet nur das Gesell-

schaftsvermögen (§ 4.1a des Gesell-

schaftsvertrags). 

 Keine Verpflichtung zur Leistung einer 

geldwerten Einlage (§ 4.1a des Gesell-

schaftsvertrags). 

 Keine Verpflichtung zur Erteilung einer 

Handelsregistervollmacht, insbesondere 

wenn durch den Beitritt die Eigenschaft 

der Gesellschaft als Bürgerenergiegesell-

schaft gem. § 3 Nr. 15 EEG 2017 oder die 

Teilnahme der Gesellschaft an der Aus-

schreibung gemäß § 36 g EEG 2017 ge-

fährdet würde (§ 5.2 des Gesellschafts-

vertrags). 

 Pflicht zur Geschäftsführung und Vertre-

tung der Emittentin (§ 7.1 des Gesell-

schaftsvertrags). 

 Pflicht zur Einberufung einer jährlichen 

ordentlichen Gesellschafterversammlung 

(§ 9.1 des Gesellschaftsvertrags).  

 Pflicht zur Einberufung einer außeror-

dentlichen Gesellschafterversammlung, 

wenn dies von Gesellschaftern, die zu-

sammen mindestens 25 % des Komman-

ditkapitals auf sich vereinigen, oder vom 

Beirat der Gesellschaft verlangt wird 

(§ 9.2 des Gesellschaftsvertrags). 

 Pflicht den Jahresabschluss und Lagebe-

richt für ein abgelaufenes Geschäftsjahr 

innerhalb der gesetzlichen Fristen unter 

Beachtung der Grundsätze ordnungsge-

mäßer Buchführung und Bilanzierung so-

wie der geltenden steuer- und handels-

rechtlichen Vorschriften aufzustellen 

(§ 12.1 des Gesellschaftsvertrags). 

 Pflicht den Jahresabschluss und den La-

gebericht innerhalb von 4 Monaten nach 

Beendigung des Geschäftsjahres, spätes-
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tens jedoch mit der Einladung zur Gesell-

schafterversammlung, den Kommanditis-

ten zuzuleiten und einen Vorschlag für die 

Gewinnverwendung zu machen (§ 12.2 

des Gesellschaftsvertrags). 

 Pflicht zur Führung von Konten für jeden 

Gesellschafter (§ 13 des Gesellschafts-

vertrags). 

 Pflicht zur Mitteilung von Verkaufsabsich-

ten eines Gesellschafters im Rahmen der 

Andienungspflicht des verkaufswilligen 

Gesellschafters (§ 18.3 des Gesell-

schaftsvertrags).  

 Pflicht zur Ermittlung und Mitteilung von 

Abfindungsansprüchen (§ 23.3 des Ge-

sellschaftsvertrags). 

Im Übrigen stimmen die Rechte und Pflichten 

und damit die Hauptmerkmale der Anteile der 

Komplementärin der Emittentin zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung mit denen der Anleger 

überein. 

Kommanditisten 

Die Kommanditisten der Emittentin (Herr Mi-

chael Schmitz, Herr Dr. Jörn Parlies, Herr 

Thorsten Höllwarth, Herr Kai Bak, Frau Anke 

Boveland, Herr Jürgen Schabbach, Herr Mi-

chael Esseln, Herr Michael Greh, Herr Dr. 

Tobias Kühne, Frau Bernhild Kühne und Herr 

Egon Schabbach) haben zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung folgendes abweichendes 

Recht: 

 Recht, nicht mit einem Betrag von min-

destens 5.000 Euro und einem nicht mit 

einem durch 1.000 ganzzahlig teilbaren 

Betrag an der Emittentin beteiligt zu sein.  

Im Übrigen stimmen die Rechte und Pflichten 

und damit die Hauptmerkmale der Anteile der 

Kommanditisten der Emittentin zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung mit denen der Anleger 

überein. 

Der ehemaligen Gesellschafterin der Emitten-

tin wiwi consult Verwaltungs GmbH stehen aus 

ihrer Beteiligung an der Emittentin 590,00 Euro 

zu. Im Übrigen stehen der ehemaligen Gesell-

schafterin der Emittentin wiwi consult Verwal-

tungs GmbH keine Ansprüche aus ihrer Betei-

ligung bei der Emittentin zu. Es gibt im Übrigen 

keine ehemaligen Gesellschafter, denen An-

sprüche aus ihrer Beteiligung bei der Emitten-

tin zustehen. 

Übertragung der Vermögensanlage  

Der Kommanditanteil kann durch Abtretung 

übertragen werden (§ 18 des Gesellschaftsver-

trags). Bei der Gesellschaft entstehende Kos-

ten, z.B. für Registerumschreibungen, tragen 

der ausscheidende und der neue Gesellschaf-

ter gesamtschuldnerisch. 

Die Übertragung ist nur mit Wirkung zum Ende 

eines jeden Geschäftsjahres der Gesellschaft 

zulässig, vorausgesetzt die Pflichteinlage wur-

de vollständig einbezahlt oder es wird sicher-

gestellt, dass der Übertragungsempfänger die 

Einzahlung leistet. Teilübertragungen sind un-

zulässig. Die Komplementärin kann hiervon 

Ausnahmen zulassen, wenn jeder Teilanteil 

mindestens eine Höhe von 5.000 Euro hat und 

durch 1.000 ganz teilbar ist. 

Einschränkungen der freien Handelbar-

keit der Vermögensanlage 

Die freie Handelbarkeit des Kommanditanteils 

ist wie folgt eingeschränkt:  

 Die Gesellschafter verpflichten sich, zur 

Einhaltung der Voraussetzungen einer 

Bürgerenergiegesellschaft nach § 3 Nr. 15 

EEG 2017 in einem Zeitraum von zwei 

Jahren ab Inbetriebnahme der letzten 

Windenergieanlage, für die die Gesell-

schaft eine Förderung nach dem EEG 

2017 als Bürgerenergiegesellschaft erhält 

oder erhalten hat, keine Verträge zur 

Übertragung ihrer Stimmrechte zu schlie-

ßen oder sonstige Absprachen zur Um-

gehung der Voraussetzungen nach § 3 

Nr. 15 EEG 2017 zu treffen (§ 5.5 des 

Gesellschaftsvertrags). 

 Verträge oder sonstige Absprachen von 

Gesellschaftern bedürfen ferner der Zu-

stimmung der Gesellschaft, wenn sie vor 

der Inbetriebnahme der Windenergieanla-

gen der Gesellschaft eingegangen wor-

den sind, und die Gesellschafter zur Über-

tragung der Anteile oder der Stimmrechte 

nach der Inbetriebnahme oder zu einer 

Gewinnabführung nach der Inbetriebnah-

me verpflichten. Die Zustimmung erfolgt 

durch Gesellschafterbeschluss mit einfa-

cher Mehrheit. Die Zustimmung darf nicht 
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erteilt werden, soweit die vereinbarte 

Übertragung der Anteile oder Stimmrech-

te dazu führen würde, dass nach der In-

betriebnahme die Voraussetzungen nach 

§ 3 Nr. 15 EEG 2017 nicht mehr erfüllt 

wären oder umgangen würden (§ 5.6 des 

Gesellschaftsvertrags). 

 Ein Vertrag über die Übertragung eines 

Anteils an einen Erwerber, der keine na-

türliche Person ist oder seinen Haupt-

wohnsitz nicht seit mindestens dem 

01.04.2016 im Landkreis Bernkastel-

Wittlich hat, bedarf der Zustimmung der 

Komplementärin. Die Zustimmung der 

Komplementärin darf nur aus wichtigem 

Grund verweigert werden. Ein wichtiger 

Grund liegt insbesondere vor, wenn durch 

die Übertragung die Gefahr entsteht, dass 

die Gesellschaft im Zeitraum von zwei 

Jahren nach Inbetriebnahme der letzten 

Windenergieanlage, für die die Gesell-

schaft eine Förderung nach dem EEG 

2017 als Bürgerenergiegesellschaft erhält, 

die Voraussetzung für eine Bürgerener-

giegesellschaft nach § 3 Nr. 15 EEG 2017 

nicht mehr erfüllen würde. 

 Vor der Veräußerung eines Anteils an ei-

nen Erwerber, der nicht Gesellschafter 

oder Angehöriger des verkaufswilligen 

Gesellschafters i.S.v. § 15 der Abgaben-

ordnung ist, hat der verkaufswillige Ge-

sellschafter die Pflicht, seinen Anteil den 

übrigen Gesellschaftern zum Kauf anzu-

dienen, sofern und soweit hierdurch die 

Eigenschaft der Gesellschaft als Bürger-

energiegesellschaft gem. § 3 Nr. 15 EEG 

2017 nicht entfällt. Hierüber hat er die 

Komplementärin zu informieren, die die 

übrigen Gesellschafter über dir Verkaufs-

absicht des verkaufswilligen Gesellschaf-

ters in Kenntnis setzt. 

Faktisch ist die Handelbarkeit der Kommandi-

tanteile dadurch eingeschränkt, dass kein or-

ganisierter Zweitmarkt für Beteiligungen an 

Windenergieprojekten, wie z.B. bei Aktien, be-

steht. Der Anleger kann also nicht sicher sein, 

dass er jederzeit einen Käufer findet oder ei-

nen angemessenen Verkaufspreis erzielt. Der 

Preis berechnet sich im Fall des Verkaufs nicht 

nach der Höhe des ursprünglichen Erwerbs-

preises, sondern entwickelt sich in Form eines 

Verkehrswertes der Anteile in Abhängigkeit 

vom Erfolg der Gesellschaft sowie unter Be-

rücksichtigung von Angebot und Nachfrage. 

 

 

 

Einweihungsfeier eines Bürgerwindparks bei Wust – Wind & Sonne 
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Steuerliche Konzeption

Allgemeines 

Die steuerliche Konzeption der Vermögensan-

lage basiert auf der Rechtslage zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung. Es kann nicht ausge-

schlossen werden, dass sich die Gesetzge-

bung sowie die Auffassung der Finanzverwal-

tung und die Rechtsprechung zu einzelnen 

Sachverhalten in der Zukunft ändert.  

Die nachstehenden Ausführungen zu den we-

sentlichen Grundlagen der steuerlichen Kon-

zeption gelten für natürliche Personen, die ihre 

Beteiligung im sonstigen Vermögen halten. Für 

Beteiligungen, die im Betriebsvermögen gehal-

ten werden, sollten die sich daraus ergeben-

den abweichenden steuerlichen Auswirkungen 

im Vorfeld der Beteiligung mit einem steuerli-

chen Berater erörtert werden. 

Einkommensteuer 

Einkunftsart und Mitunternehmerstellung 

Der Anleger beteiligt sich als Kommanditist an 

der Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH & 

Co. KG. Durch das Betreiben der Windener-

gieanlagen übt die Gesellschaft eine gewerbli-

che Tätigkeit aus. Daher beziehen die Kom-

manditisten als Mitunternehmer Einkünfte aus 

Gewerbebetrieb im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 

2 EStG. Auch nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG lie-

gen Einkünfte aus Gewerbebetrieb vor, da 

durch die allein zur Geschäftsführung befugte 

persönlich haftende Gesellschafterin WWS 

Morbach Verwaltungs-GmbH als Kapitalgesell-

schaft eine gewerbliche Prägung vorliegt. 

Gewinnerzielungsabsicht 

Die Gewinnerzielungsabsicht ist eine wichtige 

Voraussetzung für die Anerkennung von Ein-

künften aus Gewerbebetrieb. Die Gewinnerzie-

lungsabsicht muss sowohl bei der Gesellschaft 

als auch bei den Gesellschaftern vorliegen. 

Wie in der Prognoserechnung dargestellt, er-

zielt die Gesellschaft im Betrachtungszeitraum 

planmäßig ein positives Ergebnis. Nachdem 

somit im Gründungsstadium dargelegt wird, 

dass nach kaufmännischer Einschätzung mit 

hoher Wahrscheinlichkeit ein Totalgewinn er-

zielt wird, entspricht das Beteiligungsangebot 

den Grundsätzen der Rechtsprechung zur 

Gewinnerzielungsabsicht.  

Eine Einlagenrefinanzierung ist nach dem 

Konzept der Beteiligungsgesellschaft grund-

sätzlich nicht vorgesehen, mit Ausnahme der 

prognostizierten Ausschüttungen, die nicht fest 

versprochen werden. Sofern ein Anleger den-

noch eine individuelle Fremdfinanzierung wäh-

len sollte, hängt die Beurteilung der individuel-

len Gewinnerzielungsabsicht davon ab, ob un-

ter Berücksichtigung der Zinsbelastung den-

noch die Erzielung eines Totalüberschusses 

für ihn möglich ist. Im Einzelfall ist dies mit 

dem persönlichen steuerlichen Berater im Vor-

feld zu klären. Gleiches gilt, wenn eine vorzei-

tige Veräußerung des Anteils vorgesehen ist. 

Besteuerungsverfahren 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind nach § 180 

der Abgabenordnung (AO) auf Gesellschafts-

ebene einheitlich und gesondert festzustellen 

und den Kommanditisten anteilig zuzurechnen. 

Das Steuerrecht folgt der im Gesellschaftsver-

trag festgelegten Ergebnisverteilung, die sich 

am Beteiligungsverhältnis und der zeitlichen 

Dauer der Beteiligung orientiert. In das Fest-

stellungsverfahren sind auch Sonderbetriebs-

ausgaben der Gesellschafter einzubeziehen. 

Die Gesellschafter können entstandene Son-

derbetriebsausgaben nicht mit der eigenen 

Steuererklärung geltend machen. Sie werden 

von der Gesellschaft zentral in der gesonder-

ten und einheitlichen Feststellung erfasst. Die 

Gesellschaft wird die erforderlichen Feststel-

lungserklärungen beim Betriebsfinanzamt ein-

reichen, welches den zuständigen Wohnsitzfi-

nanzämtern der Beteiligten deren Ergebnisan-

teile mitteilt. Das Wohnsitzfinanzamt des Anle-

gers ist an diese Feststellung gebunden.  

Jeder Gesellschafter erhält jährlich eine voll-

ständig ausgefüllte Anlage G über die Beteili-

gungseinkünfte für die Erstellung seiner per-

sönlichen Einkommensteuererklärung. Den 

Beteiligungsertrag hat jeder Gesellschafter mit 

seinem persönlichen Steuersatz zu versteuern. 

Die Verluste der Gesellschaft führen zu einer 

Minderung des zu versteuernden Einkom-

mens, Gewinne zu einer Erhöhung. Bezogen 

auf eine evtl. festgesetzte Einkommensteuer 

werden die jeweiligen Zuschlagssteuern (Soli-

daritätszuschlag, Kirchensteuer) berechnet.  
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Kapitalertragsteuer bei betrieblichen Kapi-
talerträgen 

Grundsätzlich gilt, dass bei betrieblichen Kapi-

talerträgen (z.B. Zinsen) bankseitig Kapitaler-

tragsteuer einbehalten wird. Dieser Einbehalt 

erfolgt im Unterschied zu privaten Kapitalerträ-

gen ohne Abgeltungswirkung. Es verbleibt bei 

Personengesellschaften, bei der Anrechnung 

auf die persönliche Einkommensteuer der Ge-

sellschafter. Bei betrieblichen Kapitalerträgen 

handelt es sich nicht um Einkünfte aus Kapital-

vermögen, sondern um Gewinneinkünfte aus 

Gewerbebetrieb. Deshalb unterliegen sie nicht 

der sog. Abgeltungsteuer. 

Abschreibungsmethode 

Die Windenergieanlagen werden von der Emit-

tentin errichtet erworben und langfristig ge-

nutzt. Die Emittentin ist somit wirtschaftliche 

und zivilrechtliche Eigentümerin der Windener-

gieanlagen. Die Windenergieanlagen sind da-

zu bestimmt, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb 

der Emittentin zu dienen und werden daher 

dem Anlagevermögen zugeordnet. Die Wind-

energieanlagen stellen mit dem dazugehörigen 

Transformator und der verbindenden Verkabe-

lung ein zusammengesetztes Wirtschaftsgut 

dar. Daneben ist die Verkabelung vom Trans-

formator bis zum Stromnetz des Energiever-

sorgers zusammen mit der Übergabestation 

als weiteres zusammengesetztes Wirtschafts-

gut zu behandeln. Auch die Zuwegung stellt 

ein eigenständiges Wirtschaftsgut dar. Alle 

Wirtschaftsgüter des Windparks sind in Anleh-

nung an die betriebsgewöhnliche Nutzungs-

dauer von Windenergieanlangen grundsätzlich 

über denselben Zeitraum abzuschreiben. Sie 

sind mit ihren Anschaffungs- und Anschaf-

fungsnebenkosten zu aktivieren und über die 

betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abzu-

schreiben. Diese beträgt 16 Jahre. Daraus 

ergibt sich gem. § 7 Abs. 1 EStG eine lineare 

Abschreibung i. H. v. 6,25 % der abschrei-

bungsfähigen Anschaffungskosten.  

Verlustbeschränkung nach § 15 a EStG 

Nach § 15 a EStG kann der dem Anleger zuzu-

rechnende Anteil am Verlust der Emittentin 

nicht mit anderen positiven Einkünften des An-

legers ausgeglichen werden, soweit durch den 

Verlust ein negatives Kapitalkonto entsteht o-

der sich erhöht. Diesbezüglich ist auch ein Ver-

lustausgleich, Verlustvortrag oder Verlustrück-

trag nach § 10 d EStG nicht möglich. Ein nega-

tives Kapitalkonto entsteht, wenn die Kapital-

einlage durch Verluste der Gesellschaft sowie 

Auszahlungen soweit gemindert ist, dass sich 

ein negativer Saldo ergibt. Derartige Verluste 

können nur mit Gewinnen verrechnet werden, 

die dem Anleger aufgrund seiner Beteiligung 

an der Emittentin zuzurechnen sind.  

Verlustbeschränkung nach § 15 b EStG 

Nach § 15 b EStG gilt im Zusammenhang mit 

sog. Steuerstundungsmodellen eine Be-

schränkung der Verlustverrechnung. Ein Steu-

erstundungsmodell im Sinne der Vorschrift 

liegt vor, wenn dem Steuerpflichtigen aufgrund 

eines vorgefertigten Beteiligungskonzeptes die 

Möglichkeit geboten werden soll, in der An-

fangsphase einer Investition entstehende Ver-

luste mit seinen übrigen positiven Einkünften 

zu verrechnen. Nach herrschender Meinung ist 

die Anfangsphase der Zeitraum, bis zu dem 

konzeptionsgemäß keine nachhaltigen positi-

ven Einkünfte erzielt werden können. Die Ver-

lustverrechnungsbeschränkung ist nur anzu-

wenden, wenn die prognostizierten Verluste 

der Anfangsphase 10 % des konzeptionell auf-

zubringenden Eigenkapitals übersteigen 

(§ 15 b Abs. 3 EStG). Nachdem die prognosti-

zierten Anfangsverluste diese Grenze nicht er-

reichen, erfüllt das vorliegende Beteiligungs-

konzept die Voraussetzungen für die Anwen-

dung des § 15 b EStG nicht. Die beitretenden 

Kommanditisten können die im Investitionsjahr 

entstehenden negativen Einkünfte aus Gewer-

bebetrieb daher mit anderweitigen positiven 

Einkünften sofort verrechnen. 

Entnahmen und steuerliche Gewinnanteile 

Die geplanten Ausschüttungen stellen aus 

steuerlicher Sicht Entnahmen von Liquiditäts-

überschüssen dar und unterliegen damit keiner 

Steuerpflicht. Steuerpflichtig sind für den 

Kommanditisten nur die für ihn ermittelten an-

teiligen steuerlichen Ergebnisse. 

Beendigung/Veräußerung der Beteiligung 

Veräußert ein Kommanditist seine Beteiligung, 

entsteht nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 EStG ein ein-

kommensteuerlicher Veräußerungsgewinn, der 

bei natürlichen Personen nicht der Gewerbe-

steuer unterliegt. Der Veräußerungsgewinn de-

finiert sich als Differenz zwischen dem Abfin-

dungsguthaben bzw. dem erzielten Veräuße-

rungserlös und dem Buchwert des Kapitalkon-

tos. Die individuellen steuerlichen Auswirkun-

gen beim ausscheidenden Gesellschafter sind 

im Einzelfall zu prüfen. Ein steuerbegünstigter 
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Veräußerungsgewinn entsteht auch bei Ein-

stellung des Geschäftsbetriebs durch die Ge-

sellschaft mit anschließender Veräußerung von 

Vermögensgegenständen, soweit die Erlöse 

über den Restbuchwerten liegen. Dies stellt 

eine Betriebsaufgabe im Sinne von § 16 Abs. 3 

in Verbindung mit Abs. 1 EStG dar. Bei Veräu-

ßerungs- und Aufgabegewinnen handelt es 

sich um außerordentliche Einkünfte gemäß 

§ 34 EStG. 

Gewerbesteuer 

Die Betreibergesellschaft unterliegt als Gewer-

bebetrieb der Gewerbesteuer. Gewerbebetrie-

be unterliegen gemäß § 4 GewStG der Ge-

werbesteuer in der Gemeinde, in der eine Be-

triebsstätte unterhalten wird. Als Betriebsstätte 

gilt sowohl die Stätte der Geschäftsleitung/ 

Verwaltung als auch die Fabrikationsstätte, bei 

den Windenergieanlagen also der Windener-

gieanlagenstandort. Der sog. Gewerbesteuer-

messbetrag ist auf die beteiligten Gemeinden 

aufzuteilen, wenn mehrere Betriebsstätten in 

verschiedenen Gemeinden bestehen. Mit dem 

Jahressteuergesetz 2009 wurde im Gewerbe-

steuerrecht eine Regelung für die Aufteilung 

der Gewerbesteuer bei Windenergieanlagen-

betreibern eingeführt, die einen Aufteilungs-

maßstab für die Zerlegung von 70:30 zu Guns-

ten der Standortgemeinde vorsieht. Diese Auf-

teilung soll immer Anwendung finden, wenn die 

Betreibergesellschaft ihren Geschäftsführungs- 

und Verwaltungssitz nicht in der Kommune des 

Standorts der Windenergieanlagen hat. Die 

Gewerbesteuer ist nach derzeitiger Rechtslage 

nicht mehr als Betriebsausgabe abziehbar. 

Dies gilt auch für Nebenleistungen hierzu wie 

z.B. Zinsen auf Gewerbesteuernachzahlungen. 

Für Personenunternehmen gilt ein Freibetrag 

von 24.500 Euro. Die Hinzurechnungen nach 

§ 8 GewStG (insbesondere Zinsen für langfris-

tige Darlehen) erfolgen mit 25 % des Finanzie-

rungsaufwandes. Diesbezüglich gilt ein Freibe-

trag von 100.000 Euro, d.h. nur der überstei-

gende Betrag wäre mit 25 % anzurechnen. 

Hinsichtlich der Gewerbesteueranrechnung für 

Mitunternehmer auf deren Einkommensteuer 

wurde der Anrechnungsfaktor auf das 3,8-

fache des anteiligen Gewerbesteuermessbe-

trages erhöht, jedoch begrenzt auf die tatsäch-

lich zu zahlende Gewerbesteuer. Evtl. bei der 

Gesellschaft entstehende Gewerbeverluste 

sind, soweit sie nicht auf zwischenzeitlich aus-

geschiedene Gesellschafter entfallen, zeitlich 

unbegrenzt vortragsfähig und mit späteren 

Gewerbeerträgen zu verrechnen. Bei Aus-

scheiden oder Wechsel von Gesellschaftern 

geht der anteilig auf den ausscheidenden Ge-

sellschafter entfallende gewerbesteuerliche 

Verlustvortrag unter. 

Umsatzsteuer 

Die Betreibergesellschaft ist ein regelbesteuer-

tes Unternehmen i. S. d. Umsatzsteuergeset-

zes. Die Erlöse aus Stromlieferungen (Einspei-

severgütungen) sind umsatzsteuerpflichtige 

Umsätze, die dem Regelsteuersatz unterlie-

gen. Da die Gesellschaft grundsätzlich vor-

steuerabzugsberechtigt ist, sind die Kosten im 

Investitionsplan mit Nettobeträgen angesetzt. 

Erbschaft- / Schenkungsteuer 

Für erbschafts- und schenkungssteuerliche 

Zwecke ist der Anteil des jeweiligen Gesell-

schafters am Wert des Betriebsvermögens der 

Gesellschaft maßgebend, der sich nach den 

Vorschriften des Erbschaftsteuer- und Bewer-

tungsgesetzes errechnet. Übertragungen im 

Wege der vorweggenommenen Erbfolge soll-

ten wegen möglicher damit verbundener steu-

erlicher Folgen in jedem Fall im Vorfeld mit 

dem persönlichen steuerlichen Berater be-

sprochen werden. 

Zahlung von Steuern für den Anleger 

Steuerzahlungen für den Anleger übernimmt 

weder die Emittentin noch eine andere Person. 
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Bürgerwindenergie  

Lonnerstadt GmbH & Co. KG
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Wirtschaftliche Eckdaten des Projektes  

Investitionsplan (Mittelverwendungsrechnung) Bürgerwindenergie Morbach Nord 

GmbH & Co. KG (Prognose) 

Anschaffungs- und Herstellungskosten                    Euro   %  

Generalunternehmervergütung Windpark
1
 31.423.000 98,35% 

Sonstiges, Unvorhergesehenes
2
 43.700 0,14% 

Sonstige Kosten     

Projektsteuerung
3
 275.000 0,86% 

Konzeption und Prospekterstellung
4
 55.000 0,17% 

Eigenkapitalvermittlung
5
 64.000 0,20% 

Gründungskosten, Notarkosten
6
 17.000 0,05% 

Rechtsberatung
7
 35.000 0,11% 

Vorfinanzierungskosten, Bürgschaften
8
 36.000 0,11% 

Gesamtinvestition 31.948.700 100,00% 

 

Erläuterung des Investitionsplans:

1 
Die Generalunternehmervergütung fließt an 

die wiwi consult Construction GmbH & Co. KG 

und umfasst die Planung und Projektentwick-

lung, das Genehmigungsverfahren einschließ-

lich der erforderlichen Gutachten und Gebüh-

ren, die betriebsfertige Errichtung der Wind-

energieanlagen und der Nebeneinrichtungen 

(Einspeiseleitungen und Übergabestation, die 

direkt an die Infrastruktur Windenergie Mor-

bach GmbH & Co. KG übereignet werden) ein-

schließlich Transport, Montage und Funda-

menterstellung, den Netzanschluss, Wegebau, 

Abschluss von Gestattungsverträgen sowie 

Ausgleichszahlungen für die Eingriffe in Natur 

und Landschaft.  

2
 Die Position Sonstiges und Unvorhergese-

henes dient als Kostenreserve im Rahmen der 

Errichtung der Anlageobjekte. Darin ist ferner 

die Kommanditeinlage von 4.000 Euro in die 

Infrastruktur Morbach GmbH & Co. KG enthal-

ten. 

3
 Die Position Projektsteuerung umfasst die 

Leistungen der Fa. Wust – Wind & Sonne 

GmbH & Co. KG in der Errichtungsphase, ins-

besondere der Vorbereitung aller Vertragsab-

schlüsse und der Finanzierung.  

4
 Die Position Konzeption und Prospekter-

stellung erfasst die Leistungen und Aufwen-

dungen der Fa. Wust - Wind & Sonne GmbH & 

Co. KG für die Entwicklung des Bürgerbeteili-

gungsmodells, die Prospekterstellung unter 

Einschaltung einer Rechtsanwaltskanzlei so-

wie die Gebühren der Bundesanstalt für Fi-

nanzdienstleistungsaufsicht.  

5
 Für die erlaubnispflichtige Eigenkapitalver-

mittlung wird als zugelassener Vermittler nach 

§ 34f GewO die Fa. BürgerEnergie Anlage-

vermittlung GmbH & Co. KG beauftragt.  

6
 Gründungs- und Notarkosten fallen für die 

Eintragung der Emittentin in das Handelsregis-

ter, für Grundbucheintragungen und sonstige 

Anmeldungen an. 

7
 Die Rechtsberatung umfasst u.a. die Erstel-

lung des Generalunternehmervertrages und 

des Vollwartungsvertrages, die Erstellung des 

Gesellschaftsvertrages mit den übrigen Ver-

tragswerken und die Beratung bei der Durch-

führung des Bauvorhabens. 

8 
Die Vorfinanzierungs- und Bürgschafts-

kosten sind für die Darlehenszinsen, Bereit-

stellungszinsen und Bürgschaftsavale bis zur 

geplanten Inbetriebnahme kalkuliert. 
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Finanzierungsplan (Mittelherkunftsrechnung) der Bürgerwindenergie Morbach Nord 

GmbH & Co. KG (Prognose) 

Eigenkapital  Euro   %  

Kommanditeinlagen
1
 6.390.000 20,00% 

Einlage der Gründungsgesellschafter
2
 2.700 0,01% 

Summe Eigenkapital 6.392.700 20,01% 

Fremdkapital 
  

Darlehen 1 (19 Jahre)
3
 9.583.500 30,00% 

Darlehen 2 (15 Jahre)
4
 9.583.500 30,00% 

Darlehen 3 (10 Jahre)
5
 6.389.000 20,00% 

Summe Fremdkapital  25.556.000 79,99% 

Gesamtfinanzierung 31.948.700 100,00% 

 

Erläuterung des Finanzierungsplans
1-2 

Das Eigenkapital soll durch die angebote-

nen Kommanditeinlagen in Höhe von 

6.390.000 Euro und die Einlagen der Grün-

dungsgesellschafter und Kommanditisten zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung in Höhe von 

2.700 Euro gedeckt werden. Das Eigenkapital 

ist mit Ausnahme der Einlagen der Grün-

dungsgesellschafter und Kommanditisten zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht 

verbindlich zugesagt. Das Eigenkapital steht 

der Gesellschaft unbefristet zu Verfügung. Es 

ist erstmals kündbar zum 31.12.2038. Durch 

die Einzahlung des Eigenkapitals erwerben die 

Eigenkapitalgeber Ansprüche auf Beteiligung 

am Gewinn und Verlust sowie am Auseinan-

dersetzungsguthaben der Emittentin im Ver-

hältnis ihrer Einlagen. 

3-5 
Für die Langfristfinanzierung wurden drei 

über die Landesbank Saar ausgereichte Bank-

darlehen mit gestaffelten Laufzeiten kalkuliert. 

Die Bankdarlehen sollen von der Landwirt-

schaftlichen Rentenbank im Rahmen des För-

derprogramms „Energie vom Land“ refinanziert 

werden: 

 Darlehen 1 über einen Betrag von 

9.583.500 Euro mit einer Laufzeit von 19 

Jahren ab Inbetriebnahme. Der Abruf soll 

bis zum 01.10.2018 erfolgen. Die Tilgung 

des Darlehens soll bis zum 31.03.2038 ab-

geschlossen sein. Es wird angenommen, 

dass die ersten beiden Jahre tilgungsfrei 

sind. Für die ersten 10 Jahre der Laufzeit 

wurde ein Zinssatz in Höhe von 1,50 % ef-

fektiv kalkuliert, im Anschluss wurde ein 

Zinssatz in Höhe von 3,04 % effektiv kalku-

liert.  

 Darlehen 2 über einen Betrag von 

9.583.500 Euro mit einer Laufzeit von 15 

Jahren ab Inbetriebnahme. Der Abruf soll 

bis zum 01.10.2018 erfolgen. Die Tilgung 

des Darlehens soll bis zum 31.03.2034 ab-

geschlossen sein. Es wird angenommen, 

dass die ersten beiden Jahre tilgungsfrei 

sind. Für die ersten 10 Jahre der Laufzeit 

wurde ein Zinssatz in Höhe von 1,40 % ef-

fektiv kalkuliert, im Anschluss wurde ein 

Zinssatz in Höhe von 3,05 % effektiv kalku-

liert 

 Darlehen 3 über einen Betrag von 

6.389.000 Euro mit einer Laufzeit von 10 

Jahren ab Inbetriebnahme. Der Abruf soll 

bis zum 01.10.2018 erfolgen. Die Tilgung 

des Darlehens soll bis zum 31.03.2029 ab-

geschlossen sein. Es wird angenommen, 

dass die ersten beiden Jahre tilgungsfrei 

sind. Für die ersten 10 Jahre der Laufzeit 

wurde ein Zinssatz in Höhe von 1,20 % ef-

fektiv kalkuliert, im Anschluss wurde ein 

Zinssatz in Höhe von 2,50 % effektiv kalku-

liert.  

Neben Fremdmitteln für die Langfristfinanzie-

rung ist eine Zwischenfinanzierung der ab-

zugsfähigen Umsatzsteuer in einem Umfang 

von bis zu 4.300.000 Euro durch ein Zwischen-
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finanzierungsdarlehen der Landesbank Saar 

vorgesehen. Die Inanspruchnahme erfolgt 

nach Rechnungsnachweis. Die Zwischenfinan-

zierung ist bis zum 31.12.2019 zurückzufüh-

ren. Es wurde ein Zinssatz von 0,64% ange-

setzt. 

Die Emittentin hat am 29.03.2018 einen Kre-

ditvertrag über die Fremdmittel mit der Lan-

desbank Saar geschlossen. Die Darlehen 1, 2 

und 3 stehen unter dem Vorbehalt der Ge-

nehmigung durch die Rentenbank. Die 

Fremdmittel für die Zwischenfinanzierung der 

Umsatzsteuer, sind verbindlich zugesagt. Die 

übrigen Fremdmittel sind zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung nicht verbindlich zugesagt.  

Bis zur Inbetriebnahme trägt der Generalun-

ternehmer sämtliche Zinsen auf die vorstehend 

genannten Fremdmittel.  

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung beste-

hen keine Fremdmittel, weder in Form von 

Zwischen- noch in Form von Endfinanzie-

rungsmitteln, d.h. es wurden noch keine 

Fremdmittel abgerufen. 

Die Fremdkapitalquote beträgt voraussichtlich 

anfänglich 80 % (gerundet). Da das Komman-

ditkapital der Anleger hinsichtlich seiner Rück-

zahlung gegenüber der Fremdfinanzierung 

nachrangig zu bedienen ist, wirken sich Wer-

tänderungen der Anlageobjekte positiv und 

negativ vorrangig auf den Wert des Komman-

ditkapitals aus. Durch den Einsatz von 

Fremdmitteln entsteht deswegen ein sog. He-

beleffekt auf das Eigenkapital. Dieser Hebelef-

fekt wirkt sich solange positiv auf die Eigenka-

pitalrendite aus, wie der Fremdkapitalzins un-

ter der Gesamtkapitalrendite der geplanten In-

vestition liegt. Steigen die Zinsen über die Ge-

samtrendite der Investition, wirkt sich dieser 

Hebeleffekt nachteilig auf die Eigenkapitalren-

dite und damit die Ausschüttungen für den An-

leger aus. 

 

 

Kaufmännische Betriebsführung der Wust – Wind & Sonne GmbH & Co. KG
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Eröffnungsbilanz und Zwischenübersicht der Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH 

& Co. KG 

(Alle Beträge in Euro)

Eröffnungsbilanz zum

08.03.2017

Zwischenbilanz zum 

20.06.2018

Aktiva

A. Anlagevermögen

Sachanlagen1 0 0

B. Umlaufvermögen

Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände2 0 0

Bankguthaben3 2.500 5.268

Finanzanlagen4 0 4.000

C. Nicht durch Vermögenseinlagen 

gedeckter Fehlbetrag

Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter 

Verlustanteil5 0 4.265

Summe Aktiva 2.500 13.533

Passiva

A. Eigenkapital

Gezeichnetes Kommanditkapital6 2.500 2.500

variables Kapital7 0 -2.500

B. Rückstellungen

sonstige Rückstellungen8 0 1.250

C. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen9 0 0

Verbindlichkeiten gegenüber ehem. persönlich 

haftenden Gesellschafter10 0 590

sonstige Verbindlichkeiten11 0 11.693

Summe Passiva 2.500 13.533

 

Erläuterungen zur Eröffnungsbilanz und zur Zwischenbilanz
1 

Sachanlagen bestehen noch nicht.  

2 
Forderungen und sonstige Vermögensgegen-

stände bestehen nicht.  

3 
Das Bankguthaben drückt die Barmittel der 

Emittentin zum Zeitpunkt der Zwischenbilanz 

aus.  

4 
Finanzanlagen betreffen die Beteiligung der 

Emittentin an der Infrastruktur Windenergie 

Morbach GmbH & Co. KG.  

5 
Der nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte 

Verlustanteil drückt die Verluste bis zum Stich-

tag der Zwischenbilanz aus, die nicht durch die 

gezeichneten Einlagen gedeckt sind.  

6 
Das gezeichnete Kommanditkapital stellt die 

gezeichneten Anteile der Kommanditisten zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung dar.  

7 
Beim variablen Kapital sind die bislang aufge-

laufenen Verluste bis zur Höhe der gezeichne-
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ten Anteile der Gesellschafter zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung dargestellt.  

8
 Rückstellungen wurden für Abschluss- und 

Prüfungskosten vorgenommen.  

9 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-

tungen bestehen zum Stichtag der Zwischenbi-

lanz nicht.
  

10 
Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haf-

tenden Gesellschaftern bestehen in der bislang 

angefallenen Haftungsvergütung für die wiwi 

consult Verwaltungs GmbH.  

11
 Sonstige Verbindlichkeiten bestehen aus 

Umsatzsteuerverbindlichkeiten, der noch nicht 

geleisteten Kommanditeinlage der Emittentin in 

die Infrastruktur Windenergie Morbach GmbH 

& Co. KG sowie einer Forderung der wiwi 

Consult Construction GmbH & Co. KG gegen 

die Emittentin für die schuldbefreiende Über-

nahme eines Anschubdarlehens, dass die 

Emittentin beim Anlagenhersteller (ENERCON 

GmbH) in Anspruch genommen hatte. Dieses 

Darlehen wurde von der wiwi consult Construc-

tion GmbH übernommen.  

 

 

Zwischen Gewinn- und Verlustrechnungen der Bürgerwindenergie Morbach Nord 

GmbH & Co. KG  

(Alle Beträge in Euro)

08.03.-31.12. 01.01.-20.06.2018

2017 2018

(+) Summe betrieblicher Erträge1 0 33.478

(-) Summe betriebliche Aufwendungen2 28.726 4.485

(-) Zinsen und ähnliche Aufwendungen3 7.232 0

Ergebnis nach Steuern -35.958 28.993

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -35.958 28.993
 

Erläuterungen zur Zwischen Gewinn- und Verlustrechnung
1
 Die betrieblichen Erträge ergeben sich aus 

Umsatzsteuererstattungen und periodenfrem-

den Erträgen.  

2
 Die betrieblichen Aufwendungen ergeben 

sich aus verschiedenen betrieblichen Kosten, 

insbesondere Rechtsberatungskosten, Ab-

schluss- und Prüfungskosten sowie Nebenkos-

ten des Geldverkehrs.  

3
 Zinsen und ähnliche Aufwendungen betreffen 

Avalgebühren, die die Emittentin für die Bereit-

stellung der Sicherheiten für die Teilnahme am 

Ausschreibungsverfahren nach dem Erneuer-

bare-Energien-Gesetz (EEG) zu stellen hatte.    

 

 
 
 
 
 
 
 

Hinweis zu den nachfolgenden Angaben:  

Die Emittentin wurde zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung vor weniger als 18 Monaten gegründet 

und hat noch keinen Jahresabschluss und Lagebericht nach § 24 des Vermögensanlagengesetzes 

erstellt. Sie macht deshalb von den verringerten Prospektanforderungen nach § 15 der Vermögensan-

lagen-Verkaufsprospektverordnung Gebrauch.   



 

Voraussichtliche Vermögenslage der Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH & Co. KG (Prognose) 

 

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Aktiva

A. Anlagevermögen

Sachanlagen1 11.607.900 30.915.428 28.920.884 26.926.341 24.931.797 22.937.253 20.942.709 18.948.166 16.953.622 14.959.078 12.964.534 10.969.991

B. Umlaufvermögen

Forderungen u. sonst. 

Vermögensgegenstände2 0 237.000 237.000 237.000 237.000 237.000 237.000 237.000 237.000 237.000 237.000 237.000

Bankguthaben3 0 694.696 1.152.619 1.123.337 1.082.489 1.034.627 942.784 835.188 667.148 517.911 278.592 403.087

Summe Aktiva 11.607.900 31.847.124 30.310.504 28.286.678 26.251.286 24.208.879 22.122.493 20.020.353 17.857.769 15.713.989 13.480.126 11.610.077

Passiva

A. Eigenkapital

Gezeichnetes 

Kommanditkapital4 2.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700

variables Kapital5 0 -101.576 -193.066 -290.050 -398.600 -514.166 -673.711 -849.009 -1.084.752 -1.301.691 -1.608.713 -2.084.337

B. Verbindlichkeiten

Gegenüber 

Kreditinstituten6 11.605.200 25.556.000 24.110.869 22.184.028 20.257.187 18.330.345 16.403.504 14.476.663 12.549.821 10.622.980 8.696.139 7.301.714

Summe Passiva 11.607.900 31.847.124 30.310.504 28.286.678 26.251.286 24.208.879 22.122.493 20.020.353 17.857.769 15.713.989 13.480.126 11.610.077

Alle Beträge in EUR

Geschäftsjahr
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Voraussichtliche Vermögenslage der Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH & Co. KG (Prognose) 

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Aktiva

A. Anlagevermögen

Sachanlagen1 8.975.447 6.980.903 4.986.359 2.991.816 997.272 0 0 0 0 0

B. Umlaufvermögen

Forderungen u. sonst. 

Vermögensgegenstände2 237.000 237.000 237.000 237.000 237.000 237.000 237.000 237.000 237.000 0

Bankguthaben3 572.718 644.600 745.822 748.487 1.033.669 1.144.248 1.110.293 1.082.464 1.329.604 1.071.642

Summe Aktiva 9.785.165 7.862.503 5.969.181 3.977.302 2.267.941 1.381.248 1.347.292 1.319.463 1.566.604 1.071.642

Passiva

A. Eigenkapital

Gezeichnetes 

Kommanditkapital4 6.392.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700 6.392.700

variables Kapital5 -2.692.297 -3.398.006 -4.074.376 -4.849.303 -5.855.113 -6.209.390 -5.710.928 -5.206.341 -4.826.096 -5.321.058

B. Verbindlichkeiten

Gegenüber 

Kreditinstituten6 6.084.762 4.867.810 3.650.857 2.433.905 1.730.354 1.197.938 665.521 133.104 0 0

Summe Passiva 9.785.165 7.862.503 5.969.181 3.977.302 2.267.941 1.381.248 1.347.292 1.319.463 1.566.604 1.071.642

Geschäftsjahr

 

V
e

rk
a

u
fs

p
ro

s
p

e
k

t  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       B
ü

rg
e

rw
in

d
e

n
e

rg
ie

 M
o

rb
a

c
h

 N
o

rd
 G

m
b

H
 &

 C
o

. K
G

 │
 8

3
 

 



 
Verkaufsprospekt   Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH & Co. KG │ 84 
 

Erläuterung der wesentlichen Annahmen und Wirkungszusammenhänge der voraussichtlichen 
Vermögenslage der Emittentin 

 
1 

Sachanlagen bestehen aus den Windener-

gieanlagen und den Nebeneinrichtungen. Es 

wurde eine lineare Abschreibung über einen 

Zeitraum von 16 Jahren zugrunde gelegt. 

2
 Forderungen und sonstige Vermögens-

rechte bestehen aus ausstehenden Zahlungen 

des Netzbetreibers bzw. Direktvermarkters. 

3
 Das Bankguthaben entspricht der Liquidität 

der Emittentin zum Jahresende. 

 

4
 Das Kommanditkapital besteht aus den ge-

zeichneten Kommanditeinlagen und den 

Kommanditeinlagen der Gesellschafter zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung. 

5
 Das variable Kapital besteht aus der Sum-

me der aufgelaufenen Ergebnisse der gewöhn-

lichen Geschäftstätigkeit sowie den geleisteten 

Ausschüttungen. 

6
 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitu-

ten sind noch nicht getilgte Darlehen. 
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Planzahlen der Bürgerwindenergie Morbach Nord & Co. KG (Prognose) 

(Alle Beträge in Euro, sow eit nicht anders angegeben)

01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12.

2018 2019 2020 2021 2022

Investitionen 1 11.607.900 20.340.800 0 0 0

Produktion / kWh 2 0 19.061.636 38.123.271 38.123.271 38.123.271

Umsatzerlöse aus 

Stromeinspeisung 3

0 1.421.998 2.843.996 2.843.996 2.843.996

Steuerliches Jahresergebnis 4 0 29.320 120.218 113.048 98.875

 

Erläuterung der wesentlichen Annahmen und Wirkungszusammenhänge der Planzahlen der 

Emittentin 

 
1 

Die Investitionskosten erfolgen nach Bau-

fortschritt und werden in der Investitionspla-

nung erläutert (S. 77).  

2 
Die geplante Stromproduktion der Wind-

energieanlagen ergibt sich aus den Ertrags-

gutachten und den vorgenommenen Abschlä-

gen (S. 55 f). 

3 
Die Umsatzerlöse aus Stromeinspeisung 

ergeben sich aus dem Ertrag der Windener-

gieanlagen der Emittentin und der Einspei-

seförderung. Diese beträgt 7,46 ct/kWh. Die 

Kalkulation des Erlöses aus der Stromeinspei-

sung für das Jahr 2019 beginnt mit dem Ende 

des 2. Quartals 2019. 

4
 Die Berechnung des steuerlichen Jahres-

ergebnisses ergibt sich aus der voraussichtli-

chen Ertragslage (S. 90 - 91). 

 



 
 
 

Voraussichtliche Finanzlage der Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH & Co. KG (Prognose) 

(Alle Beträge in Euro)

01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Liquidität zum Jahresanfang 0 0 482.988 263.579 247.340 219.537 184.718 105.920 11.368 275.482 99.915 23.303

(+) Abruf von Darlehen 1 11.605.200 13.950.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(+) Einzahlung Gesellschaftereinlagen 2 2.700 6.390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe eingezahltes Eigen- und Fremdkapital 11.607.900 20.340.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(+) Einnahmen aus Stromverkauf 3 0 1.421.998 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996

(+) Zinserträge 4 0 897 5.081 5.532 5.415 5.252 5.060 4.693 3.424 3.669 2.694 1.933

Summe Einnahmen 0 1.422.895 2.849.077 2.849.528 2.849.411 2.849.248 2.849.056 2.848.689 2.847.420 2.847.665 2.846.690 2.845.929

(-) Vollwartungsvertrag 5 0 0 37.500 68.456 107.456 141.180 144.004 187.475 224.733 229.227 233.812 282.425

(-) Haftpflicht- / Allgefahrenversicherung 6 0 4.400 8.976 9.156 9.339 9.525 9.716 9.910 10.108 10.311 10.517 10.727

(-) Telefon / Strom 7 0 4.100 8.364 8.531 8.702 8.876 9.053 9.235 9.419 9.608 9.800 9.996

(-) kaufm.+techn. Betriebsführung 8 0 27.596 53.192 53.192 53.192 53.192 53.192 53.192 53.192 53.192 53.192 53.192

(-) PhG-Vergütung 9 0 625 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250

(-) Steuerberatung / Buchführung / Wirtschaftsprüfung 10 0 13.000 13.260 13.525 13.796 14.072 14.353 14.640 14.933 15.232 15.536 15.847

(-) Direktvermarktung 11 0 -12.962 -25.924 -25.924 -25.924 -25.924 -25.924 -25.924 30.499 30.499 30.499 30.499

(-) Pacht / Abstandsflächenübernahme / Pflege 12 0 128.750 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500

(-) Infrastrukturgesellschaft 13 0 5.000 5.100 5.202 5.306 5.412 5.520 5.631 5.743 5.858 5.975 6.095

(-) Unvorhergesehenes / Sonstiges 14 0 10.000 20.400 20.808 21.224 21.649 22.082 22.523 22.974 23.433 23.902 24.380

Summe Betriebskosten ohne Zinsen und Tilgung 0 180.509 379.618 411.696 451.841 486.732 490.747 535.432 630.351 636.109 641.983 691.911

(-) Investition in Anlagevermögen / Nebenkosten 15 11.607.900 20.304.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Zinsaufwendungen 16 0 215.795 354.698 330.240 304.152 278.063 251.975 225.886 199.798 173.710 261.478 251.537

(-) Rückführung von Darlehen 17 0 0 1.445.131 1.926.841 1.926.841 1.926.841 1.926.841 1.926.841 1.926.841 1.926.841 1.926.841 1.394.425

(-) Gewerbesteuer 18 0 3.042 19.926 18.252 15.645 13.693 15.628 12.417 2.763 4.534 0 0

(-) Zu-/Abführung Rücklage Schuldendienst / Rückbau 19 0 448.707 677.333 -13.044 -13.044 -13.044 -13.044 -13.044 -432.154 26.331 -162.707 -64.694

Summe Ausgaben 11.607.900 21.152.853 2.876.706 2.673.985 2.685.434 2.692.286 2.672.147 2.687.533 2.327.599 2.767.524 2.667.595 2.273.179

Schuldendienst-/Rückbaurücklage Gesamt 0 448.707 1.126.041 1.112.996 1.099.952 1.086.908 1.073.864 1.060.820 628.665 654.996 492.289 427.595

Verfügbare Liquidität (vor Ausschüttung) 0 610.842 455.360 439.121 411.318 376.499 361.628 267.076 531.190 355.623 279.011 596.053

    geplante Ausschüttung (in % der Einlage) 0,00% 2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 6,00%

(-) geplante Ausschüttungen 20 0 127.854 191.781 191.781 191.781 191.781 255.708 255.708 255.708 255.708 255.708 383.562

Liquidität zum Jahresende (nach Ausschüttung) 0 482.988 263.579 247.340 219.537 184.718 105.920 11.368 275.482 99.915 23.303 212.491

Kalender-/ Geschäftsjahr
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Voraussichtliche Finanzlage der Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH & Co. KG (Prognose) 

(Alle Beträge in Euro)

01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-30.06 kumuliert

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2018-2039

Liquidität zum Jahresanfang 212.491 393.242 367.870 371.838 277.248 465.177 478.502 347.292 319.463 566.604

(+) Abruf von Darlehen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.556.000

(+) Einzahlung Gesellschaftereinlagen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.392.700

Summe eingezahltes Eigen- und Fremdkapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.948.700

(+) Einnahmen aus Stromverkauf 3 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 1.421.998 56.879.921

(+) Zinserträge 4 2.538 3.433 3.721 4.126 4.136 5.277 5.719 5.389 5.278 6.266 89.538

Summe Einnahmen 2.846.534 2.847.429 2.847.717 2.848.122 2.848.133 2.849.273 2.849.716 2.849.385 2.849.274 1.428.264 56.969.458

(-) Vollwartungsvertrag 5 324.344 330.831 337.447 344.196 351.080 358.102 365.264 372.569 380.021 173.384 4.993.508

(-) Haftpflicht- / Allgefahrenversicherung 6 10.942 11.161 11.384 11.611 11.844 12.081 12.322 12.569 12.820 6.538 215.955

(-) Telefon / Strom 7 10.196 10.400 10.608 10.820 11.036 11.257 11.482 11.712 11.946 6.092 201.231

(-) kaufm.+techn. Betriebsführung 8 53.192 53.192 53.192 53.192 53.192 53.192 53.192 53.192 53.192 27.596 1.065.839

(-) PhG-Vergütung 9 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 625 25.000

(-) Steuerberatung / Buchführung / Wirtschaftsprüfung 10 16.164 16.487 16.817 17.153 17.496 17.846 18.203 18.567 18.939 9.659 325.524

(-) Direktvermarktung 11 30.499 30.499 30.499 30.499 30.499 30.499 30.499 30.499 30.499 15.249 243.226

(-) Pacht / Abstandsflächenübernahme / Pflege 12 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 128.750 5.150.000

(-) Infrastrukturgesellschaft 13 6.217 6.341 6.468 6.597 6.729 6.864 7.001 7.141 7.284 3.715 125.202

(-) Unvorhergesehenes / Sonstiges 14 24.867 25.365 25.872 26.390 26.917 27.456 28.005 28.565 29.136 14.859 490.807

Summe Betriebskosten ohne Zinsen und Tilgung 735.170 743.025 751.036 759.208 767.544 776.046 784.718 793.563 802.586 386.468 12.836.291

(-) Investition in Anlagevermögen / Nebenkosten 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.912.700

(-) Zinsaufwendungen 16 213.364 176.300 139.237 102.173 69.024 51.533 35.348 19.162 6.012 2.500 3.661.983

(-) Rückführung von Darlehen 17 1.216.952 1.216.952 1.216.952 1.216.952 703.551 532.417 532.417 532.417 133.104 0 25.556.000

(-) Gewerbesteuer 18 0 0 0 0 0 100.159 252.649 253.532 254.038 127.864 1.094.142

(-) Zu-/Abführung Rücklage Schuldendienst / Rückbau 19 -11.119 97.254 97.254 97.254 97.254 97.254 97.254 0 0 0 1.000.000

Summe Ausgaben 2.154.367 2.233.531 2.204.479 2.175.587 1.637.372 1.557.408 1.702.385 1.598.674 1.195.740 516.832 64.453.217

Schuldendienst-/Rückbaurücklage Gesamt 416.476 513.730 610.984 708.238 805.492 902.746 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Verfügbare Liquidität (vor Ausschüttung) 904.658 1.007.140 1.011.108 1.044.372 1.488.009 1.757.042 1.625.832 1.598.003 1.972.998 1.478.036 18.570.921

    geplante Ausschüttung (in % der Einlage) 8,00% 10,00% 10,00% 12,00% 16,00% 20,00% 20,00% 20,00% 22,00% 22,00% 200,00%

(-) geplante Ausschüttungen 20 511.416 639.270 639.270 767.124 1.022.832 1.278.540 1.278.540 1.278.540 1.406.394 1.406.394 12.785.400

Liquidität zum Jahresende (nach Ausschüttung) 393.242 367.870 371.838 277.248 465.177 478.502 347.292 319.463 566.604 71.642

Kalender-/ Geschäftsjahr
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Erläuterung der wesentlichen Annahmen und Wirkungszusammenhänge der voraussichtlichen 
Finanzlage der Emittentin 

 
1 

Es wurden drei Darlehen über insgesamt 

25.556.000 Euro kalkuliert. (siehe Finanzie-

rungsplan auf S. 78). Diese werden im Zuge 

der Baumaßnahmen abgerufen. 
 

2 
Die Einzahlung der Gesellschaftereinlagen 

erfolgt vollständig im Zuge der Bauphase.  

3
 Die Einnahmen aus Stromverkauf ergeben 

sich aus dem kalkulierten Ertrag und der kalku-

lierten Einspeiseförderung i.H.v. 7,46 ct/kWh. 

Für das Jahr 2019 werden sechs Monate 

Stromeinspeisung kalkuliert.  

4 
Die Zinserträge ergeben sich aus Liquiditäts-

reserven und der Rückbaurücklage, die ver-

zinslich angelegt werden. Es wurde ein Zins-

satz von 0,4 % zugrunde gelegt.  

5 
Der Vollwartungsvertrag mit dem Anlagen-

hersteller ist im ersten Betriebsjahr kostenfrei. 

Anschließend sind die Beträge über die Lauf-

zeit ansteigend. Sie richten sich dem tatsäch-

lich erzeugten Jahresertrag der Windenergie-

anlagen, wobei ein Mindestbetrag festge-

schrieben ist.  

6 
Die Haftpflichtversicherung dient zur Absi-

cherung gegen Schäden an Leib und Leben 

Dritter. Die Allgefahrenversicherung deckt 

teilweise Schäden an den Windkraftanlagen 

und den Nebeneinrichtungen ab, die vom 

Vollwartungsvertrag nicht gedeckt sind.  

7 
Telefonkosten fallen insbesondere im Zu-

sammenhang mit der Fernüberwachung der 

Windkraftanlagen an (Datenübertragung zwi-

schen den Windenergieanlagen, dem Netzbe-

treiber sowie Direktvermarkter an). Für den Ei-

genstromverbrauch der Windkraftanlagen 

wurden Stromkosten kalkuliert.  

8 
Die Firma Wust - Wind & Sonne GmbH & Co. 

KG erhält für die Übernahme der kaufmänni-

schen und technischen Betriebsführung ei-

ne Vergütung i.H.v. 1,8 % der Netto-

Umsatzerlöse der Emittentin zuzüglich Ersatz 

für Aufwendungen und USt. Es wurden ersatz-

pflichtige Aufwendungen i.H.v. 2.000 Euro p.a. 

kalkuliert. 

9 
Die Komplementärin erhält für die Übernah-

me der persönlichen Haftung eine jährliche 

Vergütung i.H.v. 1.250 Euro zzgl. Aufwandser-

satz und USt. Sie wurde ab Inbetriebnahme 

der Windenergieanlagen kalkuliert. Bis zur In-

betriebnahme wird von der Position Sonstiges 

(Nr. 14) erfasst.   

10
 Die laufende Steuerberatung und Buch-

führung wird voraussichtlich über die Kanzlei 

Wust & Mayer PartG mbB Steuerberatungsge-

sellschaft, Oberasbach übernommen. Die 

Wirtschaftsprüfung erfolgt voraussichtlich 

durch die Kanzlei WPH Hofbauer & Maier 

GmbH, Schwabach übernommen.
 

11 
Für die verpflichtende Direktvermarktung 

nach dem EEG 2017 sind mit bis zum Jahr 

2025 zusätzliche Einnahmen von 

0,068 Cent/kWh und ab dem Jahr 2026 Kosten 

von 0,08 Cent/kWh kalkuliert. 

12 
Die kalkulierten Kosten für Pachten, Ab-

standsflächenübernahmen und Pflege er-

geben sich aus den mit den Grundstückseigen-

tümern abgeschlossenen Verträgen.  

13 
Die Position Infrastrukturgesellschaft be-

inhaltet die laufenden Kosten für die Wartung 

und Instandhaltung der Infrastruktur (Wegeun-

terhalt, Einspeisekabel und Übergabestation 

einschließlich Einspeisetechnik). 
 

14
 Die Liquiditätsplanung enthält einen Puffer 

für Unvorhergesehenes und Sonstiges.  

15 
Bei den Investitionen in das Anlagever-

mögen und alle damit verbundenen Neben-

kosten wurde kalkuliert, dass diese im Jahr 

2018 beginnen und im Jahr 2019 abgeschlos-

sen werden. Vorfinanzierungskosten und 

Bürgschaften sind nicht hier, sondern unter der 

Position Zinsen (Nr. 16) erfasst.  

16 
Hinsichtlich der Zinsen für die in Anspruch 

genommenen Darlehen wird auf die Ausfüh-

rungen auf Seite 78 verwiesen.  

17 
Die Rückführung der Darlehen beginnt 

nach zwei tilgungsfreien Jahren. 

18
 Bei der Gewerbesteuer wurde der derzeiti-

ge Hebesatz der Gemeinde Morbach kalkuliert. 

19 
Für den Rückbau der Windkraftanlagen 

nach Ende der Betriebszeit wird ab dem ersten 

Betriebsjahr eine Rücklage aufgebaut. Ferner 



 
Verkaufsprospekt   Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH & Co. KG │ 89 
 

wird eine Rücklage für den Schuldendienst 

aufgebaut. Diese ist verzinslich.  

20 
Die erste Ausschüttung für das Jahr 2019 ist 

in 2020 vorgesehen. Die Ausschüttungen sind 

jeweils in dem Jahr als Abflüsse vermerkt, für 

das sie anfallen. Tatsächlich werden die Aus-

schüttungen, abweichend von der Darstellung 

der voraussichtlichen Finanzlage, jeweils im 

Folgejahr nach einem entsprechenden Be-

schluss der Gesellschafterversammlung an die 

Anleger ausgezahlt. Die gesamten prognosti-

zierten Ausschüttungen an die Kommanditisten 

betragen innerhalb des Prognosezeitraums 

von 20 vollen Betriebsjahren 12.785.400 Euro. 

Dies entspricht bezogen auf die Kommandit-

einlage 200 %.  

 

    

 

 

 

 

 

Technische Betriebsführung der Wust – Wind & Sonne GmbH & Co. KG 

 



 

 
 

Voraussichtliche Ertragslage der Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH & Co. KG (Prognose) 

(Alle Beträge in Euro)

01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

(+) Erlöse aus Stromeinspeisung 1 0 1.421.998 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996

(-) Sonstige betriebliche 

Aufwendungen 2 0 183.551 399.544 429.948 467.485 500.425 506.375 547.849 633.114 640.643 641.983 691.911

(-) Abschreibungen auf Sachanlagen 

(6,25% linear) 3 0 997.272 1.994.544 1.994.544 1.994.544 1.994.544 1.994.544 1.994.544 1.994.544 1.994.544 1.994.544 1.994.544

Betriebsergebnis 0 241.175 449.908 419.504 381.967 349.027 343.077 301.603 216.338 208.810 207.470 157.542

(+) Zinserträge 4 0 897 5.081 5.532 5.415 5.252 5.060 4.693 3.424 3.669 2.694 1.933

(-) Zinsaufwendungen 5 0 215.795 354.698 330.240 304.152 278.063 251.975 225.886 199.798 173.710 261.478 251.537

Finanzergebnis 0 -214.897 -349.616 -324.708 -298.736 -272.811 -246.914 -221.193 -196.374 -170.040 -258.784 -249.604

Ergebnis der gewöhnlichen 

Geschäftstätigkeit
0 26.278 100.292 94.796 83.231 76.216 96.163 80.410 19.965 38.769 -51.314 -92.062

(+) Gewerbesteuer 6 0 3.042 19.926 18.252 15.645 13.693 15.628 12.417 2.763 4.534 0 0

Steuerliches Jahresergebnis 0 29.320 120.218 113.048 98.875 89.909 111.791 92.827 22.728 43.303 -51.314 -92.062

Einkünfte aus Gewerbebetrieb bei 

einer Beteiligung von € 10.000,- 7 

(entspricht 0,16% Anteil an der 

Gesellschaft)

0 46 188 177 155 141 175 145 36 68 -80 -144

Kalender-/ Geschäftsjahr

 

V
e

rk
a

u
fs

p
ro

s
p

e
k

t  
 

 
 

 
 

 
 

 
       

B
ü

rg
e

rw
in

d
e

n
e

rg
ie

 M
o

rb
a

c
h

 N
o

rd
 G

m
b

H
 &

 C
o

. K
G

 │
 9

0
 



 

 
 

Voraussichtliche Ertragslage der Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH & Co. KG (Prognose)  

(Alle Beträge in Euro)

01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-31.12. 01.01.-30.06 kumuliert

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2019-2039

(+) Erlöse aus Stromeinspeisung 1 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 2.843.996 1.421.998 56.879.921

(-) Sonstige betriebliche 

Aufwendungen 2 735.170 743.025 751.036 759.208 767.544 876.204 1.037.367 1.047.095 1.056.624 514.332 13.930.433

(-) Abschreibungen auf Sachanlagen 

(6,25% linear) 3 1.994.544 1.994.544 1.994.544 1.994.544 1.994.544 997.272 0 0 0 0 31.912.700

Betriebsergebnis 114.282 106.428 98.416 90.244 81.909 970.520 1.806.629 1.796.901 1.787.372 907.666 11.036.787

(+) Zinserträge 4 2.538 3.433 3.721 4.126 4.136 5.277 5.719 5.389 5.278 6.266 89.538

(-) Zinsaufwendungen 5 213.364 176.300 139.237 102.173 69.024 51.533 35.348 19.162 6.012 2.500 3.661.983

Finanzergebnis -210.826 -172.867 -135.516 -98.047 -64.887 -46.256 -29.628 -13.773 -734 3.766 -3.572.446

Ergebnis der gewöhnlichen 

Geschäftstätigkeit
-96.544 -66.439 -37.100 -7.803 17.022 924.264 1.777.001 1.783.128 1.786.638 911.432 7.464.342

(+) Gewerbesteuer 6 0 0 0 0 0 100.159 252.649 253.532 254.038 127.864 1.094.142

Steuerliches Jahresergebnis -96.544 -66.439 -37.100 -7.803 17.022 1.024.423 2.029.650 2.036.660 2.040.677 1.039.297 8.558.484

Einkünfte aus Gewerbebetrieb bei 

einer Beteiligung von € 10.000,- 7 

(entspricht 0,16% Anteil an der 

Gesellschaft)

-151 -104 -58 -12 27 1.602 3.175 3.186 3.192 1.626 13.388

Kalender-/ Geschäftsjahr
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Erläuterung der wesentlichen Annahmen und Wirkungszusammenhänge der voraussichtlichen 
Ertragslage der Emittentin 

 
1 

Die kalkulierten Erlöse aus Stromeinspei-

sung ergeben sich aus dem kalkulierten Ertrag 

und der kalkulierten Einspeiseförderung i.H.v. 

7,46 ct/kWh. Für das Jahr 2019 werden sechs 

Monate Stromeinspeisung kalkuliert.  

2 
Die Zusammensetzung der sonstigen be-

trieblichen Aufwendungen ergibt sich aus 

der Summe der Betriebskosten ohne Zins und 

Tilgung, wie sie in der voraussichtlichen Fi-

nanzlage abgebildet sind, und der Gewerbe-

steuer. 

3 
Die angesetzten Abschreibungen errechnen 

sich aus der Bemessungsgrundlage (aktivie-

rungspflichtige und abschreibungsfähige An-

schaffungskosten und Anschaffungsnebenkos-

ten der Anlagen) und einem linearen AfA-Satz 

von 6,25 %. Sonderabschreibungen sind nicht 

berücksichtigt.  

4 
Die Zinserträge ergeben sich aus Liquiditäts-

reserven und der Rückbaurücklage, die ver-

zinslich angelegt wurden. Es wurde ein Zins-

satz von 0,4 % zugrunde gelegt. 

5 
Die Zinsaufwendungen wurden im Zusam-

menhang mit der voraussichtlichen Finanzlage 

erläutert (S.88).  

6 
Die Gewerbesteuer wurde ebenfalls im Zu-

sammenhang mit der voraussichtlichen Fi-

nanzlage erläutert (S. 88). 

7
 Die Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind die 

Beträge, die der Anleger bei der Ermittlung 

seines zu versteuernden Einkommens im 

Rahmen seiner persönlichen Steuerpflicht je 

gezeichnetem Anteil von 10.000 Euro berück-

sichtigen muss. 

 

 

 

 
Bestandsanlagen der Morbacher Energielandschaft, die im Wege des Repowerings abgebaut 
werden (Quelle: Gemeinde Morbach) 
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Angaben über die Emittentin, ihr Kapital und ihre Geschäftstätigkeit  

Angaben über die Emittentin 

Firma der Emittentin:   Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH & Co. KG 

Sitz: Morbach 

Geschäftsanschrift: Energielandschaft, Gebäude 702, 54497 Morbach 

Rechtsform: Sonderform der Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG) 

Gründungsdatum: 08.03.2017. Die Emittentin ist auf unbestimmte Zeit gegründet.  

Maßgebliche Rechtsordnung: Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland 

Registergericht u. -nummer: Amtsgericht Wittlich, HRA 41352 

Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb 

von vier Bürger-Windkraftanlagen im Landkreis Bernkastel-Wittlich 

zur Erzeugung und Lieferung von elektrischer Energie. Die Wind-

kraftanlagen werden von der Gesellschaft selbst betrieben.  

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben sowie 

Rechtsgeschäfte, Rechtshandlungen und Maßnahmen vorzuneh-

men, die zulässig und geeignet sind, um die Zwecke der Gesell-

schaft unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Die Gesellschaft darf 

sich nicht an anderen Gesellschaften beteiligen, solange dies nicht 

lediglich eine untergeordnete Neben- oder Hilfstätigkeit darstellt. 

Die Gesellschaft ist insoweit berechtigt, sich zum Zwecke der 

Hilfstätigkeit der Stromeinspeisung an der Infrastruktur Windener-

gie Morbach GmbH & Co. KG zu beteiligen. Die Gesellschaft übt 

keine nach dem Kreditwesengesetz oder dem Kapitalanlagege-

setzbuch erlaubnispflichtigen Tätigkeiten aus. 

Persönlich haftende Gesell-

schafterin (Komplementärin): 

WWS Morbach Verwaltungs-GmbH, Sitz in Morbach. 

Grundsätzlich haftet die Komplementärin einer Kommanditgesell-

schaft unbeschränkt. Da es sich vorliegend bei der Komplementä-

rin der Emittentin um eine Kapitalgesellschaft in der Rechtsform 

der GmbH handelt, ist die Haftung der Komplementärin auf deren 

Gesellschaftsvermögen beschränkt.  

Das gezeichnete Kapital der Komplementärin beträgt 25.000 Euro. 

Das Kapital ist bereits vollständig eingezahlt. Gesellschafter der 

Komplementärin sind Frau Nadine Paulus, Herr Stefan Paulus und 

Herr Erich Wust. Geschäftsführer der Komplementärin ist Herr 

Erich Wust.  

Konzernhinweis: Die Emittentin ist kein Konzernunternehmen. 

Angaben über das Kapital der Emittentin

Höhe des gezeichneten Kapi-

tals und Art der Anteile:  

Die Höhe des gezeichneten Kapitals zum Zeitpunkt der Prospek-

taufstellung beträgt 2.700 Euro. Es handelt sich dabei um Kom-

manditanteile. 

Höhe der ausstehenden Ein-

lagen auf das Kapital: 

Die Einlage auf das Kapital wurde vollständig einbezahlt.   

Hauptmerkmale der Anteile Die Hauptmerkmale der Anteile der Gesellschafter der Emittentin 
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der Gesellschafter der Emit-

tentin zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung: 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ergeben sich aus den im 

Abschnitt „Rechtliche Grundlagen“ auf S. 65 bis 71 erläuterten 

Hauptmerkmalen der Anteile der Anleger und den abweichenden 

Hauptmerkmalen der Anteile der Gesellschafter der Emittentin 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung. 

Bisher ausgegebene Wertpa-

piere oder Vermögensanla-

gen: 

Bisher wurden keine Wertpapiere oder Vermögensanlagen im 

Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagengesetzes in Bezug 

auf die Emittentin ausgegeben.  

Sonstige Angaben: Da die Emittentin keine Aktiengesellschaft oder Kommanditgesell-

schaft auf Aktien ist, existieren keine umlaufenden Wertpapiere, 

die den Gläubigern Umtausch- oder Bezugsrechte einräumen 

können. 

Angaben über die Geschäftstätigkeit der Emittentin

Wichtigste Tätigkeitsberei-

che: 

Einziger Tätigkeitsbereich der Emittentin ist der Erwerb und der 

Betrieb von vier Windkraftanlagen im Landkreis Bernkastel-Wittlich 

zur Erzeugung und Lieferung von elektrischer Energie.  

Abhängigkeit von Patenten, 

Lizenzen, Verträgen oder 

neuen Herstellungsverfahren, 

soweit sie von wesentlicher 

Bedeutung für die Geschäfts-

tätigkeit oder Ertragslage der 

Emittentin sind: 

Nachfolgende Verträge sind für die Geschäftstätigkeit oder Er-

tragslage der Emittentin von wesentlicher Bedeutung:  

 Generalübernehmervertrag mit der Fa. wiwi consult 

Construction GmbH & Co. KG vom 19.03.2018:  

Wird dieser Vertrag nicht ordnungsgemäß erfüllt, kann die 

Emittentin die Stromproduktion nicht rechtzeitig aufneh-

men. Die wesentlichen damit zusammenhängenden Risi-

ken sind auf S. 26 (Inbetriebnahme- und Abnahmezeit-

punkt) und S. 31 (Vertragsrisiken) beschrieben. 

 Projektsteuerungsvertrag mit der Fa. Wust – Wind & 

Sonne GmbH & Co. KG vom 06.08.2018: 

Wird dieser Vertrag nicht ordnungsgemäß erfüllt, kann die 

Emittentin die Stromproduktion nicht rechtzeitig aufneh-

men und es kann zu höheren Investitionskosten kommen. 

Die wesentlichen damit zusammenhängenden Risiken 

sind auf S. 26 (Inbetriebnahme- und Abnahmezeitpunkt 

sowie Investitionskosten) und S. 31 (Vertragsrisiken) be-

schrieben. 

 Vollwartungsvertrag mit der Firma Enercon GmbH (noch 

nicht unterzeichnet): 

Der Vertrag ist für die Geschäftstätigkeit und Ertragslage 

der Emittentin von wesentlicher Bedeutung, da sich die 

nicht ordnungsgemäße Wartung negativ auf den Betrieb 

der Windenergieanlagen auswirken kann. Die wesentli-

chen damit zusammenhängenden Risiken sind auf S. 

26/27 (Reparatur, Wartung und Instandhaltung) und S. 31 

(Vertragsrisiken) beschrieben. 

Vertrag über die kaufmännische und technische Be-

triebsführung mit der Fa. Wust – Wind & Sonne GmbH & 

Co. KG vom 06.08.2018:  

Der Vertrag ist für die Geschäftstätigkeit und die Ertrags-

lage der Emittentin von wesentlicher Bedeutung, da sich 

die nicht ordnungsgemäße Betriebsführung negativ auf 
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den Betrieb der Windenergieanlagen auswirken kann. Die 

wesentlichen damit zusammenhängenden Risiken sind 

auf S. 26/27 (Reparatur, Wartung und Instandhaltung) und 

S. 31 (Vertragsrisiken) beschrieben. 

 Gestattungsvertrag mit der Gemeinde Morbach vom 

12.04.2017  

Der Vertrag ist für die Ertragslage der Emittentin von we-

sentlicher Bedeutung, da er entscheidend dafür ist, dass 

die Emittentin die Stromproduktion rechtzeitig aufnehmen 

kann. Die wesentlichen damit zusammenhängenden Risi-

ken sind auf S. 26 (Inbetriebnahme- und Abnahmezeit-

punkt) und S. 31 (Vertragsrisiken) beschrieben. 

 Pooling- und Abrechnungsvereinbarung zwischen der 

Emittentin, der Bürgerwindenergie Morbach Süd GmbH & 

Co. KG und der Infrastruktur Windenergie Morbach GmbH 

& Co. KG (noch nicht unterzeichnet): 

Der Vertrag ist für die Geschäftstätigkeit und die Ertrags-

lage der Emittentin von wesentlicher Bedeutung, da er 

entscheidend dafür ist, dass die Emittentin den erzeugten 

Strom einspeisen kann und Erträge und Kosten mit der 

weiteren Betreiberin im Windpark Morbach gepoolt wer-

den können. Die wesentlichen damit zusammenhängen-

den Risiken sind auf Seite 29 f. (Stromeinspeisung) und 

auf Seite 31 (Vertragsrisiken). 

 Darlehensverträge zur Finanzierung des Fremdkapitals 

und zur Zwischenfinanzierung des Eigenkapitals mit der 

Landesbank Saar vom 29.03.2018: 

Die Emittentin ist auf den Abschluss der Darlehensverträ-

ge angewiesen, da ansonsten die Finanzierung des Pro-

jekts nicht vollzogen werden kann und es zu Verzögerun-

gen im Bauablauf kommen kann oder das gesamte Pro-

jekt scheitert. Die wesentlichen damit zusammenhängen-

den Risiken werden auf Seite 32 (Einsatz von Fremdkapi-

tal) beschrieben. Nähere Angaben zu den Darlehensver-

trägen sind auf Seite 78 f. zu finden.  

Im Übrigen ist die Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung nicht von Verträgen abhängig, die von wesentlicher Bedeu-

tung für ihre Geschäftstätigkeit oder Ertragslage sind.  

Die Emittentin ist vom Bestand des Zuschlags der Bundesnetza-

gentur vom 19.05.2017 abhängig. Der Zuschlag lässt sich als Li-

zenz im weiteren Sinne beschreiben. Ohne den Zuschlag hat die 

Emittentin keinen Anspruch auf Förderung des erzeugten Stroms 

nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2017). Im Übrigen 

ist die Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht von 

Lizenzen abhängig, die von wesentlicher Bedeutung für ihre Ge-

schäftstätigkeit oder Ertragslage sind. 

Die Emittentin ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht von 

Patenten oder neuen Herstellungsverfahren abhängig, die von 

wesentlicher Bedeutung für ihre Geschäftstätigkeit oder Ertragsla-

ge sind. 

Gerichts-, Schieds-, und Ver- Es existieren keine Gerichts-, Schieds-, und Verwaltungsverfah-
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waltungsverfahren, die einen 

Einfluss auf die wirtschaftli-

che Lage der Emittentin und 

die Vermögensanlage haben 

können: 

ren, die einen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der Emittentin 

und die Vermögensanlage haben können. 

Laufende Investitionen: Die Emittentin tätigt zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine 

laufenden Investitionen.  

Außergewöhnliche Ereignis-

se: 

Die Tätigkeit der Emittentin ist nicht durch außergewöhnliche Er-

eignisse beeinflusst worden. 

 

 

Übersicht über die Beteiligungsstruktur und die wichtigsten vertraglichen Beziehun-

gen 
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Angaben zu wesentlichen Personen

Gründungsgesellschafter und Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung 

Gründungsgesellschafter 

 
Vorbemerkung: Die Emittentin wurde ursprünglich als Repowering der Morbacher Energielandschaft 

eG i.Gr. mit Satzung vom 08.03.2017 errichtet. Mit Gesellschafterbeschluss vom 01.02.2018 wurde 

beschlossen, die Emittentin in Form einer OHG fortzuführen. Anschließend ist die wiwi consult Verwal-

tungs GmbH als Komplementärin der Emittentin beigetreten und die Gesellschaft durch Formwechsel 

unter der Firma Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH & Co KG fortgeführt  worden. Am 06.04.2018 

ist die wiwi consult Verwaltungs GmbH aus der Emittentin ausgeschieden und die WWS Morbach 

Verwaltungs-GmbH als neue Komplementärin der Emittentin beigetreten.  

Gründungsgesellschafter 

Name: Geschäftsanschrift: Kommanditeinlage 

Herr Michael Schmitz Energielandschaft, Gebäude 702, 54497 Morbach 500 Euro 

Herr Dr. Jörn Parlies Energielandschaft, Gebäude 702, 54497 Morbach 500 Euro 

Herr Thorsten Höllwarth Energielandschaft, Gebäude 702, 54497 Morbach 500 Euro 

Herr Kai Bak Energielandschaft, Gebäude 702, 54497 Morbach 500 Euro 

Frau Anke Boveland Energielandschaft, Gebäude 702, 54497 Morbach 100 Euro 

Herr Jürgen Schabbach Energielandschaft, Gebäude 702, 54497 Morbach 100 Euro 

Herr Michael Esseln Energielandschaft, Gebäude 702, 54497 Morbach 100 Euro 

Herr Michael Grehl Energielandschaft, Gebäude 702, 54497 Morbach 100 Euro 

Herr Dr. Tobias Kühne Energielandschaft, Gebäude 702, 54497 Morbach 100 Euro 

Frau Bernhild Kühne Energielandschaft, Gebäude 702, 54497 Morbach 100 Euro 

Herr Egon Schabbach Energielandschaft, Gebäude 702, 54497 Morbach 100 Euro 

 

Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

Komplementärin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

Firma: WWS Morbach Verwaltungs-GmbH 

Sitz: Morbach 

Geschäftsanschrift: Energielandschaft, Gebäude 702, 54497 Morbach 

 

Kommanditisten der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung  

Kommanditisten der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind ausschließlich die Grün-

dungsgesellschafter  
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Der Gesamtbetrag der von den Gründungsge-

sellschaftern insgesamt gezeichneten und ein-

gezahlten Einlagen beträgt 2.700 Euro. Es 

handelt sich um die Kommanditeinlagen der 

Gründungsgesellschafter der Emittentin.  

Der Gesamtbetrag der von den Gesellschaf-

tern der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospek-

taufstellung insgesamt gezeichneten und ein-

gezahlten Einlagen beträgt 2.700 Euro. Es 

handelt sich dabei um Kommanditeinlagen der 

Kommanditisten der Emittentin zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung. 

*** 

Die Gründungsgesellschaftern und Kommandi-

tisten der Emittentin zum Zeitpunkt der Pros-

pektaufstellung Herr Schmitz, Herr Dr. Parlies, 

Herr Höllwarth, Herr Bak, Frau Boveland, Herr 

Jürgen Schabbach, Herr Esseln, Herr Grehl, 

Herr Dr. Kühne, Frau Kühne und Herr Egon 

Schabbach nehmen an den Ausschüttungen 

sowie am Gewinn und Verlust der Emittentin 

wie die beitretenden Kommanditisten im Ver-

hältnis der Einlagen teil. Aufgrund ihrer jeweili-

gen Einlage i.H.v. jeweils 500 Euro erhalten 
Herr Schmitz, Herr Dr. Parlies, Herr Höllwarth 

und Herr Bak in der der prognostizierten Lauf-

zeit bis zum 30.06.2039 Ausschüttungen in 

Höhe von jeweils 1.000 Euro. Aufgrund ihrer 

jeweiligen Einlage i.H.v. jeweils 100 Euro er-

halten Frau Boveland, Herr Jürgen Schabbach, 

Herr Esseln, Herr Grehl, Herr Dr. Kühne, Frau 

Kühne und Herr Egon Schabbach in der der 

prognostizierten Laufzeit bis zum 30.06.2039 

Ausschüttungen in Höhe von jeweils 200 Euro. 

Herr Schmitz, Herr Dr. Parlies und Herr Höll-

warth sind aufgrund ihrer jeweiligen mittelba-

ren Beteiligung an der wiwi consult GmbH & 

Co. KG und der wiwi consult construction 

GmbH & Co. KG (siehe dazu unten S. 100) 

auch an den Gewinnen dieser Gesellschaften 

mittelbar beteiligt. Ob und ggf. in welcher Höhe 

diese Gesellschaften einen Gewinn erzielen, 

steht zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

nicht fest, so dass keine Angabe zur Höhe die-

ser jeweiligen mittelbaren Gewinnbeteiligungen 

getätigt werden kann.   

Der Komplementärin der Emittentin zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung WWS Morbach 

Verwaltungs-GmbH steht für die Übernahme 

der persönlichen Haftung eine Vergütung in 

Höhe von 1.250 Euro zzgl. USt. jährlich (bezo-

gen auf die geplante Laufzeit der Vermögens-

anlage bis zum 30.06.2039 ein Betrag in Höhe 

von 25.000 Euro zzgl. USt.) zu sowie Ersatz 

ihrer Aufwendungen, die ihr aus der Ge-

schäftsführung entstehen. Diese Aufwendun-

gen können zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung nicht näher beziffert werden. 

Insgesamt stehen den Gründungsgesellschaf-

tern damit Gewinnbeteiligungen, Entnahme-

rechte, sonstige Gesamtbezüge, insbesondere 

Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsent-

schädigungen, Versicherungsentgelte, Provisi-

onen und Nebenleistungen jeder Art in Höhe 

von 5.400 Euro sowie eine derzeit nicht bezif-

ferbare mittelbare Gewinnbeteiligung von 

Herrn Schmitz, Herr Dr. Parlies und Herr Höll-

warth an der wiwi consult GmbH & Co KG zu. 

Darüber hinaus stehen den Gründungsgesell-

schaftern keine Gewinnbeteiligungen, Ent-

nahmerechte, sonstige Gesamtbezüge, insbe-

sondere Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Auf-

wandsentschädigungen, Versicherungsentgel-

te, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art 

zu. 

Insgesamt stehen den Gesellschaftern der 

Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung damit Gewinnbeteiligungen, Entnahme-

rechte, sonstige Gesamtbezüge, insbesondere 

Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsent-

schädigungen, Versicherungsentgelte, Provisi-

onen und Nebenleistungen jeder in Höhe von 

30.400 Euro sowie eine derzeit nicht beziffer-

bare mittelbare Gewinnbeteiligung von Herrn 

Schmitz, Herr Dr. Parlies und Herr Höllwarth 

an der wiwi consult GmbH & Co KG und der 

wiwi consult Construction GmbH & Co. KG und 

ein nicht näher bezifferter Aufwandsersatz der 

Komplementärin der Emittentin zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung zu. Darüber hinaus 

stehen den Gesellschaftern der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine Ge-

winnbeteiligungen, Entnahmerechte, sonstige 

Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, Ge-

winnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, 

Versicherungsentgelte, Provisionen und Ne-

benleistungen jeder Art zu. 
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Weitere Angaben zur WWS Morbach Ver-

waltungs-GmbH 

Bei der Komplementärin der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung WWS Mor-

bach Verwaltungs-GmbH handelt es sich um 

eine juristische Person, deren Sitz und Ge-

schäftsleitung sich im Inland befindet und die 

somit strafrechtlich im Inland nicht verfolgt 

werden kann. Für juristische Personen ist die 

Erstellung eines Führungszeugnisses nicht 

möglich. Es besteht keine ausländische Verur-

teilung bezüglich der WWS Morbach Verwal-

tungs-GmbH. 

Über das Vermögen der WWS Morbach Ver-

waltungs-GmbH ist innerhalb der letzten fünf 

Jahre kein Insolvenzverfahren eröffnet oder 

mangels Masse abgewiesen worden. 

Die WWS Morbach Verwaltungs-GmbH war 

innerhalb der letzten fünf Jahre nicht in der 

Geschäftsführung einer Gesellschaft tätig, über 

deren Vermögen ein Insolvenzverfahren eröff-

net oder mangels Masse abgewiesen worden. 

In Bezug auf die WWS Morbach Verwaltungs-

GmbH ist keine frühere Aufhebung einer Er-

laubnis zum Betreiben von Bankgeschäften 

oder zur Erbringung von Finanzdienstleistun-

gen durch die Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht erfolgt.  

Die WWS Morbach Verwaltungs-GmbH ist 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht 

unmittelbar oder mittelbar beteiligt an Unter-

nehmen oder tätig für Unternehmen, die mit 

dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlage 

beauftragt sind oder die der Emittentin Fremd-

kapital zur Verfügung stellen oder die mit der 

Emittentin oder Anbieterin nach § 271 des 

Handelsgesetzbuches in einem Beteiligungs-

verhältnis stehen oder verbunden sind. Sie ist 

nicht mit dem Vertrieb der emittierten Vermö-

genanlage beauftragt und stellt der Emittentin 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung kein 

Fremdkapital zur Verfügung oder vermitteln ihr 

solches.  

Die WWS Morbach Verwaltungs-GmbH ist 

nicht unmittelbar oder mittelbar beteiligt an Un-

ternehmen oder tätig für Unternehmen, die im 

Zusammenhang mit der Anschaffung oder 

Herstellung der Anlageobjekte Lieferungen 

oder Leistungen erbringen. Die WWS Morbach 

Verwaltungs-GmbH erbringt zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung keine Lieferungen oder 

Leistungen im Zusammenhang mit der An-

schaffung oder Herstellung der Anlageobjekte.  

Weitere Angaben zu Herrn Michael Schmitz, 

Herrn Dr. Jörn Parlies, Herrn Thorsten 

Höllwarth, Herrn Kai Bak, Frau Anke Bove-

land, Herrn Jürgen Schabbach, Herrn Mi-

chael Esseln, Herrn Michael Greh, Herrn Dr. 

Tobias Kühne, Frau Bernhild Kühne und 

Herrn Egon Schabbach 

Gründungsgesellschafter der Emittentin und 

Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung sind Herr Michael 

Schmitz, Herr Dr. Jörn Parlies, Herr Thorsten 

Höllwarth, Herr Kai Bak, Frau Anke Boveland, 

Herr Jürgen Schabbach, Herr Michael Esseln, 

Herr Michael Greh, Herr Dr. Tobias Kühne, 

Frau Bernhild Kühne und Herr Egon Schab-

bach.  

Bei Herrn Schmitz, Herrn Dr. Parlies, Herrn 

Höllwarth, Herrn Bak, Frau Boveland, Herrn 

Jürgen Schabbach, Herrn Esseln, Herrn Greh, 

Herrn Dr. Kühne, Frau Kühne und Herrn Egon 

Schabbach liegen keine Eintragungen in einem 

Führungszeugnis vor, dass zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung nicht älter als sechs Mo-

nate ist, in Bezug auf Verurteilungen wegen 

einer Straftat nach den §§ 263 bis 283d des 

Strafgesetzbuches, § 54 des Kreditwesensge-

setzes, § 119 des Wertpapierhandelsgesetzes 

oder § 369 der Abgabenordnung. Herr 

Schmitz, Herr Dr. Parlies, Herr Höllwarth, Herr 

Bak, Frau Boveland, Herr Jürgen Schabbach, 

Herr Esseln, Herr Grehl, Herr Dr. Kühne, Frau 

Kühne und Herr Egon Schabbach sind zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung Deutsche. 

Über das Vermögen von Herrn Schmitz, Herrn 

Dr. Parlies, Herrn Höllwarth, Herrn Bak, Frau 

Boveland, Herrn Jürgen Schabbach, Herrn Es-

seln, Herrn Greh, Herrn Dr. Kühne, Frau Küh-

ne und Herrn Egon Schabbach wurde inner-

halb der letzten fünf Jahre kein Insolvenzver-

fahren eröffnet oder mangels Masse abgewie-

sen. Herr Schmitz, Herr Dr. Parlies, Herr Höll-

warth, Herr Bak, Frau Boveland, Herr Jürgen 

Schabbach, Herr Esseln, Herr Grehl, Herr Dr. 

Kühne, Frau Kühne und Herr Egon Schabbach 

waren innerhalb der letzten fünf Jahre nicht in 

der Geschäftsführung einer Gesellschaft tätig, 

über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren 
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eröffnet oder mangels Masse abgewiesen 

wurde.  

Bei Herrn Schmitz, Herrn Dr. Parlies, Herrn 

Höllwarth, Herrn Bak, Frau Boveland, Herrn 

Jürgen Schabbach, Herrn Esseln, Herrn Greh, 

Herrn Dr. Kühne, Frau Kühne und Herrn Egon 

Schabbach bestehen keine früheren Aufhe-

bungen einer Erlaubnis zum Betreiben von 

Bankgeschäften oder zur Erbringung von Fi-

nanzdienstleistungen durch die Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht. 

Herr Schmitz, Herr Dr. Parlies, Herr Höllwarth, 

Herr Bak, Frau Boveland, Herr Jürgen Schab-

bach, Herr Esseln, Herr Grehl, Herr Dr. Kühne, 

Frau Kühne und Herr Egon Schabbach sind 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht 

unmittelbar oder mittelbar beteiligt an Unter-

nehmen oder tätig für Unternehmen, die mit 

dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlage 

beauftragt sind oder die der Emittentin Fremd-

kapital zur Verfügung stellen oder die mit der 

Emittentin oder Anbieterin nach § 271 des 

Handelsgesetzbuches in einem Beteiligungs-

verhältnis stehen oder verbunden sind. Sie 

sind nicht mit dem Vertrieb der emittierten 

Vermögensanlage beauftragt und stellen der 

Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung kein Fremdkapital zur Verfügung oder 

vermitteln ihr solches. 

Herr Bak, Frau Boveland, Herr Jürgen Schab-

bach, Herr Esseln, Herr Grehl, Herr Dr. Kühne, 

Frau Kühne und Herr Egon Schabbach sind 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht 

unmittelbar oder mittelbar beteiligt an Unter-

nehmen, die im Zusammenhang mit der An-

schaffung oder Herstellung des Anlageobjekts 

Lieferungen oder Leistungen erbringen. Herr 

Schmitz, Herr Dr. Parlies und Herr Höllwarth 

sind zu jeweils 20% des Kommanditkaptals 

(jeweils 5.000 Euro) an der wiwi partner GmbH 

& Co. KG beteiligt, die ihrerseits zu 10% des 

Kommanditkapitals an der wiwi consult GmbH 

& Co. KG beteiligt ist. Herr Schmitz, Herr Dr. 

Parlies und Herr Höllwarth sind deswegen mit-

telbar an der wiwi consult GmbH & Co. KG be-

teiligt. Diese hat die Projektentwicklung für den 

geplanten Windpark übernommen. Die wiwi 

consult GmbH & Co. KG hält ferner 100% der 

Kommanditanteile an der wiwi consult 

Construction GmbH & Co. KG. Herr Schmitz, 

Herr Dr. Parlies und Herr Höllwarth sind des-

wegen mittelbar auch an der wiwi consult 

Construction GmbH & Co. KG beteiligt. Diese 

errichtet den Windpark als Generalunterneh-

merin und hat ein Anschubdarlehen des Anla-

genherstellers ENERCON GmbH von der 

Emittentin schuldbefreiend übernommen. Im 

Übrigen sind Herr Schmitz, Herr Dr. Parlies 

und Herr Höllwarth nicht unmittelbar oder mit-

telbar beteiligt an Unternehmen, die im Zu-

sammenhang mit der Anschaffung oder Her-

stellung des Anlageobjekts Lieferungen oder 

Leistungen erbringen. 

Frau Boveland, Herr Jürgen Schabbach, Herr 

Esseln, Herr Grehl, Herr Dr. Kühne, Frau Küh-

ne und Herr Egon Schabbach sind zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung nicht tätig für 

Unternehmen, die im Zusammenhang mit der 

Anschaffung oder Herstellung des Anlageob-

jekts Lieferungen oder Leistungen erbringen. 

Herr Schmitz, Herr Dr. Parlies, Herr Höllwarth 

und Herr Bak sind zum Zeitpunkt der Prospek-

taufstellung für die wiwi consult GmbH & Co. 

KG tätig. Wie ausgeführt, hat diese die Pro-

jektentwicklung für den geplanten Windpark 

übernommen. Im Übrigen sind Herr Schmitz, 

Herr Dr. Parlies, Herr Höllwarth und Herr Bak 

nicht tätig für Unternehmen, die im Zusam-

menhang mit der Anschaffung oder Herstel-

lung des Anlageobjekts Lieferungen oder Leis-

tungen erbringen. 

Frau Boveland, Herr Jürgen Schabbach, Herr 

Esseln, Herr Grehl, Herr Dr. Kühne, Frau Küh-

ne und Herr Egon Schabbach erbringen keine 

Lieferungen oder Leistungen im Zusammen-

hang mit der Anschaffung oder Herstellung der 

Anlageobjekte. 

Herr Schmitz, Herr Dr. Parlies, Herr Höllwarth 

und Herr Bak erbringen im Rahmen ihrer Tä-

tigkeit für die wiwi consult GmbH & Co. KG fol-

gende Leistungen selbst: Herr Schmitz erbringt 

die elektrotechnische Planung, Herr Dr. Parlies 

übernimmt die Steuerung Genehmigungsver-

fahrens, die Flächensicherung und die Beauf-

tragung von Gutachten, Herr Höllwarth über-

nimmt die Ausführungsplanung und die Bau-

gewerksvergabe sowie die Bauleitung und 

Herr Bak übernimmt die Erstellung Lagepläne 

und die Ausführungsplanung. Im Übrigen er-

bringen Herr Schmitz, Herr Dr. Parlies, Herr 

Höllwarth und Herr Bak keine Lieferungen oder 

Leistungen im Zusammenhang mit der An-

schaffung oder Herstellung der Anlageobjekte.  
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Mitglieder der Geschäftsführung und 

des Beirats der Emittentin, Anbieterin 

und Prospektverantwortliche sowie 

weitere Personen  

Mitglied der Geschäftsführung der Emitten-

tin 

Die Geschäftsführung der Emittentin wird von 

der persönlich haftenden Gesellschafterin 

(Komplementärin) WWS Morbach Verwal-

tungs-GmbH übernommen. Diese übernimmt 

die Funktion der Vertretung der Emittentin. 

 

Mitglied der Geschäftsführung der Emitten-

tin 

Name: Herr Erich Wust 

Geschäftsanschrift: 
Neue Straße 17a, 

91459 Markt Erlbach 
 

Herr Erich Wust ist das einzige Mitglied der 

Geschäftsführung der Emittentin. Weitere An-

gaben zu Herrn Wust finden sich ab der Fol-

geseite.  

Beirat der Emittentin 

Die Gesellschaft wird einen Beirat erhalten. 

Der Beirat besteht aus mindestens fünf von der 

Gesellschafterversammlung bestimmten Per-

sonen. Beiratsmitglieder können ausschließlich 

Gesellschafter sein. Der Beirat wird erstmals 

bei der ordentlichen Gesellschafterversamm-

lung nach dem Abschluss der Aufstockung des 

Kommanditkapitals und dem Beitritt aller 

Kommanditisten oder durch einen Beschluss 

im schriftlichen Verfahren gewählt. Die Mitglie-

der des Beirats wurden zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung noch nicht bestimmt. Der 

Beirat der Emittentin besteht zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung  deswegen noch nicht.  

Die Mitglieder des Beirats der Emittentin haben 

zukünftig Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen 

zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Über 

eine darüber hinausgehende Vergütung ent-

scheidet die Gesellschafterversammlung. Die 

Höhe der Vergütung und der Auslagen der 

Mitglieder des Beirats der Emittentin kann 

deswegen nicht prognostiziert werden. Ferner 

nehmen die Mitglieder des Beirats der Emitten-

tin an Ausschüttungen und am Gewinn und 

Verlust der Emittentin wie die übrigen Kom-

manditisten im Verhältnis ihrer jeweiligen Ein-

lagen teil.  

Im Übrigen stehen den Mitgliedern des Beirats 

der Emittentin im Zusammenhang mit der an-

gebotenen Vermögensanlage keine Gewinnbe-

teiligungen, Entnahmerechte, sonstige Ge-

samtbezüge, insbesondere Gehälter, Auf-

wandsentschädigungen, Versicherungsentgel-

te, Provisionen oder Nebenleistungen jeder Art 

zu.  

Vorstand und Aufsichtsgremien der Emit-
tentin 

Ein Vorstand oder Aufsichtsgremien existieren 

nicht. 

Anbieterin und Prospektverantwortliche  

Anbieterin und Prospektverantwortliche:  

Firma: 
Wust – Wind & Sonne 

GmbH & Co. KG 

Sitz: Markt Erlbach 

Geschäftsan-

schrift: 

Neue Straße 17a,  

91459 Markt Erlbach 

Handelsregister: Amtsgericht Fürth, 

HRA 9340 

 

Die Geschäftsführung der Anbieterin und 

Prospektverantwortlichen wird von ihrer Kom-

plementärin, der Wust Windkraft Verwaltungs- 

und Beteiligungs- GmbH, übernommen. Diese 

übernimmt die Funktion der Vertretung der An-

bieterin und Prospektverantwortlichen. Einziger 

Geschäftsführer der Komplementärin der An-

bieterin und Prospektverantwortlichen ist Herr 

Erich Wust.  

Einziges Mitglied der Geschäftsführung der 

Anbieterin und Prospektverantwortlichen ist 

damit Herr Erich Wust, Geschäftsanschrift: 

Neue Straße 17a, 91459 Markt Erlbach. Weite-

re Mitglieder der Geschäftsführung hat die An-

bieterin und Prospektverantwortliche nicht. 

Vorstände, Aufsichtsräte oder Beiräte hat die 

Anbieterin und Prospektverantwortliche nicht.  

Herr Erich Wust ist auch alleiniges Mitglied der 

Geschäftsführung der Emittentin. Im Übrigen 

übt Herr Erich Wust bei der Emittentin keine 

Funktion aus. 

Gemeinsame Angaben zu dem Mitglied der 
Geschäftsführung der Emittentin und dem 
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Mitglied der Geschäftsführung der Anbiete-
rin und Prospektverantwortlichen Herrn 
Erich Wust 

Herr Erich Wust ist einziges Mitglied der Ge-

schäftsführung der Emittentin sowie einziges 

Mitglied der Geschäftsführung der Anbieterin 

und Prospektverantwortlichen. Aufgrund dieser 

Personenidentität werden die Angaben zu dem 

Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin 

und dem Mitglied der Geschäftsführung der 

Anbieterin und Prospektverantwortlichen ge-

meinsam getätigt. 

Herr Erich Wust ist Deutscher. Ausländische 

Verurteilungen liegen nicht vor.  

Bei Herrn Erich Wust liegen zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung keine Eintragungen in sei-

nem Führungszeugnis in Bezug auf Verurtei-

lungen wegen einer Straftat nach den §§ 263 

bis 283 d des Strafgesetzbuches, § 54 des 

Kreditwesengesetzes, § 119 des Wertpapier-

handelsgesetzes oder § 369 der Abgabenord-

nung vor. Das Führungszeugnis des Herrn 

Erich Wust ist zum Zeitpunkt der Prospektauf-

stellung nicht älter als sechs Monate.  

Über das Vermögen des Herrn Erich Wust 

wurde innerhalb der letzten fünf Jahre kein In-

solvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse 

abgewiesen. Herr Erich Wust war innerhalb 

der letzten fünf Jahren nicht in der Geschäfts-

führung einer Gesellschaft tätig, über deren 

Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder 

mangels Masse abgewiesen wurde.  

Bei Herrn Erich Wust besteht keine frühere 

Aufhebung einer Erlaubnis zum Betreiben von 

Bankgeschäften oder zur Erbringung von Fi-

nanzdienstleistungen durch die Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht. 

Herr Erich Wust ist zum Zeitpunkt der Prospek-

taufstellung nicht in wesentlichem Umfang un-

mittelbar oder mittelbar beteiligt an Unterneh-

men, die mit dem Vertrieb der emittierten oder 

der angebotenen Vermögensanlage beauftragt 

oder betraut sind. Herr Erich Wust ist zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung in keiner Art 

und Weise für Unternehmen tätig, die mit dem 

Vertrieb der emittierten oder der angebotenen 

Vermögensanlage beauftragt oder betraut 

sind. Herr Erich Wust ist zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung in keiner Art und Weise 

mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensan-

lage beauftragt. 

Herr Erich Wust ist zum Zeitpunkt der Prospek-

taufstellung nicht in wesentlichem Umfang un-

mittelbar oder mittelbar beteiligt an Unterneh-

men, die der Emittentin Fremdkapital zur Ver-

fügung stellen oder geben. Herr Erich Wust ist 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung in kei-

ner Art und Weise für Unternehmen tätig, die 

der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung 

stellen oder geben. Herr Erich Wust stellt zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung in keiner Art 

und Weise der Emittentin Fremdkapital zur 

Verfügung und vermittelt der Emittentin auch in 

keiner Art und Weise Fremdkapital.  

Die Wust – Wind & Sonne GmbH & Co. KG 

erbringt im Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

Lieferungen und Leistungen, die im Zusam-

menhang mit der Anschaffung oder Herstel-

lung des Anlageobjekts stehen. Es handelt 

sich dabei um die Projektsteuerung in der Er-

richtungsphase, die Übernahme der Funktion 

als Anbieterin und Prospektverantwortliche 

dieser Vermögensanlage und die kaufmänni-

sche und technische Betriebsführung der An-

lageobjekte unter der Beschränkung des § 7.2 

des Gesellschaftsvertrages. 

Herr Erich Wust ist an der Wust – Wind & 

Sonne GmbH & Co. KG (Anbieterin und Pros-

pektverantwortliche) mit einer Einlage von 

1.000 Euro unmittelbar als Kommanditist betei-

ligt. Darüber hinaus ist Herr Erich Wust mit 

50 % der Stammeinlage Mitgesellschafter der 

Wust Windkraft Verwaltungs- und Beteiligungs- 

GmbH (Komplementärin der Anbieterin und 

Prospektverantwortlichen), und damit auch mit-

telbar an der Wust – Wind & Sonne GmbH & 

Co. KG (Anbieterin und Prospektverantwortli-

che) beteiligt. Darüber hinaus ist Herr Erich 

Wust zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

nicht in wesentlichem Umfang unmittelbar oder 

mittelbar an Unternehmen beteiligt, die im Zu-

sammenhang mit der Anschaffung oder Her-

stellung der Anlageobjekte Lieferungen oder 

Leistungen erbringen. 

Herr Erich Wust ist als Geschäftsführer für die 

Wust – Wind & Sonne GmbH & Co. KG (An-

bieterin und Prospektverantwortliche) tätig. 

Darüber hinaus ist Herr Erich Wust zum Zeit-

punkt der Prospektaufstellung in keiner Art und 

Weise für Unternehmen tätig, die im Zusam-

menhang mit der Anschaffung oder Herstel-

lung des Anlageobjekts Lieferungen oder Leis-

tungen erbringen.  
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Herr Erich Wust erbringt die oben genannten 

Leistungen der Wust – Wind & Sonne GmbH & 

Co. KG (Anbieterin und Prospektverantwortli-

che) in seiner Funktion als deren Geschäfts-

führer. Darüber hinaus erbringt Herr Erich 

Wust zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung in 

keiner Art und Weise Lieferungen und Leistun-

gen im Zusammenhang mit der Anschaffung 

oder Herstellung der Anlageobjekte. 

Herr Erich Wust ist tätig als Geschäftsführer 

der WWS Morbach Verwaltungs-GmbH (Kom-

plementärin der Emittentin). Die WWS Mor-

bach Verwaltungs-GmbH steht als deren Kom-

plementärin in einem Beteiligungsverhältnis 

zur Emittentin.  

Herr Erich Wust ist zudem tätig als Geschäfts-

führer der Wust Windkraft Verwaltungs- und 

Beteiligungs- GmbH (Komplementärin der An-

bieterin und Prospektverantwortlichen). Die 

Wust Windkraft Verwaltungs- und Beteiligungs- 

GmbH (Komplementärin der Anbieterin und 

Prospektverantwortliche) steht als deren Kom-

plementärin in einem Beteiligungsverhältnis 

zur Wust – Wind & Sonne GmbH & Co. KG 

(Anbieterin und Prospektverantwortliche).  

Darüber hinaus ist Herr Erich Wust nicht für 

Unternehmen tätig, die mit der Emittentin oder 

der Anbieterin nach § 271 des Handelsgesetz-

buches in einem Beteiligungsverhältnis stehen 

oder verbunden sind.  

Herr Erich Wust ist mit 34 % der Stammeinlage 

Mitgesellschafter der WWS Morbach Verwal-

tungs-GmbH (Komplementärin der Emittentin). 

Die WWS Morbach Verwaltungs-GmbH steht 

als deren Komplementärin in einem Beteili-

gungsverhältnis zur Emittentin. Ferner ist Herr 

Erich Wust mit 50 % der Stammeinlage Mitge-

sellschafter der Wust Windkraft Verwaltungs- 

und Beteiligungs- GmbH (Komplementärin der 

Anbieterin und Prospektverantwortlichen). Die 

Wust Windkraft Verwaltungs- und Beteiligungs- 

GmbH (Komplementärin der Anbieterin und 

Prospektverantwortliche) steht als deren Kom-

plementärin in einem Beteiligungsverhältnis 

zur Wust – Wind & Sonne GmbH & Co. KG 

(Anbieterin und Prospektverantwortliche).  

Darüber hinaus ist Herr Erich Wust nicht in 

wesentlichem Umfang unmittelbar oder mittel-

bar an Unternehmen beteiligt, die mit der Emit-

tentin oder der Anbieterin nach § 271 des 

Handelsgesetzbuches in einem Beteiligungs-

verhältnis stehen oder verbunden ist.  

*** 

Für seine Tätigkeit als einziges Mitglied der 

Geschäftsführung der Emittentin und als einzi-

ges Mitglied der Geschäftsführung der Anbie-

terin und Prospektverantwortlichen erhält Herr 

Erich Wust zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung weder einen Aufwendungsersatz noch ei-

ne Geschäftsführervergütung.  

Herr Erich Wust ist im Verhältnis seiner Anteile 

an dem Ergebnis der Anbieterin und Prospekt-

verantwortlichen (Wust – Wind & Sonne GmbH 

& Co. KG) beteiligt. Die Höhe der Ergebnisbe-

teiligung des Mitglieds der Geschäftsführung 

an der Wust – Wind & Sonne GmbH & Co. KG 

(Anbieterin und Prospektverantwortliche) steht 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht 

fest, da sie davon abhängt, ob und in welcher 

Höhe die Wust – Wind & Sonne GmbH & Co. 

KG (Anbieterin und Prospektverantwortliche) 

nach Abzug aller Personal und Sachkosten ei-

nen Gewinn erwirtschaftet. 

Darüber hinaus stehen dem einzigen Mitglied 

der Geschäftsführung der Emittentin und dem 

einzigen Mitglied der Anbieterin und Prospekt-

verantwortlichen Herrn Erich Wust keine Ge-

winnbeteiligungen, Entnahmerechte, sonstige 

Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, Ge-

winnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, 

Versicherungsentgelte, Provisionen und Ne-

benleistungen jeder Art zu. 

Treuhänder 

Es existiert kein Treuhandvermögen und dem-

entsprechend kein Treuhandvert rag.  

Mittelverwendungskontrolleur 

Es existiert kein Mittelverwendungskontrolleur 

und dementsprechend auch kein Vertrag über 

die Mittelverwendungskontrolle.  

Sonstige Personen 

Sonstige Personen, die nicht in den Kreis der 

nach der Vermögensanlagen-Verkaufs-

prospektverordnung angabepflichtigen Perso-

nen fallen, die jedoch die Herausgabe oder 

den Inhalt des Verkaufsprospekts oder die Ab-

gabe oder den Inhalt des Angebots der Ver-

mögensanlage wesentlich beeinflusst haben, 

existieren nicht.  



 

 
Verkaufsprospekt   Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH & Co. KG │ 104 

 

Gesellschaftsvertrag 

der Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH & Co. KG 

 

Der Gesellschaftsvertrag der Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH & Co. KG wird hiermit wie folgt 

neu gefasst und tritt in dieser Form unter der aufschiebenden Bedingung des Beitritts der WWS Mor-

bach Verwaltungs-GmbH als neue Komplementärin anstelle der bisherigen Komplementärin in Kraft : 

 

§ 1 Firma und Sitz  

 1.1 Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft unter der Firma: „Bürgerwindenergie Morbach 

Nord GmbH & Co. KG“ („Gesellschaft“).  

 1.2 Der Sitz der Gesellschaft ist Morbach. 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens  

 2.1 Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb von vier Bürger-

Windkraftanlagen im Landkreis Bernkastel-Wittlich zur Erzeugung und Lieferung von elektri-

scher Energie. Die Windkraftanlagen werden von der Gesellschaft selbst betrieben.   

 2.2 Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben sowie Rechtsgeschäfte, Rechts-

handlungen und Maßnahmen vorzunehmen, die zulässig und geeignet sind, um die Zwecke der 

Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Die Gesellschaft darf sich nicht an anderen 

Gesellschaften beteiligen, solange dies nicht lediglich eine untergeordnete Neben- oder Hilfstä-

tigkeit darstellt. Die Gesellschaft ist insoweit berechtigt, sich zum Zwecke der Hilfstätigkeit der 

Stromeinspeisung an der Infrastruktur Windenergie Morbach GmbH & Co. KG zu beteiligen. Die 

Gesellschaft übt keine nach dem Kreditwesengesetz oder dem Kapitalanlagegesetzbuch er-

laubnispflichtigen Tätigkeiten aus. 

§ 3 Beginn und Dauer der Gesellschaft; Geschäftsjahr  

 3.1 Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.  

 3.2 Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und 

endet am 31.12. des Jahres, in dem die Gesellschaft in das Handelsregister eingetragen wor-

den ist.  

§ 4 Gesellschafter  

 4.1 Als Gesellschafter sind beteiligt:  

a. WWS Morbach Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Morbach, Geschäftsanschrift: Energieland-

schaft, Gebäude 702, 54497 Morbach als persönlich haftende Gesellschafterin (Komplemen-

tärin). Ihr Gesellschaftsbeitrag besteht in der Geschäftsführung für die Gesellschaft und in 

der Übernahme der persönlichen Haftung. Die Komplementärin hat keine geldwerte Einlage 

zu erbringen und ist am Vermögen und Ergebnis der Gesellschaft nicht beteiligt.  

b. Michael Schmitz (geboren am 17.01.1968) Anschrift:  Hans-Klenk-Straße 3, 55122 Mainz 

als Kommanditist mit einer als Hafteinlage in das Handelsregister einzutragenden Komman-

diteinlage (Pflichteinlage) in Höhe von € 500 (in Worten: Euro Fünfhundert).  
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c. Dr. Jörn Parplies Anschrift (geboren am 26.06.1976) Anschrift: Taunusstraße 11, 55118 

Mainz als Kommanditist mit einer als Hafteinlage in das Handelsregister einzutragenden 

Kommanditeinlage (Pflichteinlage) in Höhe von € 500 (in Worten: Euro Fünfhundert).  

d. Torsten Höllwarth (geboren am 17.03.1974) Anschrift: Martinstraße 81, 64285 Darmstadt als 

Kommanditist mit einer als Hafteinlage in das Handelsregister einzutragenden Kommandit-

einlage (Pflichteinlage) in Höhe von € 500 (in Worten: Euro Fünfhundert).  

e. Kai Bak (geboren am 06.01.1983) Anschrift Köppelstraße 3, 55120 Mainz Darmstadt als 

Kommanditist mit einer als Hafteinlage in das Handelsregister einzutragenden Kommandi t-

einlage (Pflichteinlage) in Höhe von € 500 (in Worten: Euro Fünfhundert).  

f. Anke Boveland (geboren am 03.06.1972) Anschrift:  Simmernerstraße 1A, 55471 Kümbd-

chen als Kommanditist mit einer als Hafteinlage in das Handelsregister einzutragenden 

Kommanditeinlage (Pflichteinlage) in Höhe von € 100 (in Worten: Euro Einhundert).  

g. Jürgen Schabbach (geboren am 30.05.1955) Anschrift: Auf der Insel 14, 54497 Morbach als 

Kommanditist mit einer als Hafteinlage in das Handelsregister einzutragenden Kommandi t-

einlage (Pflichteinlage) in Höhe von € 100 (in Worten: Euro Einhundert). 

h. Michael Esseln (geboren am 10.11.1967) Anschrift: Breiters Kreuz 5, 54497 Morbach als 

Kommanditist mit einer als Hafteinlage in das Handelsregister einzutragenden Kommandi t-

einlage (Pflichteinlage) in Höhe von € 100 (in Worten: Euro Einhundert). 

i. Michael Grehl (geboren am 31.10.1965) Anschrift: Charlottenhöhe 5, 54424 Thalfang als 

Kommanditist mit einer als Hafteinlage in das Handelsregister einzutragenden Kommandi t-

einlage (Pflichteinlage) in Höhe von € 100 (in Worten: Euro Einhundert).  

j. Dr. Tobias Kühne (geboren am 12.09.1957) Anschrift: Auf der Huhf 18, 54497 Morbach als 

Kommanditist mit einer als Hafteinlage in das Handelsregister einzutragenden Kommandi t-

einlage (Pflichteinlage) in Höhe von € 100 (in Worten: Euro Einhundert). 

k. Bernhild Kühne (geboren am 12.11.1969) Anschrift: Auf der Huhf 18, 54497 Morbach als 

Kommanditist mit einer als Hafteinlage in das Handelsregister einzutragenden Kommandi t-

einlage (Pflichteinlage) in Höhe von € 100 (in Worten: Euro Einhundert).  

l. Egon Schabbach (geboren am 29.11.1943) Anschrift: Zu den Wacken 7, 54497 Morbach als 

Kommanditist mit einer als Hafteinlage in das Handelsregister einzutragenden Kommandi t-

einlage (Pflichteinlage) in Höhe von € 100 (in Worten: Euro Einhundert).  

 4.2 Die Kommanditeinlagen der Gesellschafter sind fest. Sie bilden zusammen das Gesellschafts-

kapital. Sie können nur durch Änderung des Gesellschaftsvertrages geändert werden. Die 

Kommanditanteile sind maßgebend für die Beteiligung an Gewinn und Verlust, den stillen Re-

serven und das Auseinandersetzungsguthaben.  

 4.3 Die Pflichteinlagen sind in bar zu erbringen.  

§ 5 Aufnahme weiterer Kommanditisten  

 5.1 Es sollen weitere Kommanditisten aufgenommen werden. Die Pflichteinlage für neu eintretende 

Kommanditisten beträgt mindestens € 5.000,00 (in Worten: Euro fünftausend) und muss durch 

1.000 ganzzahlig teilbar sein; die Komplementärin kann nach eigenem Ermessen Abweichun-

gen hierzu zulassen. Die Pflichteinlagen der Kommanditisten sind als ihre Haftsummen in das 

Handelsregister einzutragen. 

 5.2 Die Komplementärin ist unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB bevollmäch-

tigt und ermächtigt, ohne weiteren Gesellschafterbeschluss im Namen und mit Wirkung für alle 

Gesellschafter die Beitrittsangebote anzunehmen. Sie kann hierzu Vereinbarungen über den 

Beitritt weiterer Kommanditisten abschließen, dem Handelsregister gegenüber die entspre-
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chenden Erklärungen abgeben sowie sämtliche Maßnahmen ergreifen und Willenserklärungen 

abgeben oder empfangen, die im Zusammenhang mit der Aufnahme weiterer Kommanditisten 

erforderlich oder sinnvoll sind. Die Beitritte der weiteren Kommanditisten zur Gesellschaft erfol-

gen unter der aufschiebenden Bedingung der Eintragung der Haftsumme betreffenden Gesell-

schafters in das Handelsregister. Bis zur Eintragung wird jeder beitretende Gesellschafter, der 

unter der aufschiebenden Bedingung der Eintragung der Haftsumme in das Handelsregister 

beigetreten ist, wie ein atypisch stiller Gesellschafter behandelt, für den dieser Gesellschaft s-

vertrag einschließlich der hierin geregelten Vermögens- und Mitspracherechte, insbesondere 

der Stimmrechte, entsprechend gilt. Die Komplementärin ist nicht zur Annahme der Beitrittsan-

gebote verpflichtet, insbesondere wenn durch den Beitritt die Eigenschaft der Gesellschaft als 

Bürgerenergiegesellschaft gemäß § 3 Nr. 15 EEG 2017 oder die Teilnahme der Gesellschaft an 

der Ausschreibung gemäß § 36 g EEG 2017 gefährdet würde.  

 5.3 Jeder Kommanditist ist verpflichtet, der Komplementärin für die Dauer der Gesellschaft, längs-

tens bis zur Löschung seiner Eintragung als Gesellschafter im Handelsregister, eine notariell 

beglaubigte, unwiderrufliche und über den Tod hinaus geltende Vollmacht zu seiner Eintragung 

in das Handelsregister und zur Vornahme weiterer im Zeitraum der Beteiligung erforderlic her 

Handelsregistermaßnahmen (z.B. beim Eintritt bzw. Ausscheiden anderer Kommanditisten) zu 

erteilen. Die Kosten der erstmaligen Beglaubigung trägt die Gesellschaft, die Kosten späterer 

Beglaubigungen sind vom Gesellschafter zu tragen. Ein Muster der Vollmacht wird von der 

Komplementärin zur Verfügung gestellt.  

 5.4 Jeder Kommanditist ist verpflichtet, der Komplementärin die Adresse anzugeben, unter der ihm 

gegenüber Erklärungen aller Art abzugeben sind. Adressänderungen sind der Komplementärin 

unverzüglich schriftlich oder in Textform mitzuteilen. 

 5.5 Zur Einhaltung der Voraussetzungen einer Bürgerenergiegesellschaft nach § 3 Nr. 15 EEG 

2017 verpflichten sich die Gesellschafter, in einem Zeitraum von zwei Jahren ab Inbetriebnah-

me der letzten Windenergieanlage, für die die Gesellschaft eine Förderung nach dem EEG 

2017 als Bürgerenergiegesellschaft erhält oder erhalten hat, keine Verträge zur Übertragung ih-

rer Stimmrechte zu schließen oder sonstige Absprachen zur Umgehung der Voraussetzungen 

nach § 3 Nr. 15 EEG 2017 zu treffen. 

 5.6 Verträge oder sonstige Absprachen von Gesellschaftern bedürfen der Zustimmung der Gesel l-

schaft, wenn sie 

a. vor der Inbetriebnahme der Windenergieanlagen der Gesellschaft eingegangen worden sind, 

und 

b. die Gesellschafter zur Übertragung der Anteile oder der Stimmrechte nach der Inbetrieb-

nahme oder zu einer Gewinnabführung nach der Inbetriebnahme verpflichten.  

Die Zustimmung erfolgt durch Gesellschafterbeschluss mit einfacher Mehrheit. Die Zustimmung 

darf nicht erteilt werden, soweit die vereinbarte Übertragung der Anteile oder Stimmrechte dazu 

führen würde, dass nach der Inbetriebnahme die Voraussetzungen nach § 3 Nr. 15 EEG 2017 

nicht mehr erfüllt wären oder umgangen würden. 

 5.7 Die Komplementärin kann der Gemeinde, in der die geplanten Windenergieanlagen errichtet 

werden sollen, oder einer Gesellschaft, an der diese Gemeinde zu 100 % beteiligt ist, eine fi-

nanzielle Beteiligung von 10 % an der Gesellschaft anbieten, ohne hierfür die gesonderte Zu-

stimmung der Gesellschafter zu benötigen. 
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§ 6 Leistung der Einlage  

 6.1 Die Pflichteinlagen sind durch Geldeinlagen nach gesonderter Aufforderung durch die Komple-

mentärin innerhalb der in der Aufforderung genannten Frist auf das in der Aufforderung ange-

gebene Konto der Gesellschaft zu erbringen. 

 6.2 Die Gesellschaft ist berechtigt, auf rückständige Zahlungen Verzugszinsen in Höhe von 5 %-

Punkten über dem von der Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen Basiszinssatz p.a. zu 

verlangen. Ferner sind die Rechte eines Gesellschafters nach diesem Vertrag ausgesetzt, bis 

sämtliche fälligen ausstehenden Zahlungen geleistet wurden, sofern und soweit hierdurch die 

Eigenschaft der Gesellschaft als Bürgerenergiegesellschaft gem. § 3 Nr. 15 EEG nicht entfällt. 

Die Geltendmachung eines weiteren Schadensersatzes bleibt unbenommen.  

 6.3 Leistet ein Kommanditist die Einlage nicht oder nicht vollständig, oder kommt er seinen Mitwir-

kungspflichten bei seiner Eintragung in das Handelsregister nicht nach, ist die Komplementärin 

ohne weiteren Gesellschafterbeschluss berechtigt und bevollmächtigt, den bet reffenden Kom-

manditisten – nach schriftlicher Mahnung mit Fristsetzung und Ausschlussandrohung – im Na-

men der Gesellschaft durch schriftliche Erklärung aus der Gesellschaft auszuschließen 

und/oder seine Pflichteinlage auf die Höhe der bis dahin geleisteten Einlage herabzusetzen, so-

fern und soweit hierdurch die Eigenschaft der Gesellschaft als Bürgerenergiegesellschaft gem. 

§ 3 Nr. 15 EEG nicht entfällt. Die Erklärung gilt mit Absendung an die der Gesellschaft zuletzt 

mitgeteilten Adresse des betreffenden Kommanditisten als erfolgt. Hiermit verbundene Kosten 

hat der betreffende Kommanditist zu tragen. Etwaige geleistete Zahlungen erhält der ausge-

schlossene Kommanditist abzüglich der im Zusammenhang mit dem Beitritt und dem Ausschei-

den anfallenden Kosten sowie angelaufener Verzugszinsen innerhalb von vier Wochen nach 

der Erklärung des Ausschlusses zurückerstattet. Weitere Ansprüche stehen dem ausgeschlos-

senen Kommanditisten nicht zu, insbesondere kein Abfindungsanspruch. Etwaige weitere 

Schadensersatzansprüche der Gesellschaft bleiben unberührt.  

 6.4 Die Kommanditisten haben, auch im Falle einer Liquidation, keine Nachschusspflicht. Die Haf-

tung ist auf die Höhe der in der Beitrittserklärung vereinbarten und im Handelsregister als Haft-

summe eingetragenen Einlage begrenzt. Unberührt bleibt das Aufleben der gesetzlichen Haf-

tung der Kommanditisten im Fall der Rückgewähr der Hafteinlage.  

§ 7 Geschäftsführung und Vertretung  

 7.1 Zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft ist ausschließlich die Komplementärin 

berechtigt und verpflichtet. Die Komplementärin und ihre jeweiligen Geschäftsführer sind von 

den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.  

 7.2 Die Komplementärin ist berechtigt, die kaufmännische und technische Betriebsführung im Na-

men und auf Rechnung der Gesellschaft auf Dritte zu übertragen und diesen Vollmacht zu ertei-

len, soweit die Leitung der Gesellschaft als solche und die unternehmerischen Entscheidungen 

im laufenden Geschäftsbetrieb in jedem Fall bei der Gesellschaft selbst verbleiben. Die Gesel l-

schaft hat sich Gestaltungs-, Lenkungs- und Weisungsrechte vollumfänglich vorzubehalten. 

 7.3 Die Komplementärin führt die Geschäfte der Gesellschaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen 

Kaufmanns. Die Komplementärin haftet dabei nicht für den wirtschaftlichen Erfolg der durch die 

Gesellschaft getätigten Investitionen. Gleiches gilt sinngemäß für ihre etwaigen Organe, geset z-

lichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen.  

 7.4 Die Geschäftsführungsbefugnis erstreckt sich auf alle Geschäfte und Maßnahmen, die der ge-

wöhnliche Geschäftsverkehr der Gesellschaft mit sich bringt.  
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 7.5 Die Komplementärin kann nach eigenem kaufmännischen Ermessen ohne gesonderte Zustim-

mung der Gesellschafterversammlung alle Geschäfte und Maßnahmen durchführen, die zur 

Umsetzung der im Verkaufsprospekt über die Kommanditbeteiligungen beschriebenen Investit i-

ons- und Finanzierungsplanung erforderlich oder zweckdienlich sind, und die hierfür erforderl i-

chen Erklärungen abgeben. Hierunter fallen insbesondere folgende Geschäfte und Maßnah-

men: 

a. Auswahl und Beauftragung geeigneter Unternehmen für die Projektentwicklung, insbesonde-

re Gutachten, Studien, Planungsdienstleistungen, Ausgleichsmaßnahmen, Ertrags - und 

Wirtschaftlichkeitsprognosen; 

b. Abschluss von Nutzungsverträgen über erforderliche Grundstücke und Wege inklusive Infra-

strukturnutzungsverträgen (mit Anschlussgebühren); 

c. Sicherung der Einspeisezusage und Festlegung des Netzverknüpfungspunktes;  

d. Auswahl und Beauftragung geeigneter Unternehmen zur Planung, Herstellung, Lieferung 

und Errichtung der Windkraftanlagen und der Windparkinfrastruktur sowie zur Baubetreuung 

und Bauüberwachung; 

e. Beantragung der erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen inklusive Änderungs-

genehmigungen und Änderungsanzeigen; 

f. Abschluss von Stromeinspeise- und Stromvermarktungsverträgen inklusive Erlöspoolingver-

trägen und Verträgen zur echten Direktvermarktung von Strom; 

g. Konkrete Festlegung und ggf. Anpassung des Verhältnisses von Eigenkapital zu Fremdkapi-

tal;  

h. Abschluss und Durchführung von Darlehensverträgen, einschließlich Sicherungsvereinba-

rungen;  

i. Abschluss von Verträgen zum Zwecke der Einwerbung des Eigenkapitals, insbesondere zur 

Prospekterstellung und Vermittlung der Kommanditbeteiligungen;  

j. Beauftragung von erforderlichen oder zweckmäßigen Gutachten; 

k. Abschluss von (Voll-)Wartungsverträgen mit dem Anlagenhersteller oder anderen geeigne-

ten Fachfirmen;  

l. Abschluss eines Betriebsführungsvertrages für die laufende kaufmännische und technische 

Betriebsführung mit der Firma Wust – Wind & Sonne GmbH & Co. KG, wobei das Entgelt für 

die kaufmännische und technische Betriebsführung – ohne Aufwand für eine evtl. Direktver-

marktung der erzeugten Energie – 1,8 % der Nettoumsätze der Gesellschaft sowie Erstat-

tung von betriebsnotwendigen Aufwendungen und Auslagen zuzüglich hierauf jeweils entfal-

lende Umsatzsteuer nicht überschreiten darf. Der Aufwendungsersatz kann in angemess e-

ner Höhe pauschaliert werden; die Leitung der Gesellschaft als solche und die unternehme-

rischen Entscheidungen im laufenden Geschäftsbetrieb, einschließlich Gestaltungs -, Len-

kungs- und Weisungsrechte gegenüber dem Betriebsführer müssen vollumfänglich bei der 

Gesellschaft bleiben, 

m. Abschluss von Versicherungsverträgen; 

n. Beauftragung der Steuerberatung, Rechtsberatung sowie Buchführung der Gesellschaft; 

o. Führen von Aktiv- und Passivprozessen.  

p. In der Betriebsphase Abschluss eines Vertrages zur technischen Änderung der Nachtbefeu-

erung  hin zu einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung (BNK). 

q. Sonstige in diesem Vertrag geregelte Maßnahmen. 

Die Komplementärin ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, über vorstehend genannte Geschäfte 

und Maßnahmen im Einzelfall einen vorherigen Gesellschafterbeschluss einzuholen.  



 
Verkaufsprospekt   Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH & Co. KG │ 109 
 

 7.6 Im Übrigen bedürfen Geschäfte und Maßnahmen, die über den gewöhnlichen Geschäftsverkehr 

der Gesellschaft hinausgehen, eines vorherigen zustimmenden Beschlusses der Gesellschaf-

terversammlung. Das Widerspruchsrecht der Kommanditisten nach § 164 HGB wird durch die-

ses Zustimmungsrecht ersetzt. Das gilt insbesondere für folgende Geschäfte und Maßnahmen 

(„zustimmungspflichtige Geschäfte“): 

a. Aufnahme neuer und Aufgabe bestehender Geschäftszweige;  

b. Errichtung oder Aufhebung von Niederlassungen;  

c. Veräußerung einer oder mehrerer errichteter Windkraftanlagen;  

d. Wiederherstellung einer Windkraftanlage im Falle einer totalen Zerstörung sowie der Freiga-

be von Versicherungsleistungen hierzu; 

e. Abschluss neuer oder wesentliche Änderung bestehender Betriebsführungs- oder War-

tungsverträge nach Inbetriebnahme der Windkraftanlagen;  

f. Übernahme von Bürgschaften oder Garantien für Verbindlichkeiten Dritter, mit Ausnahme 

von Infrastrukturgesellschaften. 

g. Veräußerung des Vermögens der Gesellschaft als Ganzes; 

 7.7 In Eilfällen, in denen die vorherige Zustimmung der Gesellschafter zu einer Maßnahme gemäß 

§ 7.6 nicht kurzfristig eingeholt werden kann, die Maßnahme aber unbedingt notwendig ist, weil 

den Gesellschaftern und/oder der Gesellschaft bei Zuwarten ein erheblicher Schaden droht 

und/oder die Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Verwaltung nicht mehr gewährleistet 

ist, darf die Komplementärin ohne die Zustimmung der Gesellschafter handeln. Die Komple-

mentärin hat in Fällen nach vorstehendem Satz 1 die Gesellschafter in einer angemessenen 

Frist über die vorgenommenen Handlungen und den Grund der Eilbedürftigkeit zu unterrichten.  

§ 8 Gesellschafterbeschlüsse  

 8.1 Entscheidungen der Gesellschafter die Gesellschaft betreffend erfolgen durch Gesel lschafter-

beschluss. Gesellschafterbeschlüsse werden entweder in der Gesellschafterversammlung (§ 9) 

oder im schriftlichen Umlaufverfahren (§ 10) getroffen. Die Komplementärin ist berechtigt, nach 

freiem Ermessen zu entscheiden, ob sie eine Gesellschafterversammlung einberuft oder eine 

schriftliche Abstimmung durchführt.  

 8.2 Gesellschafterbeschlüsse werden neben den in diesem Vertrag ausdrücklich genannten Ange-

legenheiten insbesondere über folgende Angelegenheiten gefasst:  

a. Feststellung des Jahresabschlusses; 

b. Verwendung von Liquiditätsüberschüssen; 

c. Entlastung der Komplementärin; 

d. Zustimmungsbedürftige Rechtsgeschäfte (§ 7.6); 

e. Änderung des Gesellschaftsvertrages; 

f. Ausschluss von Gesellschaftern; 

g. Vergütung für Beiratsmitglieder; 

h. Auflösung der Gesellschaft, wobei dies der Zustimmung der Komplementärin bedarf, wenn 

die von der Gesellschaft direkt oder indirekt betriebene Windkraftanlage samt Nebeneinrich-

tungen noch nicht vollständig zurückgebaut worden sind.  

Die Gesellschafterversammlung beschließt durch Abstimmung nach Köpfen, sofern nicht die 

Komplementärin oder Kommanditisten, die zusammen mehr als 10 % des Gesellschaftskapitals 

halten, die Abstimmung im Verhältnis der Kapitalanteile verlangen. Eine Abstimmung nach Köp-

fen ist ferner generell ausgeschlossen, sofern weniger als 51 Prozent der Gesellschafter natür-

liche Personen sind, die seit mindestens dem 01.04.2016 nach § 21 oder § 22 des Bundesmel-
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degesetzes mit ihrem Hauptwohnsitz im Landkreis Bernkastel-Wittlich gemeldet sind. In diesen 

Fällen ist im Verhältnis der Kapitalanteile abzustimmen. 

 8.3 Bei den Abstimmungen gilt: 

a. Bei der Abstimmung nach Köpfen hat jeder Kommanditist eine Stimme. Es wird per Hand-

zeichen abgestimmt.  

b. Bei der Abstimmung im Verhältnis der Kapitalanteile gewährt grundsätzlich jeweils € 1,- (in 

Worten: ein Euro) der Pflichteinlagen eine Stimme. Abweichend hiervon stehen jedoch stets 

mindestens 51 % der Stimmrechte der Gruppe der Gesellschafter zu, die natürliche Perso-

nen sind und seit mindestens dem 01.04.2016 nach § 21 oder § 22 des Bundesmeldegeset-

zes mit ihrem Hauptwohnsitz im Landkreis Bernkastel-Wittlich gemeldet sind. In diesem Fall 

werden die Stimmrechte dieser Gruppe im Verhältnis zur jeweiligen Pflichteinlage aufgeteilt, 

wobei auf zwei Nachkommastellen zu runden ist. Entsprechendes gilt in diesem Fall für die 

Stimmrechte der übrigen Gesellschafter. Es wird schriftlich abgestimmt. 

Die Stimmen eines einzelnen Kommanditisten sind unabhängig von der Zahl der Köpfe oder 

seines Anteils am Kapital der Gesellschaft stets auf 10 % der Summe der Stimmen aller Kom-

manditisten – egal ob in der Gesellschafterversammlung vertreten oder nicht – begrenzt. Das 

Stimmrecht kann stets nur einheitlich ausgeübt werden. 

 8.4 Die Beschlussfassung der Gesellschafter erfolgt immer mit einfacher Mehrheit der abgegebe-

nen Stimmen, soweit nicht dieser Vertrag oder zwingende gesetzliche Vorschriften eine andere 

Mehrheit vorschreiben.  

 8.5 Abweichend davon benötigen folgende Beschlüsse eine Mehrheit von 75 % der abgegebenen 

Stimmen, soweit nicht dieser Vertrag oder zwingende gesetzliche Vorschriften eine andere 

Mehrheit vorschreiben:  

a. Veräußerung des Windparks im Ganzen; 

b. Verfügung über das Vermögen der Gesellschaft als Ganzes; 

c. Änderungen des Gesellschaftsvertrags; Beschlussfassungen über die Änderung des Gesell-

schaftsvertrags sind in der Tagesordnung zur Einladung zur Gesellschafterversammlung an-

zukündigen. 

d. Umwandlungen im Sinne des § 1 UmwG, soweit die betreffende Umwandlungsvorschrift ei-

ne solche Mehrheitsentscheidung zulässt, sowie Festlegung der Einzelheiten der künftigen 

Rechtsform; 

e. Auflösung der Gesellschaft. Solange nicht alle Windkraftanlagen der Gesellschaft vollständig 

zurückgebaut worden sind, ist hierfür die Zustimmung der Komplementärin erforderlich;  

f. Herabsetzung des Gesellschaftskapitals im Verhältnis der festen Kapitalanteile.  

 8.6 Soweit Beschlüsse zur Änderung des Gesellschaftsvertrags den Gleichbehandlungsgrundsatz 

verletzen, Sonderrechte beeinträchtigen oder Gesellschaftern zusätzliche Verpflichtungen, ins-

besondere Einlageverpflichtungen, auferlegen, bedürfen sie der Zustimmung des betroffenen 

Gesellschafters. 

 8.7 Stimmenthaltungen zählen nicht als abgegebene Stimmen. Im Fall der Stimmengleichheit gilt 

ein Antrag als abgelehnt.  

 8.8 Die Gesellschafter sind auch in eigenen Angelegenheiten stimmberechtigt, es sei denn, es 

handelt sich um ihre Entlastung oder ihre Befreiung von einer Verbindlichkeit oder um die Ent-

ziehung eines ihnen zustehenden Rechts aus wichtigem Grund.  

 8.9 Mängel von Gesellschafterbeschlüssen können unabhängig von der Art der Beschlussfassung 

nur innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Monaten nach Übersendung der Niederschrift bzw. 
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der Beschlussergebnisse an den jeweiligen Gesellschafter durch Klage gegen die Gesellschaft 

geltend gemacht werden. Dies gilt auch für etwaige Ladungsmängel oder Mängel bei der Auf-

forderung zur Stimmabgabe nach § 10 dieses Vertrages. Die Bekanntmachung der Nieder-

schrift gilt mit Absendung an die der Komplementärin zuletzt schriftlich oder in Textform mitge-

teilte Adresse des jeweiligen Gesellschafters als erfolgt. Mit Ablauf der Frist gilt ein etwaiger 

Mangel als geheilt. 

§ 9 Gesellschafterversammlung  

 9.1 Die Komplementärin hat mindestens einmal jährlich eine ordentliche Gesellschafterversamm-

lung einzuberufen. Die Gesellschafterversammlung findet spätestens 6 Monate nach Schluss 

des vorangegangenen Geschäftsjahres am Sitz der Gesellschaft statt. Die Einladung zur Ge-

sellschafterversammlung hat schriftlich an die der Komplementärin zuletzt schriftlich oder in 

Textform angegebene Adresse der Kommanditisten unter Angabe von Zeit und Ort der Gesel l-

schafterversammlung und 14 Tage im Voraus zu erfolgen. Der Tag der Absendung der Einla-

dung und der Tag der Versammlung werden nicht mitgerechnet. Zur Einhaltung der Frist ist die 

Absendung der Einladung maßgeblich. Wenn alle Gesellschafter einverstanden sind, kann im 

Einzelfall auf alle gesetzlichen und statuarischen Frist- und Formerfordernisse für die Einberu-

fung und Abhaltung einer Gesellschafterversammlung verzichtet werden.  

 9.2 Die Komplementärin kann daneben jederzeit außerordentliche Gesellschafterversammlungen 

einberufen. Sie hat eine außerordentliche Gesellschafterversammlung einzuberufen, wenn dies 

von Gesellschaftern, die zusammen mindestens 25 % des Kommanditkapitals auf sich vereini-

gen, oder vom Beirat der Gesellschaft (§ 11) verlangt wird. Das Verlangen hat in Textform unter 

Angabe der Tagesordnungspunkte und der Gründe gegenüber der Komplementärin zu erfol-

gen. Hinsichtlich der Form und der Frist der Einberufung gilt vorstehender § 9.1 entsprechend, 

mit der Maßgabe, dass die Einberufungsfrist mindestens eine Woche beträgt.  

 9.3 Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Gesellschafter ordnungsgemäß 

geladen sind und die Komplementärin ordnungsgemäß vertreten ist. Die Ladung eines Gesel l-

schafters gilt als ordnungsgemäß, wenn die Ladungsfrist eingehalten ist und die Ladung an die 

der Komplementärin von dem Kommanditisten zuletzt schriftlich oder in Textform mitgeteilte Ad-

resse erfolgt ist. Ist die Gesellschafterversammlung nicht beschlussfähig, so ist eine weitere 

Gesellschafterversammlung innerhalb einer Frist von mindestens 10 Tagen anzuberaumen.  

 9.4 Jeder Gesellschafter kann sich in der Gesellschafterversammlung von einem Gesellschafter 

oder einem Dritten vertreten oder begleiten lassen. Der Bevollmächtigte hat der Komplementä-

rin zu Beginn der Gesellschafterversammlung eine schriftliche Vollmacht und einen Identität s-

nachweis vorzulegen. Die Vollmacht kann nicht auf einzelne Tagesordnungspunkte beschränkt 

werden, auch sonstige Beschränkungen und Bedingungen sind unzulässig.   

 9.5 Die Kosten für die Teilnahme an einer Gesellschafterversammlung und für etwaige Vertretung 

trägt jeder Gesellschafter selbst. 

 9.6 Den Vorsitz und die Leitung in der Gesellschafterversammlung führt die Komplementärin oder 

ein von ihr bevollmächtigter beauftragter Dritter (Vorsitzender). Der Vorsitzende leitet die Ver-

handlung; er bestimmt die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände, die Worterteilung und 

die Art der Abstimmung. Er kann zu der Gesellschafterversammlung auch Sachverständige und 

Auskunftspersonen auf Kosten der Gesellschaft hinzuziehen, soweit er deren Anhörung zur Un-

terrichtung der Gesellschafter für erforderlich hält. 

 9.7 Über jede Gesellschafterversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die der Versamm-

lungsleiter zu unterzeichnen hat. In der Niederschrift sind Ort und Tag der Versammlung, die 
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Gegenstände der Tagesordnung, der Umfang des anwesenden Gesellschaftskapitals, die er-

schienenen Gesellschafter und Gesellschaftervertreter, die wesentlichen Inhalte der Versamm-

lung und die Ergebnisse der Gesellschafterversammlung, insbesondere der Gesellschafterbe-

schlüsse, anzugeben. Jedem Gesellschafter soll eine Abschrift der Niederschrift übersandt 

werden. Die Niederschrift wird ferner in einem geschützten Bereich zum Download bereitge-

stellt. Im Übrigen gilt § 8.9 dieses Vertrages. 

§ 10 Schriftliche Abstimmung  

 10.1 Die Komplementärin ist berechtigt, Gesellschafterbeschlüsse auch im schriftlichen Umlaufver-

fahren anstelle durch Einberufung der Gesellschafterversammlung herbeizuführen. Für das 

schriftliche Umlaufverfahren sind die für die Gesellschafterversammlung vorgegebenen Rege-

lungen sinngemäß anzuwenden; soweit nicht die folgenden Regelungen davon abweichen.  

 10.2 Im schriftlichen Verfahren sind allen Gesellschaftern in Textform die Beschlussgegenstände mit 

einem Beschlussvorschlag, der Aufforderung zur Stimmabgabe, und dem Hinweis auf die Frist 

zur Stimmabgabe bekannt zu machen. Die Bekanntmachung gilt mit Absendung an die der Ge-

sellschaft zuletzt bekannt gegebene Adresse als erfolgt.   

 10.3 Die Frist zur Stimmabgabe muss mindestens 14 Tage betragen. Der Tag der Absendung der 

Aufforderung zu Stimmabgabe wird nicht mitgerechnet. In Eilfällen ist die Komplementärin be-

rechtigt, die Frist im eigenen Ermessen zu verkürzen, sie muss aber mindestens eine Woche 

betragen. Für den rechtzeitigen Eingang der Stimmabgabe ist bei Versendung mit der Post der 

Poststempel maßgeblich. Die Stimmabgabe erfolgt in Schrift - oder Textform (z.B. per Brief, E-

Mail oder Telefax) gegenüber der Komplementärin. Außerhalb der Frist zugegangene Stimm-

abgaben gelten als nicht erfolgt und dürfen nicht gewertet werden. Die Nichtbeantwortung der 

Aufforderung zur Stimmabgabe innerhalb der von der Komplementärin gesetzten Frist gilt als 

Enthaltung. 

 10.4 Beschlussfähigkeit ist im schriftlichen Verfahren stets gegeben. 

 10.5 Das Ergebnis der Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren wird von der Komplementärin in 

einem geschützten Bereich zum Download bereitgestellt. Im Übrigen gilt § 8.9 dieses Vertrages. 

§ 11 Beirat 

 11.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat. Der Beirat besteht aus mindestens fünf von der Gesellschaf-

terversammlung bestimmten Personen. Beiratsmitglieder können ausschließlich Gesellschafter 

sein. Sie sollen über die erforderliche Sachkenntnis und Erfahrung verfügen, um die Geschäfte 

und die Lage der Gesellschaft beurteilen zu können. Der Beirat wird erstmals bei der ersten or-

dentlichen Gesellschafterversammlung nach dem Abschluss der Aufstockung des Kommandi t-

kapitals und dem Beitritt aller Kommanditisten oder durch einen Beschluss im schriftlichen Ver-

fahren (§ 10) gewählt.  

 11.2 Die Amtszeit der Beiratsmitglieder beträgt drei Jahre und endet mit Ablauf des Tages der or-

dentlichen Gesellschafterversammlung des dritten Jahres nach der Bestellung. Wenn in dieser 

Gesellschafterversammlung nicht mindestens 20 % des anwesenden Stimmkapitals eine Neu-

wahl verlangt, verlängert sich die Amtszeit automatisch bis zum Ablauf des Tages der darauf-

folgenden ordentlichen Gesellschafterversammlung. Durch Beschluss der Gesellschafterver-

sammlung können einzelne Beiratsmitglieder zu einem früheren Zeitpunkt abberufen werden. 

Dies gilt jedoch nur, wenn die jeweilige Gesellschafterversammlung in derselben Versammlung 

ein neues Beiratsmitglied für die verbleibende Amtszeit bestellt.  
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 11.3 Jedes Beiratsmitglied kann sein Amt jederzeit ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von 

drei Monaten zum Ende eines Kalendermonats durch schriftliche Erklärung gegenüber der 

Komplementärin niederlegen. Es hat hierbei aber auf die Belange der Gesellschaft Rücksicht zu 

nehmen. Scheidet ein Beiratsmitglied vorzeitig aus, z.B. durch Ableben oder Amtsniederlegung, 

hat die nächste ordentliche oder außerordentliche Gesellschafterversammlung ein neues Bei-

ratsmitglied für die verbleibende Amtszeit des ausgeschiedenen Beiratsmitglieds zu bestellen. 

Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt der Sitz vakant. 

 11.4 Der Beirat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Der Vorsitzende, 

im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter, vertritt den Beirat gegenüber der Komplemen-

tärin und der Gesellschafterversammlung. 

 11.5 Der Beirat wird vom Vorsitzenden des Beirats einberufen, so oft die Erfüllung seiner Aufgaben 

es erfordert, mindestens jedoch zu einer ordentlichen Sitzung jährlich. Zwei Beiratsmitglieder 

zusammen können die Einberufung des Beirats unter Angabe des Zwecks und der Gründe 

schriftlich oder in Textform gegenüber dem Vorsitzenden verlangen. Die Komplementärin kann 

selbst ebenfalls Beiratssitzungen einberufen. Die Einberufung erfolgt mit einer Frist von zwei 

Wochen schriftlich oder in Textform (z.B. per E-Mail) unter Angabe der Tagesordnung. Der Tag 

der Einberufung und der Tag der Sitzung werden nicht mitgerechnet. Zur Einhaltung der Frist ist 

die Absendung der Einberufung maßgeblich. Wenn alle Beiratsmitglieder einverstanden sind, 

kann im Einzelfall auf Frist- und Formerfordernisse für die Einberufung und Abhaltung einer Bei-

ratssitzung verzichtet werden. 

 11.6 Die Komplementärin ist zu den Beiratssitzungen zu laden, sofern sie diese nicht selbst einbe-

ruft, und kann daran teilnehmen. Gleiches gilt für die kaufmännische und technische Betriebs-

führung.  

 11.7 Der Beirat hat die Komplementärin in allen wesentlichen das Unternehmen betreffenden Fragen 

zu beraten und zu unterstützen. Dies erfolgt grundsätzlich im Rahmen der Beiratssitzungen. Zu 

diesem Zweck kann der Beirat von der Komplementärin Auskunft über alle Angelegenheiten der 

Gesellschaft und Einsichtnahme in die Bücher und Geschäftsunterlagen der Gesellschaft ver-

langen. Der Beirat hat nicht die Befugnis, der Komplementärin Weisungen zu erteilen.  

 11.8 Der Beirat berichtet der Gesellschafterversammlung jährlich über seine Tätigkeit. Wesentliche 

Tagesordnungspunkte der Gesellschafterversammlung sollen im Beirat vorbesprochen werden. 

Der Beirat soll den Gesellschaftern nach Möglichkeit und Erforderlichkeit Beschlussempfehlun-

gen oder Hinweise und Erläuterungen zur Entscheidungsfindung geben.  

 11.9 Der Beirat entscheidet durch Beschluss. Er ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder geladen und 

mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Der Beirat 

entscheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Enthaltungen werden nicht mit-

gezählt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Die Beiratsmitglieder 

sind nicht an Weisungen gebunden. Abwesende Beiratsmitglieder können sich durch Erteilung 

einer schriftlichen Vollmacht durch andere Beiratsmitglieder vertreten lassen. 

 11.10 Schriftliche und fernmündliche Beschlussfassungen und solche per Telefax sind zulässig, wenn 

kein Beiratsmitglied dieser Art der Beschlussfassung widerspricht.  

 11.11 Über die Sitzungen des Beirats sind Niederschriften anzufertigen, die der Vorsitzende zu unter-

zeichnen und allen Beiratsmitgliedern und der Komplementärin zu schicken hat.  

 11.12 Die Mitglieder des Beirats sind gegenüber Dritten hinsichtlich sämtlicher Angelegenheiten der 

Gesellschaft und der Gesellschafter zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie dürfen Umstände 

und Tatsachen, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Beiratsmitglied bekannt geworden sind, nur 
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mit Zustimmung aller Beiratsmitglieder und der Komplementärin außenstehenden Dritten mittei-

len. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach dem Ausscheiden aus dem Beirat fort. Sie 

gilt nicht gegenüber Gesellschaftern der Gesellschaft.  

 11.13 Im Übrigen kann sich der Beirat selbst eine Geschäftsordnung geben.  

§ 12 Jahresabschluss 

 12.1 Die Komplementärin hat den Jahresabschluss und Lagebericht für ein abgelaufenes Geschäfts-

jahr innerhalb der gesetzlichen Fristen unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 

Buchführung und Bilanzierung sowie der geltenden steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften 

aufzustellen. Bei nachträglicher Berichtigung des Jahresabschlusses, insbesondere aufgrund 

einer steuerlichen Betriebsprüfung, ist der berichtigte Abschluss maßgeblich. 

 12.2 Die Komplementärin hat den Jahresabschluss und Lagebericht innerhalb von 4 Monaten nach 

Beendigung des Geschäftsjahres, spätestens jedoch mit der Einladung zur Gesellschafterver-

sammlung, den Kommanditisten zuzuleiten und einen Vorschlag für die Gewinnverwendung zu 

machen.  

 12.3 Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind durch einen Wirtschaftsprüfer zu prüfen. 

 12.4 Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt durch die Gesellschafterversammlung.   

 12.5 Einwendungen gegen den Jahresabschluss können nur innerhalb eines Monats nach Kenntnis-

nahme vom Feststellungsbeschluss geltend gemacht werden. 

 12.6 Ist eine Gemeinde, z.B. die Gemeinde Morbach, Gesellschafterin, werden der Gemeinde die 

Rechte nach § 53 Abs. 1 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) und der Gemeinde und dem für 

sie zuständigen überörtlichen Prüfungsorgan die Befugnisse nach § 54 HGrG eingeräumt.  

§ 13 Gesellschafterkonten  

Für jeden Gesellschafter werden folgende Konten geführt: 

 13.1 Kapitalkonto I: Auf diesem Konto werden übernommene Kommanditeinlagen (Pflichteinlagen) 

verbucht. Es ist unveränderlich und maßgebend für die Ergebnisverteilung, die Beteiligung am 

Gesellschaftsvermögen sowie den Anspruch auf das Auseinandersetzungsguthaben und den 

Liquidationserlös. 

 13.2 Kapitalkonto II: Auf diesem Konto werden Gewinn- bzw. Verlustanteile, Entnahmen und sonsti-

ge Einlagen verbucht. 

 13.3 Eine Verzinsung der Kapitalkonten ist nicht vorgesehen. Die Komplementärin kann weitere Kon-

ten einrichten und die Kontenstruktur ändern, wenn sie dies für zweckdienlich hält.  

§ 14 Vergütung 

 14.1 Die Komplementärin erhält von der Gesellschaft für die Übernahme der persönlichen Haftung 

vorab jährlich eine Vergütung in Höhe von 1.250,- Euro sowie Ersatz ihrer Aufwendungen und 

Auslagen für die Gesellschaft. Für die Jahre des Beginns und der Auflösung der Gesellschaft ist 

die Haftungsvergütung zeitanteilig zu entrichten. 

 14.2 Die Komplementärin kann auf die ihr zustehenden Beträge monatlich entsprechende Entnah-

men tätigen. Alle Zahlungen verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer, soweit sie der gesetzl i-

chen Umsatzsteuer unterliegen. 

 14.3 Die Mitglieder des Beirats haben Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen zuzüglich der gesetzlichen 

Umsatzsteuer. Über eine darüber hinausgehende Vergütung entscheidet die Gesellschafterver-

sammlung. 
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 14.4 Die Vergütung wird zum 31. Januar eines Kalenderjahres für das begonnene Kalenderjahr fäl-

lig. Für die Jahre des Beginns und der Auflösung der Gesellschaft ist die Vergütung zeitanteilig 

zu entrichten. 

 14.5 Über die Vergütung hinaus sind der Komplementärin alle Aufwendungen, die ihr aus der Ge-

schäftsführung der Gesellschaft erwachsen, zu erstatten, mit Ausnahme der Steuern (Körper-

schaftsteuer, Gewerbesteuer).  

 14.6 Wird ein Gesellschafter für die Gesellschaft tätig, so erhält er unabhängig vom Jahresergebnis 

eine Vergütung, deren Höhe gesondert vereinbart wird. Die Vergütung ist als Gewinn im Voraus 

zu buchen.  

 14.7 Die vorgenannten Vergütungen und Kostenerstattungen gelten im Innenverhältnis als Aufwand 

der Gesellschaft, d.h. sie sind unabhängig von einem Gewinn oder Verlust der Gesellschaft zu 

zahlen. 

§ 15 Verteilung von Gewinn und Verlust  

 15.1 Die Gesellschafter sind im Verhältnis ihrer Pflichteinlagen (Kapitalkonto I) am Vermögen –

einschließlich eventuell gebildeter stiller Reserven und Lasten –, am Gewinn und Verlust der 

Gesellschaft sowie am Auseinandersetzungsguthaben beteiligt. Dies gilt – soweit steuerlich zu-

lässig – auch für die steuerliche Ergebnisverteilung.  

 15.2 Verlustanteile werden begrenzt auf die Höhe der Einlage des Gesellschafters zugerechnet. So-

weit die Verluste die Einlage des Gesellschafters übersteigen, werden sie als Merkposten wei-

tergeführt und können im Gewinnfall mit den dann anfallenden positiven Einkünften verrechnet 

werden. Es sind jeweils die mit Stand 31.12 eines Geschäftsjahres bestehenden Anteile maß-

geblich. Die gesetzlichen Vorschriften über die Haftungsbeschränkungen der Kommanditisten 

bleiben unberührt. 

§ 16 Gewinnverwendung, Entnahmen 

 16.1 Die Gesellschafterversammlung beschließt über die Gewinnverwendung.  

 16.2 Entnahmen aus liquiden Überschüssen werden durch Beschluss der Gesellschafterversamm-

lung nach Maßgabe der folgenden Absätze beschlossen: 

a. Entnahmen sind nur zulässig, soweit die Mittel nicht zur Erfüllung vertraglicher, gesetzlicher 

oder sonstiger Verpflichtungen benötigt werden und hierdurch bei der Gesellschaft kein In-

solvenzeröffnungsgrund hervorgerufen wird. Die Gesellschafter haben eine ausreichende 

Kapitalreserve und Rücklagen zu berücksichtigen, die die Komplementärin nach pflichtge-

mäßem Ermessen festlegen kann.  

b. Entnahmen werden gewinnunabhängig aus liquiden Überschüssen getätigt. Sie sind auch 

dann zulässig, wenn die Kommanditeinlagen der Gesellschafter durch Verluste gemindert 

sind. Soweit es durch Entnahmen zu einer Rückzahlung der Haftsumme kommt, lebt die 

Haftung der Gesellschafter aufgrund einer Einlagenrückgewähr wieder auf. Die Gesellschaf-

ter haben dann bei Bedarf der Gesellschaft die Verpflichtung zur Wiedereinzahlung bis zur 

Höhe der Haftsumme.  

c. Die Komplementärin ist berechtigt, die für die Geschäftsführung entstandenen Aufwendun-

gen sowie die Haftungsvergütung zu entnehmen.  

 16.3 Soweit Entnahmen beschlossen werden, kann die Auszahlung nur einheitlich für alle Komman-

ditisten und lediglich in dem Verhältnis erfolgen, wie es der Gewinnverteilung entspricht.  
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 16.4 Die Komplementärin ist berechtigt, Auszahlungsansprüche der Kommanditisten mit Ansprüchen 

der Gesellschaft gegen die betreffenden Kommanditisten zu verrechnen.  

 16.5 Die Komplementärin ist berechtigt, Beträge einzubehalten und nicht an die Gesellschafter abz u-

führen, die aufgrund gesetzlicher Regelungen als Steuern (z.B. Kapitalertragsteuer) von der 

Gesellschaft abzuführen sind. Derartige Beträge gelten als an den Gesellschafter ausgezahlt.  

§ 17 Steuerliche Verpflichtungen  

 17.1 Den Kommanditisten ist bekannt, dass sie Sonderbetriebsausgaben (persönlich getragene Kos-

ten im Zusammenhang mit ihrer Beteiligung, z.B. Finanzierungskosten oder Reisekosten) aus-

schließlich im Rahmen der gesonderten und einheitlichen Feststellung der Einkünfte der Ge-

sellschaft geltend machen können. Die notwendigen Erklärungen im Rahmen der einheitlichen 

und gesonderten Feststellung gibt die Komplementärin ab. 

 17.2 Sonderbetriebsausgaben müssen der Komplementärin nach Aufforderung innerhalb der von der 

Komplementärin gesetzten Frist schriftlich mitgeteilt und mit entsprechenden Belegen vorgelegt 

werden, um berücksichtigt werden zu können. Verspätet mitgeteilte und belegte Sonderbe-

triebsausgaben werden nicht berücksichtigt. 

 17.3 Die Gesellschafter bestellen die Komplementärin als gemeinsame Empfangsbevollmächtigte im 

Sinne des § 183 der Abgabenordnung und verpflichten sich untereinander, Rechtsbehelfe oder 

sonstige Rechtsmittel im Rahmen der Steuerveranlagung der Gesellschaft nur im Einverneh-

men mit der Komplementärin einzulegen, auch soweit sie persönlich (z.B. bezüglich ihrer Son-

derbetriebsausgaben) betroffen sind. Diese Verpflichtung und Empfangsvollmacht gilt unwider-

ruflich und über die Gesellschaftszugehörigkeit hinaus, soweit Steuerbescheide und Verwal-

tungsakte betroffen sind, die für die Veranlagungszeiträume der Gesellschaftszugehörigkeit er-

gehen. 

§ 18 Verfügung über Gesellschaftsanteile 

 18.1 Kommanditanteile der Gesellschafter sind nach Maßgabe der nachstehenden Regelungen mit 

Wirkung zum 31.12. eines Jahres übertragbar, vorausgesetzt die Pflichteinlage wurde vollstän-

dig einbezahlt oder es wird sichergestellt, dass der Übertragungsempfänger die Einzahlung leis-

tet. § 5.5 und § 5.6 sind zu beachten. Die Gesellschafter stimmen schon jetzt gegenseitig einer 

Übertragung von Kommanditanteilen unter diesen Voraussetzungen zu. Eine Teilübertragung 

ist nicht zulässig. Die Komplementärin kann hiervon Ausnahmen zulassen, wenn jeder Teilanteil 

mindestens eine Höhe von Euro 5.000,- hat und durch 1.000 ganzzahlig teilbar ist. Die Ver-

pfändung oder Sicherungsabtretung eines Kommanditanteils ist zulässig.  

 18.2 Ein Vertrag über die Übertragung eines Anteils an einen Erwerber, der keine natürliche Person 

ist oder seinen Hauptwohnsitz nicht seit mindestens dem 01.04.2016 im Landkreis Bernkastel-

Wittlich hat, bedarf der Zustimmung der Komplementärin. Die Zustimmung der Komplementärin 

darf nur aus wichtigem Grund verweigert werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 

wenn durch die Übertragung die Gefahr entsteht, dass die Gesellschaft im Zeitraum von zwei 

Jahren nach Inbetriebnahme der letzten Windenergieanlage, für die die Gesellschaft eine För-

derung nach dem EEG 2017 als Bürgerenergiegesellschaft erhält, die Voraussetzungen für eine 

Bürgerenergiegesellschaft nach § 3 Nr. 15 EEG 2017 nicht mehr erfüllen würde.  

 18.3 Vor einem Verkauf eines Gesellschaftsanteils an einen Erwerber, der nicht Gesellschafter oder 

Angehöriger des verkaufswilligen Gesellschafters i.S.v. § 15 der Abgabenordnung ist, hat der 

verkaufswillige Gesellschafter die Pflicht, seinen Anteil den übrigen Gesellschaftern zum Kauf 

anzudienen sofern und soweit hierdurch die Eigenschaft der Gesellschaft als Bürgerenergiege-
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sellschaft gem. § 3 Nr. 15 EEG nicht entfällt. Dazu hat er seine Verkaufsabsicht der Komple-

mentärin mitzuteilen. Die Komplementärin ist verpflichtet, die übrigen Gesellschafter mit der 

Einladung zur nächsten ordentlichen Gesellschafterversammlung, soweit diese im laufenden 

Kalenderjahr noch stattfindet, im Übrigen innerhalb von 4 Wochen nach der Mitteilung von der 

Verkaufsabsicht zu informieren. Die übrigen Gesellschafter haben sodann die Möglichkeit, dem 

verkaufswilligen Gesellschafter ein Kaufangebot zu unterbreiten. Kommt eine Einigung über 

den Kauf des Anteils innerhalb eines Monats ab der Information der übrigen Gesellschafter 

nicht zustande, kann der verkaufswillige Gesellschafter seinen Anteil verkaufen. Die Frist be-

ginnt mit der Absendung der Information durch die Komplementärin. Zur Fristberechnung wird 

der Tag der Absendung der Information nicht mitgerechnet. 

 18.4 Alle der Gesellschaft durch die Übertragung entstehenden Steuern bzw. steuerliche Nachteile, 

Kosten (z.B. für Registerumschreibungen) oder sonstige Nachteile sind vom übertragenden 

Kommanditisten und dem Erwerber als Gesamtschuldner zu tragen. Dies gilt jedoch insoweit 

nicht, als hierdurch eine Pflicht zur Leistung von Nachschüssen begründet würde. Es gilt § 707 

BGB. 

 18.5 Die Komplementärin ist auch ohne gesonderten Gesellschafterbeschluss berechtigt, aus der 

Gesellschaft auszuscheiden, wenn gleichzeitig eine andere natürliche oder juristische Person 

an ihre Stelle tritt und alle Rechte und Pflichten der Komplementärin nach diesem Vertrag über-

nimmt. 

§ 19 Erbfall  

 19.1 Stirbt ein Kommanditist, so wird die Gesellschaft mit seinen Erben oder Vermächtnisnehmern 

fortgesetzt. Die Erben haben sich durch Vorlage eines Erbscheins oder einer beglaubigten Ab-

schrift des Testamentseröffnungsprotokolls oder einer beglaubigten Testamentsabschrift zu le-

gitimieren. Ein Vermächtnisnehmer hat des Weiteren die Abtretung des Kommanditanteils 

durch die Erben an ihn nachzuweisen.  

 19.2 Mehrere Miterben oder Vermächtnisnehmer können ihre Gesellschafterrechte nur durch einen 

gemeinsamen Bevollmächtigten, der auch zur Entgegennahme von Erklärungen und Zahlungen 

ermächtigt ist, einheitlich und gemeinschaftlich ausüben. Bis zur Benennung des gemeinsamen 

Bevollmächtigten ruhen die Rechte aus der Beteiligung an der Gesellschaft mit Ausnahme der 

Ergebnisbeteiligung. Zustellungen und Zahlungen können bis zu diesem Zeitpunkt an jeden 

Rechtsnachfolger mit Wirkung für und gegen alle übrigen Rechtsnachfolger vorgenommen wer-

den. Zahlungen können bis zu diesem Zeitpunkt durch die Gesellschaft auch durch Hinterle-

gung (§§ 372 ff. BGB) erfüllt werden.  

 19.3 Die Erben bzw. Vermächtnisnehmer haben der Komplementärin eine notariell beglaubigte, un-

widerrufliche und über den Tod hinaus wirksame Handelsregistervollmacht zu erteilen, die die 

Komplementärin ermächtigt, in ihrem jeweiligen Namen alle erforderlichen Erklärungen gegen-

über dem Handelsregister abzugeben. 

 19.4 Sämtliche Kosten einer für erbschaftssteuerliche Zwecke erforderlichen Bewertung des Gesel l-

schaftsanteils sind durch den oder die Erben bzw. Vermächtnisnehmer zu tragen.  

 19.5 Eine Erbauseinandersetzung kann bzgl. der Beteiligung nur dann erfolgen, wenn dadurch keine 

unter dem Mindestbetrag gemäß § 5.1 liegenden Beteiligungen entstehen und die entstehen-

den Beteiligungsbeträge ohne Rest durch 1.000 teilbar sind. 

 19.6 Davon unberührt bleibt die Möglichkeit des Ausschlusses des Erben oder Vermächtnisnehmers 

gemäß § 21.  
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 19.7 Die Verwaltungstestamentsvollstreckung an einem Kommanditanteil ist zulässig.  

§ 20 Kündigung eines Gesellschafters  

 20.1 Die Gesellschaft kann von jedem Gesellschafter mit einer Frist von 6 Monaten zum Kalender-

jahresende ordentlich gekündigt werden, frühestens jedoch zum 31.12.2038. Teilkündigungen 

sind unzulässig.  

 20.2 Die Kündigung hat durch eingeschriebenen Brief an die Komplementärin zu erfolgen. Maßgeb-

lich für die Fristwahrung ist der Zugang des Kündigungsschreibens.  

 20.3 Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.   

 20.4 Der kündigende Gesellschafter scheidet mit Wirksamwerden der Kündigung aus der Gesel l-

schaft aus. Sein Abfindungsanspruch richtet sich nach § 23 dieses Vertrages. 

§ 21 Ausschluss eines Gesellschafters 

 21.1 Der Ausschluss eines Gesellschafters ist nur aus wichtigem Grund durch gerichtliche Entschei-

dung möglich. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn 

a. der Gesellschafter seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag in grobem Maße verletzt, oder 

b. die Teilnahme der Gesellschaft an der Ausschreibung gemäß § 36 g EEG 2017 gefährdet 

wird, insbesondere aus folgenden Gründen: 

i. Der Gesellschafter selbst oder ein Unternehmen - unabhängig davon, ob es eine Bürge-

renergiegesellschaft gemäß § 3 Nr. 15 EEG 2017 ist -, dessen stimmberechtigtes Mit-

glied er ist, hat an der Ausschreibung für Windenergieanlagen an Land teilgenommen, 

nimmt daran teil oder plant zukünftig die Teilnahme. 

ii. Die Qualifikation der Gesellschaft als Bürgerenergiegesellschaft gemäß § 3 Nr. 15 EEG 

2017 für den Zeitraum ab Gebotsabgabe bis zwei Jahre nach Inbetriebnahme der letz-

ten Windkraftanlage wird dadurch gefährdet, dass ein Gesellschafter, der zum Zeitpunkt 

des Beitritts zu der Gesellschaft im Landkreis Bernkastel-Wittlich seit mindestens 

01.04.2016 nach § 21 oder § 22 des Bundesmeldegesetzes mit seinem Hauptwohnsitz 

gemeldet war, dort nicht mehr mit seinem Hauptwohnsitz gemeldet ist.  

 21.2 Die Beantragung erfordert einen Beschluss mit einer Drei-Viertel-Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen. Im Übrigen richtet sich der Ausschluss nach den gesetzlichen Vorschriften.  

§ 22 Ausscheiden  

 22.1 Ein Gesellschafter scheidet aus der Gesellschaft aus, wenn:  

a. er das Gesellschaftsverhältnis kündigt mit dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündi-

gung; 

b. er aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird mit dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens des 

Ausschlusses; 

c. über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insol-

venzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird; 

d. sein Gesellschaftsanteil von einem Gläubiger gepfändet wird und dieser das Gesellschaft s-

verhältnis kündigt. 

 22.2 Scheidet ein Kommanditist aus der Gesellschaft aus, wird die Gesellschaft unter Beibehaltung 

ihrer Firma mit den übrigen Gesellschaftern ohne Liquidation mit allen Aktiven und Passiven 

fortgeführt. Verbleibt nur ein Gesellschafter, so hat der verbleibende Gesellschafter das Recht, 
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das Unternehmen mit allen Aktiven und Passiven unter Ausschluss der Liquidation mit der bis-

herigen Firmenbezeichnung zu übernehmen. 

 22.3 Scheidet die Komplementärin ersatzlos aus der Gesellschaft aus, entscheiden die Kommandi-

tisten mit einfacher Mehrheit über die Fortsetzung der Gesellschaft und die Aufnahme eines  

neuen persönlich haftenden Gesellschafters. Hierzu hat der Beiratsvorsitzende unverzüglich 

nach dem Ausscheiden eine außerordentliche Gesellschafterversammlung einzuberufen oder 

ein schriftliches Verfahren zur Beschlussfassung einzuleiten. Ist binnen zwei  Monaten nach 

Ausscheiden der Komplementärin kein neuer Komplementär aufgenommen worden, ist die Ge-

sellschaft aufgelöst. 

§ 23 Abfindungsanspruch  

 23.1 Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so steht ihm ein Abfindungsanspruch zu. 

Dies gilt nicht, wenn die Gesellschaft zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus zwingenden gesetz-

lichen Vorschriften in Liquidation tritt oder wenn die übrigen Gesellschafter bis spätestens drei 

Monate nach dem Ausscheiden beschließen, dass die Gesellschaft aufgelöst sein soll. In die-

sem Fall nimmt der ausscheidende Gesellschafter an der Liquidation teil.   

 23.2 Die Höhe des Abfindungsanspruchs wird aufgrund einer auf den Tag des Ausscheidens aufzu-

stellenden Auseinandersetzungsbilanz berechnet. Dabei sind die bilanzierten Vermögenswerte 

der Gesellschaft mit dem Verkehrswert unter Aufdeckung der stillen Reserven anzusetzen. 

Nicht bilanzierte immaterielle Wirtschaftsgüter, ein Geschäftswert oder ein etwaiger Firmenwert 

bleiben außer Ansatz. An den zum Zeitpunkt des Ausscheidens noch schwebenden Geschäften 

- unter Einbeziehung der Dauerschuldverhältnisse – nimmt der abzufindende Gesellschafter 

nicht mehr teil. Der Anteil des ausscheidenden Gesellschafters bestimmt sich nach dem Ver-

hältnis der Pflichteinlage des ausscheidenden Gesellschafters zu der Summe der Pflichteinla-

gen aller Gesellschafter. 

 23.3 Die Höhe der Abfindung wird von der Komplementärin ermittelt und dem ausscheidenden Ge-

sellschafter schriftlich mitgeteilt. Die Kosten hierfür werden von dem ausscheidenden Gesel l-

schafter getragen. Auf Antrag des ausscheidenden Gesellschafters wird der Abfindungswert 

von einem Wirtschaftsprüfer überprüft und für beide Seiten bindend festgestellt. Die Kosten 

hierfür trägt der ausscheidende Gesellschafter. Der Wirtschaftsprüfer wird gemeinsam von der 

Komplementärin und dem ausscheidenden Gesellschafter bestimmt – bei Uneinigkeit von dem 

Präsidenten der für die Gesellschaft zuständigen Industrie- und Handelskammer. Der Antrag 

auf Überprüfung ist innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Monat nach Zugang der Mittei-

lung über die Abfindungshöhe gegenüber der Komplementärin zu stellen.  

 23.4 Die Auseinandersetzungsbilanz bleibt auch dann maßgeblich, wenn die Jahresbilanzen später 

anlässlich einer steuerlichen Betriebsprüfung geändert werden. Nachträglich festgestellte Ge-

winne oder Verluste, Steuernachzahlungen oder Steuererstattungen beeinflussen also die Höhe 

des Abfindungsguthabens nicht.  

 23.5 Stehen zum Stichtag des Ausscheidens des Gesellschafters Zahlungen auf die Pflichteinlage 

oder auf etwaige nicht ausgeglichene Kosten aus, sind diese vom Abfindungsguthaben abzu-

ziehen. Ein Anspruch auf Befreiung von Verbindlichkeiten und auf Sicherheitsleistungen steht 

dem ausscheidenden Gesellschafter nicht zu. 

 23.6 Das Abfindungsguthaben ist in sechs Halbjahresraten auszuzahlen. Die erste Halbjahresrate ist 

am 31.12 des Jahres zur Zahlung fällig, in dem das Abfindungsguthaben festgestellt wurde. 

Das Abfindungsguthaben ist mit 2 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz p.a. ab dem Zei t-

punkt des Ausscheidens zu verzinsen. Die erste Rate ist am 31.12 des Jahres zur Zahlung fäl-



 
Verkaufsprospekt   Bürgerwindenergie Morbach Nord GmbH & Co. KG │ 120 
 

lig, in dem das Abfindungsguthaben festgestellt wurde. Die Gesellschaft ist zur früheren Aus-

zahlung berechtigt. Sie ist nicht zur Sicherheitsleistung verpflichtet. Im Übrigen darf durch die 

Zahlung des Abfindungsguthabens bei der Gesellschaft kein Insolvenzeröffnungsgrund herbei-

geführt werden. Soweit aufgrund dieses Zahlungsvorbehalts das Abfindungsguthaben nicht 

oder nicht vollständig ausbezahlt wird, ist die Zahlung nach Wegfall des Hinderungsgrundes 

unverzüglich nachzuholen. 

§ 24 Auflösung und Liquidation der Gesellschaft  

 24.1 Die Gesellschaft wird aufgelöst durch: 

a. Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen oder Ablehnung der Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens mangels Masse; 

b. gerichtliche Entscheidung gemäß §§ 131, 133 HGB; 

c. Auflösungsbeschluss der Gesellschafter. 

 24.2 Liquidator und Abwickler ist die Komplementärin. Die Liquidation erfolgt durch Verwertung 

sämtlicher Vermögensgegenstände der Gesellschaft. Es gelten die §§ 145 ff. HGB.  

 24.3 Der Liquidator erhält Ersatz seiner Auslagen zuzüglich etwaiger USt. Das verbleibende Vermö-

gen wird nach Ausgleich eines etwaigen negativen Saldos der Kapitalkonten im Verhältnis der 

Pflichteinlagen der Kommanditisten verteilt. Eine Haftung der Kommanditisten für Fehlbeträge 

wird dadurch nicht begründet. 

§ 25 Informations- und Kontrollrechte 

 25.1 Die Kommanditisten erhalten regelmäßig, mindestens einmal jährlich, Berichte über die Ge-

schäftsentwicklung und die Lage der Gesellschaft. Dies kann auch elektronisch (z.B. per E -

Mail) oder durch Veröffentlichung im Internet erfolgen. Die Gesellschaft wird dazu den kauf-

männischen und technischen Betriebsführer beauftragen 

 25.2 Jedem Gesellschafter stehen die gesetzlichen Informations- und Kontrollrechte eines Komman-

ditisten zu. Die Gesellschafter können die Informations- und Kontrollrechte selbst ausüben oder 

durch einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Dritten auf eigene Kosten ausüben las-

sen. Die Inhalte der Verträge und Geschäftsunterlagen sind vertraulich zu behandeln, die Wei-

tergabe an Dritte ist nicht gestattet. 

§ 26 Befreiung von Wettbewerbsverboten  

Die Gesellschafter und deren Organe unterliegen keinem Wettbewerbsverbot.  

§ 27 Vertraulichkeit  

Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, alle Informationen hinsichtlich des Gegenstandes, des 

Vermögens, der Geschäftsaktivitäten und der sonstigen Angelegenheiten der Gesellschaft ver-

traulich zu behandeln. Ausgenommen ist das Recht der Gesellschafter, bei Besprechungen mit 

zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Personen (Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuer-

berater, Notare etc.) die im Interesse der Gesellschaft oder einzelner Gesellschafter notwendi-

gen Informationen zu geben. Dies gilt auch nach dem Ausscheiden aus der Gesellschaft. 

§ 28 Informationspflichten 

 28.1 Jeder Kommanditist ist verpflichtet, der Komplementärin die Adresse, unter der ihm gegenüber 

Erklärungen aller Art abzugeben sind, und die Kontoverbindung für Auszahlungen anzugeben. 
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Bei einem Wohnsitz im Ausland oder Wohnsitzverlegung ins Ausland ist der Gesellschaft ein in-

ländischer Zustellbevollmächtigter mitzuteilen.  

 28.2 Jeder Kommanditist ist verpflichtet, folgende Änderungen und Informationen der Komplementä-

rin unverzüglich schriftlich oder in Textform mitzuteilen: 

a. Änderung der Adresse,  

b. Änderung des Hauptwohnsitzes, wenn der Gesellschafter in der Beitrittserklärung angege-

ben hat, dass er im Landkreis Bernkastel-Wittlich seit mindestens 01.04.2016 nach § 21 o-

der § 22 des Bundesmeldegesetzes mit seinem Hauptwohnsitz gemeldet ist;  

c. Änderung der Kontoverbindung; 

d. jede Information über die Teilnahme oder die geplante Teilnahme an der Ausschreibung für 

Windenergieanlagen an Land durch den Gesellschafter selbst oder durch ein Unternehmen - 

unabhängig davon, ob es eine Bürgerenergiegesellschaft gemäß § 3 Nr. 15 EEG 2017 ist -, 

dessen stimmberechtigtes Mitglied der Gesellschafter ist.  

 28.3 Jeder Kommanditist verpflichtet sich, etwaige nach dem Geldwäschegesetz (GwG) oder ande-

ren gesetzlichen Vorschriften notwendigen Informationen auf Anforderung des jeweiligen Be-

rechtigten zu übermitteln.  

§ 29 Datenverwaltung  

 29.1 Die Komplementärin ist berechtigt, die in der Beitrittserklärung des Gesellschafters enthaltenen 

Daten, sowie solche Daten, die zukünftig im Zusammenhang mit der Beteiligung des Gesel l-

schafters verlangt und mitgeteilt werden, schriftlich und elektronisch zu speichern und im Rah-

men der Verwaltung der Beteiligung zu verarbeiten und zu nutzen.  

 29.2 Daten über die Gesellschafter darf die Komplementärin im erforderlichen Umfang nur dem z u-

ständigen Finanzamt, den Kreditgebern, zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Prüfern, Be-

ratern und Vertriebspartnern oder sonstigen durch Gesetz zur Einsichtnahme oder Auskunft s-

verlangen ermächtigten Stellen mitteilen. Ein Kommanditist hat keinen Anspruch auf Bekannt-

gabe der Daten anderer Gesellschafter, soweit diese nicht aus öffentlich einsehbaren Registern 

ersichtlich sind. 

§ 30 Schlussbestimmungen  

 30.1 Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden 

zu diesem Vertrag können nur durch einen entsprechenden Gesellschafterbeschluss erfolgen. 

Rechtsgeschäftliche Erklärungen, die das Gesellschaftsverhältnis betreffen, bedürfen zu ihrer 

Wirksamkeit der Schriftform, auf die nicht mündlich verzichtet werden kann.   

 30.2 Dieser Vertrag bleibt auch wirksam, wenn einzelne Vorschriften ganz oder teilweise gegen 

zwingendes Recht verstoßen oder aus anderen Gründen unwirksam oder undurchführbar sind 

oder werden. Die betreffende Bestimmung ist durch eine wirksame oder durchführbare Bestim-

mung zu ersetzen, die dem angestrebten Zweck wirtschaftlich möglichst nahe kommt. Gleiches 

gilt für etwaige Lücken. 

 30.3 Gerichtsstand und Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft.   

 30.4 Die Kosten dieses Vertrages und seiner Durchführung trägt die Gesellschaft.  
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Morbach, 24.05.2018  

______________________________  

WWS Morbach Verwaltungs-GmbH     

vertreten durch den Geschäftsführer Erich Wust 

______________________________ 

Michael Schmitz 

 

_______________________________ 

D. Jörn Parplies 

 

_______________________________ 

Torsten Höllwarth 

 

________________________________ 

Kai Bak 

 

________________________________ 

Anke Boveland 

 

________________________________ 

Jürgen Schabbach  

 

________________________________ 

Michael Esseln   

 

________________________________ 

Michael Grehl  

 

________________________________ 

Dr. Tobias Kühne  

 

________________________________ 

Bernhild Kühne  

 

________________________________ 

Egon Schabbach  
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